








G r u n d z ü g e

der

Geschichte

des deutschen Städtewesens
mit besonderer Rücksicht

auf

die preußischen Staaten

von

Dr. Carl Wilhelm v. Lancizolle 
orbentL Prof, der Rechte an der Friedrich,Wilhelms, 

Universität zu Berlin.

* v.< -

■

te*
______ _____ T. 

----- ------- ■■^■MMMMMM'----- — » ■* •*;W

Berlin und Stettin, 1829.

In der Nicolaischen Buchhandlung.



£3502
'/



Vorrede.

gegenwärtige Schrift macht nicht Anspruch 

darauf neue historische und politisch-juristische For

schungen darzulegen, also die Wissenschaft deö deut
schen Rechts und der politischen deutschen Geschichte 

zu bereichern. Vielmehr ist meine Absicht haupt

sächlich nur darauf gerichtet, die Ergebnisse fremder 

und eigner Studien über einen in diesem Augen

blicke besonders wichtigen Gegenstand dem weiteren 
Kreis von Lesern näher zu bringen, welchen Zeit 

und Neigung fehlt sich unmittelbar mit eigentlich 

gelehrten Untersuchungen bekannt zu machen. Ohne 

allen gelehrten Apparat wünschte ich in einer ge
drängten, aber doch möglichst anschaulichen Darstel

lung, die Entstehung, die Entwickelung, die Blüthe 

und später den Verfall so wie das ganze eigenthüm- 
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liche Wesen unserer deutschen Städte zu schildern, 

in stetem Hinblick auf den Zusammenhang mit dem 
Gesammtzustande der verschiedenen Zeiten, und mit 

vorzüglicher Beachtung der gegenwärtigen Beschaf- * 

senheit des städtischen Wesens besonders im Umfang 

der preußischen Staaten. Aus der daselbst in der 

allerneuesten Zeit durch Berathungen der Stände 

und hoher Staatsbehörden begonnenen Vorbereitung 

zu neuen gesetzlichen Anordnungen über die Ver

fassung der Städte, hat sich die Veranlassung zu 
dieser Schrift ergeben. Neben den ausschließend 
oder überwiegend politischen und staatSwirthschaftli- 

chen Erörterungen, welche dieser hochwichtigen Am 

gelegenheit von verschiedenen Seiten her gewidmet 
worden sind, haben auch wohl die mehr geschichtli
chen und rein juristischen Gesichtspunkte hiebei An

spruch auf einige Beachtung. Denn wo nicht von 

ihnen ausgegangen wird, da ermangelt alles noch 
so scharfsinnige Räsonnement über Zweckmäßigkeit 

oder Unzweckmäßigkeit dieser oder jener erdenkbaren 

Einrichtung eines gesunden Fundaments, und verlei

tet gar leicht zu einer willkührlichen Theorie und 

Praxis J). Der Wunsch dem was mir in dieser

1) Möchten doch in den über die Slädteordnung erschiene, 
nen Schriften mehr bestimmte Thatsachen in Betreff der Wir, 
fungen dieses Gesetze- mitgeiheilt seyn! Manche sehr dan, 
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Beziehung vorzüglich zu berücksichtigen scheint nach 

Kräften noch Gehör zu verschaffen, so lange das 

sehr erfreuliche und in vaterländisch-politischen Din
gen leider so gar seltene regere Interesse, welches 

für den Gegenstand erwacht scheint, nicht wieder von 

selbst verschwindet, oder durch definitive gesetzliche 

Bestimmung der betreffenden Verhältnisse beseitigt 

wird, hat mir nicht verstattet so viel an Kraft und 

Zeit auf diese Arbeit zu verwenden, als eö die Wich

tigkeit des Gegenstandes allerdings wünschenöwerth 

gemacht hätte, und als ich ihr mit Freuden zu wid

men gedenke, wenn ich durch die Theilnahme, welche 
die gegenwärtige Schrift finden möchte, ermuthiat 
werden sollte, die hier dargelegte Skizze vollständiger 

auszuführen. Gern hätte ich gleich hier manches 

Beispiel, manche Erläuterung und Entwickelung hin- 
zugesügt, wenn ich es nicht für nöthig gehalten 

hätte die Ausdehnung dieses Büchleins zu einem 
größeren Volumen zu vermeiden.

Im Einzelnen auf Quellen und auf neuere 

Schriften zu verweisen, ist mir dem Character die

ser kleinen literarischen Arbeit nicht angemessen er
schienen. Nur hie und da habe ich einige Aus

nahmen für zulässig und nützlich gehalten. Die

kenSwerihe Notizen der Art enthält die Schrift des Herrn 
P e r l s ch k e.
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Darlegung der frühesten Bildung des Stadtrechts 

(so viel eine solche möglich scheint) schließt sich in 

der Hauptsache an die vom Herrn Hofrath Eich

horn aufgestellten Ansichten. Die Resultate der 

Untersuchungen dieses Gelehrten sind im Wesentlichen 
unwiderlegt geblieben, und möchten es wol auch in 

Zukunft bleiben (wo nicht bisher unentdeckte Quel
len unsrer Kenntniß von der betreffenden Zeit eine 

ganz andre Wendung geben), wenn sie auch im 

Einzelnen der Berichtigung und Ergänzung fähig sind. 

Nächst den Eichhornschen Schriften z) gewährt den 
vorzüglichsten Beitrag zur frühesten Geschichte der 

städtischen Verfassung in Deutschland das treffliche 

Buch des Herrn v. Fichard über die älteste Ge
schichte der Stadt Frankfurt am Main 1 2). Für die 
spätere Entwickelung sind Herrn Hüllmann'S 

1) Abhandlung über den Ursprung der städtischen Berfas, 
sung, in der Z.eitschrif, für geschichtliche Rechtswissenschaft 
herausgegeben von v. Savigny, Eichhorn und Göschen, Bd.I. 
und II., und Deutsche Staat» , und Rechtsgeschichte, 
4 Bände.

2) v. Fichard, die Entstehung der Reichsstadt Frankfurt 
am Main und der Verhältnisse ihrer Bewohner. Franks, a. M. 
1819. Möchten die von dem würdigen Verfasser in dem ersten 
Hesreder Wetterawia (Zeitschrift für teutsche Geschichte und 
Rechts-Alterthümer. lr Bd. 16 Hft. Franks, a. M. 1828) ange, 
kündigten, so viel versprechenden zwei Werke recht bald er, 
scheinen.
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Schriften mit ihrem reichen Detail von großem 

Werth *). Speciel für die Geschichte preußischer 

Städte ist die Literatur im Allgemeinen sehr dürf
tig, und nur durch umfassende Benutzung amtlicher 

Hülfsmittel kann diesem Mangel jemals begegnet 

werden. Bei dem leider so wenig verbreiteten 

Interesse für Localgeschichte und Localverfassung, 

welches selbst bei örtlichen Behörden, der Commu

nen wie des Landesherrn, nicht vorherrschend ist, 

hat die mühevolle Arbeit des Herrn von Kamptz 

über die Provincial - und statutarischen Rechte 

in der preußischen Monarchie, wodurch zuerst in 
sehr umfassender Art der Weg zur gründlicheren 
Bearbeitung der Provincial- und Localrechte ange

bahnt worden ist, eine ganz besondere Wichtigkeit, 

und Anspruch auf die dankbarste Anerkennung. Sehe 

wünschenöwerth wäre es mir übrigens gewesen eine 

Uebersicht der Verfassung der bedeutendsten Städte 

der preußischen Monarchie vor den durchgreifenden 

Aenderungen der neuesten Zeit liefern zu können, 
vorzüglich für die Landestheile wo die Städteord

nung vom Jahre 1808 nicht eingeführt ist. Bis 

jetzt sind aber die zu einer solchen Arbeit mir zu Ge- 

1) Hüllmann, Geschichte des Ursprungs der Stande in 
Deutschland. Thl. III. und desselben, St^drewesen des Mil, 
telalter». 3 Bde- Bonn 1826 - 28.
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bote stehenden Hülfsmittel sehr unzureichend. Dazu 

dienliche Mittheilungen von Seiten kundiger Män

ner würden mich daher zu besonderem Dank ver

pflichten.
Berlin, im Januar 1829.
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Einleitung.

Allgemeiner Character der städtischen Verfassung in 
ihrer wechselnden Gestalt.

gemeinen Leben verbinden wir mit dem Namen einer 
Stadt gewöhnlich die Vorstellung von größeren, zusam
menhängend gebauten Orten, mit einer das Ganze umschlie
ßenden Mauer, in denen in der Regel Landwirthschaft rein 
Hauptgewerbe ist, sondern Betreibung der Handwerke und 
des Handels, und welche Hauptsitze sind der Seite unseres 
modernen Lebens, die wir mit dem Worte Bildung zu be
zeichnen pflegen. Diese Vorstellung ist lediglich entnommen 
von dem Zustand der Städte in der neueren Zeit, und micfy 
da nur von der äußerlichen Erscheinung des städtischen We
sens. Der besondere politische oder juristische Character sol
cher Orte, das Eigenthümliche der Stadtverfassung ist 
damit nicht angedcutct. Darüber kann nur die Geschichte 
der Entstehung und Entwickelung der Städte, in ihrem Zu
sammenhänge mit der Gesammtverfassung und dem Gcsammt- 
zustande Deutschlands Aufschluß geben. Vorläufig mag hier 
das juristisch Unterscheidende der Städte, wie es sich ge
schichtlich erkennen läßt und wie es wenigstens in der Zeit 
der höchsten Entwickelung und Blüthe derselben überall her- 
vortritt, in folgenden Sätzen ausgedrückt werden. Eine 
Etadt ist ein solcher Ort, der aus dem ursprünglichen ju
ristischen Zusammenhänge mit der Umgegend ausgcsondert
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ist, und eine abgeschlossene, zu einer selbständigen Gemeinde- 
verbindung gestaltete Localverfassung erhalten hat. Der In
halt dieser besonderen, abgeschlossenen Ortsverfassung wird 
vielfältig bestimmt durch die vorzugsweise den Städrebewoh- 
nern eigne Betreibung der Handwerke und des Handels. 
Hauptsitze dieser Erwcrbszweige waren diese Orte zum Theil 
schon ehe sie Stadtverfassung erhalten haben, sie sind es 
aber noch vollständiger und allgemeiner geworden durch die 
städtische Verfassung selbst. Die Abgeschlossenheit einer 
Stadt zeigt sich am ursprünglichsten in Absicht auf Rechts
pflege, Polizei und Kriegswesen, demnächst auch durch aus
schließliche Vorrechte in Betreff jener Hauptzwcige der städ
tischen Nahrung.

Das deutsche Städtewesen hat seine vollständige Aus
bildung, ja bereits die Zeit seiner höchsten Blüthe und Be
deutung tvährend des Mittelalters erreicht. Die vielseitigste 
höchste Entwickelung in Absicht der mannigfaltigsten, indivi- 
duelsten Gestaltung der inneren Verhältnisse, des Flors der 
Künste, der Gewerbe und des Handels, des dadurch be
dingten Reichthums, der politischen Wichtigkeit, bieten uns 
die letzten Jahrhunderte des Mittelalters dar, das vier
zehnte und fünfzehnte.

In späteren Zeiten hat sich die Beschaffenheit und Be
deutung der Städte sehr verändert und zwar in der Haupt
sache zu ihrem entschiedenen Nachtheile. Gleichzeitig mir 
dem Adel und dent Prälatenstande, und zum Theil aus 
denselben Ursachen (so durch die Steigerung der landes
herrlichen Macht und die Bildung der modernen Beamten
hierarchie) ist auch der sogenannte dritte Stand oder der 
Stand der Städte im Allgemeinen von der Höhe seiner vor
maligen eigenthümlichen und lebenskräftigen Existenz zu dem 
kümmerlichen Daseyn herabgcsunken, welches ihm fast über
all nur geblieben ist. Das städtische Wesen der neueren 
Zeit bietet im Ganzen nur Ueberreste und Erinnerungen, 
ja ein schwaches Schattenbild dar voll dem Glanze frühe
rer Jahrhunderte. An die Stelle der Institute und Der- 
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hältnisse, welche theils allmählig untergcgangen sind, theils 
auf gewaltsame Weise zerstört worden, ist nur wenig Neues 
getreten von positiver Art. Es reducirt sich dies ziemlich 
darauf, daß die Städte Hauptsitze unserer modernen litera
rischen, wissenschaftlichen Bildung geworden sind, und in 
sofern gewissermaßen die Stelle eingenommen haben, welche 
iln Mittelalter vorzugsweise Klöster und Stifter behaupte
ten. Noch in der neueren Zeit indeß gehören die Städte 
regelmäßig zu den bedeutendsten, selbständigsten Corporario- 
nen, die unser modernes Staatswesen irgend toleriren mag. 
Sie sind Ortsgemeinen oder Communen, deren ordentliche 
Localobrigkeit ein aus der Commune selbst hervorgehendcr 
Rath bildet. Die Wirksamkeit ihrer localen Gemeindever
fassung erstreckt sich einestheils auf solche Gegenstände und 
Verhältnisse, wie sie für einzelne Ortschaften und Districte 
auch des platten Landes sich localisiren können, so Polizei, 
Rechtspflege, Armenpflege, Schulwesen, kirchlicher Verband, 
Gemeindevermögen verschiedener Art, und dafür bieten die 
Städte im Allgemeinen nur eine größere Selbständigkeit 
dar, und einen bedeutenderen Maaßsiab, größere quantita
tive Verhältnisse; anderntheils bestehen auch neuerer Zeit 
für die Städte eigenthümliche Interessen und Verhältniße, 
welche ein Object bilden der Communalverfassung, in Be
ziehung hauptsächlich auf die sogenannte bürgerliche Nah
rung, Gewerbe und Handel, wohin das Zunftwesen gehört, 
und alles Vorrecht der Städte in Betreff jener Nahrungs
zweige. Noch weiter ist in mehreren Ländern die Auflösung 
der alten deutschen Stadtverfassung fortgeschritten, wo den 
Städten die eigne Polizeigewalt und die eigne Gerichts
barkeit entzogen ist, wo die Zünfte aufgehoben oder ihrer 
wichtigsten Rechte entkleidet sind. Da haben sich nur sol
che Objecte der städtischen Communalverfassung erhalten, 
die nach deren urfprünglichen Beschaffenheit ausserwesent- 
lich oder zufällig erscheinen, so Verwaltung eines eigenen 
(activen und passiven) Communalvcrmögens, Armenpflege, 
Schulwesen, Kirchenpatronat u. s. w. Wo die Einrichtun- 

A 2



gen des revolutionirten Frankreichs unmittelbar Eingang 
gefunden haben (wie vorübergehend im Hannöverschen, im 
Hessischen, in Baiern rc., wie noch bis jetzt in dem größ
ten Theil der preußischen Monarchie links von der Elbe), 
da ist, selbst in noch so beschrankter Bedeutung und Wirk
samkeit, alle wahrhaftige Communalverfassung ganz ver
schwunden. So haben denn bedeutende Theile Deutsch
lands, von einem Zustande ausgehend ohne Städte, durch 
alle Stufen und Formen städtischer Freiheiten und Verfas
sungen hindurch, den Cyclus vollendet zu einer Ordnung 
der Dinge, der wiederum das Daseyn von Stäotcn in ei
nem juristisch und politisch reellen Sinne fremd ist.



Erstes Capitel.

Urgeschichte der Städte.
Die Thatsachen, die in einem speciellen und sicheren Zu

sammenhänge mit der deutschen Stadtverfassung des spä
teren Mittelalters und der neueren Zeit stehen, beginnen 
zwar erst im neunten Jahrhundert. Indessen müssen doch 
einige Verhältnisse und Begebenheiten, die einer noch frü
heren Zeit angehören, ins Auge gefaßt werden, und zuför
derst ist auf die Urzeit aller deutschen Geschichte, dann 
auf die Jahrhunderte, in denen römische .Herrschaft für 

einen großen Theil des heutigen Deutschlands bestanden 
hat, darnach auf die Merovingische und Carolingische Pe
riode ein Blick zu werfen in Beziehung auf die Geschichte 
der Städte und ihrer Verfassung.

4- 1.
Das alte Germanien.

Versetzen wir uns zuförderst in den ältesten Zustand 
unseres deutschen Vaterlandes, den uns die Geschichte ken
nen lehrt, abgesehen von allem (allerdings beinah gleichzei
tig mit dem Anfänge unserer Geschichtskunde beginnenden) 
Einfluß der Römer auf die Donau- und Rheingegenden. 
Allbekannt ist es, wie Tacitus in der Schrift über die 
Deutschen, und ihm folgend die größte Zahl unserer mo
dernen Historiker, den ältesten Anbau des Landes, die ur
sprüngliche Beschaffenheit der Wohnstätten in Germanien 
darsiellt. Nur von zerstreut liegenden Höfen, im Gegensatz 
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zu zusammenhängenden, geschlossenen Orten, wie unsre Dör
fer und Städte, ist da die Rede, von einer Art des An
baues, wie sie and) durch alle späteren Jahrhunderte in 
einem großen Theile des nordwestlichen Deutschlands die 
vorherrschende geblieben ist. Allein viel zu ausschließend 
wird dabei eine einzelne, freilich sehr allgemein lautende 
Schilderung jenes großen Geschichtsschreibers aufgefaßt. 
Nach seiner eigenen und anderer bewährter Quellenschrift- 
sicller Erzählung von vielen Begebenheiten der Kriege zwi
schen den Römern und den Germanen erblicken wir, selbst 
in jenem Theile des deutschen Landes, einzelne größere, zu
sammenhängende Orte, die Städte genannt werden (wie 
der Cattische Hauptort Mattium), ferner einzelne befe
stigte Wohnstätten oder Burgen (wie die des Segcst und 
des Marbod), die wir, nach Analogie späterer Zeiten, als 
einen Kern betrachten dürfen für die Bildung größerer Orte. 
Auf dem linken Nheinufer, in den Wohnsitzen der Belgen, 
der Trierer und anderer ausdrücklich als Germanen bezeich
neter Stämme, finden die Römer schon bei ihrem ersten 
Eintreten in diese Länder große befestigte Städte, wie in 
dem übrigen Gallien. Dergleichen giebt cs auch (wenn 
auch in geringerer Zahl), so weit die Geschichte reicht, in 
dein Lande der Rhäticr, der Bojen, der Noriker: so waren 
Vojodurum (da wo heute Passau liegt), Campodunum 
(Kempten) Bregenz und andere Städte, vor der Römer- 
zeit vorhanden. Ferner weiß bekanntlich Ptolcmäus eine 
große Anzahl von Städten in Germanien zu nennen, mit 
Bezeichnung ihrer Lage x), und wie räthsclhaft immerhin 
seine Angaben seyn mögen, wie wenig wir auch bei den 
Namen, die er uns aufzählt, an Städte im spateren Sinn 
des Orts, mit der oben angedeutcten eigenthümlichen Ver
fassung, denken mögen, so bestätigen auch die Nachrichten 
dieses Schriftstellers, wie in allen Theilen Germaniens es

1) Gegen 100 giebt er an in dem Laude zwischen dem Rhein, 
der Twnau unD der Weichsel.



nicht blos zerstreut liegende einzelne Höfe, sondern auch zu
sammengebaute , unsern Dörfern und Städten äußerlich 
ähnliche Ortschaften gegeben hat.

Ueber die rechtliche Gestaltung oder die Verfassung sol
cher Ortschaften und ihrer Feldmarken, gewähren uns die 
ältesten ausländischen Gcschichtsquellen kaum einige Andeu
tungen; mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich indeß an
nehmen , daß sie in der Hauptsache schon dieselbe gewesen 
sey, welche wir in der Merovingischen Zeit genauer kennen 
lernen, und von der alsbald die Rede seyn wird.

2.

Römische Städte am Rhein und an der Donau. 
Schicksale derselben nach der Zerstörung der

Römerherrschaft.
Ueber vierhundert und fünfzig Jahre hat die Herrschaft 

der Römer, wenn auch auf kurze Zeiten gestört und unter
brochen, das ganze linke Rheinufer und das rechte Donau- 
ufer, so wie das Land zwischen dem oberen Rhein und der 
oberen Donau umfaßt. Römische Cultur und römische 
Verfassung haben so in einem großen Theil unseres heuti
gen Deutschlands tiefe Wurzeln schlagen können. Es ha
ben hier unter römischem Regiment uni) mit römischen Ein
richtungen sehr viele, zum Theil äußerst bedeutende und 
blühende Städte bestanden. Augsburg, Iuvavia (wo 
späterhin Salzburg entstanden ist), Cölln, Trier gehör
ten zu den glänzendsten Provinzialstädten des Abendlandes. 
Diese römischen Städte sind theils neu angelegt worden, 
auch aus Standlagern der Kriegsvölker hervorgegangen, 
theils identisch mit uralten Ortschaften der von den Rö
mern unterjochten Barbaren, und in römische Städte durch 
Erweiterung und veränderte Einrichtung umgeschaffen.

Wir wissen wenig spezielles von der Verfassung der 
Rhein- und Donaustädte unter den Römem. Doch dür
fen wir ohne Zweifel im Wesentlichen dieselben Einrichtung 
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gen arinehrnen, die wir überhaupt in den Provinzen des 
römischen Reiches kennen lernen; das wenige Individuelle, 
was wir von jenen Städten erfahren, steht damit nicht in 
Widerspruch, sondern bestärkt vielmehr eine solche Annahme.

Die Stadtverfassung beruhte also auch hier auf dem 
Daseyn von Communen oder Ortsgemeinen römischer Bür
ger. Aus ihrer Mitte ging hervor eine collegialische Obrig
keit, ein zahlreicher erblicher Senat, oder eigentlicher eine 
engere herrschende Gemeine, die Curie genannt, oder der 
onio decurionum, der sich, wo er nicht vollzählig war, 
aus der Gesammtheit der Bürger ergänzte. An der Spitze 
der Curie und somit des ganzen städtischen Wesens standen 
Duumvirn oder anders benannte Magistratus (selten 
in den Provinzen überhaupt, namentlich in den Rhein-und 
Donauländern), oder aber, in den meisten Städten, soge
nannte Defensoren, welche nicht durch die Decurionen 
allein, sondern durch die gesammte Bürgerschaft gewählt 
wurden. Die Decurionen und ihre Vorsteher, denen sehr 
ausgedehnte Directorial- oder Präsidialrechte zustanden, bil
deten in allen Beziehungen die ordentliche Local-Obrigkeit 
der Stadt: für die Besteuerung, für die Rechtspflege, wo 
die Defensoren oder die Magistratus mit den ihnen bei- 
sitzeuden Decurionen in allen nicht besonders ausgenomme- 
nen Sachen die erste Instanz bildeten, ferner für die Ver
waltung des Gemeindevermögens, für die Leitung der Ein
richtungen und Anstalten, die sich auf Gewerbe und Han
del bezogen. Dafür bestand eine ausgebildete Marktpolizei, 
Anordnung von Plätzen oder Ständen zum Verkauf der 
verschiedenen Arten von Waaren, unter obrigkeitlicher Auf
sicht (fora rerum venalium); dafür bestand auch eine 
Zunftverfassung: die Handwerker und Gewerbtreibcnden 
waren in Collégien oder Corporationen vereinigt (collegia 
opificum), unter besonderen Vorstehern, mit eigenem Zunft- 
vermögen, mit Actoren oder Syndicis; dabei kommen, wie 
cs scheint (in der Stadt Rom wenigstens) Realberechtigun
gen vor $nr Betreibung von Gewerben, wie in unseren neue- 
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ren Gewerbsverhältnissen, Gewerbsberechtigungen nämlich, 
die auf Grundstücken hafteten, und mit deren Besitz erwor
ben wurden, aber auch für den Erwerber eines solchen 
Grundstückes den Zwang mit sich führten zur Betreibung 
des betreffenden Gefchäfts. Auch Erblichkeit des Hand
werkerstandes, und zwar für ein bestimmtes Handwerk oder 
Gewerbe, hat bei den Römern statt gefunden.

Alles dies leitete die Curie; ob vielleicht regelmäßig 
nicht die ganze Curie, sondern ein wenig zahlreicher Aus
schuß derselben, ähnlich unsern Stadträthen, läßt sich wol 
nicht mit Gewißheit ermitteln. Neben den oben erwähnten 
Vorstehern der Curie finden sich noch andre, höhere und 
subalterne Beamte in den einzelnen Städten, wie Censoren, 
Quästoren, Aedilen, Notarien, Aktuarien, Cancellarie» rc.

Dies, in allgemeinen Umrissen, die Verfassung der rö
mischen Provincialstädte, insbesondere in der späteren Kai
serzeit, im vierten und fünften Jahrhundert. Es ist hinzu
zufügen, daß der Druck des Regierungs-Despotismus die
ser Jahrhunderte, namentlich der Finanzdruck, ganz vorzüg
lich auf den Städten und am directesien auf der Curie 
lastete, in einem Maaße, wie es in andern Ländern und 
Zeiten, abgefehen von vorübergehenden Unruhen und Drang
salen, die Krieg oder Aufruhr herbeiführen kann, kaum je
mals vorgekommen' ist. Was daher ursprünglich ein ge
suchtes, Ehre und Ansehen gewährendes Verhältniß war, 
die Theilnahme an der Curie und somit an dem städtischen 
Regiment, wurde in den letzten Zeiten des Römerreichs 
als das allerdrückendsie, für Sicherheit des Vermögens 
und Ruhe des Lebens gefährlichste gefürchtet und geflohen.

Es fragt sich nunmehr, was wurde aus den römischen 
Städten und ihren Einrichtungen, als die Rhein- und Do
nau-Provinzen und das zwischen beiden liegende Land, so 
wie auch Helvetien, der römischen Herrschaft (zum großen 
Theil noch vor den: völligen Umsturz des abendländischen 
Reichs) entzogen wurden, und mit Ausnahme einiger Ge
birgsgegenden , sich in deutsche Länder verwandelten. Daß 
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eine gänzliche gewaltsame Zerstörung der Werke und Ein- 
richtungen der Römerzeit/ etwa mit völliger Vertreibung 
oder gar Ausrottung der Einwohner, und also einer Er
neuerung der gesummten Bevölkerung iui Ganzen und Gro
ßen eingctrcten sey — wie man es sonst, freilich in großer 
Unbestimmtheit, zu denken pflegte, — wird gegenwärtig 
von keinem Geschichtskundigen mehr behauptet. Wie viel 
Römisches aber in der Bevölkerung, in Einrichtungen und 
an Werken des Kunst- und Gewerbfleißes die gewaltigen 
Erschütterungen mag überlebt haben, welche das römische 
Reich durch den Einbruch und die Herrschaft germanischem 
Stänune und Heere erfahren hat, läßt sich speciell von 
jenen später zu Deutschland gehörenden Ländern, und na
mentlich von den Donaugegendcn, weniger nachweisen als 
z. B. von dem inneren Gallien und von Italien. In den 
Rheinlanden, wo deutsche Nationalität in aller späteren 
Zeit herrschend blieb, ist im Allgemeinen jene Fortdauer 
von Zuständen und Werken aus der Nömerzeit in geringe
rem Maaße wahrzunchmen, als im inneren Gallien, er
scheint dagegen aber viel bedeutender als in unserem heuti
gen südlichen Deutschland. Für einen sehr erheblichen Theil 
dieses letzteren ist die merkwürdige Nachricht besonders be
deutend, daß Odoacer die sämmlichcn römischen Einwohner 
aus Noricum nach Italien verpflanzt habe, wenn gleich 
eine völlige Ausführung dieser gewaltigen Maaßregel an 
sich nicht leicht denkbar ist und der Annahme einer solchen 
auch bestimmte historische Zeugnisse aus spaterer Zeit über 
das Vorhandenseyn von Einwohnern römischer Abstammung 
im Wege stehen.

Was insbesondere die Städte und ihre Verfassung be
trifft, so ist bekannt, daß die allermeisten Städte des linken 
Rhcinufers römischen, und zum Theil gar vorrömischen 
Ursprungs sind; das gleiche gilt von einer kleineren Zahl 
der Städte des südlichen Deutschlands, wie Regensburg, 
Augsburg, Passau rc. Wiefern aber die römische Ver
fassung fortgedauert habe, das läßt sich nicht ermitteln. 
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Das theilweise Fortbestehen derselben ist schwer zu bezwei
feln: auch unter der Herrschaft germanischer Könige und 
Obrigkeiten konnte die alte römische Gemcindevcrbindung 
(besonders die engere und festere der Curie, welche die 
wohlhabendsten Bürger umfaßte) sich erhalten, vielleicht 
erweitert durch die Aufnahme neuer Einwohner des Orts 
aus dem hcrrftl-enden deutschen Stamm, vielleicht selbst 
(wenn auch nicht aller Orten) mit Einbuße der vollen 
persönlichen Freiheit und Verwandlung derselben in Hörig
keit gegen einen weltlichen oder (später auch) geistlichen 
Herrn. Auch in diesem letzteren Fall mochte die ehemalige 
Curie, — die angesehenste Classe bildend der herrschaftlichen 
Leute, oder derselben beigezählt — ein eignes Vermögen, 
eigne polizeiliche Anstalten und Einrichtungen behalten, nicht 
leicht aber eigne Gerichtsbarkeit. Dagegen konnten fort
dauern die Markteinrichtungen und die zunftmäßigen Ver
bindungen der Handwerker.

Somit ist auch denkbar ein Zusammenhang der späteren 
städtischen Verfassung, zunächst in solchen Orten, die eine be
sonders schonende Behandlung erfahren hätten, mit den alten 
römischen Formen und Verhältnissen; ja ein solcher Zusam
menhang kann wahrscheinlich genannt werden. Geschicht
lich nachgewiesen aber ist er nicht, und wird es schwerlich 
jemals, wie scharfsinnig und gelehrt auch die Versuche ge
nannt werden müssen, welche speciel in Beziehung auf die 
Stadt Cölln zur Vermittlung fo weit auseinander liegen
der Zeiten unternommen worden sind: das Resultat dersel
ben bleibt immer nur hypothetisch. Was wir von der Ge
schichte unseres einheimischen städtischen Wesens wissen, kann 
daher nicht an die im Allgemeinen wol anzunehmende, aber 
für das Einzelne unbesiinnntc und hypothetische Fortdauer 
römischer Verfassungen angcrcihet werden, sondern muß viel
mehr sich anschlicßen an unsere Kenntniß wesentlich germa
nischer Einrichtungen und Institute, wie sie uns in einiger 
Vollständigkeit und Anschaulichkeit erst für die Zeit der Me- 
rovingischen und Carolingischcn Könige zu Gebote steht.
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§. 3.

Deutsche Ortsverfassungen in der Zeit der Mero- 
vingischen und Carolingischen Könige.

Unter den letzten Carolingcrn beginnen die ersten Faden 
einer einigermaßen zusammenhängenden Geschichte der städ
tischen Verfassung; sie knüpfen sich an die Ortsverfassungen, 
wie sie in dem fränkischen Reich und in andern germani
schen Staaten bestanden haben, und wahrscheinlich im we
sentlichen aus der frühesten germanischen Vorzeit herstamm
ten. Es soll hier von denselben die Rede seyn, abgesehen 
jedoch von den Veränderungen, welche bereits zu Ende je
nes Zeitraums hervortreten, und in welchen wir die An
fänge unserer späteren Stadtrechte erblicken.

Drei Hauptarten von Ortschaften (villae, die ge
wöhnliche Bezeichnung, das französische ville und vil
lage) sind hier zu unterscheiden: I. solche, die lediglich eine 
Gemeinde freier Leute oder freier Eigenthümer umschlossen, 
mit deren Angehörigen und deren freiem oder auch (in der 
Art, wie es bei dem Stande solcher Herrn zulässig scheint) 
unfreiem Gesinde.

II. Herrschaftliche Orte, die einem Grund - und Schutz
herrn gehörten. Zu diesem standen die Einwohner in dem 
Verhältniß dinglicher und persönlicher Abhängigkeit, beides 
wol schon früh in sehr mannichfachen Arten und Abstufun
gen, von einem blos precären Besitz und Genuß, bis zu 
einem erblichen, eigenthumsähnlichen dinglichen Recht, und 
von der strengsten Leibeigenschaft bis zu den mildesten Ar
ten der Hörigkeit und Schutzpfiichtigkeit, ja wol bis zu 
voller persönlicher Freiheit. Solche Herrenrechte hatte theils 
der König, theils der übrige weltliche Adel, theils auch die 
Geistlichkeit.

III. Es gab endlich Ortschaften, die in Beziehung 
auf die beiden eben unterschiedenen Arten, gemischte Ort
schaften genannt werden können, wo, neben einer völlig 
freien Gemeinde, ein Theil der Höfe und der Feldmark 
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einem Herrn gehörte, oder mrch mehrere Herrschaften, un
abhängig von einander, betheiligt seyn konnten (z. B. ein 
Bischof und der König, oder ein anderer weltlicher Herr).

L Die Orte der ersten Art, die von freien Gemeinden 
gebildeten, standen in einer wesentlichen Beziehung zu der 
Verfassung der Grafschaften. In Grafschaften war be
kanntlich eine jede Hauptprovinz des fränkischen Reiches 
eingetheilt, und war dies die staatsrechtlich wichtigste Lan
deseintheilung. Ihre Zahl und Begränzung entsprach in 
unserem eigentlichen Deutschland ursprünglich wol der Gau- 
eintheilung: in der späteren Zeit, wo uns die meisten Gauen 
und sehr viele Grafschaften einzeln bekannt werden, war 
dies fehr häufig nicht mehr der Fall, wol in Folge späterer 
administrativer Anordnungen der fränkischen Könige, insbe
sondere vielleicht Carls des Großen. An der Spitze einer 
jeden Grafschaft stand ein königlicher Beamter, Graf (co
mes) genannt, ein Amtsname, der bekanntlich in vielen 
andern, höheren und niedrigeren Categorien vorkommt, aber 
vorzugsweife die hier in Betracht kommende Bedeutung hat. 
Die Graffchaft (so heißt nicht blos der Amtsfprcngel, son
dern auch der Inhalt des Amtes, der Inbegriff der Amts
befugnisse des Grafen) umfaßte die höchste ordentliche rich
terliche, Militär- und Policei-Gewalt über die freien Leute; 
der Graf war Vorstand der Gemeinde, welche die von kei
ner Herrschaft abhängigen Freien bildeten, und aus deren 
Mitte die Schöffen oder Urtheiler genommen wurden, die 
unter dem Vorsitz des Grafen das Grafschafts- oder (wie 
es in späteren Zeiten auch genannt wird) das Landgericht 
bildeten. Gehülfen des Grafen waren vornämlich, außer 
einem Vicarius oder Vicegrafen (vicecomes, woher 
das französische vicomte) auch schlechtweg mitunter Graf 
genannt, für den ganzen Amtsfprcngel, die Vorsteher der 
kleineren Districte, in welche die Grafschaft regelmäßig vcr- 
theilt war. Ordentlicherweife nämlich gab es eine Einthci- 
lung der einzelnen Graffchaft in zwiefacher Abstufirng. Die 
unterste Stufe bildeten die einzelnen Ortschaften und Feld
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marken mit ihren Gemeinden; zwischen diesen und der Graf- 
schaft findet sich regelmäßig die Mittelstufe der Cent en 
(centenae, pagi minores), wie sie gewöhnlich genannt wer
den, deren jede eine Anzahl Ortschaften und Feldmarken 
umfaßte, und deren es in der einzelnen Grafschaft bald 
mehr bald weniger gab. Den Centen waren Centena- 
ricn oder Centgrafen (centumgravii), den einzelnen 
von freien Gemeinden gebildeten Orten Decane oder auch 
(feltcncr, aber schon in dem salischcn Gesetz) Grafen (grafio 
villae) vorgefetzt. Jene wie diefe waren königliche Beamte, 
untergeordnet dem Grafen in den verfchiedenen Zweigen 
seiner Amtsgewalt. Als Richter bildeten sie untere Jnstan- 
zen im Verhältniß zu dem Grafengericht, doch hatte der 
Graf aller Orten, wo er hinkam, eine concurrirende Ge
walt mit jenen Unterbeamten, und wichtige Zweige der 
Rechtspflege über die freien Leute, vor Allen der Blutbann 
oder die Criminalgerichtsbarkeit, auch wie es scheint die Ju
risdiction in Beziehung auf den persönlichen Stand und 
auf das Eigenthum am Grund und Boden, kamen dem 
Grafen ausfchließend zu, der in einem höheren oder eigent
licheren Sinn als jene Unterbcamten im Namen und Auf
trag des Königs oder unter Königsbann zu richten hatte.

II. In herrschaftlichen Orten wurden die Localobrig
keiten von der Herrschaft bestellt und waren wesentlich von 
ihr abhängig. Für die Rechtspflege, für die Polizei und 
auch wol für das Kriegswefen (so weit es für dergleichen 
einzelne Orte Bedeutung haben konnte) gab es regelmäßig 
einen einzelnen herrschaftlichen Beamten, einen Voigt, 
Schultheiß, villicus, iudex, actor (sehr selten kommt 
der Name Graf vor); auch das Oeconomifche: die Erhe
bung der hcrrfchafrlichen Gefälle, die Bewirthfchaftung des 
unmittelbar für Rechnung der Herrfchaft cultivirten Landes 
war meist in den Händen desselben Beamten. Doch finden 
sich auch besondere Beamte (neben oder unter jenem Haupt- 
bcamten, oder wie wir ihn wol nennen mögen, Amtmann 

xar è$o^^v) für einzelne Zweige der Verwaltung, bcfon- 
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-ers der finanziellen, so Münzer, Zöllner, Forst- und 
Iagdbediente. Wo die Herrschaft selbst regelmäßig sich 
aufhielt, oder auch nur zu vorübergehender Anwesenheit ei
nen eingerichteten Sitz besaß, ein herrschaftliches Haus oder 
Schloß, (auf königlichen Gütern meist Pfalz, palatium 
genannt) da gab es höhere und geringere Haus- und Hof
beamte freien und unfreien Standes, für die persönliche 
Bedienung der Herrschaft oder auch für sonstige Wirth
schafts- und Hausbedürfnisse, sogenannte Pfalzministerialen, 
später (so viel wir wissen, doch wahrscheinlich schon 
in der fränkischen Zeit) in der Regel vertheilt unter die 
Hofämter des Kämmerers, Marschalls, Truchsessen und 
Schenken, auch mit Verpflichtung zur Vertheidigung des 
— später wenigstens — regelmäßig festen herrschaftlichen 
Hauses. Solche persönlich unfreien Diener und Kricgs- 
leute, so wie auch persönlich freie Leute, die in dergleichen 
Dienstverhältnissen standen — häufig sehr zahlreich — hat
ten theils ihren bleibenden Sitz und Unterhalt auf solchen 
herrschaftlichen Gütern, oder hatten nur vorübergehend, 
nach einer bestimmten Reihenfolge, öder auch blos bei An
wesenheit der Herrschaft die Verpflichtung zu erscheinen.

Zu dem königlichen Grafen standen die herrschaftlichen 
Orte und Feldmarken, auch die zu den königlichen Domai- 
nen gehörigen, nicht in der gleichen Unterordnung wie die 
von keiner Herrschaft abhängigen und nur dem Könige als 
solchen untergebenen. Vielmehr bestand für die Besitzungen 
des Königs wie des übrigen weltlichen Adels und für die 
der Kirche eine „Immunität" oder „Freiheit" von 
der vollen Gewalt des Grafen und seiner Unterbeamten, so 
daß denselben nur ausnahmsweise eine Einwirkung auf solche 
Districte und Orte zukam, und namentlich die Rechtspflege 
in Absicht auf die Verhältnisse der Eingeseßnen untereinan
der und zur Herrschaft ihrer Competen; nicht unterlag, fon
deur dem Herrn Zustand, der sie selbst oder durch seine 
Beamte handhabte; aber auch selbst über Rechtshändel 
zwischen Eingeseßnen einer Immunität und Fremden fand 
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nur eine beschränkte Jurisdiction des Grafen statt. Das 
für die Einsassen geltende Recht heißt in späterer Zeit (viel- 
leicht schon in dieser) Hofrecht ins curiae: denn ein herr
schaftlicher Hof war der juristische Mittelpunkt solcher Orte 
und Districte, und war die Gerichtsstätte. Die Einsassen 
konnten übrigens, selbst bei persönlicher Unfreiheit, Genos
senschaften und Gemeinden bilden; wir dürfen wenigstens 
wol annehmen, daß, was wir in der nachcarolingischen 
Zeit sehr allgemein antreffen, und zwar ohne Spur einer 
erst jüngst vorangegangenen Anordnung, schon der fränki
schen Zeit nicht fremd gewesen sey, eben ein Gemeindewe
sen, sey es gleich ein unter Leitung und Aufsicht der Herr
schaft stehendes, für abhängige und selbst für persönlich 
unfreie Leute.

III. In gemischten Orten, wie sie oben genannt wor
den sind, bestanden nebeneinander, für verschiedene Höfe 
und Ländereien, die so eben dargesiellten Einrichtungen. 
Es bedarf daher keiner besonderen Erörterung der daselbst 
vorkommenden Verhältnisse.

Schließlich ist noch zu erinnern, daß geistliche oder 
weltliche Herren einzelne Gerechtsame, wie Münzrecht, 
Zollrecht, Markt recht auch an solchen Orten konnten 
erworben haben, durch königliche Begnadigungen vornäm
lich, wo sie keinen Theil hatten an Grundherrlichkeit und 
an einer obrigkeitlichen Gewalt über Personen, sowohl in 
Orten, die anderen Herrschaften, namentlich dem Könige 
selbst, gehörten, als in freien und gemischten Ortschaften 
und Feldmarken.

Es bezicht sich übrigens die ganze voranstehende Dar
stellung zu allernächst freilich auf die Merovingische und 
Carolingische Zeit, behalt aber in der Hauptsache ihre 
Wahrheit auch für die nächstfolgende, so weit nicht Ent
stehung der eigentlichen Stadtverfassung und Entwickelung 
der Landeshoheit allmählig jene alten Ortsverfassungen auf
gelöst oder umgewandelt hat.

Zwei-
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Zweites Capitel.

Begründung der Stadtverfasfnng in der 
Zeit von der Mitte etwa deö neunten 

Jahrhunderts bis in das zwölfte 
Jahrhundert.

4.
Dunkelheit der frühesten Geschichte der Städte. — 
Sind Städte planmäßig erbaut worden? — Die 

Anlagen des Königs Heinrich I.
Die erste Begründung der städtischen Verfassung fällt in 

den Zeitraum der deutschen Geschichte, welcher, abgesehen 
von der römischen und vorrömischen Zeit, für die Beschaf
fenheit und Entwickelung aller inneren Zustände der aller
dunkelste genannt werden muß: für keine spätere Zeit, und 
auch für die nächst vorhergehende fränkische nicht, haben 
wir in Betreff jener wichtigsten Seite der Geschichte so 
dürftige und fragmentarifche Nachrichten, in keinem andern 
werden wir in gleichem Maaße nothgedrungen, aus einzel
nen zerstreuten Angaben und Andeutungen uns auf künstli
chen Wegen, nicht ohne ergänzende Hypothesen, eine An
schauung zu bilden von den bedeutendsten Verhältnissen und 
Veränderungen; und gerade in diese Periode fallen einige 
der interessantesten und für alle Folgezeit bis auf den heu
tigen Tag wichtigsten Erscheinungen: die Entstehung der 
Stadtverfassung, die Begründung der Landeshoheit, die 
Bildung des Standesverhältnisscs der Ritterschaft, die Ent
wickelung des Lehnwefens.

Was insbesondre die städtische Verfassung betrifft, so 
ist die Annahme eines Abschnittes oder Ruhepunktes in der 
ersten Zeit des zwölften Jahrhunderts wefcntlich bedingt,

(( w ÏÛMHW ' 
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nicht durch einen sicher wahrzunehmenden Abschnitt in dem 
Gang der Begebenheiten -selbst, sondern vielmehr durch die 
Beschränktheit unserer Geschichtskunde. In den ersten Jahr- 
zehmtm des zwölften Jahrhunderts tritt uns das Stadt- 
recht als eine für eine erhebliche Zahl bedeutender Orte be
reits in bestimmten Grundzügen formirte Localverfassung 
entgegen, und zwar bei Gelegenheit der Uebertragnng dessel
ben, schon in einem bestimnrten Gepräge, auf Orte, denen 
es bis dahin fremd gewesen war: die Ertheilung des Stadt
rechts an Freiburg im Breisgau im I. 1120 dmch den 
Herzog Berthold von Zähringen, und zwar nach dem Vor
bilde der Stadt Cölln, ist das älteste urkundlich bekannte 
Beispiel der Art. Es mögen andre ähnliche Fälle, viele 
oder wenige, vorangegangen seyn; es mag viel früher schon 
in dm Originalstadten (wenn ich mich so ausdrücken darf) 
das Stadtrecht zu der Gestaltung gediehen seyn, die wir 
bei jener merkwürdigen Begebenheit und fönst int zwölften 
Jahrhundert wahrnehmen, aber geschichtlich wissen wir dar
über nichts.

Die Entstehung der Städte im juristischen Sinn des 
Worts, haben wir uns vor allen Dingen nicht wie eine 
neue Anlage und Erbauung von früher gar nicht vorhan
denen, und auf eine neuerfundene Weife oder nach einem 
irgendwo gegebenen Vorbilde organisirten Orten zu denken. 
Eigentliche Erbauung einer Stadt von Grund aus ist in 
älterer und neuerer Zeit überaus selten unternommen wor
den. Ueberhaupt reicht die Geschichte eines Orts nur sehr 
selten bis zu dem ersten Anfänge hinauf, und es geben 
Chroniken und Urkunden keine directe Entscheidung darüber, 
ob auch in einer sogenannten Urzeit viele Orte oder gar 
die meisten ihre Entstehung einer absichtlichen planmäßigen 
Anlage verdanken, oder aber einer allmähligen, zufälligen 
Aggregaten einzelner Wohnstätten. Für das erstere könnte 
manches angeführt werden ans den uralten für ganze Län
der, ja zum Theil für ganz Deutschland übereinstimmenden 
Grundbesiandtheilen der localen Gemeindeverhaltnisse, in
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Verbindung mit darauf bezüglichen landwirthschaftlichen 
Einrichtungen, so insbesondre der sehr constante Unterschied 
zwischen den eigentlichen Bauergütern (mansi) und den 
Kossätenhöfen (oder wie sie sonst genannt werden mögen) 
— letzteres sichtlich später hinzugekommenen, nicht mit ei
nem gleichen Maaße von Ländereien ausgestatteten noch 
den gleichen Antheil an den Gemeinderechten gewährenden 
Wirthschaften; ferner die regelmäßige Scheidung des culti- 
virten Landes und der Waldungen, Wiesen k., überhaupt 
des uncultivirten Landes, eben so die vielfältige Hindeu- 
tung auf ein urfprünglich gleiches festes Maaß des Acker
landes, welches zu dem einzelnen mansus gehörte, die weit 
verbreitete Dreifelderwirthschaft und die damit in Verbin
dung stehenden Weideverhältnisse. Dergleichen kann zwar 
eine Folge späterer Anordnungen seyn, doch ist dies nicht 
wahrscheinlich. So viel steht fest, daß die erste Entstehung 
der allermeisten Ortschaften, sowohl Städte als Dörfer, 
nicht im Bereich der historisch bekannten Zeit zu finden ist. 
So früh nur reichhaltigere locale Geschichtsquellen beginnen 
(hauptsächlich durch die zahlreichen Urkunden und Register 
über Schenkungen an Stifter und Klöster, dergleichen für 
das südliche Deutschland hie und da schon in der merovin- 
gischen Zeit ihren Anfang nehmen) finden wir bereits die 
meisten Ortschaften der späteren und noch der gegenwär
tigen Zeit, ja in einzelnen Gegenden noch viele, die 
seit dem verschwunden sind. Am spätesten beginnen sol
che Nachrichten, wie alle zusammenhängende Kunde über
haupt, für das östliche und besonders nordöstliche Deutsch
land, auch mögen da mehr als in andern Gegenden Ver
anlassungen zu wirklich neuer Anlage von Ortschaften noch 
in jener späteren Zeit sich ergeben haben; so in der Mark 
Brandenburg, in Mecklenburg, in Preußen.

Mit der Anlage von Dörfern und Städten aus frischer 
Wurzel darf aber nicht verwechselt werden die Erbauung 
von Burgen oder festen Schlössern, so wie die Befestigung 
bereits vorhandener Orte. Von solchen Unternehmungen

B 2
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erfahren wir öfters and) in dein früheren Mittelalter. Er
bauung neuer Burgen konnte die Bildung neuer Ott- 
schäften, in deren Umgebung und unter deren Schutz, 
auch zur Befriedigung der Bedürfnisse der Durgbewoh- 
ner, besonders wenn eine Herrschaft daselbst ihren Sitz 
nahm, veranlassen, und bei der Befestigung eines bereits 
vorhandenen, bis dahin offenen Otts mochte öfter eine 
Erweiterung desselben unternommen werden. Mittelbar 
mag dadurch die spätere Entstehung oder Einführung des 
Stadtrechts in manchen Orten vorbereitet worden seyn, in
sofern ein Ott dadurch überall seine Exista; erhielt (und 
zwar gar bald in erheblicher Bedeutung für Handel und 
Gewerbe) oder auch mir eine größere Wichtigkeit: denn be
deutendere, und namentlich in Hinsicht auf Geiverbe und 
Handel bedeutendere Orte haben sich vorzugsweise zu Städ
ten erheben können. Am berühmtesten sind Anstalten dieser 
Art geworden, welche König Heinrich I. angeordnet hat. 
Sie waren wesentlich bestimmt, die militärische Sicherheit 
Deutschlands gegen die Ungarn und auch wol gegen die 
Slaven zu verstärken, betrafen daher vornämlich die östli
chen Gränzländer des damaligen Reichs, und umfaßten kei
neswegs die Constitution neuer bleibender Localverfassungà, 
welche den vorzüglichen Keim gebildet hätten der späteren 
Stadtrechte. Eine solche Mißdeutung der allerdings sehr 
merkwürdigen militärischen Einrichtungen, welche dieser Kö
nig getroffen hat, und weßhalb ihm öfters der Name des 
Städtegründers gegeben worden, kann gegenwärtig wol für 
alle Geschichtskundigen als zur Genüge widerlegt und besei
tigt, betrachtet werden. Ueberaus vielen alten Städten, 
die man nicht aus der Römerzeit herzuleiten wußte (wo
mit man freilich sehr freigebig war, man denke z. B. an 
die Gründung von Dresden durch Drusus, von Dömitz 
durch Domitius tc.), hat man jenen Ursprung angedichtet, 
daß sie durch Heinrich I. seyen gegründet worden und die 
Grundbestandtheile des Stadtrechts erhalten hätten. Da
bei blieb meist unbeachtet, wie auch vor Heinrich I. manche, 
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nachher als Städte groß gewordene Orte, gerade außer
halb des Bereichs der alten Römerstädte, vorhanden sind, 
als Städte bezeichnet iverden (urbs, civitas), auch mit
unter durch ganz ähnliche Anordnungen, wie die, welche 
von jenem Könige ausgingen, entstanden oder erweitert 
und befestigt worden sind. Dergleichen Beispiele bieten dar 
die Städte Hamburg, Magdeburg, die in Thüringen 
und Franken durch Carl den Großen zu Stapelplätzen für 
den Handelsverkehr mit den Slaven bestimmten Orte, Würz
burg und andre Orte im mittleren und nördlichen Deutsch- 
land, wo in der fränkischen Zeit bischöfliche Kircl-en gegrün
det worden sind, wie Paderborn, Osnabrück rc. Auch 
in dm von Slaven bewohnten tmb beherrschten Ländern, 
die früher oder später zum deutfchm Reiche gekommen sind, 
finden sich uralte bedeutende Städte, man denke an Prag, 
Brandenburg, Stettin, an andre Pommersche und 
Rügenfche Orte, an Lübeck re.

Entstehung der Stadtverfassung und Erbammg der 
Orte die jene Verfassung darbieten, liegt also weit aus
einander. Die Orte, in welchen wir am frühesten, das 
Daseyn des Stadtrechts wahrnehmen und die Entstehung 
desselben, theils mit Gewißheit, theils muthmaßlich verfol
gen können, sind sämmtlich Orte, die schon lange Zeit be
standen hatten, und deren erste Entstehung, auch wenn wir 
davon einige Kunde habm, wie z. B. für Frankfurth 
a. M-, über die ersten Spuren einer sich bildenden oder 
schon begründeten Stadtverfassung sehr weit hinatlsliegt.

§. 5.
Begründung der Stadtverfassung durch Erweiterung 
herrschaftlicher Rechte über einzelne Orte. Unmittel

bare Wirkungen einer solchen Veränderung T).

Die Entstehung des Stadtrechts vermögen wir zunächst

1) Für die wissenschaftliche Begründung dieses und des 
folgenden §* ist hauptsächlich zu vergleichen die in der Vorrede 
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nur an solchen Orten kennen zu lernen, die ganz oder theil- 
weise einer Herrschaft untergeben waren. Dahin gehören 
vorzüglich Orte, die der Sitz eines Bisthums waren. Diese 
waren nothwendig ganz oder zum Theil herrschaftliche Orte, 
denn der Grund und Boden, wo die bifchöfliche Kirche 
stand, mit den Wohnungen der Geistlichkeit und ihres Ge
sindes, gehörte stets zum Vermögen der Kirche. Bei An
legung eines Bisthums wurde regelmäßig ein schon vorher 
bedeutender Ort dazu ausersehen, und da fand sich wol 
meistentheils auch eine freie selbstständige Gemeinde neben 
dem zur Begründung des neuen Stifts disponiblen Lande, 
oder auch ansehnliches Besitzthum anderer Herrschaften. 
Neben den Bischofssitzen, an welche sich Orte mit bedeu
tenden alten Abteien und Stiftern anschließen (wie Fulda, 
Gandersheim, St. Gallen, Zürich), sind von vor
züglichem Interesse für die Geschichte des Städtewesens 
mehrere Orte, die zu den königlichen Domänen gehörten, 
besonders solche, welche für größere Gebiete und Herrschaft 
ten den Mittelpunkt, den Hauptort bildeten, mit königlichen 
Pfalzen versehen und zur Aufnahme des königlichen Hofla
gers vollständig eingerichtet waren, wie Aachen, Frank- 
furth am Main, Nürnberg, Heilbronn, Ander
nach, Ulm, Oppenheim, Coblenz.

Das neue Element in der Verfassung solcher Orte, 
wodurch sie die Geburtsstätten des Stadtrechts geworden 
sind, stammt überall her aus Anordnungen und Begnadi
gungen der deutschen Könige und Kaiser. Diese haben die

angeführte Abhandlung des Herrn Hofrath Eichhorn, und 
zu verbinden mit der ebendaselbst erwähnten Schrift des Hrn. 
v. Fichard. Eine der hier dargcstellten Bildungsart deutscher 
Städte wesentlich gleichartige Begründung lombardischer Stadt« 
verfaffungen — ebenfalls durch Anordnungen deutscher Könige 
zu Gunsten zunächst geistlicher Herrn — hat Hr. Prof. Leo in 
seiner Schrift: Entwickelung der Verfassung der lombardischen 
Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I. in Italien (Hamb. 
1824) nachgewiesen.
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herrschaftlichen Rechte, die ihnen selbst (auf ihren Domä
nen) oder anderen Herrn, insbesondre geistlichen, Zuständen, 
dahin erweitert, daß diese Orte mit ihren Feldmarken aus 
aller Unterordnung gegen die Grafen und deren Unterbeamte 
ausgeschieden sind, daß eine lediglich herrschaftliche (könig
liche oder bischöfliche) Localobrigkeit das Regiment überkam, 
welches bisher vertheilt war zwischen einer rein herrschaft
lichen Ortsbehörde (einem Schulzen, Voigt, Richter), dem 
Graftn, und (wo es völlig freie unabhängige Einwohner 
und Grundbesitzer neben den ursprünglich herrschaftlichen 
Grundstücken und Leuten gab) dem Centgrafcn und Deca
nus oder dem Ortsgrafcn (wenn ich so nach Analogie von 
grafio villae mich ausdrücken darf).. Erweiterung also 
der uralten herrschaftlichen. Exemtion oder Immunität bis 
zu dem Grade, daß diese alle Gewalt des Grafen und sei
ner Unterbeamtcn absorbirte, ist Anfangspunkt der abge
schlossenen Localverfassung die Stadtrccht genannt worden ist. 
Es ist dies dieselbe Veränderung, welche, wo sie für grö
ßere Districte cingctretcn ist (ebenfalls durch königliche An
ordnungen und auch hier hauptsächlich zu Gunsten geistli
cher Herrn), ein bedeutendes Moment bildet in der Entste
hungsgeschichte der Landeshoheit-

Am frühesten fchcincn die Könige zu Gunsten einzelner 
Bischöfe eine solche Erweiterung der alten herrschaftlichen 
Freiheit oder Imnumität bewilligt zu haben.. Bei dem 
Verlangen geistlicher Herrn nach einer Vermehrung ihres 
Besitzthums und einer Ereigenmg ihrer Gerechtsame mußte 
sehr natürlich in ihnen der Wunsch sich regen von aller 
Einwirkung des Grafen und seiner Unterbeamten auf ihren 
Grundbesitz und auf ihre freien und unfreien Leute gänzlich 
entbunden zu werden. Ferner, wenn ihnen, nächst der ganz 
vollständigen Exemtion ihres bereits erworbenen Besitzthums, 
eine Erweiterung ihres herrschaftlichen Gebiets, allenfalls 
auch ohne Erwerbung des Eigenthums am Grund und Boden, 
wünschenswerth seyn mußte, so ganz vorzüglich in gemisch
ten Orten, in der obigen Bedeutung des Ausdrucks, und 
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zu allernächst da, wo sie selbst regelmäßig ihren Wohnsitz 
hatten. Bei den Collisionen, die sich an gemischten Orten 
in vielfachen Beziehungen, für Polizei insbesondre und 
Rechtspflege, täglich ereignen konnten, und durch das so 
gar häufig feindliche Verhältniß zwischen den geistlichen 
und weltlichen Herren noch besonders Nahrung erhielten, 
mußte eine solche Vereinfachung der Ortsverfassung, wie 
sie oben angedeutet worden, für die betheiligte Herrschaft, 
und nicht minder vielleicht für die Einsassen sehr Vortheil» 
haft erscheinen, und für die Herrschaft besonders da wich
tig seyn, wo wegen ihrer persönlichen Anwesenheit sie selbst 
unmittelbar durch Collisionen und Mißhelligkeiten, die sich 
ereignen mochten, berührt wurde. Es gelang nun einzel
nen Bischöfen und Aebten schon unter den letzten Carolin- 
gern durch königliche Privilegien eine solche Erweiterung 
ihrer obrigkeitlichen Gewalt, insbesondere da wo sie ihren 
Eitz hatten, und sehr vielen andern Prälaten (wol sämmt
lichen Bischöfen und manchen Aebten) wurde das gleiche 
zu Theil in der nächstfolgenden Zeit, namentlich von Seiten 
der sächsischen Könige und Kaiser, die ihr vorzügliches 
Wohlwollen gegen die Geistlichkeit insbesondre auch durch 
dergleichen Begünstigungen an den Tag gelegt haben.

Welche Folge hat eine solche Anordnung für die Ge- 
siunmtvcrfassung eines Orts gehabt? Wie sind aus solchen 
Orten Städte erwachsen, in der späteren Bedeutung? 
Dafür müssen wir unterscheiden I. die Veränderungen, die 
wir als unmittelbare Folgen der in Betreff des einzelnen 
Orts erweiterten Immunitätsrechte wahrnchmen können, 
und II. diejenigen Einrichtungen und Verhältnisse, welche 
die Geschichte erst später darbietet, und deren Causalverbin- 
dung mit den ursprünglichen Zuständen der betreffenden 
Orte sich nicht durch alle Mittelglieder hindurch speciel 
nachweisen läßt.

Zunächst von jenen unmittelbaren Wirkungen. Diese 
äußern sich in zwiefacher Art.

1. Der ganze Ort mit seiner Feldmark wurde Herr- 
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schaftlich/ d. h. zunächst in den Beziehungen, in welchen 
bis dahin eine Einwirkung des königlichen Grafen und der 
Unterbeamten desselben statt gefunden hatte, alfo für Rechts- 
pflege, Polizei, Kriegswesen, einschließlich der Erhebung 
und Verwaltung der königlichen Einkünfte, welche daraus 
herfließcn konnten, wie Strafgelder, Abgaben, welche die 
Stelle des Kriegsdienstes vertraten rc. Die Gewalt jener 
königlichen Beamten, ja die königliche Gewalt selbst, so 
weit sie von denselben in Rücksicht des einzelnen betreffen
den Orts gehandhabt wurde, ging auf die Herrschaft über, 
wurde fortan von dieser oder ihren Beamten geltend ge
macht. Es liegt also darin nicht, daß der Herrschaft nun 
durchweg eine völlig gleichartige Gewalt zu Theil geworden 
wäre über alle Grundstücke und alle Einwohner. Die aus
gedehnteren Rechte derselben, als Grundherrschaft und kraft 
persönlicher Herrschaftsverhältnisse, über den ursprünglich 
ihr zugehörigen Theil des Orts und den ihr von Hause 
aus untergebenen Theil der Einwohnerschaft, konnten kraft 
einer solchen königlichen Erweiterung der alten Immunität 
an und für sich nicht auch die bis dahin der Herrschaft 
völlig fremden Grundstücke und Einwohner ergreifen: voll
kommene persönliche Freiheit und vollkommenes steuerfreies 
Grundeigenthum konnte also fortbestehcn neben den (oft an 
einem und demselben Ort sehr verschiedenartigen) Verhält
nissen dinglicher und persönlicher Abhängigkeit der ursprüng
lich herrschaftlichen Unterthanen.

Damit blieb auch vereinbar, daß noch andere geistliche 
oder weltliche Herrfchaften einzelne Gerechtsame im Um
fange des Orts behielten oder wol gar annoch erwerben 
konnten, z. B. Münzrccht, Zollrecht. Ja selbst ein Theil 
des Grund und Bodens konnte mit einem Theil der Ein
wohner einer andern Herrschaft angehören, als eine beson
dere Immunität; darüber erstreckte sich dann wol in der 
Regel die königliche Begnadigung nicht, welche den Ort zu 
Gunsten der einen Herrschaft der Gewalt des Grafen rc. 
entzog.
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Mit dieser einen Seite des Erfolgs jener wichtigen 
Veränderung hängt eine zweite auf das innigste zusammen.

2. Der Ort trat heraus aus der bisherigen juristischen 
Verbindung mit der Umgegend, d. h. mit der Grafschaft 
und der Cent, erhielt eine abgeschlossene Verfassung in der 
Art, wie sie regelmäßig nur eine ganze Grafschaft gehabt 
hat, so daß z. B. das Ortsgericht das höchste ordentliche 
Gericht wurde, — Blutbann und Jurisdiction über-Grund- 
eigenthum nicht ausgeschlossen, — was ursprünglich nur 
das Grafschaftsgericht (Gau-oder Landgericht) gewesen war. 
Der einzelne Ort wurde gewissermaßen selbst eine coucen- 
trirte oder localisirte Grafschaft.

Gehandhabt wurde diese abgeschlossene Localvcrfassung 
durch herrschaftliche Beamte, deren gewöhnliche Namen und 
Verhältnisse indeß erst in späterer Zeit mit Bestimmtheit 
hcrvortreten.

§. 6.

Spater hervortretende Einrichtungen und Verhält
nisse der Städte. Die Namen Stadt, 

Stadtrecht rc.

Die herrschaftlichen Behörden.

Die erweiterte obrigkeitliche Gewalt dcrHel-rschaft über 
den Ort im Ganzen wird gewöhnlich von zwei Beamten 
gehandhabt, die gemeiniglich Voigt und Schultheiß ge
nannt werden. Jener ist regelmäßig der vornehmste, hat 
den Kricgsbefehl über die Stadt, und in der Rechtspflege 
ausschließend den Blutbann. Für das Einzelne der Rechts
pflege, der Polizei und überhaupt des Wirkungskreises die
ser Behörden läßt sich im Allgemeinen keine Bestimmung 
und Bcgränzung aufstellen, und selbst für sehr wenige ein
zelne Städte möchten die in unserer gegenwärtigen so fern 
liegenden Zeit zu Gebote stehenden Nachrichten dazu aus- 
reichen, mit Sicherheit eine specielle Darstellung dieser Ver
hältnisse zu begründen. Nur als höchst wahrscheinlich kann 
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wol behauptet werden, daß der vornehmste herrschaftliche 
Beamte, (gewöhnlich Voigt genannt, in mehreren Städ
ten wie in Cölln, Magdeburg, Nürnberg und an» 
dern der Burggraf) für den einzelnen Ort in die Stelle 
des Grafen trat, das Amt aber des gewöhnlich sogenann- 
ten Schultheißen sich näher anschloß an die schon vor Er
werbung der Grafenrechte bestehende Obrigkeit der Herrschaft.

Neben den beiden höheren Beamten, wie sie gewöhn
lich vorkommen, gab es übrigens wol an den meisten Or
ten noch andere herrschaftliche Bediente (auch abgefchcn von 
der unmittelbaren persönlichen Umgebung und Bedienung 
oder von der eigentlichen Hofhaltung), als subalterne Ge
hülfen jener beiden (z. B. Fron- oder Gerichts boten), 
und auch sonst in specieller Beziehung auf einzelne landes
herrliche Gerechtsame und Einkünfte, wie Münzbeamte, 
Zollbeamte, Marktmeister, Salzgrafen u. dergl., 
Beamte, denen zugleich in Beziehung auf ihren speciellen 
Wirkungskreis eine Gerichtsbarkeit zu gebühren pflegte.

Oertliche Gemeindeverbindung. Bürgerschaft.

Elemente zu einer Gemeindeverfassung/ ja selbst völlig 
formirte Gemeinden und Genossenschaften fanden sich regel
mäßig schon im früheren Mittelalter aller Orten in Deutsch
land, selbst da, wo es keine vollkommen freien Leute und 
Eigenthümer gab. Auch für unfreie Leute bestanden cor» 
porationsmäßige Vereine, in geringerer oder größerer Selb
ständigkeit (oft gewiß in nicht geringerer oder selbst in grö
ßerer Selbständigkeit als in unserem modernen Staatswe
sen juristische Personen und sogar Communen zu genießen 
pflegen), oft mehrere an einem und demfelben Ort, für 
verschiedene Arten unfreier Leute und für verschiedene Ge
genstände (;. B. für verschiedene Nutzungen des Gcmeinde- 
landes oder der sogenannten Mark).

Die Erweiterung der herrschaftlichen Rechte über einen 
Ort, hat dergleichen Verhältnisse nicht unterdrückt, noch 
hemmend daraus eingewirkt. Vielmehr eröffnete sich ein 
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größerer Spielraum für genossenschaftliches Leben, indem 
die Scheidewand, welche verschiedene Theile des Orts und 
der Einwohnerschaft auseinander gehalten hatte,' aufhörte.

So weit die Verschiedenheit der Vermögens - und Stan- 
desvcrhältnisse, so wie der Objecte bereits bestehender par
tieller Verbindungen es zuließ, hat die auf die früher dar
gelegte Weise begründete Einheit der Ortsverfassung in der 
Hauptsache auch eine Einheit der örtlichen Gemeindcverbin- 
dung herbeigeführt: wir erblicken in allen Städten, als ein 
Hauptstück der Verfassung, so früh man von Städten im 
juristischen Sinn sprechen kann, eine Ortsgemeinde, 
eine Commune oder eine Gemeinde der Bürger (bur- 
genses, auch cives), eine Bürgerschaft. Diese letzteren 
Ausdrücke sind die eigentlichen Bezeichnungen geworden, und 
erklären sich aus dem Umstande, daß die Orte, welche 
Städte geworden sind, schon vorher ringsum befestigte Orte 
waren, Burgen in einem größeren Maaßstabe, oder es 
wurden, sehr bald nach erster Grundlegung der Stadtver
fassung. Welches die ursprüngliche Zusammensetzung und 
Bedeutung dieser Communen gewesen, davon find wir nur 
sehr ungenügend unterrichtet. Gewiß ist, daß die Bürger
schaft zu keiner Zeit alle und jede zu ihren Jahren gekom
menen männlichen Einwohner umfaßt hat, gewiß ist, daß 
die unfreien Leutte, die auf den untersten Stufen der Un-, 
freiheit sich befanden, nicht daran Theil hatten, und eben 
deshalb — mit überaus seltenen Ausnahmen, wenn über
haupt dergleichen als erwiesen anzunehmen sind — die 
Handwerker nicht dazu gehörten.

Höchst wahrscheinlich ist es, daß nur folgende Classen 
der Einwohner Bestandtheile der Bürgerschaft gewesen sind:

1) Von den unfreien Leuten nur die vorzugsweise so
genannten Diensileute oder Ministerialen. Diese 
waren, obgleich unfrei, ritterbürtigen Standes, also theil
haftig des Waffenrechts, welches mit dem Begriff der stren
geren Unfreiheit nicht vereinbar war, am wenigsten in der 
Gestalt des Ritterdienstes, und wurden, außer dem Kriegs- 
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dienst, nur zu Diensten höherer edlerer Art gebraucht, theils 
bei der Person der Herrschaft (entsprechend den Diensten 
der höheren und geringeren Hofbedienten neuerer Zeit) theils 
zur Verwaltung herrschaftlicher Güter und Gerechtsame. 
Als diejenigen Unftcien, welche, sowohl dem Stande als 
den Dienstleistungen nach, der Person der Herrschaft am 
nächsten standen, heißen sie auch vorzugsweise die familia, 
Lie Hausgenossen.

2) Die übrigen vollkommen freien Leute, ritterlichen 
oder auch nicht ritterlichen Standes, vielleicht selbst nur 
die ersteren.

Für die Einzelnen, welche diesen Standen angehörten, 
kann die Theilnahme an der Commune als selbständiges 
Mitglied bedingt gewesen seyn durch Grundbesitz, und zwar 
durch Besitz eines der ursprünglichen Höfe des Orts, im 
Gegensatz zu später entstandenen, nicht die volle Gemeinde- 
berechtigung mit sich führenden Wirthschaften x). Vielleicht 
jedoch, daß bei den Ministerialen Grundbesitz keine uner-

1) Vielleicht daß eine der Unterscheidung der Bauernhöfe 
und der kleineren Wirthschaften auf dem Lande gleichartige Der, 
schiedenheit zwischen zwei Hauptarten der städtischen Grund, 
stücke dem Gegensatz der mit Braugerechtigkeit versehenen und 
der derselben ermangelnden Häuser zum Grunde liegt. Auch 
besondere Namen bezeichnen öfters die Brauhäuser und die übri, 
gen, so in Hamburg Braucrben und Wohnerben; wo ich nicht 
irre, kommt auch der Gegensatz vor von Brauhäusern und Koc, 
Häusern. In einigen Städten werden, ganz analog jener Di, 
stincrion der bäuerlichen Grundstücke, Bürgerhäuser und Düd, 
nerhäufer unterschieden, z. B. in Sirausberg.— Noch in 
der neueren und neuesten Zeil hängt vielfältig vom Grundbesitz, 
wenn auch nicht das Bürgerrecht überhaupt, doch die Theilnah, 
me au sogenannten politischen Rechten ab. Dahin gehört z. B. 
in Hamburg das Vorrecht der erbgeseßnen Bürgerschaft. 2" 
Zürich und in andern Schwcizcrstädten mußte in früheren Zei
ten ein neuaufgenommener Bürger sich verpflichten, ein Hau« 
zu kaufen oder anfzubauen und dafür durch Hinterlage einer ge« 
wissen Summe Sicherheit bestellen. Joh. v- Müller Gesch. 
schweitzer. Eidgenossenschaft. II. S. 123.



30

läßliche Bedingung war zum Bürgerrecht, sondern daß 
ihnen schon das Diensiverhältniß gegen die Herrschaft eine 
solche Bedeutung und eine solche Stellung gab, wie sie 
andre nur durch Grundbesitz erlangen konnten. Denn die 
genossenschaftliche Verbindung der Ministerialen unter sich, 
vor der Entstehung der städtischen Gemeine, ist unstreitig 
als ein Element dieser letzteren zu betrachten, und war 
wesentlich vermittelt durch das persönliche Verhältniß, 
nicht durch Grundbesitz.

Gewiß ist, daß die Städter lange Zeit keinen befonde- 
ren Geburtsstand gebildet haben, und ihr Verhältniß ftU 
neu Gegensatz bildete zum Stande der Ritterschaft oder des 
nachher sogenannten niederen Adels, und dies nicht etwa 
weil die Ritterschaft damals als ein gesonderter erblicher 
Stand noch nicht formirt gewesen wäre, wie man oft ge
meint hat, und erst später durch allerlei gehässige „feuda
listisch-aristokratische" Künste und Gewaltstreiche sich em
porgeschwungen hätte, — denn die Formation der Ritter
schaft ist mindestens von gleichem Alter mit der ersten Bil
dung der Stadtverfassung — sondern weil die eigentlichen 
Bürger, insgesammt oder großentheils, von Hause aus zu 
den Ritterbürtigen gehörten.

Nach dem Vorhergehenden würden als Bestandtheile 
der Commune anzunehmen seyn: die Ministerialen und die 
vollkommen freien (zum Theil auch ritterbürtigen) Grund
besitzer, die letzteren bildeten, ehe der Ort herrschaftlich 
wurde, die freie dem Grafen untergebene Gemeinde. Ob 
vielleicht Gesellschaften oder Gilden freier Kaufleute als ein 
drittes besonderes Element, oder gar für gewisse Städte, 
z. B. Regensburg, Magdeburg als der Grundbestand- 
theil anzunehmen sind, ist wol mit Gewißheit weder zu be
haupten, noch zu verneinen. Kaufleute waren übrigens, 
wo nicht immer, doch regelmäßig freie Leute, und vielfäl
tig, gewiß schon in sehr früher Zeit, sogar Nitterbürtige. 
In sehr viel späteren Jahrhunderten noch haben Patricier- 
familien Großhandel getrieben.
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Wo übrigens die Herrschaft selbst ihren Sitz hatte, 
da ist gewöhnlich ein Theil des ursprünglich herrschaftli. 
chen Besitzthums entweder gleich anfangs, oder späterhin 
(wenn die Stadt selbständiger zu werden begann) aus. 
genommen worden von der sich bildenden umfassenderen 
Ortsverfassung, der Theil nämlich, wo die Wohnungender 
Herrschaft selbst, ihres eigentlichen Hofstaates und ihres 
Gtsindes sich befanden, was denn oft einen besonders be- 
festigten Raum oder eine eigentliche Burg bildete. Solche 
Districte machten eine Ausnahme von der regelmäßigen 
Ortsverfassung, sowohl in Beziehung auf die Gemeinde. 
Verbindung, als auf die Gewalt der städtischen Obrigkeiten: 
dies der Ursprung (für die Sache wie für den Namen) 
sogenannter Freiheiten oder Freiungen, Schloß, oder 
Burgfreiheiten, Domfreiheiten, Stiftsfreiheiten. Es besian. 
den für dieselben besondere herrschaftliche Behörden, oder 
wenn dieselben, welche der Stadt vorstanden, daselbst das 
Regiment führten, so war es doch ein gesonderter Geschäfts* 
kreis. Beispiele finden sich in vielen Städten, wie in 
Cölln an der Spree, Brandenburg, Havelberg, 
Naumburg rc. k. — Solche Freiheiten haben sich aber 
auch oft ergeben für das Besitzthum fremder Herrschaften, 
welches die Ortsherrschaft nicht der von ihr ausgehenden 
Localobrigkeit untergeben konnte oder mochte.

Der Rath.
Früh schon erblicken wir außer den oben erwähnten 

herrschaftlichen Beamten und den Schöffen, welche, nach 
der allgemeinen Organisation des damaligen Gerichtswesens, 
mit ihnen zu Gericht sitzen, eine collegialische Obrigkeit, 
die, sobald ein besonderer Name für dieselbe hervortritt, Rath 
oder Stadtrath, consilium, consulatus genannt wird; 
die Glieder derselben heißen Rathmannen, Rathgeben, 
Rathsherrn, Rathsfreunde, Rathsverwandte, 
consules, selten senatores *).

1) Consules, ein aus Italien herübergekommener Name, ein
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So sehr auch in den verschiedensten Formen des stad» 
tischen Wesens und in den verschiedensten Gegenden des 
deutschen Reichs der Wirkungskreis der Befugnisse und 
Geschäfte des Raths wesentlich ein und derselbe ist, so ist 
doch die Zusammensetzung dieser Obrigkeit keineswegs aller 
Orten gleich, und so werden wir auch nicht überall auf • 
eine und dieselbe Entstehungsart hiugewiesen.

Abgesehen von den Orten, welche das Stadtrecht gleich 
anfangs in einer gewissen Ausbildung erhalten haben, und 
auf die Städte allein hinblickend, wo es, so viel wir wissen, 
allmählig sich entwickelt hat, ergicbt sich nirgend, daß der 
Rath durch eine in einem bestimmten Zeitpunkt vorgenom
mene herrschaftliche Anordnung ins Daseyn sey gerufen wor
den. Vielmehr scheint auch hier der Gang der Bildung recht
licher Institute ein stiller, unmerklicher gewesen zu seyn. In 
Städten römischen Ursprungs ist denkbar, daß eine Fort
dauer der alten Curie, wie sie oben näher bezeichnet wor
den ist, der Keim gewesen sey für den späteren Rath. In 
andern Städten kann das Schöffencollegium durch eine Er
weiterung seines Wirkungskreises (verbunden etwa mit einer 
Vermehrung seiner Mitglieder) neben seiner ursprünglichen 
Bedeutung, auch die eines Rathes erlangt haben. Noch in 
andern Städten können Privilegien der Kaufleute die Bil
dung eines Ausschusses aus deren Mitte veranlaßt haben, 
zum Behuf ihrer Handhabung

Umstand, der indessen nicht dazu verleiten darf, die Sache 
selbst au- einer Nachbildung italienischer Stadlverfassungen 
erklären zu wollen.

* 1) König Conrad II. ertheilte im Jahr 1038 den Kaufleu, 
ten zu Quedlinburg (und zwar, nach der Fassung der be
treffenden Urkunde, vielleicht nach dem Vorbilde der Städte 
Go-lar und Magdeburg) da- Recht ut dc omnibus, quae 
ad cibaria pertinent, inter sc judicent, also ein Stück der 
Polizeigerichtsbarkeit, die wir regelmäßig al» eine der ältesten 
Altributionen des Raths in deutschen Städten kennen lernen. 
S. Erath, Cod. dipl. Quedlinb. p. 62.

Viel-
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Vielleicht ist aber auch vorgekommen, daß, wo die 
Bürgerschaft wenig zahlreich war (und dies kann nach 
der Art ihrer ursprünglichen Zusammensetzung in ganz er« 
hcblichen, volkreichen Orten der Fall gewesen seyn), die 
Gesammtheit der eigentlichen Bürger, nach Art der Curie 
in den römischen Städten, die Geschäfte selbst verwaltet 
hat, die wir regelmäßig sonst in den Händen eines Raths 
erblicken, vielleicht auch, daß daneben nur für einzelne An
gelegenheiten ein engerer Ausschuß bestand (verschieden von 
den Schöffen), der auch mit denselben Namen wäre be
zeichnet worden, die gewöhnlich das Daseyn eines Raths 
in vollerem Sinn des Worts bekunde«. Einer solchen 
Auslegung ist an und für sich fähig die in unzähligen Ur
kunden vorkommende Formel: Nos consules (oder auch 
vorher advocatus, scultetus, magistri civium) et uni
versi cives und deutsch: Wir Rathmanncn (oder auch 
vorher noch Vogt, Schultheiß, Burgemeister) und „Bür
ger gemeinlich" (oder wie es sonst, gleichbedeutend, vor
kommt). Diese Formel ist aber allerdings sehr vieldeutig. 
Folgende verschiedene Deutungen scheinen mir zulässig: 
1) Theilnahme der gesummten Bürgerschaft an Geschäften, 
die fönst und . später in der Regel nur einem wenig zahlrei
chen Rath zukommen, so daß die consules daneben ent
weder blos die Schöffen sind , oder ein Rath iii einer un
tergeordneten Bedeutung. 2) Theilnahme der gesummten 
Bürgerschaft an gewissen einzelnen Gefchäften. 3) Die 
universi cives sind auch vielleicht nur cives optimo 
iure, oder sogenannte Großbürger. Eine Unterscheidung 
zwischen großem und kleinem Bürgerrecht mag in einzelnen 
Städten schon sehr früh entstunden seyn x). Die Erforder
nisse, die oben für das Bürgerrecht überhaupt nach seiner 
ursprünglichen Beschaffenheit angegeben worden, werden dann 
das große oder volle Bürgerrecht bedingt haben. 4) Es

1) So in Freiburg im Ncchtlande schon im XII. Jahr, 
hundert: burgenses majores und minores.

C
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kann auch darin eine bloße Andeutung liegen der Repräsen
tation der Bürgerschaft durch den Rath, so daß, wo dieser 
handelt, ein Handeln der Gesammtheit der Bmgcr fingirt 
Ware. Endlich 5) ist urkundlich erwiesen für eine Anzahl 
Don Städten, daß jene Formel eine bloße Bezeichnung des 
Raths sey, entweder so zu erklären, daß consules zu- 

. nächst blos die Schöffen, und universi cives die hinzu
getretenen Bürger bezeichnet, welche mit jenen zusammen 
den Rath formiren, oder auch (wie zu Frankfurth a. M.) 
daß der ursprüngliche Rath bereits eine Erweiterung erfah
ren hat. — Auch ohne den vorangestellten Namen con 
suies oder Rathmanncn fcfycint der Ausdruck cives 
mitunter blos die Rathmannen zu bedeuten, so wie unter 
civitas, auch commune, oftmals nur die städtische Obrig
keit zu verstehen ist *).

Wie verschieden nun auch der Ursprung des Raths 
mag gewesen seyn, wie sehr wir immer darüber in Zweifel 
und Ungewißheit bleiben müssen, so tritt doch überall in 
genauer bekannten Zeiten der Wirkungskreis des Raths 
und sein Verhältniß zur Bürgerschaft in großer Bestimmt- 
heit und wesentlicher Gleichartigkeit hervor.

Der Rath ist überall eine der Gemeinde gebietende, 
wenn man will, aristocratische Obrigkeit, nicht eine von 
der Gemeinde abhängige bloße Behörde. Eine Démocratie 
nach Art der Republiken des Alterthumes ist dem deut
schen Städtewesen fremd gewesen, geschweige ein Volks
regiment oder eine Volksfreiheit im Sinne solcher politi
scher Lehren, die für Alles was Mensch heißt, und nicht 
im strengsten Sinne betteln geht oder das Zuchthaus ver
dient, politische Rechte postuliren. Eine Wahl der Glieder 
des Raths durch die Bürgerschaft war mit einer solchen 
Stellung desselben nicht unvereinbar, wie ja auch ein Wahl-

1) S- hierüber besonders die urkundlichen Untersuchungen 
in Fichard's Entstehung der Stadt Franksurth am Main. 
S. 73 f.
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könig König seiner Unterthanen unb nicht ihr Untergebener 
ist. Wir kennen nicht die Art, wie der Rath sich in der 
frühesten Zeit ergänzt hat. Später, in Zeiten wo die Bür
gerschaft — freilich sehr viel anders zusammengesetzt als 
ursprünglich — größere Rechte erlangt hat, ist die gewöhn
liche Verfassung: Selbsiergänzung des Raths; dies kann 
auch das ursprüngliche gewesen seyn, indeß würde das 
Gegentheil dem aristocratischcn Character des städtischen 
Regiments keinen Abbruch thun, da die ursprüngliche Bür
gerschaft selbst in der Regel wie ein im Vergleich zur Ge- 
sammtbevölkerung wenig zahlreicher herrschender Stand, ähn
lich der römischen Curie, erscheint, und der daraus hcrvor- 
gehende Rath mit seinen Vorstehern sich vielleicht den Ma
gistratus, den Defensoren und den übrigen Beamten der 
Curie vergleichen läßt.

Mit jener Eigenschaft einer in eigenem Namen gebie
tenden Obrigkeit ist sehr wol verträglich das Daseyn von 
beschränkenden Rechten der Bürgerschaft (in früherer oder 
späterer Ausdehnung) oder einzelner städtischer Corporatio- 
nen, so wie die Selbständigkeit der landesherrlichen Gewalt 
nicht aufgehoben wird durch Gerechtsame der Landstände.

Die Wirksamkeit des Rathes als solchen (abgesehen 
von der etwa vorkommenden Identität der Gesammtheit, 
oder wol eher eines Theiles desselben mit dem Stadtgericht) 
hatte ganz constant folgende Gegenstände: Verwaltung des 
Gemeindevermögens, Polizei, besonders in Beziehung auf 
Handel und Gewerbe, und eine damit zusammenhängende 
Gerichtsbarkeit, eine Polizeigerichtsbarkeit, in Beziehung 
z. B. auf falsche Maaße und Gewichte, auf Uebcrtheucrung, 
auf schlechte Waaren. Ganz unabhängig von dem Stadt
gericht hatte der Rath diesen Zweig der Rechtspflege in 
Händen î). Derselbe hatte überhaupt die Gemeinde zu ver-

1) Dem Mittelalter, und im Ganzen auch der neueren Zeit 
bis tief in das achtzehnte Jahrhundert hinein, ist die scharfe 
Scheidung der Rechtspflege und der sogenannten Administration,

C 2
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treten, ihre Gerechtsame rmd Interessen gegen die Herr
schaft und die herrschaftlichen Beamten und auch wol gegen 

worauf in der neuesten Theorie und tu der Praxis mancher Staa- 
ren so großes Gewicht gelegt wird, völlig fremd. Vou jeher 
gab es Gerichte, d. h. Obrigkeiten, welche wesentlich zur 
Entscheidung von Rechtsstrciligkciten und zur Ausübung einer 
obrigkeitlichen Strafgewalt berufen waren; ihre Compcienz bil, 
dere aber nur die Regel, die vielen und umfassenden Ausnah
men unterworfen war. Die Obrigkeiten, denen eine Polizei, 
liche oder ökonomische Verwaltung zustand, hatten regelmäßig 
auch eine Jurisdiction für den speziellen polizeilichen oder ökono
mischen Wirkungskreis. So denn auch die Stadträthe, obglcich 
ste, nach unsrer modernen Terminologie, wesentlich administra, 
rive Behörden oder Obrigkeiten warem So die landesherrlichen 
Kammerbcamten, daher die Jurisdiction der Kammercollegicn in 
Äameralsachcn, bis auf die neueste Zeit, z. V- in Preußen bis 
zum I 1808. Es hatte dies in der That nicht» Bedenkliches, so 
lange man Handhabung von Recht und Gerechtigkeit als einen 
wesentlichen Beruf aller Arten von Obrigkeiten in ihren «cspecti, 
ven Wirkungskreisen betrachtete (vielleicht, mit ober ohne Be
wußtseyn, durch besondere Einwirkung der christlichen Lehre von 
der Bestimmung der Obrigkeiten). Daher auch Jurisdiction 
lange Zeit selbst in der Wissenschaft des deutschen Staaterecht» 
fast gleichbedeutend mit Landeshoheit gewesen ist (vergl. Eich, 
Horn deutsche Staats» und Rcchtsgcschichte. Thl. IV. §. 525.) 
eine freilich einseitige Vorstellung, die dabei aber eine große in
nere Wahrheit hatte, und der vielverbreiteten, überschwenglich 
vielseitigen Anficht der neuesten Zeit, von einer aller reellen Be, 
gränzung ermangelnden Souverainetät oder Staatsgewalt (Re
giererei fremder Angelegenheiten, Beglückungsgewalt u. s. w.) 
entschieden vorzuziehen ist. Wäre das Wahre, was in jener An
sicht lag, festgehalten worden, daß nämlich Handhabung des 
Rechts den wesentlichsten eigenthümlichen Beruf derObrigkeit 
bildet, so wäre Fürsten und Völkern eine Masse, zum Theil aus 
guter Absicht geflossener Ungerechtigkeiten, Umwälzungen, und 
kostbarer aber unbewährt befundener Administration« - Expert, 
mente erspart worden! — Jene theoretische Ansicht und jene 
Denkungsart, die in gewissem Sinn fast alle Obrigkeiten auch 
zur Rechtspflege berufen erklärte, ist aber ziemlich allgemein ver, 
schwunden- Handhabung von Recht und Gerechtigkeit wird nicht 
allgemein mehr als Mittelpunct des Staatswesen», als wesentlich
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Fremde wahrzunehnren. So lange die ursprünglichen Ver
hältnisse der Abhängigkeit zur Herrschaft bestanden^ haben 
die herrschaftlichen Beamten, zumeist Vogt und Schultheiß, 
bei der Thätigkeit des Rechts concurrirt, ja die genannten 
Beamten erscheinen selbst oftmals als Vorsitzende im Rath, 
was am natürlichsten sich da ergeben mochte, wo der Rath 
aus dem Schösscncollegium erwachsen ifu. Sonst finden sich 
schon früh eigne Directoren oder Vorsteher des Raths, die 
arts seiner Mitte hcrvorgehen, Burg em ei st er, magistri 
civium, magistri consulum, auch proconsu
les genannt.

Die Zünfte.

Genossenschaftliche Vereine der Gewcrbtreibenden (Ge
werke, Zünfte, Aemter, confratriae, confraternitates, 

sterDeruf derhöchstenObrigkeiten und ihrer Diener betrachte» (dem 
auch das Kriegswesen zunächst zur Seite geht), sondern nur als 
eine Seite, als ein Stück nebei» vielen andern, neben den man
nigfachen Verzweigungen der sogenannten öffentlichen oder allge
meinen Wohlfahrtspflege. So werden denn Organe der höchsten 
Obrigkeiten a priori coi, st rui rt und postulirt, und a posteriori ein
gesetzt , welche das Princip der nackten, baaren Zweckmäßigkeit 
und Nützlichkeit zu vertreten und durchzuführcn haben, und we, 
nigstens auf sehr secondäre Weise nur dazu angewiesen sind, 
durchweg die Collision des Rechts und des Nutzens bei ihrem 
Verfahren zu beachten, vielmehr die in dieser Beziehung nöthig 
werdende Berücksichtigung und Ausgleichung hauptsächlich den 
Justizbehörden überlassen dürfen. Bei dem gewaltigen Ueber, 
gewicht der Idee des Nutzens und der Zweckmäßigkeit in der po, 
litischen Welt, kann cs freilich nützlich und gut seyn, sogenannte 
Administration und Justiz mehr zu sondern, die Rechtspflege 
mehr als früher ausschließend dazu bestimmten Behörden zu 
übertragen- Ganz wird indeß die Scheidung nie zu erreichen 
seyn: eine Polizeigewalt z. B- möchte wohl ohne eine Art Ge
richtsbarkeit etwas völlig Illusorisches und Ohnmächtiges wer, 
den , und auf der andern Seite hat man keinen Uebelstand darin 
gefunden, den Gerichten manche administrative Geschäfte zu 
lassen oder gar neu beizulegen, wie z. B- das Vormundschaft-, 
wesen-
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zunstae, societates etc.), mit besonderen, selbsterwähl
ten, oder von dem Rath oder der Herrschaft bestellten Vor» 
sichern, erscheinen als ein regelmäßiges Stück der Stadt- 
verfassung bereits im zwölften Jahrhundert, so gut wie 
das Daseyn eines Raths. Ihre Entstehung kann für eini
ge Städte in Verbindung stehen mit den römischen Colle
gia opificum, allgemeiner aber möchten sie hervorgegangen 
seyn aus Einrichtungen, wie sie im Hofrecht der unfreien 
Leute schon in sehr früher Zeit, und unabhängig von aller 
Etadtverfassung, gegründet waren. Von den unfreien Leu» 
ten hatten überaus viele ihre Beschäftigung und ihren Un
terhalt durch Betreibung aller Arten von Handwerken, theils 
unmittelbar für den Dienst der herrschaftlichen Haus- und 
Hofhaltung, so wie der Landwirthschaft, theils auch für 
Andre, sey cs auf herrschaftliche, sey es, etwa mit einer 
Abgabe an den Herrn, auf eigne Rechnung. Dies erhellt 
aus den ältesten Rechtsquellen. Besonders zahlreich waren 
die unfreien Handwerker natürlich da, wo die Herrschaft 
selbst oder eine bedeutende herrschaftliche Oeconomie ihren 
Sitz hatte. Diese Unfreien nun dürfen wir uns, nach 
Analogie der Ministerialen und nach einzelnen Andeutun
gen, in Abtheilungen vereinigt denken, gemäß ihren ver
schiedenen Beschäftigungen, unter Vorstehern, die, wol re
gelmäßig aus ihrer eignen Mitte, von der Herrschaft bestellt 
wurden: eine Einrichtung, die zur Sicherung einer ordent
lichen Betreibung des Geschäfts und zur Wahrnehmung 
des herrfclzaftlichen Interesses dienen mußte, und auch, 
unter den für das gleiche Gewerbe bestimmten Handwer
kern, unbeschadet der Unfreiheit, eine genossenschaftliche 
Verbindung befördern konnteJ).

In einer solchen erblicken wir die Handwerker durch
weg in den Orten, welche Stadtverfassung erhalten haben, 
wenn auch nicht von jeher alle Arten von Handwerkern,

1) Der vielverbreitcte Name Amt für Gewerk mag damit 
wol einen Zusammenhang haben.
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von denen manche ja auch nur spater aufgekommen oder- 
zahlreich geworden sind. Einen Antheil au dem Stadtregi- 
ment hatten vorerst diese Vereine der Handwerker nicht, 
erst in späterer Zeit sind die Handwerker in die eigentliche 
Bürgerschaft eingetreten. Die Zunftverbindung beschrankte 
sich auf die gewerblichen Verhältnisse im engsten Sinn, sie 
diente wesentlich dazu, die Gewerbtreibenden zu ordentlicher, 
dem Herkommen oder auch ausdrücklichen Statuten gemä
ßen Er-lernung und Ausübung ihres Berufs anzuhaltcn; 
auch mag der Zunftzwang in Beziehung auf die Ausschlie
ßung aller Ungcnossen von dem zünftigen Gewerbe etwas 
sehr ursprüngliches seyn, ferner ergab ftd) sehr leicht ein 
Corporationsvcrmögen mrd eröffnete sich auch dadurch ein 
Kreis von bedeutenden Verhältnissen.

Die Namen Stadt, Stadtrccht ic.

Dies die Grundzüge der neuen Ortsverfassung, welche im 
zwölften Jahrhundert mit Bestimmtheit wahrzunehmen sind.

Das Wort Stadt, identisch mit Statt, Statte, also 
ursprünglich ganz im Allgemeinen einen Ort bedeutend, ist 
die besondre Bezeichnung der Orte mit dieser neuen abge
schlossenen Localverfassung geworden, eine Wendung des 
Sprachgebrauchs, worin eine Hinweisung liegen könnte auf 
das charaetcristische der Verfassung selbst, in ihrer einfach
sten ursprünglichsten Gestalt, auf das Vorhandenseyn eines 
Ortes für fiel), auf jene oben näher erörterte Abgcfchlos. 
senheit der rechtlichen Verhältnisse. Stadtrecht ist Name 
der Verfassung geworden, entsprechend dem lateinischen ius 
civitatis. Gleiches bedeutet das weniger gebräuchliche 
Weichbild, Weichbildrecht, auch etymologisch wol 
dem Worte Stadtrccht entsprechend »).

1) Ai» W igand, Gaupp und Andern halte ich die Ab
leitung de» Wortes Weichbild von den Weichbildern, d. i. 
Heiligenbildern, welche al« Granzbezeichnung geistlicher Ge
biete gedient haben, fcr ungcgründet. Weich oder Wik heißt
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Drittes Kapitel.

Das städtische Wesen vom zwölften Jahr
hundert bie zu Ende des fünfzehnten.

Die Zeit der höchsten Entwickelung.

7.

Vermehrung der Städte. Art und Weise der Fort- 
bildung der Stadtrechte.

Seit den ersten Jahrzehnten des zwölften Jahrhunderts ver

mögen wir die Entstehung einer überaus großen Anzahl von 
Städten genau zu verfolgen. Dies hat sich nun keineswegs 
so zugctragcn/ daß für den einzelnen Ort die ganze allmählige 
Bildung der Grundbesiandtheile städtischer Verfassung sich 
wiederholt hätte, sondern cs ist in diesen späteren Jahrhun
derten des Mittelalters (vielleicht auch schon früher, ohne daß 
wir davon Kunde haben) das Stadtrecht bereits in einer be
stimmten Stufe der Ausbildung cingeführt worden, )c später 
dies geschehen, in desto größerer Entwickelung. Dabei ist in 
der Regel die Einrichtung oder das Stadtrecht einer andern, 
älteren Stadt zum Vorbilde genommen, ja sehr häufig gera
dezu übertragen worden, oder man wies darauf hin in der 
Stiftungsurkunde der jüngeren Stadt: so wurden neue Städte 
gestiftet auf das Recht einer älteren, oder mit demselben be- 
widmet. Dies hat einen höchst merkwürdigen, Verwandschaft- 

eine Ortschaft, das lateinische vicus, und findet sich in der Au- 
fammensetzung vieler Ortsnamen in und außer Deutschland 
(Schleswig, Bardewick, Ryswick, Gvttweich, Greenwich :c.) 
Bild in der Bedeutung für Recht, (was an Unbilden erin» 
ncrt) erklärt sich aus den symbolischen Zeichen der Gerichts» 
barfeit, bie an den Gericht-stätten oder auch derMarklgerechtig, 
seit, die auf Marktplätzen zu finden waren. Dergl. Grimm, 
deutsche Nechtsalterthümer. S. 172.
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lichen Zusammenhang der deutschen Ctadtverfassungcn Herr 
bcigcführt, und cs liegt darin ein Hauptgrund der wesentli
chen Einheit derselben durch ganz Deutschland, nicht blos in 
den Grundbestandtheilen/ sondern auch in überaus vielen Ein- 
zelnheiten. In dem Gebiete eines und desselben Herrn ist sehr 
regelmässig die Verfassung der einzelnen Städte der der Haupt
stadt, oder auch einiger, vorzüglich alter und angesehener Städte 
nachgcbildct worden. Diese Bcwidmung einer Stadt mit dem 
Recht einer andern hat sehr gewöhnlich auch ein bleibendes, 
wirksames Band zwischen dieser und jener geknüpft. Das 
Gericht der älteren, Original- oder Mutter-Stadt, ist näm
lich mcistentheils Obergericht oder „Oberhof" geworden, 
für die Tochterstadt, und, bei dem besonders innigen Zusam
menhänge zwischen dem Gerichtswesen und der Fortbildung 
des materiellen Rechts, haben auch vielfältig die späteren 
Entwickelungen und Umgestaltungen des Stadtrcchtö der Mut
terstadt auf die Tochterstadt eingewirkt Doch hemmte 
dies nirgend das Aufkeimen und den Wachsthum auch eines 
eigenthümlichen Lebens der jüngeren Stadt, wie es theils in 
einer individuellen Fortbildung und Verarbeitung des empfan
genen Stoffes, theils in ganz neuen besonderen Einrichtungen 
und Normen sich kund geben konnte. Die juristische Existenz 
einzelner nicht ursprünglicher Städte hat sich schon sehr früh 
von aller Abhängigkeit gegen die Mutterstadt gänzlich ge
löst 2), aber selbst wo dies nicht der Fall gewesen, konnte die 
abgeleitete Stadt wiederum Vorbild und ihr Gericht Oberhof 
für andere jüngere Städte werden. Diese Stamm-Verwand
schaft und dieser fortdauernde Rechtsverkehr fand nicht blos 
statt zwischen Orten eines und desselben landesherrlichen 
Gebiets, sondern eben so leicht auch zwischen Orlen die einem

1) Ein merkwürdige» Beispiel gewähre der noch jetzt prüf# 
tische Gebrauch des kubischen Recht» nach der im sechzehnten 
Jahrhundert abgefaßten Recension desselben in verschiedenen 
Städren.

2) Wie sich wol von Lübeck im Verhältniß zu Soest bet 
haup,en läßt.
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verschiedenen politischen Ganzen angchörten, besonders häu
fig zwischen Reichsstädten und Landstädten, seltener zwischen 
Landstädten verschiedener Herren. Ein weitverbreitetes Anse
hen, eine überaus große Wichtigkeit für den gcsammten 
Rechtszusiand Deutschlands und zum Theil sogar benachbar
ter Länder- haben vornämlich drei Städte auf diesem Wege 
erlangt, Lübeck und Magdeburg im nördlichen und be
sonders im nordöstlichen Deutschland und den angrenzenden 
Nachbarländern, (in Mcklenburg, Holstein, Pommern, der 
Mark Brandenburg, Preußen, der Lausitz, Schlesien rc.) 
Cölln in den niederen Rhcingegenden und dem südwestli
chen Deutschlande, in geringerer Ausdehnung Frankfurt 
am Mittelrhein I). So entstanden Familien von Etadtrech- 
ten, deren jede sehr viele Städte umfaßte, und die wahr
scheinlich aus einer sehr mäßigen Zahl von Hauptstämmcn 
entsprossen sind.

1) Ueber M Städt und andre Ortschaften hauen ihren Ober, 
Hof zu Frankfurt, über 70 zu Cölln.

2) S. v. Kamp y über Die älteren Stadtrcchre der Mark 
Brandenburg, in Ma «, his juristische Monatsschrift. Bd. XI. 
e. 38. f.

Ein Beispiel für diese Verwandschaft der Ctadtrcchte 
mag hier aus der Geschichte der märkischen Städte ent
nommen werden. Unmittelbar, so viel zu ermitteln ist, ha
ben Magdeburger Stadtrecht erhalten: die Städte Sten
dal, Gardelegen, Prenzlau, Brandenburg, Cros
sen, Züllichan, Cotbus; mit Steudalschcm Rechte 
wurden bcwidmct die Städte Kyritz, Witstock, Neu
ruppin, Friedland; mit Brandenburgischem die Städte 
Berlin, Strausberg, Spandau, Ncu-Landöberg, 
Rathenow, Falkenburg, Neu-Brandenburg; wei
ter herab mit Berlinischem Recht die Städte Frankfurt 
und Mül rose; mit Strausbergischem die Städte Sol- 
din, Wrietzen, Küsirin, Berlinchcn, Nören- 
berg rc. 2).

Die allermeisten Städtebegründungen in diesen späte- 
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rcn Zeiten des Mittelalters sind von Landesherren ausge
gangen, geistlichen und weltlichen. In früherer Zeit, so 
lange die Amtseigenschaft der Grafschaften rc. nicht durch 
Entstehung der Landeshoheit verschwunden war, konnte der
gleichen nur durch den Kaiser geschehen, daher die ältesten 
Städte, in einem gewissen Sinn, alle als königliche oder 
Reichs-Städte zu denken sind, in einer specielleren Bedeu
tung allerdings dann, wenn sie zu königlichen Domaine« 
gehörten. Die, wo letzteres nicht der Fall war, dürften 
insgesammt in den Gebieten geistlicher Herren zu suchen 
seyn, da nur für diese dringende Motive eine solche Ver
änderung in der Verfassung einzelner Orte wünfchenswerth 
machen mußten, dagegen die weltlichen Herren, die in der 
Lage sich befanden dergleichen besondere königliche Begnadi
gungen zu erlangen, selbst in der Regel im Besitz, und so
gar im, faktisch wenigstens, erblichen Besitz der Grafschaft 
waren, also, auch ohne Veränderung in dem gräflichen Amts» 
sprenget, wesentlich dieselben Vortheile genießen konnten, 
welche für die geistlichen Herren nur auf jenem Wege zu 
erreichen waren. Im späteren Mittelalter hatten aber die 
geistlichen und weltlichen Herren, nunmehrige Landesher
ren, selbstständig die Befugniß in ihrem Gebiet Stadtrecht 
zu ertheilen, wenn auch, bei dem sehr allmähligen Fortschritt 
ihrer Macht, und bei dem oft noch schwankenden Character 
des Verhältnisses zum Könige, öfters eine besondere könig
liche Erlaubniß oder Bestätigung eingeholt wurde. Co ha
ben denn die meisten Landstädte, und selbst einige später zu 
Reichsstädten erhobene, wie Bern, ihre Verfassung landes
herrlichen Anordnungen zu danken. Besonders vollständig 
können wir dies verfolgen in dem nordöstlichen Deutsch
land, in Meklenburg, Pommern, der Mark, Preu
ßen. Hier wurden die meisten Städte im zwölften und 
dreizehnten Jahrhundert gestiftet, und dazugleich sehr häufig 
zahlreiche Einwanderer aus dem eigentlichen Deutschlande 
angesiedelt wurden, und die Einrichtungen, welche das Stadt- 
recht mit sich brachte, aus deutschem Grund und Boden her- 
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stammten, so hat bb Städtegründung in diesen Ländern ei
nen großen Antheil gehabt an deren Germanifirung in Ver
fassung, Sprache und Bevölkerung.

Natürlich waren es aber andre Motive, welche die 
geistlichen und weltlichen Landesherren bei der Stiftung 
neuer Städte in diesen Zeiten geleitet haben, als diejenigen 
welche ursprünglich einem geistlichen Herrn oder auch dem 
Könige die Begründrmg einer solchen abgeschlossenen Orts
verfassung wünschenswerth machten. Collisionen mit einer 
fremden obrigkeitlichen Gewalt waren nicht mehr zu besor
gen für den Landesherrn der die frühere herrschaftliche Ge
walt mit der den Grafen rc. zustehenden in fid) vereinigt 
hatte. Was früher zunächst und mtmittelbar zu Gunsten 
einer Ortsherrschaft geschehen war, — Begründung des 
Stadtrechts in seinen Urelementen, — das geschah jetzt in 
der Regel zrmächst und unmittelbar zu Gunsten des Ortes 
selbst. Die Begabung mit dem Sradtrecht in der Ent
wickelung die es gewonnen hatte, gewährte dem Ort selbst 
die bedeutendsten Vortheile. Er wurde badurch, zuerst oder 
in wesentlich gesteigertem Maaße, ein Sitz des Gewerbes und 
des Handels, schon durch das mit dem Stadtrecht jederzeit 
verbundene Macktrecht; er erhielt eine selbstständige rechtliche 
Existenz die andre Orte entbehrten; außer dem, was ihm 
unmittelbar durch eine solche Veränderung zu Theil wurde, 
eröffnete sid) ihm, nad) dem Vorbilde älterer schon bedeutend 
und mächtig gewordener Städte, eine weite Bahn zu neuen 
Vortheilen und Gerechtsamen. Mittelbar kamen diese Vor
theile aber auch dem Landesherm zu Gute, durch größere Er
giebigkeit der Zölle und der Abgaben, durch bequemere und 
bessere Befriedigung mannigfacher Bedürfnisse der eignen 
Haus- und Hofhaltung mittelst des sich erhöhenden veredeln
den Kunstfleißcs und Handelsverkehrs der Städtcbcwohner, 
durch den vielseitigen Gewinn den überall Steigerung der 
Thätigkeit, des Wohlstandes, ja bis zu einem gewissen Prmkt 
selbst der Macht der Unterthanen einer. Landesobrigkeit jeder
zeit gewähren muß.
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Nicht Landesherr« allein haben indeß seit dem Anfänge 
des zwölften Jahrhunderts Stadtrecht ertheilt; mitunter 
haben es auch noch die Kaiser, so weit ihre Domainen 
noch reichten, mitunter auch Herren die selbst einem Landes- 
Herm untergeben, nur im Besitz einer der Landeshoheit sich 
nähernden herrschaftlichen Gewalt sich befanden, ohne daß, 
nach den damalichen Rechtsgrundfätzen, eine Anmaßung, ein 
Eingriff in landesherrliche Rechte darin gelegen hätte.

Im Gegensatz zu modernen Ansichten und Maximen der 
Politik, ist es sehr wichtig bei allen diesen späteren Städte
gründungen festzuhalten, daß die eigentliche Absicht und 
Meinung jederzeit darauf gegangen ist, wahrhaftige, leben
dige und felbstsiändige Corporatione» oder juristische Perso
nen zu gründen, ohne Vorbehalt einer, nur den Schein der 
eignen, persönlichen Existenz übrig lassenden Obervormund
schaft; dagegen war es nicht abgesehen auf Errichtung blo
ßer landesherrlicher oder sogenannter Staats-Anstalten, wil
lenloser Maschinen, die man, ohne Unrecht zu begehen, ohne 
eine fremde rechtliche Existenz zu verletzen oder zu tödten, 
nach wechselnden Einsichten, Absichten und Neigungen, in 
diesem oder jenem Stück verändern, beschranken oder auch 
ganz eingehen zu lassen befugt und berufen seyn sann. Man 
hielt damals die Ansicht noch fest, die man in England nie 
verlassen hat, und auf die man in der neuesten Zeit zurück
zukommen sich genöthigct sieht, daß durch eine ächte politi
sche Freiheit in kleinen Verhältnissen (der Gemeinden wie der 
Herrschaften und der Stände) die höchste Obrigkeit selbst an 
Kraft und Leben gewinnt und von unnützen Kosten und La
sten befreit wird. Bei den Unternehmungen der neuesten Zeit 
alte Commuualverfassungen einzuwißen, oder abzutragen, oder 
auch auf das wirklich oder vermeintlich veraltete Kleid neue 
Flicken zu setzen, ohne den zu fragen der es trägt, oder end
lich aus frischer Wurzel Communalverfassungen zu gründen, 
mit Vorbehalt aller möglichen wiederum abändernden oder 
zerstörenden Willkühr, — bei solchen Gewaltstreichen moder
ner Etaatsweisheit darf man sich nicht auf das Verfahren 
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der Alten (ich meine hier unsere Alten) berufen. Eingriffe 
in den Lebensgang städtischer Gen,einen von Seiten oder im 
Namen der Landesherren sind freilich auch im Mittelalter 
und überhaupt lange vor der Ausbildung und Herrschaft der 
politischen Lehren unsrer Tage vorgekommen, aber theils als 
wirkliches, einfaches und offenbares, durch keine künstlichen 
Theorien beschönigtes Unrecht, theils in eigentlichen Noth- 
fällen, zur Rettung vom Untergang oder sonst aus großer 
Gefahr und Bedrängniß.

An diese Betrachtung der Art und Weise, wie in dem 
späteren Mittelalter die Städte in Deutschland sich verviel
fältiget haben, knüpfen sich am natürlichsten einige Bemer
kungen über die speciellen Rechtsquellen, welche für die 
Städte entstanden sind. Die ältesten besonderen Rechtsqucl- 
len für Städte sind die kaiserlichen Privilegien, wodurch zu 
Gunsten bestimmter Herrschaften für einzelne Orte die oben 
geschilderte geschlossene Localverfassung begründet wurde. Es 
wurde dadurch unmittelbar nichts geändert in dem Privat- 
recht der einzelnen Einwohner, sondern nur in den Verhält
nissen des Orts im Ganzen.

Im zwölften Jahrhundert beginnen für uns die kaiser
lichen und herrschaftlichen Privilegien, Gnadenbriefe, Gesetze, 
welche den Städten selbst ertheilt worden sind, und zwar 
theils bei ihrer Gründung, bei der ersten Bewidmung mit 
Stadtrccht, theils in dem ganzen späteren Verlauf ihrer Ge
schichte. Diese letzteren stellen durchaus nicht lauter völlig 
neue Normen auf, sondern enthalten vielfältig nur eine An
erkennung und Bestätigung, dessen was durch Gewohnheit 
und Herkommen, ohne Zuthun der höheren, herrschaftlichen 
oder kaiserlichen Gewalt, in der Stadt selbst sich gebildet hatte. 
Da die ächte Liberalität des Mittelalters sogar im Bereiche 
des Hofrechts (des Rechts wonach die Unfreien lebten) der 
Gewohnheit und dem Herkommen, ja sogar der Autonomie 
sehr freien Spielraum gewährte, so hat es nichts befremden
des in den Städten nicht blos rechtsgültige Gewohnheiten, 
sondern auch ausdrücklich hingcsiellte autonomische Normen 
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entstehen zu sehen, bald in der Gestalt vertragsmäßiger Ueber- 
einkunft einzelner städtischer Körperschaften in sich oder unter
einander, bald auch durch Verordnungen des Raths. Auch 
die städtischen Gerichte haben nach der Weise jener Jahrhun
derte, welche durchweg einen unmittelbaren organischen Zu
sammenhang der Rechtspflege und der Rechtsbildung dar
stellt, durch ihre Rechtssprüche und Weisthümer an der Fort
pflanzung und Fortbildung der Stadtrechtc einen sehr wesent
lichen Antheil gehabt.

Die schriftlich verzeichneten und selbst die in ein größeres 
Ganze zusammengefaßtcn Normen, hatten (mit wenigen Aus
nahmen in der letzten Zeit des Mittelalters) nicht die Bestim
mung einer systematisch-vollständigen Darlegung des gestamm
ten Stadtrechts, oder auch nur aller eigenthümlich städtischen 
Institute und Rechtsätze, sondern sie beschränkten sich regel
mäßig auf Einzclnheiten, zu deren Aufzeichnung in einer be- 
stimmten obrigkeitlich sanctionirten Form, eine specielle Ver
anlassung sich ergeben hatte. Eine solche fand sich sehr häu
fig durch den Beruf Rechtsbelehrungen zu ertheilen auf An
fragen von Seiten andrer Städte, sey cs über einzelne Rcchts- 
fälle, sey es über allgemeine Rcchtssatze oder auch über Haupt
punkte der Verfassung. Auch der Wunfch über dies oder je
nes eine landesherrliche oder kaiserliche Confirmation auszu- 
wirken, konnte eine solche Veranlassung werden, so wie auch 
das Bedürfniß inneren Zwiespalt über das was Rechtens sey, 
etwa zwischen Rath und Bürgerschaft, durch einen bestimm
ten unzweideutigen Buchstaben zu befcitigen.

Lange Zeit ist in dem Inhalt der geschriebenen Stadt- 
rechte die Verfassung des Orts im Ganzen, und insbeson
dere das, was wir Neueren Polizei nennen, d. h. Sicher- 
heits- und Ordnungs-Polizei, ganz überwiegend, und al
les dahin gehörige hat sich auch am frühesten eigenthüm
lich ausbilden müssen. Aber auch das städtische Privat
recht im engeren Sinn hat sich auf eine besondere characre- 
ristische Weise entwickelt und auch an den Quellen des 
Stadtrechts einen Antheil erhalten, vorzüglich durch die 
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Weisthümcr, welche das Stadtgericht, sey es auf Anfra- 
gen von außerhalb, sey es auf Veranlassung einheimischer 
Rechtshändel, zu ertheilen hatte. Das besondere Privat- 
recht der Städte oder des Bürgerstandes hat sich vornehm
lich auf zwiefache Weise erzeugt. Einmal, durch die eigen
thümliche Verbindung, in welche freie und unfreie Leute 
durch die Stadtverfassung getreten sind, so daß sich ein 
aus dem Hofrecht (in seinen verschiedenen Gestalten für 
die verschiedenen Arten der ursprünglich der Herrschaft un
tergebenen Einwohner) und aus dem Land recht oder 
Kaiserrecht (dem Recht der ursprünglich freien Leute) 
gemischtes Recht ergeben mußte x). Sodann zweitens war 
eine Hauptveranlassung zur Entwickelung des eigenthüm
lichen Privatrcchts das städtische Gewerbe und der Handel. 
Die hohe Bedeutung insbesondre des Handels, hat un
streitig auf das Privatrecht der Städter den allergrößten 
Einfluß gehabt, und namentlich wol auf eine sehr um
fassende Weise der Herrschaft des römischen Rechts über 
die Privatverhältnisse zunächst des Bürgerstandes die Bahn 
bereitet: das seiner positiven römischen Eigenthümlichkeiten 
in so hohem Grade entkleidete Vermögensrecht des corpus 
iuris mußte mit seiner vollkommenen technischen Ausbil
dung den Bedürfnissen des fo hoch gesteigerten städtischen 
Verkehrs auf sehr befriedigende Weise begegnen, und so 
hat denn auch das römische Recht schon während der letz
ten Zeiten des Mittelalters in den Städten ganz vorzüglich 
Eingang gefunden, und bis auf den heutigen Tag seine 
ausgedehnteste Herrschaft im Privatrecht des Bürgerstandes 
geltend gemacht.

§. 8.
Fortschritte der Städte zu höherer Macht und 

Selbständigkeit im zwölften, dreizehnten, 
vierzehnten Jahrhundert.

Es zeigt sich öfters in der älteren Geschichte der Städte

1) Aehnlich wie für den Adel und den Bauernstand.
eine 
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eine Tendenz der Ortsherrschaft oder ihrer Beamten, die 
ursprünglichen herrschaftlichen Rechte über einen Theil des 
Orts mit) feiner Bewohner auf das Ganze zu erstrecken 
und wol selbst noch zu steigern. Viel allgemeiner aber 
und beharrlicher tritt das Streben hervor der Städte, vor
züglich der ältesten, bedeutendsten, nicht nur die Erweite
rung der herrschaftlichen Gerechtsame zu verhindern, son
dern auch die bestehenden Befugnisse der Herrn über die 
ganze Stadt oder einen Theil derselben einzuschränken oder 
ganz aufzulösen. Ueberhaupt rangen die Städte nach mög
lichster Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Das zwölfte 
und dreizehnte Jahrhundert bietet viele merkwürdige Bei
spiele dar des Kampfes derselben gegen die Herrschaften. 
Man hat öfters bemerkt, daß die Kaiser durch ein politisch 
weises Benehmen sich der Städte mit Glück hätten bedie
nen können, um ein Gegengewicht zu gewinnen gegen die 
ihrer Macht so gefährlichen Fortschritte der Landeshoheit. 
Aber in Italien hatten die Kaiser des zwölften und drei
zehnten Jahrhunderts gerade an den Städten ihre mäch
tigsten und hartnäckigsten Feinde, und daher mochte es ih
nen schwer werden in Deutschland in den aufstrebenden 
Communen ihre natürlichen Alliirten gegen die steigende 
Gewalt geistlicher und weltlicher Herren zu erkennen, wenn 
sich auch nicht behaupten läßt, daß diese Kaiser auch in 
Deutschland den Städten entschieden abgeneigt und feind
selig gewesen seyen. Wie viele Städte verdanken den Ho
henstaufen die wichtigsten Freiheitsbriefe *).

1) Die Geschichte der Opposition zwischen den Städten und 
den Herrschaften, und des Antheils, den die Kaiser daran ge
nommen haben, ist bisher nur sehr ungenügend bekannt. Erst 
wenn mehrere Städte, und namentlich Reichsstädte, eine so 
gründliche Geschichte ihrer Entstehung und Entwickelung erhal. 
tut, wie Frankfurth a. M. an dem Buch des Herrn von Fickard, 
wird darüber sich ein helleres Licht verbreiten können. Die in 
einigenReichsgeseyen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts 
vorkommenden Bestimmungen, welche in ihren allgemeinen Aus,

D
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Das Resultat jener entgegengesetzten Bestrebungen ist 
im Ganzen für die Städte äußerst günstig gewesen. Recht 
und Unrecht ist dabei beiden Theilen wol in gleichem Maa
ße zuzuschreiben. Die Neuern ergreifen gern die Parthei 
der Städte, aber eben auf partheiische einseitige Weise, auch 
überhaupt in der Geschichte der mannigfachen Reibungen 
zwischen den Städten auf der einen, Adel und Ritterschaft 
auf der andern Seite, weil sie meistentheils geneigt sind, 
das Aufkommen des städtischen Wesens und des Bürger
standes als den unbedingt höchsten Fortscl-ritt, als die edel
ste Blüthe des politischen Lebens aufzufassen.

Die einzelnen in ihrem Gesammtresultat so überaus 
erfolgreichen Fortschritte der Städte zu höherer Selbstän
digkeit und Bedeutung, sind aber keineswegs immer in of 
fenem Kampf errungen worden, sondern vielfältig, wo nicht 
am häufigsten, auf friedlichen Wegen; so durch Begnadigun
gen der Kaiser und der Landesherrn, im Wege freien Ver
trages, oft für Geld oder andre Gegenleistungen, auch wol 
durch den stillen unmerklichcn Gang der Gewohnheit und 
des Herkommens. Es lassen sich im Allgemeinen die ein
zelnen Vortheile, welche die Städte, bald früher, bald spä
ter, bald mehr, bald weniger vollständig erlangt haben, auf 
drei Hauptarten zurückführen.

drücken für die Städte sehr ungünstig lauten, werden auch nur 
mit Hülfe der Epecialgeschichte genauer zu verstehen seyn. Der
gleichen finden sich in Gesetzen Friedrich-!., Friedrichs II. 
unD seines Hohnes de» römischen Königs Heinrich. D. Eich, 
horn'S Rechlsgefchichie § 247 (im 2ien Theile), und desfel, 
den Abhandlung über den Ursprung der städtischen Verfassung, 
in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft II. D. 172 f. 
— Ein interessantes Beispiel de» Kampfes zwischen einer S»adl 
und einer mächtigen Ortsherrschaft gewährt die Geschichte von 
Cölln im dreizehnten Jahrhundert in ihrem Verhältniß zu den 
Erzbischöfen, besonder» von 1258 -iS 1270. S. Cronica van 
der billiger Etat van Cöllen. Fol. 203 f. und darnach Hüll- 
tnanti Gesch. de» Ursprungs der Stände in Deutschland. Thl 
U. S. W4 f.
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Erstens: Beschränkung oder Auflösung herrschaftlicher 
Gerechtsame über die Stadt und in der Stadt.

Dahin gehört: allmählige Befreiung von den Lasten 
der Hörigkeit, von den Frohuden oder Zwangsdiensten für 
die Herrschaft, von Grundzinsen, von persönlichen Abgaben, 
vom Besthaupt, vom Heirathszwange; Einschränkung oder 
gänzliche Aufhebung der Theilnahme der herrschaftlichen 
Beamten an den Geschäften des Raths, da wo dergleichen 
früherhin statt fand; Beschränkung oder Aufhebung des 
Rechts, die Stadt mit Kriegsvölkern besetzt zu halten, und 
die Oeffnung für den Landesherrn und zu dessen Dienst zn 
fordern; Befreiung von Kriegsdiensten, außer zur Verthei
digung der Stadt selbst x).

Zweitens: Erwerbung und Zueignung der herrschaft
lichen Rechte, als des herrschaftlichen Zollrechts, Münz- 
rechts, Marktrechts, Iudenschutzes, der Waage, der Fische
rei, der Jagd re., Acquisition herrschaftlicher Gebäude, ins-

1) Berlin und Cölln an der Spree erhielten zu Anfang 
des 14. Jahrhund. Freiheit vom Kriegsdienst. Oer Rath machte 
dem Landcsherrn auch das Ocfnungsrecht streitig; dies führte 
aber (in Verbindung mit andern Umständen) unter Kurfürst 
Friedrich li. zu einer durchgreifenden Aenderung der Versas, 
sung. Begünstigt durch inneren Zwiespalt zwischen Rath und 
Bürgerschaft hat dieser Kurfürst im I. 1440 den Eintritt in die 
Stadt mit 600 Pferden erzwungen, und hierauf (im I. 1442) 
sehr wesentlich die Organisation des Raths verändert: an die 
Stelle des feit langer Zeit bestehenden gemeinschaftlichen Raths 
trat ein besonderer für jede der beiden Städte, der für Berlin 
aus zwei Bürgermeistern und zehn Rathmannen, für Cölln aus 
halb so vielen bestehen sollte, mit alljähriger Erneuerung durch 
eigne Wahl der abtretenden Mitglieder. Als es darauf zu neuen 
Unruhen und Widersetzlichkeiten kam, wurden den Städten zur 
Strafe unter andern die Mühlen genommen, die bis dahin städ
tisch gewesen waren, und seither dem îandesherrn gehören. 
Kurfürst Friedrich II. hat auch bekanntlich den Anfang gemacht 
mit dem Bau der kurfürstlichen Burg (aus der das heutige kö, 
nigliche Schloß erwachsen ist), zunächst um Berlin und Cölln 
um so sicherer in Abhängigkeit zu erhalten.

D 2
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besondere der finanziel wichtigen Mühlen. Das àlktivid), 
tigsic aber war Erwerbung der Gerichtsbarkeit/ so daß 
Schultheiß und Voigt städtische Beamte wurden/ oder ganz 
wegfielen. Oft erlangten dies die Städte zunächst nur 
pfandweise/ sehr oft durch Kauf, entweder von dem Lau- 
dcshcn'n oder den: Kaiser/ oder aber von anderen Herr,' 
schäften (häufig bloßen Rittern), die das eine à das 
andere jener obrigkeitlichen Aemter erblich / als Lehn oder 
als Pfand/ oder sonst wie aequirirt hatten. Dabei ward 
cs aber den Städten oft schwerer dm Blutbann zu erwer
ben/ als die übrige Jurisdiction. Viele Städte/ selbst sehr 
bedeutende (wie Dresden/ Leipzig) haben erst sehr spät 
die vollständige Gerichtsbarkeit/ manche erst in der neueren 
Zeit erworben; dennoch ist dieselbe zu einem regelmäßigen 
Element der städtischen Verfassung erwachsen, so daß man- 
che Städte späteren Ursprungs gleich bei ihrer Stiftung sie 
bekommen haben.

Drittens: Nme Gerechtsame und Güter.
Dergleichen haben die Städte vielfältig von Kaisern/ 

Landesherren und andern Herrschaften erlangt/ und theils 
der freien Gunst derselben zu verdanken gehabt/ theils 
durch Gegenleistungen zu verdienen gewußt. Co besonders 
vortheilhafte Markt- und Meßgerechtigkeiten, Zollfteiheiten, 
Stapel - und Umschlags - Gerechtsame, Befreiungen vom 
Strandrecht/ Ausschließung der Bewohner des platten Lan
des vom Handel und den Handwerken, überhaupt im gan
zen Territorium oder in einem gewissen Umkreis (Bann
meile), Zusicherung, daß in einer gewissen Entfernung keine 
neue Stadt gegründet werden dürfe. Auch erwarben viele 
Städte außerhalb der eigenen Ortsfeldmark herrschaftliche 
Besitzungen, Höfe, Forsten, ganze Dörfer, ja (in seltenen 
Fällen) obrigkeitliche Gerechtsame über andre kleine Städte 
(wie Nürnberg über Altorf k., Lübeck und Hamburg 
noch jetzt über Bergedorf rc.). Besonders wichtig, von 
züglich für Reichsstädte, war ferner die Zusicherung, nicht 
verpfändet oder sonst veräußert zu werden.
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Die glänzenden Resultate dieser Fortschritte/. — zum 
Theil zugleich die Mittel, welche den Städten dergleichen 
möglich gemacht haben, — zeigen sich in der ausnehmen
den Blüthe der Gewerbe, der Künste und des Han
dels, die früher, in viel beschränkterem Maaße, an den 
Sitzen weltlicher und vorzüglich geistlicher Herrn, in Pfal
zen, Stiftern und Klöstern zu suchen waren, spater aber 
in den Städten eine Pflege fanden und einen Aufschwung 
gewannen, wie in keinem früheren Zeitalter. Desgleichen 
gehört hierher das ausgebildete, höchst energische Kriegs
wesen der Städte: ihre Festungswerke, die an Umfang, 
an Solidität, und fetbst an Pracht der Ausführung min
destens dem gleich kamen, was Fürsten, Herren nnb Rit
ter zum Schutz ihrer Wohnsitze zu leisten vermochten, ihre 
krieggcübte, und wenn auch zum Dienst im freien Felde 
fhr den Landesherr» rmlustige, doch zur Vertheidigung 
des eignen Heerdes, ja zur Eroberung und Zerstörung feind
licher Burgen meist in hohem Grade wehrhafte Bürger
schaft, ihre zahlreicl-en, wohlausgerüsteten Eöldncrhaufen, 
an deren Spitze und in deren Reihen viel tapfere, berühmte 
Ritter, ja selbst Herren von hohem Adel nicht verschmähet 
haben, in den Dienst der Städte zu treten ł). Ferner ha
ben die Städte ganz besonders gefördert ihre Bündniffe 
untereinander und auch mit Fürsten, Herren und Rittern, 
zu gegenfeitigem Schutz, insbesondere zur Beschirmung des 
Handels. Dahin kann man auch zählen die Verbindung, 
in welche viele Auswärtige mit einer Stadt durch Gewin
nung des Bürgerrechts als sogenannte Ansbürger oder 
Pfahlbürger getreten sind — bekanntlich eine Quelle 
langwierigen Streits zwifchen den Städten und den Lan
desherrn und überhaupt dem Adel; auch die Burgrechte

1) Don ber Wehrhaftigkeit der Städte schon in der Zeit 
Heinrich- IV. giebt die Notiz ein merkwürdiges Zeugniß, 
daß jener Salier einst ein Heer zusammenbrachie, welche- groß- 
tcittheil- aus Kaufleuten bestand.
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ganzer Ortschaften (Dörfer und selbst Städte), so wie 
einzelner Herrn, selbst regierender Fürsten, und geistlicher 
Stiftungen, die sie in einzelnen Städten gehabt haben O- 
Solche auswärtigen Angehörigen einer Stadt erhielten von 
ihr Schutz und Hülfe, mußten aber ihrerseits durch Geld 
oder Mannschaft, oder auch durch andere Leistungen (;. B. 
Baudicnstc) zur Vertheidigung der Stadt beitragen.

Endlich ihre ganze politische Stellung. Cie 
wurden, nächst den kirchlichen Corporationen und Institu
ten und dem Vereine der Reichsstände selbst, die bedcutend- 
sien, selbständigsten und ausgcbildetstcn juristischen Personen 
in der gcsammtcn Reichs- und Landesverfassung; sie erlang
ten alle Rechte vollkommener Freiheit, die für den Hcrrcn- 
siand und die Ritterschaft fortdaucrten, so weit dieselben 
für sie ein Object haben konnten: das Fehderccht, die Be- 
fugniß, Einigungen zu schließen mit andern freien Gemein
den und Individuen, die ausgedehnteste Autonomie, selbst 
die Lchnfähigkeit.

Alles dieses tritt in hohem Grade und in starken Zü
gen schon im dreizehnten Jahrhundert hervor, und es ist 
dadurch schon damals für viele Städte der Weg zur Lan
deshoheit und Rcichsstandschaft gebahnt worden; doch die 
höchste Bedeutung, den höchsten Glan; (wie in keiner frü-

1) E. z. B. die Aufzählung in Günther Gesch. der Stadt 
Coblenz S. 147. In dem Koblenzer Bürgrrbuch vom Jahr 
1469 kommen alö Bürger vor: der Kurfürst von Trier/ mch, 
rere Abteien, der Graf von Wied, die Städte Boppard, 
Wesel, Andernach, Bonn und Duisburg :c. ; eingeses
sene, namentlich genannte Bürger werden darin 248 aufgesühri. 
— Zu Trier hauen Anfangs des vierzehnten Jahrhundert die 
Grafen Heinrich von Luxemburg (der nachherige deutsche 
König) und Johann von Sponheim das Bürgerrecht; zu 
Mainz war im Jahr 1293 Graf Wilhelm von Kageneln« 
bogen Bürger; zu Magdeburg (im I. 1324) die Grafen 
von Mansfeld, von Wernigerode, von Hadm e r » lebe n. 
S. mehr Beispiele der Art in Hüllmann Ursprung der Stän
de. m. S. 127 f.
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Heren und spateren Zeit) erreichten die Städte im vierzehn; 
tcti und fünfzehnten Jahrhundert.. Es soll alsbald versucht 
werden, diese Eulmiuatiouszcit in der Geschichte der Städte 
näher zu characterisiren, doch mögen vorerst einige An; 
deutungeu über die innere Versassungsgefthichte der Städte 
während dieser Zeit ihre Stelle finden.

§. 9.

Haupterscheinungen der inneren Verfassungsgeschichte 
der Städte im späteren Mittelalter.

Durch alle Zweige des Rechtszustandes und überhaupt 
des gesellschaftlichen Lebens hindurch wiederholt sich int 
Mittelalter die im Gegensatz zu. dem modernen Wesen der 
meisten europäischen Staaten höchst anziehende, wohlrhueude 
Erscheinung der größten, lebendigsten Mannigfaltigkeit in 
den einzelnen Verhältnissen und Instituten, in Verbindung 
mit der wesentlichsten Einheit und Harmonie der Grund
kräfte und Grundbestandthcile. So auch in den Städreiu 
In dem Fortgang der Geschichte haben sich die städtischen 
Verfassungen, unbeschadet dieser Harmonie und Einheit, 
unbeschadet der oben dargelegten besonderen Stammver- 
wandlschaft, in der reichsten, überschwenglichsten Mannig
faltigkeit entwickelt, so daß oft selbst die kleinsten Orte 
höchst eigenthümliche Einrichtungen und Rechtsnormen dar- 
bieten. Doch kehren einige durchgreifende Veränderungen 
mit» Entwickelungen so allgemein oder in so bestimmten 
Hauptartcn in den verschiedensten Gegenden Deutschlands 
wieder, daß sie mit wenigen Worten hier angedeutet wer
den können.

Theilnahme der Handwerker an der Bürgerschaft 
und dem Stadtregiment. Patricier oder 

Geschlechter. Aeußcrcr Rath.

Wir haben gesehen, wie die eigentliche Bürgerschaft 
ursprünglich, wenigstens in allen alten bedeutenderen Stad- 
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ten, gebildet gewesen *). Eo lange dieselbe jene Zusam- 
mensetzung behielt, war der Bürgerstand kein besonderer 
Geburtsstand, sondern die Angehörigen der Städte waren 
theils Ritterbürtige, theils standen sie den freien oder un
freien Bauern gleich, daher auch die Rechtsbücher des drei
zehnten Jahrhunderts in der Darstellung der Standesvcr- 
k-ältnisse die Städte gar nicht besonders berücksichtigen. 
Anders in dem späteren Mittelalter und der neueren Zeit. 
Die Handwerker nämlich haben den Eintritt in die Bür
gerschaft erlangt, zum Theil und) gewaltigen und langwie
rigen Kämpfen und Unruhen, nach inneren Revolutionen, 
die oft an Verwickelung der Interessen, an Bedeutung des 
Characters der handelnden Personen, an frappanten Wen
dungen der Begebenheiten, den Revolutionen der Republi
ken des Alterthums und des italienischen Mittelalters nichts 
nachgeben. Vorzüglich im vierzehnten Jahrhundert sind der
gleichen Bewegungen häufig gewesen: so in Mainz, Frank
furt a. Main, Speier, Hagenau, Magdeburg, Zü
rich, Basel, Augsburg, Breslau, Cölln, Stras
burg K. mit mehr oder weniger Einfluß auf die Verfaf- 
sung. Aehnliche Bewegungen zu Nürnberg, um die 
Mitte des vierzehnten, und zu Lübeck zu Anfang des fünf
zehnten Jahrhunderts haben keine bleibende Aenderung der 
Verfassung bewirkt. Bemerkcnswerth ist, daß Beschwer
den über finanzielle Bedrückung durch den Rath sehr häu
fig die Quelle oder auch der Vorwand gewesen sind zu den 
Ansprüchen, welche von den Handwerkern erhoben wurden.

Die Handwerker haben einen Antheil am Stadtregj- 
ment, und oft das entfchiedendste Uebergewicht in demsel
ben erhalten. Als eine Folge einer solchen Erweiterung 
der Bürgerschaft und der befonderen Bevorrechtung des 
neu hinzutretenden Elements erscheint es, — was zuför- 
derst die Verhältnisse der Einzelnen betrifft, — daß die ur
sprünglich ritterbürtigen Familien in den Städten im All-

H Oben 6. 
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gemeinen ihre Standesgleichheit mit der Ritterschaft außer
halb der Städte nicht haben bewahren können, ja daß selbst 
die lebendige Erinnerung daran sich verloren hat. Dies je
doch mit Ausnahmen: in manchen Städten haben jene Fa
milien als „Patricier" oder „Geschlechter" sich un
vermischt und abgeschlossen, meist auch mit eigenthümlichen 
Gerechtsamen in Beziehung auf das Stadtrcgiment, erhal
ten, und dann auch öfters, jedoch nicht immer, die allge
mein anerkannte Standesglcichhcit mit dem niederen Adel 
behauptet, wie zu Frankfurth a. Main, zu Nürnberg, 
zu Augsburg J). Manche einzelne Familien haben auch 
die Städte ganz verlassen, und ihren Wohnsitz auf ihren 
Landgütern oder sonst wo außer dem Bereich der Stadt, 
aufgeschlagen. Dagegen sind manche adlichc Familien schon 
früh in die Städte gezogen, und haben daselbst das Bür
gerrecht gewonnen.

Weniger gleichartig, als auf das Standesverhältniß 
der einzelnen Angehörigen der Städte, hat die veränderte 
Stellung der Handwerker auf die Ortsverfassung im Gan
zen eingewirkt. Hier ist mitunter ein sogenanntes Zunft- 
r eg im ent entstanden, die gesammte Organisation der Stadt 
ist auf die Zünfte gebaut worden; dies noch in vcrfchiede- 
ner Art: z. B. so daß alle Bürger, auch die nicht Gewcrb- 
treibenden, an die Aemter, Zünfte, Innungen der Hand
werker sich anschließen mußten, einzeln darin ausgenommen 
wurden, oder aber in zunftähnliche Genossenschaften sich 
vereinigten. Ferner kommt vor, daß einzelne Stellen im 
Rath fortan aus der Mitte der Zünfte besetzt werden muß
ten oder auch eine ganze Abtheilung solcher Rathsglicder 
dem bisherigen Rath hinzugcfügt wurde. Vielfältig steht

1) Ioh. Zacob Moser zählt als Reichsstädte, in welchen 
sich Patricier bis in die neuere Zeit erhalten hatten, folgende 
auf: Augsburg, Biberach, Bremen, Cölln, Dort, 
mund, Frankfnrrh, Hall, Lindau, Lübeck, Me mm in, 
gen, Mühlhausen, Nordhausen,Nürnberg, Ravens, 
bürg, Rotenburg, Ulm.
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ii ud) damit in Zusammenhang die Bildung eines neuen, der 
gcsammten Bürgerschaft näher stehenden und unmittelbarer 
aus ihr hervorgchenden Collegiums, wcld)es dem Rath ge
genüber gestellt, oft dud) durch den gleichen Namen, aber 
mit einem unterscheidenden Zusatz (als „großer" oder 
„äußerer" Rath) bezeichnet wurde und den Beruf erhielt, 
theils eine fortgehende Controlle der Geschäftsführung des 
Raths auszuübcn (nicht sowohl im Detail, als um Ueber- 
schreitung der Gerechtsame des Raths gegen die Bürger
schaft zu verhüten und abzuwehren), theils für bestimmte 
einzelne Gesd)äfte mit dem Rath gcmeinsd)aftlid) zu han
deln. Endlich möd)te aud) die unmittelbare Theilnahme der 
gestimmten Bürgerfd) aft an einzelnen besonders wich« 
tigen Geschäften (wie Gesetzgebung und Besteuerung) sid) 
öfters in Folge jener von den Handwerkern ausgehenden 
politischen Bewegungen fftirt haben, eine Theilnahme, die 
freilid) in der Wirklichkeit meist etwas sehr illusorisches ge
blieben ist, und sich wol regelmäßig auf ein Zusammenkom
men der Notablen reducirt, um zu den Vorschlägen und 
Absichten des Raths Ja oder (wol sehr selten) Nein zu 
sagen. Ein sold)es Burgercollegium, dem Rath gegenüber, 
und eine Thätigkeit der gestimmten Bürgerschaft für gewisse 
Gegenstände, ist indeß nicht nothwendig erst in Folge 
späterer gewaltsamer Aenderungen der Verfassung entstan
den; es kann auch aus älterer Zeit herrühren, und in dem 
einen wie dem andern Fall, sid) an etwas ursprünglich sehr 
formloses, juristisd) noch unfipirtcs entschließen, an eine Zu
ziehung einer Anzahl besonders begüterter, oder sonst dnrd) 
ihre Verhältnisse oder ihre Persönlichkeit ausgezeichneter 
Bürger von Seiten des Raths , bei einzelnen besonders 
schwierigen oder wichtigen Angelegenheiten, um ihrer Ein
sicht und ihrer Mitwirkung sid) zu bedienen, and) etwa die 
eigne Verantwortlichkeit zu mindern I). * 6

1) Auch darauf könnte mitunter bezogen werden die oben
6. näher erwogene Erwähnung der ,, Bürger gemcinlich"
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Bei allen diesen Entwickelungen in der städtischen Vcr- 
fassung ist die oben bereits dargelegte wesentliche Stellung 
des Raths unverändert geblieben. Eine eigentlich democra- 
tische Regierung, eine Selbsiregierung der Bürgerschaft ist 
nirgend auf die Dauer eingcrretcn (nur vorübergekend hie 
und da, in Zeiten politischer Stürme, hat dergleichen auf 
tumultuarische Weise statt gefunden). Der Rath ist stets 
gebietende Obrigkeit geblieben, nicht blos vollziehende Be
hörde der Bürgerschaft, zur Vollstreckung eines wirklichen 
oder imaginären Gefammtwillens. Auch hat der Rath re
gelmäßig die Befugniß behauptet, sich selbst zu ergänzen 
aus den rathsfähigcn Bürgern I).

neben dem Rath. Aehnlich wäre vielfältig das cum consilio 
Melium etc. in Urkunden geistlicher und weltlicher Herr»»; auch 
daraus haben sich juristisch bestimmte Verhältnisse ergeben kön, 
nen, durch die Entstehung der Landstände. Auch die ,,î8igtg< 
sten" die „discretiores“ die in einigen Städten verkommen lind 
auf die kürzlich Herr Dr. Lappenberg in dem unten §. 12 
angeführten Programm S.51 die Aufmerksamkeit neu hingelcnkt 
hat , dürften so anzuschen seyn.

1) Es mag hier eine nähere Nachweisung folgen über tu 
nige der oben angeführten Beispiele einer Veränderung der 
Verfassung zum Vortheil der Zünfte. Für Augsburg S. L a n* 
g en man tel Historie de» Regiments tu der Reichsstadt Augs, 
purg (Augsp. 1734. Fol.) S- 21 ff. v. Stetten, Gefch. der 
Reichsstadt Augspurg. Thl. I. (Franks, u. Lpz. 1743 4.) S. 87. 
113 f. Ein Aasstand der Handwerker zwang im ). 1368 den 
Math, der bis dahin ausschlüßcnd aus ritterbürligcn Gliedern 
bestand (24 an der Zahl nebst 2 Stad'pflcgcrn, d. i. Burgemei* 
stern) zu einer Aenderung der Verfaffunq Ehe diese genauer 
bestimmt wurde, sandte man Abgeordnete in mehrere andere 
Reichsstädte (Speier, Mainz, Worms, Strasburg, 
Pasel und Kostni y), um die dortigen Einrichtungen kennen 
zu lernen und die darüber.sprechenden Zunftordnungen sich mit* 
theilen zu lasten. Nach deren Rückkehr wurde ein Zunftbrtef 
folgenden wesentlichen Inhalts errichtet. Den Rath soitcn fort, 
on 15 Geschlechter und 29 aus den Zünften bilden, unter dem 
Vvrsty von zwei Bürgermeistern, einem Geschlechter und einem 
Zunftmeister. Dte Bürgerschaft wurde, außer den Geschlechtern,
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Im Inneren der einzelnen Städte stellt sich eine große 
Mannigfaltigkeit von bedeutenden Einrichtungen und Ver
hältnissen dar, die ;um Theil wol erst in diesen späteren 
Jahrhunderten des Mittelalters entstanden sind, zum Theil 
aber auch aus früherer Zeit herrühren und erst jetzt für 
unsre Geschichtskunde hervortreten. Nur Beispielsweise, um 
von der Fülle verschiedener eigenthümlicher Formen und An
stalten einige Anschauung zu geben, mögen hier noch einige 
besonders interessante Einzclnhciten aus dem damaligen Zu
stand der Städte angcdcutet werden.

Mehrere Städte an einem Ort.

Zuförderst mag erwähnt werden, wie in dem fpä teren 
Mittelalter sehr häufig an einem und demselben Ort, 

in 17 Zünfte »ertheilt, (der Kaufleute, Weber, Kramer, Bäcker, 
Mcßger, Schuhmacher, Schneider, Kürschner, Bierbrauer, Lod« 
weber, Zimmerleute, Schäffler, Schmiede, Hacker, Fischer, 
Lederer und Salzferiigcr) die Geschlechter, zu denen fortan noch 
51 Familien gehörten — einige hatten die S«adt ganz verlas, 
scn — sollten erst gezwungen werden in die Zünfte einzutreien, 
behaupteten aber die Fortdauer einer besorideren Genossenschaft. 
Alle Jahre sollte die Hälfte de» Rathe« ausscheiden. Zugleich 
wurde ein großer Rath forinir«, zu welchem aus jeder Zunft 12 
Mitglieder genommen werden sollten. Dre Einführung eine» 
solchen veränderten Regiment» war vorher von Rath und Bür, 
gerschafi auf „hundert Jahr und einen Tag" beschworen wor, 
den 1 Rach dem schmalkaldischen Kriege, im I. 1548, har Kaiser 
Karl V. dies Zanfiregiment wiederum aufgehoben und eine 
aristokratische Versagung angeordnet. Für die zu Magde
burg im I. 1.130 c»folgte Revolution S. Ra t hinan n Gesch. 
von Magdeburg, Thl. 11. S. 263 f. und 480. Für Zürich (im I. 
1335) S- Ivh. v. Müller Gesch. der schweizer. Eidgen. II. S- 
122 f. Für Strasburg (im3.1332) Iacobvon Königs, 
Hoven, Eisafftsche und Strasburgische Chronik. (Srraeb. 1698. 
4.) S. 304 f. Hüllmann, Gesch. des Ursprungs ter Stände- 
Thl. 111. S- 109 f. Für Nürnberg (1349) Hüllmann a. a. 
O. S. 203 f. Für Speier (1330) Lehmann Chronica der 
Reichsstadt Speier. (Franks, a. M. 1608. Fol.) 599 f. Für 
E ö ll n(1370)Cronica van der hilligerStar van CöllenFol.273 f.
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eher vielmehr ht unmittelbarer nachbarschaftlicher Berüh
rung, zwei oder auch mehrere Städte (im juristischen 
Sinn) entstanden sind, mit ganz getrennter Verfassung (ver
schiedenen Stadträchen und Stadtgerichten, verschiedenen 
Zunfteinrichtungen rc.), meistentheils in Folge der Entste
hung einer neuen Ansiedlung iit der unmittelbaren Nahe 
einer Stadt, wobei es aus mancherlei Gründen bedenklich 
seyn konnte, die Wohnstätten und die Bevölkerung des 
neuen Anbaus ohne weiteres in die dicht daneben beste
hende Stadrverfassung hinein zu zieheu. Regelmäßig ist so 
das ursprüngliche Verhältniß zwischen einer Altstadt und 
einer Neustadt. Die Beispiele solcher mehrfachen Städte 
an einem Ort sind überaus zahlreich, auch in den preußi
schen Staaten: man denke an Berlin und Cölln, wozu 
noch im siebenzchntcn Jahrhundert der Werder und die 
Dororheenstadt gekommen ist; man denke an Bran
denburg, Danzig, an die Altstadt, den Kneiphof und 
den Löbenicht zu Königsberg, an das Niederreich und 
die Oberburg neben der eigentlichen Stadt zu Cölln rc. 
Nicht fetten ist es indeß schon im Mittelalter zu einer 
Vereinigung gekommen. So z. B. zwischen Berlin und 
Cölln, wo, laut einer landesherrlichen Bestätigungsurkunde 
vom I. 1307, zwei Drittheile der Rathmannen (d. i. 12) 
durch die Köllncr Bürger in Berlin, und ein Drittheil (d. 
i. 6) durch die Berliner Bürger in Cölln jährlich gewählt 
werden sollten; in gleicher Art sollten von den 7 Schöffen 
4 aus Berlin und 3 aus Cölln gewählt werden, diese für 
drei Jahre. Diese Vereinigung hat nur bis zum Jahre 
1442 Bestand gehabt. Sv ward zu Elbing die Neustadt 
nn Jahre 1478 durch König Casimir von Polen der Alt
stadt incorporirt, behielt aber dabei einen von dem Magi
strat der Altstadt abhängigen Rath von vier Mitgliedern, 
Gerichtsherren genannt, von deren richterlichen Aussprüchen 
die Apcllation an den altstädtischen Rath ging. Schon im 
vierzehnten Jahrhundert wurden zu Quedlinburg die 
Altstadt und Neustadt und zu Basel das kleine Basel und 
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das „mehrere" Basel zu einer Stadt vereinigt. Auch 
ohne ein völlig geschiedenes Stadtrecht findet sich übrigens 
mitunter eine in hohem Grade für sich bestehende Organi
sation einzelner Theile einer Stadt nach geographischen Be 
gränjungen, nach Kirchspielen, oder nach anders begränzten 
Quartieren und Bezirken.

Mannigfaltige Organisation des Raths. 
Finanzwese n.

Wenden wir uns nun zu den regelmäßigen und zum 
Theil nothwendigen Bestandtheilen einer Stadtverfassung, 
so gehört dahin zuvörderst der Rath. Desselbigen Organi
sation und Wirkungskreis entfaltet sich uns nach allen Sei
ten hin, und auf sehr verschiedene Weise, wie zum Theil 
schon oben vorgckommcn ist. Wir finden bald eine jähr
liche, bald eine durch Ablauf längerer Fristen bedingte Er
neuerung, oft so', daß jährlich eine bestimmte Zahl von 
Mitgliedern ausscheidet, die oft sofort wieder wählbar sind, 
oft erst nach Ablauf einer gewissen Zeit. Wir finden aber 
auch Bestellung der Rathsglieder auf Lebenszeit. Beson
ders bemerkenswerth ist die im nördlichen Deutschland sehr- 
häufige Einrichtung, daß der Rath doppelt oder auch dreh 
fach besetzt ist (aus zwei oder drei „Mitteln" besteht), und 
dann jährlich mit dem regierenden oder „sitzenden" Rath 
gewechselt wird. Das heißt Rathswandlung, Raths- 
versetzung, Umsetzung des Raths, Ausdrücke, die aber 
auch oft eine bloße jährliche Erneuerung der einzelnen Aem 
ter oder Departements bezeichnen, so wie auch eine gänz
liche Erneuerung des Raths. Für einzelne besonders wich
tige Geschäfte wurde dann auch häufig der nicht sitzende 
Rath zugezogen, daher in unzähligen Urkunden die Rath
mannen „alte und neue," und ähnliche Bezeichnungen ł).

1) Beispiele eines solchen doppelten und dreifachen Raths 
bieten dar: Magdeburg, Halle, die meisten märkischen 
und m ei ß ni sch « s äch s isch e n Städte. Leipzig hat noch 
jcv« einen doppelten Rarh in dieser Art. ,
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Die Ergänzung des Raths geschieht durch den Rath selbst 
oder durch die Bürgerschaft, selten jedoch oder nie durch 
die Gefanrmtheit aller Bürger, sondern nach Zünften und 
anderen Corporatione», nicht nach Abtheilungen die blos der 
Wahl wegen angeordnet waren und sonst keine Bedeutung 
hatten; oder auch der äußere Rath, oder sonst ein bürger- 
schaftlichcs Collegium hat zu wählen. Wo der Rath nicht 
sich selbst ergänzt, hat er doch häufig die Auswahl unter 
mehreren ihm Vorgcschlagenen. Ferner kommt Selbstcr- 
gänzung und Wahl durch andre Corpvrationen neben nn> 
ander vor u. s. f. Eben so mannigfach ist die Art der Be
setzung des äußeren Raths.

Die Geschäftsführung des Raths erscheint in vielsei
tiger Entwickelung: in den Städten haben sich am frühe- 
sten und natürlichsten ausgcbildctere Formen für die Be
handlung der Gefchäfte, insonderheit für die collcgialische 
Behandlung derfelben ergeben, die wol nicht ohne erhebli
chen Einfluß geblieben sind auf die Gestaltung des Ge
schäftswesens landesherrlicher Behörden in der späteren 
Zeit. Die Geschäfte wurden theils im vollen Rath behan
delt, theils von einzelnen oder mehreren Deputirten, denen 
meist stehende Departements oder „Aemter" zugetheilt wa
ren. So finden wir Kämmerer oder Kammer Herren, 
Feuerherren, Bauherren,Mühlenherren, Kriegs
herren, Marktherren, Hospitalmeister, Morgen- 
sprachsherren, Waisenpfleger, Fisch Herren, Forst- 
herren u. 2C. Zu den einzelnen Aemtern gehören theils 
subalterne Gehülfen, theils einzelne Beisitzer aus dem äuße
ren Rath, oder den Zünften

Besonders interessant ist von einzelnen Zweigen des 
städtischen Haushalts das Finanzwesen, indem der Ur
sprung inancher moderner Finanzeinrichtungen, namentlich 
für die sogenannten indirekten Abgaben, in den Städten zu 
suchen seyn dürfte; und da mochte denn manche Anord
nung die in der Anwendung auf ein ganzes Land sehr schwer 
vollkommen durchzufübren ist und von den bedenklichsten 
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Nachtheilen fast unzertrennlich erscheint, in dem örtlich be
schrankten, leicht übersehbaren und von einem wahrhaftigen 
Gemeingeist beseelten Gemeinwesen unbedenklich und in ho
hem Grade ersprießlich seyn. Dies möchte B. von der 
Errichtung öffentlicher Magazine, von obrigkeitlichen Mono» 
policn, von einzelnen Arten der Abgaben sich behaupten las
sen. Die Abgaben von den ersten Lebensbedürfnissen für 
Speise und Trank, wie Salz, Getreide, Fleisch, Pier, fin
den sich am frühesten mit mancherlei darauf bezüglichen 
Anordnungen in Städten. Der Ealzhandel war oft aus
schließend obrigkeitlich; auch ein Alleinhandel des Raths 
mit Wein, ja sogar mit gewissen Arten Tuch kommt in ein
zelnen Städten vor.

Fülle städtischer Corporationen und Anstalten.

Die corporativen Verbindungen der Bürger 
insgemein (die Glieder des Raths nicht ausgeschlossen) ha
ben sich über die Maaßen vermehrt und vervielfältiget. Bei 
der Steigerung des Gewerb- und Kunstflcißes sind immer 
neue Zünfte (Gewerke, Aemter, Innungen) entstan
den, fo daß ihrer in einer und derselben Stadt bis zu 50, 
60 und mehr bestanden haben, nicht alle jedoch mit glei
chen oder überhaupt nur mit politischen Rechten in Absicht 
auf das Stadtrcgiment. Auch für Kaufleute entstanden 
mannichfache besondre Corporationen, so in vielen Hanse
städten die der Nowgorodsfahrer, der Bergenfahrer, 
der Holm-Schonen-Islandsfahrer rc. Außer der ge
werblichen und politischen Beziehung hatten viele dieser Ver
eine auch eine gesellige: die Gewerke hatten ihre Herber
gen und die Gesellschaften der Kaufleute und der Kramer, 
so wie die besonders geschlossenen Vereine der Geschlechter, ihre 
Trinkstuben, und um die specielle Gemeinschaft der verschie
densten Seiten des Lebens in einem enggeschlossenen Kreise 
zu vollenden, hatten manche dieser Vereine (einzelne Zünfte, 
einzelne Geschlcchtervereine rc.) auch ihre besondere kirchliche 
Beziehung: sie stifteten Altäre, sie bauten besondere Capel

len, 
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kn, sie fundirten Messen, hielten ihre besonderen gottcs- 
diensriichen Uebungen, geleiteten die Leiche eines Genossen 
zu Grabe x); dazu kommen noch Vereine die wesentlich zu 
kirchlichen und verwandten Zwecken zusammengctretcn wa
ren, wie die Calandsorden, die geistlichen Brüder
schaften 2). Nimmt man hinzu die zahlreichen Stifter 
und Klöster, so erblickt man in den bedeutenden Reichs
und Landstädten des Mittelalters eine ganze Welt von Cor- 
porationen und Genossenschaften, die freilich mitunter in 
Collisioncn und Gegensätze treten mußten, aber doch in der 
Regel friedlich neben einander bestanden und auf mannig
fache Weise in einander greifend, ein wahrhaft organisches, 
d. h. natürlich erzeugtes, nicht künstlich fabricirteö Ganze 
bildeten.

Zum Gebrauch und im Eigenthum der einzelnen Cor- 
porationen und Institute, und sonst für mannigfache städ
tische Bedürfnisse, entstanden denn auch mannigfaltige, grö
ßere und kleinere Bauwerke und bauliche Anstalten, 
Rathhäuser, Zeughäuser, Marställe (für die Bespannung der 
Kriegswägen, für die berittenen Etadtdiener ?c.) Kaufhäu
ser , Tuchhallen, Fleischscharren, Brodbänke, Schuhbänke, 
Packhöfe, Stadtwaagen, Kornböden, Waarenspeicher aller 
Art, Theerhöfe k. <*c., so daß schon die äußere Gestalt einer 
Stadt auf jene Fülle von Einrichtungen und Instituten 
hinwies.

t) Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts — ob jetzt noch? — 
halten zu Königsberg die einzelnen Gewerke ihr besondere» 
Lcichengeräih.

2) Neber den Caland besonders zu Berlin, S. Wilken'» 
Geschichte von Berlin im historisch, genealogischen Kalender 
auf das Jahr 1^20 S. 33 — 47. Lin merkwürdiges Beispiel wie 
zahlreich in einzelnen Städten die geistlichen Brüderschaften 
gewesen, giebt die Stadl Elbing: Fuchs Beschreibung der 
Stadt Elbing. I. Thl. (Elbing 1818) S. 149 ff. zählt deren 23 
auf, die zum Theil von Mitgliedern einzelner Zünfte gebildet 
waren.

E .
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§. 10.
Die hohe Bedeutung und der Glanz der Städte 

im vierzehnren und fünfzehnten Jahrhundert.

Es sollen hier die Hauptrichtungen näher charakteristrt 
werden, in denen der höchste Flor der Städte sich kund 
giebt, und die bereits vben vorläufig angedeà worden sind.

Handel und Gewerbe.

• Werfen wir zuerst einen Blick auf Handel und Ge
werbe, so'zeigen diese Zweige menschlicher Thätigkeit in 
den deutschen Städten jener Jahrhunderte eine Entwickelung 
und Vollkommenheit, wie sie in keiner andern Periode der 
Geschichte unseres Vaterlandes anzutreffen ist. Der Han
del war so ins Große getrieben, wie es mir denkbar war, 
bevor die neuen Seeenkdeckungen seit dem "Ende des fünf
zehnten Jahrhunderts einem 'eigentlichen Welthandel die 
Bahn geöffnet haben. Er war nicht von geringerer Bedeu
tung wie der der mächtigsten italiänischen Städte; selbst den 
vornehmsten unter diesen, wie Venedig und Genua, ga
ben Städte wie Lübeck, Nürnberg, Augsburg, wenig 
nach an Macht, an Einfluß auf große weite Handelsge
biete. Hat doch die Stadt Lübeck, allein oder mit weni
gen schwachen Alliirten, gegen Könige siegrcick)e Kriege ge
führt, ist doch die Hansa Jahrhunderte Meister geblieben 
des gestimmten Osiseehandels, ja selbst (in geringerer Aus

schließlichkeit) des Handels auf der Nordfee. Wie ist in 
neuerer Zeit der deutsche Handel dagegen gesunken!

Auch die Gewerbe oder Handwerke haben schwerlich 
gegenwärtig noch die wahre innere Lebendigkeit und Voll
kommenheit wie im Mittelalter! An Mannigfaltigkeit der 
Formen, an unerschöpflichem Reichthum der Stoffe, an 
kunstreichen Maschinen übertrifft die moderne Industrie frei
lich die des Mittelalters, aber an treuem emsigen Fleiß, an 
Solidität der Arbeit, an persönlicher Geschicklichkeit und 
Kunstfertigkeit, an wahrer Liebe zu dem befcheidencn abgc- 
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schlvsseneN Beruf und somit überall an sittlicher Schönheit 
und Würde möchte das moderne Gewcrbswesen schwerlich 
zu vergleichen seyn mit dem Leben Und Treiben des Hand« 
werkerstandes im Mittelalter. Ein hoher Grad bürgerlichen 
Wohlstandes verbreitete sich unter den Bewohnern der deut
schen Städte, wie ihn keine spätere Zeit aufzmveisen ver- 
mag, und zwar erscheint dieser Wohlstand meist von sonder 
Art. Er war nicht hervorgcrufen durch plötzliche Glückv- 
fälle, durch das Gelingen einzelner gewagter Unternehmun
gen, wie der flüchtige Reichthum moderner Speculanten, son
dent durch anhaltende fleißige Arbeit, und so ist er auch 
durch eine Reihe von Generationen den einzelnen Familien 
geblieben, die ihn errungen hatten. Es ist auch der Reich
thum jener ehrsamen Bm-ger nicht blos, nach der überwie
genden Sinnesart unsrer Zeiten, als Mittel zum eitlen 
selbstischen Lebensgenuß der Einzelnen, denen er zufloß, 
genutzt worden, sondern auch vielfältig in einem großen 
Maaßstabe das Werkzeug der Mildthätigkeit geworden zu 
dauernden Denkmalen thätiger erbarmender Menschenliebe.

Kriegswesen.

Wohlerworbener solider Reichthum ist zu allen Zeiten 
an und für sich schon eine Quelle der Macht und des An« 
sehns und kann in gewissem Maße sich selbst beschützet! und 
beschirmen. Aber der Gesammtzustand jener Zeiten gestat
tete nicht wie in unseren! modernen Staatsthurn den ein
zelnen Individuen und Orten in bequemer Ruhe den nö
thigen äußeren Schutz von der höheren Landesobrigkeit zu ge
wärtigen, und ihn nur allenfalls durch Abgaben und Ver- 
zichtleisiung auf ein sich frei bewegendes Leben zu erkaufen, 
sondern, wer ein selbstständiges Vermögen, eine selbststän
dige rechtliche Existenz erreicht hatte, den war auch die 
Aufgabe gestellt im Nothfall sich und das Seinige selbst 
mit dem Schwcrdte zu vertheidigen. Das Kriegswe
sen war daher ein wichtiger Gegenstand der gm-forge und 
Thätigkeit städtischer Obrigkeiten und Gemeinden, uiib sie

E 2 
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haben dafür eine ausgezeichnete und erfolgreiche Energie 
entwickelt. Sehr früh haben sie namentlich nach einem 
großen Maafistabe die veränderte Kriegswerse sich augceig- 
net, welche der Gebrauch des Schießpulvers mit sich brachte- 
Reichgefüllte Zeughäuser, voller Kriegsvorrärhd aller Art, 
haben die größeren mächtigeren Städte früher angelegt als 
die bedeutendsten Fürsten; lange Zeit wurde in Reichskne- 
gen die Stellung des Geschützes Hauptsackstich von den 
Städten erwartet. Ailch ihre Befestigungen haben viele 
Städte, mit großem Aufwande von Geld und Arbeit, der 
neuen Waffe angepaßt. Selbst eine Kriegs-Marine hat 
Deutschland im Mittelalter durch die Macht seiner See
städte gehabt, und es konnte die Hanse mit ihren Flotten 
jeder andern Seemacht den Rang streitig machen.

Politische Bedeutung der Landstädte und der 
Reichsstädte. Ctädtevereine.

Reiche und bewaffnete Städte werden nothwendig ein 
großes Gewicht in dem politischen Zustande des Landes, 
dem sie angehören, erlangen. Eine politische Bedeu
tung, zunächst der Landstädte, zeigt sich denn auch 
in der Geschichte aller deutscher Territorien von einiger Er
heblichkeit. Am allgemeinsten tritt sie hervor in der Bil
dung und Entwickelung der landständischen Verfassungen. 
Ueberall wo dergleichen entstanden sind, waren die Städte, 
wo nicht das ursprünglichste Element, als welches gemei
niglich die Ritterschaft gewesen, doch sehr bald ein wesent
licher Bestandtheil, und sind dieo überall geblieben für alle 
Folgezeit. Unabhängig von der Landsiandschaft haben aber 
noch viele einzelne Städte, und nicht blos Reichsstädte, in 
jenen Jahrhunderten eine wichtige politische Stelle einge
nommen, so daß sie in die Schicksale des ganzen Landes, 
ja selbst mitunter des ganzen Reiches in einem Maaße ein
gegriffen haben, wie selbst nicht immer die bedeutenderen 
Fürstenhäuser; mau denke an Breslau, Wien, Braun
schweig, Stralsund, Magdeburg rc. Solche Städte 
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neueren Sinn des Worts),, und selbst den bedeutendsten 
unter diesen, wenig oder nichts nachgegeben an wahrer Frei- 
heit, an Macht und Einfluß. Am Ganzen aber nnt> für 
die Dauer, bis in unser ZeitÄrer hinein, haben freilich die 
Städte den höchsten Grad einer selbstständigen politisiern 
Existenz cneicht, die durch besondere Gunst oder auch be
sonders kluge Benutzung der Umstände von aller Landes
hoheit frei blieben oder frei wurden, und selbst Landesho
heit und Reichsstandschaft erlangten, mit einem Worte 
Reichsstädte wurden in dem späteren Sinn des Namens. 
Die meisten derselben waren msprünglich einem geistlichen 
Herrn untergeben (wie Cölln, Worms, Bremen, 
Speier, Augsburg re. rc.) oder dem Kaiser (wie 
Nürnberg, Frankfurt, Aachen, Goslar, Heil
bronn), sehr wenige einem weltlichen Herrn (wie Ham
burg, Bern, Freiburg), denn die weltlichen Herren 
haben jederzeit alle obrigkeitliche Gewalt die in ihren Hän
den lag strenger und wachsamer festgehalten als die geistli
chen und als die Kaiser. Die größte Zahl dieser Reichs
städte fand fich in Schwaben, den Rheinlanden und Fran- 
ken, als dein Theil von Deutschland, dessen besondre Geschichte 
überhaupt die Bildung und die Conservation einer großen 
Zahl kleiner Gebiete vorzugsweise begünstigt har. Noti) zu 
Anfang dieses Jahrhunderts, nati)dem mehrere Reichsstädte, 
zum Theil durti) gewaltsame Unterdrückung in früheren Zei
ten, zu Landstädten gemacht waren, (wie Main; im fünf
zehnten Jahrhundert durti) den Erzbischof, Kostnitz durch 
Karl V., Donauwerth durti) Baiern zu Anfang des 
siebenzehnten Jahrhunderts) auch einige dem deutscher! Reich 
ganz entfremdet waren (wie Strasburg, Bern rc.) gab 
cs noti) 51 solcher Städte, wovon 32 allein in Schwaben, 
und unter diesen besonders, einige in Absicht auf ihren Um
fang, ihre Bevölkerung und überhaupt ihre materielle Macht 
ganz geringfügige Städtchen. Ein schörres Zeugniß für die 
Conservation wahrer politischen Freiheit im deutschen Reich
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Landstädte wie Reichsstädte Haden indeß ihre bcbctu 
tende Stellung nicht durch getrennte, vereinzelte Bestrebun
gen erlangt und bewahrt, wenigstens nicht allein oder haupt
sächlich, sendern sie verdanken Vieles, manche unstreitig das 
Meiste, den Vereinen die, vorübergehend, oder für längere 
Dauer, unter ihnen bestanden haben. Die größte Berühmt
heit unter allen Städtevcrcinen hat die Hansa erlangt, an 
der in ihrer größten Ausdehnung ungefähr 80 Städte des 
nördlichen Deutschlands (mit Einschluß der Niederlande 
und der entlegneren Ostseeländer) Theil genommen und die 
im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert ihre glänzendste 
Periode gehabt hat. Bei weitem nicht blos Reichsstädte 
gehörten zu ihren Mitgliedern, sondern in weit größerer 
Zahl Landstädte, und diese haben an dem hanseatischen 
Bunde nicht blos ein mächtiges Beförderungsmittel ihres 
Handels und Gewerbes gehabt, sondern auch eine Stütze 
gegen Willkühr, die von Seiten ihrer Landesobrigkeit ihnen 
drohen mochte, eine Stütze auch gegen zerstörende Gewalt 
politischer Volksbewegungen und Unruhen in ihrem eignen 
Schooß x). Nicht so auffallend glänzende und daher all
gemeiner bekannte Erscheinungen wie die Hansa, aber noch 
bleibendere Erfolge bieten manche andre weniger berühmte 
Vereine dar. Vor allen haben die weitverbreitetste Bedeu
tung diejenigen Vereine gehabt, welche innerhalb der einzel
nen Teritorien, zu einem Grundbestandtheile der landständi
schen Corporatione» erwachsen sind. Ferner haben die vie
len, einzeln genommen sehr unbedeutenden und ohnmächti
gen Reichsstädte in Schwaben, nur durch Vereine (die, 
in wechselnder Ausdehnung, von den ersten Zeiten des vicr-

1) Auch viele der märkischen Städten sind Mitglieder 
der Hansa gewesen. Die Zeil der höchsten Blütbe des Handel« 
und der Gewerbe fällt übrigen« für die Mark Brandenburg schon 
in die Regierung de« Anhaliischen Hause«. S. darüber beson, 
der« Möhsen Geschichte der Wissenschaften, besonder« der 
Arzneuvissenschast in der Mark Brandenburg. S. 196 f.
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zehnten Jahrhunderts bis i|i das, sechszehnte hinein ge- 
dauert haben und der Kern gewesen sind des in der deut
schen Geschichte vorzugsweise sogenannten schwäbischen Bun
des) ihre Selbstständigkeit,, besonders, gegen die Grafen und 
Herzöge von Wür.t ein berg bewahren können.

Verhältniß der Städte, besonders ihres Corpo
rations- und EinigunLswesens, zu. dem Ge- 

sammtzustande der Zeit.

Dies glänzende politische Leben der Städte ist keines
wegs eine isolirte Erscheinung in der Geschichte jener Zei
ten. Die letzten Jahrhunderte des Mittelalters werden 
zwar gewöhnlich von den Neueren in dem ungünstigsten 
Lichte dargestellt/, wie eine Zeit voller Verwirrung und 
Anarchie, ohne alle Ordnung und Verfassung., Allerdings 
ist das damals hervor.brechende Verderben der Kirche eine 
Quelle vieler Mißbrauche und Gewaltthaten geworden '), 
aber dennoch ist das gewöhnliche Verdammungsurtheil über 
den Gefammtzustand jener Jahrhunderte, welches ihnen a'- 
les höhere edlere Interesse, alle würdigeren Erscheinungen 
abspricht,, im höchsten Grade ungerecht und partheiisch. 
Freilich liegen, die interessanten, menschlich wohlthuenden 
und zum Theil eigentlich segensreichen Momente nicht so
gleich auf der Oberfläche und in so gemüthlich ansprechen
den Quellen vor uns da, wie in manchen anderen Zeiträu
men; allein bei genauerer Betrachtung treten sie uns auf 
das bestimmteste entgegen. Dahin gehören: die Fortbildung 
der Teritorialvcrfassungcn, besonders durch die Begründung 
der Landsiände und die Entwickelung des Familienrechts der 
regierenden Häuser, die Blüthe der Städte, die glänzende 
Gestaltung und tief in das Leben greifende Wirkfamkeit der 
Künste, der Baukunst, Bildncrei, Malerei. Man sollte mei-

1) Auch in den Städten. Man denke an die privilegirten 
Frauenhäuser, an die Roheiten, ja Grausamkeiten in manchen 
Volksbewegungen, in manchen Kriegen der Städte! 
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nen ein Blick auf die Boisser eschen Gemälde/ auf den 
Dom zu Freiburg/ das Sebaldusgrab in Nürnberg rc. >c., 
müßte hinreichen um das Gespenst der vermeintlichen 
Roheit und Barbarei des Mittelalters und namentlich des 
deutschen Mittelalters zu verscheuchen! Man bedenke ferner 
die merkwürdigen Zeugnisse von dem Wohlstand allermeist 
der Städte/ aber auch anderer Stände/ selbst der Bauern/ 
wie sie namentlich aus unzähligen Verordnungen zur Steuer 
des Luxus zu entnehmen sind/ und das Alles zusammen ge
nommen giebt uns einen Totaleindruck/ der gar sehr im 
Contraste sieht mit dem gewöhnlichen Urtheil moderner Hi- 
sioriker und Politiker über das Mittelalter. Auch das Ei- 
nigungs - und Corporationswesen der Städte ist nichts iso- 
lirtes/ und tritt namentlich durchaus nicht in einen schrof
fen Gegensatz gegen die Stellung und das ganze politische 
Leben des Adels und der Ritterschaft. Der Sinn für Cor- 
porationen und Vereine war etwas allgemein verbreitetes 
und in tausend verschiedenen Formen und Anwendungen 
wirksames/ in ähnlicher Art wie noch jetzt in England die 
Geneigtheit und die Fähigkeit zu den mannigfachsten Zwek- 
ken Gesellschaften mit einer bestimmten Organisation zu 
bilden. Durch alle Stände geht diese Erscheinung/ hindurch/ 
in kirchlichen wie in weltlichen Verhältnissen/ und überall 
ist es derselbe Geist, der in verschiedenen Kreisen sich gel
tend macht. Es beruhten diese Verbindungen nicht auf 
todten Zahlen- und Raum-Verhältnissen, sondern sie gingen 
hervor und schöpften ihre Nahrung aus lebendigen reellen 
Verhältnissen, Bedürfnissen und Gesinnungen. Man hat 
sich dies Corporationswesen nicht im wesentlichen Gegensatz 
zu denken zu dem Lehnwesen: Lehnsherrn und Vasallen 
nahmen vielmehr selbst den lebhaftesten Theil daran in 
Verbindungen unter sich und mit Andern. Lehnwesen 
und Corporations # oder (wie ich es lieber nennen möchte) 
Einigungs - Wesen darf man als die beiden Hauptformen 
der Verhältnisse betrachten. In diesen beiden Gestalten be
wegte sich ein wahrhaftiges/ überaus reges öffentliches Le- 
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bcn. Freilich war dies kein öffentliches Leben, in der Art 
wie es neuere Politiker sich oft erträumen und gern in der 
Wirklichkeit Hervorrufen möchten, wo das Einzelne und der 
Einzelne nicht als ein lebendiges, organisch-selbstständiges 
Glied eines größeren Ganzen sich darstellt, sondern als eine 
bloße Zahl, ein bloßes Atom gelten darf, und sogenannte 
Staaten im Staat d. h. wahre lebendige Organe in einem 
organischen Wesen als vermeintlich unvereinbar mit der 
Einheit des Ganzen perhorrescirt werden. Anders im Mit- 
telaltcr, und doch fehlte dort nicht innere Einheit: man 
d.arf ohne Unwahrheit die vollendetsten Werke der Baukunst 
und Bildncrei jener Jahrhunderte, mit ihrer wesentlichen 
Einheit, ihrer festen, harmonifchcn Haltung des Ganzen, 
und zugleich der höchsten Freiheit und Mannigfaltigkeit im 
Einzelnen, als einen lebendigen Spiegel auch der damaligen 
politischen Formationen auffassen. Das Lehnwescn, als 
die eine jener Hauptformen, hat übrigens in den letzten 
Jahrhunderten des Mittelalters sich nicht wesentlich weiter 
gebildet und weiter verbreitet, es hat sich in der erlangten 
Kraft und Bedeutung im Ganzen conservirt; dagegen hat daS 
Einigungswcfcn damals noch seine höchste productive Kraft 
gehabt, und, nicht minder als das Lehnwesen, bleibende, bis 
in die neueste Zeit hin, ja zum Theil noch jetzt wirksame 
Verhältnisse erzeugt. So: die spätere Form der Reichsver- 
fassung, die Landstände, die Rcichsritterschaft, die schweize- 
rische Eidgenossenschaft, die Hanfa.

Kunst und Poesie in den Städten.

Neben der mercantilischen, industriellen und politischen 
Höhe der Städte im späteren Mittelalter, mag noch schließ- 
lich der hohen Bedeutung der Städte jener Zeit in der 
Kunstgeschichte gedacht werden. Darin sind im XIV. 
XV. Jahrhundert die Städte im deutschen Reich den Hö
fen der geistlichen und weltlichen Herren mindestens an die 
Seite getreten, und auch in diesen Beziehungen gewähren 
sie uns ein höchst imposantes und zugleich gemüthliches 
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Schauspiel. Baukunst, Malerei, Bildnerei, Erzgießerkunst 
haben in hoher Vollendung das öffentliche Leben der Städte 
wie das Privatleben der Bürger verherrlicht und geschmückt, 
nicht in der kümmerlichen Art unserer Tage, sondern in 
wahrhaftig lebendiger und großartiger Weise. Betrachten 
wir die Kirchen, die Rathhäuser, die Thore, die auch ar- 
chitectonisch schönen Befestigungen, in manchen Städten 
auch die Pnvatwohnhauser (wie in Lübeck, in Nürn
berg)^ die Gemälde, die Schnitzwerkc, die Sculpturen, 
die Metallarbeiten in weltlichen und kirchlichen Räumen, 
in den Wohnungen der Lebenden und in den Ruhestätten 
der Todten, und wir werden von Staunen und Bewunde
rung ergriffen. Dabei, mit seltenen Ausnahmen, eine ern
ste und züchtige Bedeutung des Einzelnen, wenigstens keine 
neue Verherrlichung und Vergötterung der rohen Unsitt
lichkeiten der antiken Götterlehre, wie in modernen Kunst
schulen. Diese lebendige Verbindung der Kunst mit dem 
wirklichen Thun und Treiben der Menschen ist uns abhan
den gekommen, und findet nur dürftige Surrogate in un
seren Academien, Gallerten, Kunstausstellungen, Kunstver- 
cinen, und in den Staatswürden und Orden unserer Künst
ler. Auch hierin vermag unser Bütgerstand, ja unsere 
ganze Zeit sich nicht zu vergleichen mit dem Leben der Vor
zeit, geschweige mit Fug und Recht sich über sie erheben. 
Was von den Künsten, gilt auch von dem nächstverwand
ten Gebiete des geistigen Lebens, von der Poesie.. Auch 
diese hat bekanntlich in dem Bürgerstande eine besondere 
eigenthümliche Gestalt gewonnen, durch die Bildung des 
Meistergesangs, der zwar an Schwung der Phantasie, an 
Freiheit und Adel der Formen weit zurücksieht hinter jener 
poetischen Welt des Ritterthums, aber doch als ein eigen-, 
thümlicher Abdruck des bürgerlichen Lebens eine höchst in
teressante Erscheinung ist, und ein neuer Belag für die viel
seitige Durchbildung und die Fülle individueller Organe, wel
che das städtische Wesen in jenen Jahrhunderten gewonnen hat.
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Viertes Capitel.

Die Zeit vom Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts bis in die Mitte des sie« 
benzehnten. Uebergang aus dem Mittel

alter in die moderne Zeit.

H.

Bemerkungen über Liefen Uebergang im Mgemei- 
nen. Theilmeise Fortdauer des bisherigen städti

schen Wesens.

2^ ie letzte Zeit des fünfzehnten Jahrhunderts und die erste 
des sechszehnten, innerhalb welcher (bald in einem früheren, 
bald in einem späteren Punct) die Gränze zwischen der 
sogenannten mittleren und der neueren Geschichte angenom
men zu werden pflegt, bildet in der That einen sehr 
merklichen, bedeutenden Abschnitt in der Geschichte der 
abendländischen Christenheit, und insbesondere Deutschlands. 
Die Verbreitung der Buchdruckerei, das zum Theil durch 
sie angeregte neue Leben der Literatur und Wissenschaft, 
die Entdeckung Amerika's und des Seeweges nach Indien, 
der ewige allgemeine Landfriede, die Gestaltung der Reichs
verfassung unter Maximilian I., die Reformation, alles 
das drängt sich in wenige Jahrzehnte zusammen, die da
durch zu den thaten- und folgenreichsten Zeiten der ganzen 
Geschichte gehören. Doch darf man sich nicht, wie wol 
häufig geschieht, einen plötzlichen, gewaltsamen Umschwung 
aller Dinge aus der Art und Weise des Mittelalters in die 
der neuern Zeit vorstellen. Es läßt sich wohl behaupten, 
daß im Allgemeinen das scchszehnte Jahrhundert uns sehr 
viel ferner, das fünfzehnte dagegen sehr viel näher sieht, 
in seinem ganzen Character und Cosiüme, als man gewöhn- 
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lich meint. Es wäre auch sehr verkehrt, selbst zwischen 
unserer neuesten Zeit und dem Mittelalter einen so schroffen 
beinah absoluten Gegensatz anzunchmen, wie ihn viele Hi
storiker und Politiker behaupten wollen. Groß ist aber frei
lich die Verschicdclcheit unseres modernen Zustandes und 
des Adittelalters, sie läßt sich nicht auf wenige Fonneln 
und Begriffe, mögen sie der Politik oder der Philosophie 
augehören, reduciren. Um sie in ihrem ganzen Umfange jii 
übersehen und zu würdigen, zugleich aber auch das annoch 
Fortdauernde, Uebereinstimmende zu erkennen, sind wir 
noch viel zu unwissend in der Geschichte unb dem Gefammt- 
zu stan de des Mittelalters. Auch die Geschichte des Ueber- 
gangs aus dem Mittelalter in die neuere Zeit ist noch kei
neswegs so ins Licht gestellt, wie wol für unsere mcnsch- 
lische Wissenschaft zu erreichen stehtJ). Im Ganzen kann 
man die Zeit bis nach dem dmßigjährigcn Kriege als die 
Zeit des Uebergangs auffassm rmd bezeichnen.

Diese Bemerkungen finden auch ihre Anwendung auf 
die Geschichte der Städte. Nicht plötzlich sind die Städte 
zu dem geringen Grade eignen, wahrhaftigen Communal- 
lebens herabgcsunkeu, auf dem wir sie meistenthcils in der 
neueren und neuesten Zeit erblicken. Während des sechs
zehnten Jahrhunderts haben sic ihren früheren Zustand noch 
ziemlich vollständig bewahrt. Im Innern erhielt sich in 
bedeutender Wirksamkeit jene Fülle von Genossenschaften und 
von Instituten für die verschiedensten Zwecke und Bedürf
nisse des gemeinsamen Lebens; nach außen ein großes Maaß 
von Selbständigkeit und von Einfluß. Dies gilt nicht blos 
von den Reichsstädten; auch Landstädte erblicken wir noch 
in dieser Periode, die in ihrer Unabhängigkeit und Macht

1) Einen glanzenden, originellen, noch Viele« versprechen« 
den Beitrag zur Lösung dieser so interessanten und selbst prak
tisch wichtigen historischen Aufgabe, gewahrt die Schrift de« 
Herrn Professor Ranke, Fürsten und Völker von Süd «En, 
ropa im sechs zehn ton und siebzehnten Jahrhundert. Bd. I. 
Hamb. 1827.
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den bedeutendsten Reichsstädten wenig nachstehen, deren Ge
schichte Erscheinungen darbietet, die nach unserer heutigen 
Denkart und den heutigen Verhältnissen als völlig unver
einbar erscheinen mit der Pflicht und der ganzen Lage blo
sser Unterthauen: So Breslau, Braunschweig, Er- 
furth, Magdeburg, Stralsund, man gedenke der glor
reichen Selbsivertheidigung der letzgenannten beiden Städte 
im dreißigjährigen Kriege! Für Städte der Art wollten 
selbst die Publicisten jener Zeit eine eigene Mittelgattung 
zwischen Reichs- und Landstädten aufsiellen. Aber auch 
sehr viele Städte von viel geringerer Erheblichkeit haben 
noch einen späterhin ganz entschwundenen Grad eigenthüm
lichen Lebens, freier eigener Bewegung entwickelt. Dies 
zeigt sich vielleicht am auffallendsten in der Reformations
geschichte, wo manche, selbst kleinere, Landstädte, wie Göt
tingen, Greifswalde, selbständig vorgeschritten sind mit 
Abstellung des römisch-katholischen Gottesdienstes und mit 
neuen kirchlichen Einrichtungen, ohne dazu eine besondere 
Autorisation von Seiten höherer Obrigkeiten abzuwarten. 
In ihren eignen localen Angelegenheiten ließ man die 
Städte meisientheils noch frei gewähren, wo aber aus
nahmsweise eine speciel eingreifende Anordnung und Lei
tung der Städtesachen vorkommt, da ist man in der Regel 
mit großer Schonung zu Werke gegangen, mit weiser und 
gerechter Berücksichtigung der eigenthümlichen Verfassungen 
und Verhältnisse, und überall dazu wol mehr aus Noth 
geschritten, und zum wahren Besten der Städte selbst, als 
um methodisch eine sogenannte Vormtmdschaft über diesel
ben zu exerciren, und auf Kosten ihrer wohlhergebrachten 
Gercchtfame den Wirkungskreis landesherrlicher Diener zu 
erweitern. Ein merkwürdiges Beispiel einer solchen mehr 
als gewöhnlich eingreifenden Fürsorge und Anordnung der 
kandesobrigkeit für das städtische Wesen bietet die Geschichte 
der Mark Brandenburg dar, schon zu Anfang des sechs- 
zehnten Jahrhunderts, wo Kurfürst Joachim L selbst 
das Land bereiste, um sich aus eigner Anschauung 
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von der Verfassung und dem dermaligen Zustande der 
Städte genau zu informiren, und darauf theils eine allgc- 
meine Verordnung über einige Puncte der Verfassung und 
des Polizeiwesens, theils specielle Reglements für einzelne 
Städte zu gründen J).

In manchen Gebieten, auch in einigen der bedeutend- 
sien, haben die Städte noch in diefer späteren Zeit Ge
rechtsame erworben» die viele Politiker im achtzehnten und 
neunzehnten Jahrhundert den Städten und überhaupt den 
Unterthanen, zu deren Vermögen sie gehören, wegen eines 
vermeintlich überwiegenden öffentlichen Besten oder als so
genannte unveräußerliche Rechte des Staats, eher geneigt 
sind, abzusprechcn. Selbst kleinere Städte, und selbst 
landesherrliche Residenzstädte haben dergleichen noch acqui- 
rirt. So hat Leipzig die im Jahr 1435 nur wie
derkäuflich erhaltenen Gerichte im I. 1508 erblich bekom
men; so erkaufte Neustadt-Eberswalde im I. 1543 
die Gerichte wiederkäuflich; Berlin und Cölln an der 
Spree erhielten im Jahr 1544 die Gerichte definitiv durch 
Kauf; desgleichen Frankfurt a. d. Oder im 1.1555 für 
1500 Rthlr.; das Städchen Strausberg bekam dieUn-

1) My 1 iu s Corp. Constlt» March* Th 6 VI. Nachlese S. 1 ff, 
Im Eingang der allgemeinen damals ergangenen Verordnung 
heiße es rc Nachdem Wir Joachim von Gotte- Gnaden rc. aus 
gnädiger Zuneigung und Wohlmeinung uns in Unsere Städte 
gcfüger, uns ihres Regiments und Wesen- -u erkundigen, und 
förderlich gnädiglich zu richten und zu Helffen, damit Unsere 
Städte und Einwohner an ihrer Nahrung zunehmen, sich bes
sern, Friede, Gericht und Recht bei ihnen erhalten werde, dem 
Wir nach norhdürftiger Erfahrung aller Gelegenheit auf fol, 
gende Articul Ordnung gemacher." —- Nachricht von der An» 
Wesenheit des Kurfürsten in bestimmten einzelnen Städten und 
von den speciellen Verordnungen für dieselben findet sich in 
Fischbach' - trefflichen Srädrebeschreibungen der Mark Bran
denburg. Thl. I. Bd. 1. für Neustadt,Eberswalde, E. 16«. 
(wo die betreffende besondre Ordnung abgedruckt ist), für 
Srrau-berg. S. 4.36.
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tergerichte im I. 1634 rc. Dic Mark Brandenburg bietet 
spät im sechszehnten Jahrhundert und sogar zu Anfänge 
des siebenzehnten, noch ein Beispiel dar von einer Behänd- 
lung 'städtischer Verhältnisse nach Art und Weise älterer 
Zeit, wie vielleicht -in keinem andern künde zu finden ist: 
Die Stadt Krossen hatte von Alters her ihren Oberhof 
in Magdeburg; dies wurde im I. 1551 nach ihrem eignen 
Wunsche abgestellt, und dagegen der Rechtszug ncfch Leip
zig eingcführt, und dies noch im Landtagsabschiede vom 
1.1611 (zugleich auch für Züllichau -und Kotbus) con- 
firmirt1 ). Auch erhielten die Städte regelmäßig bei jedem 
Regierungswechsel, imb außerdem oft bei besonderen Gele
genheiten, namentlich Wenn sie neue Steuern bewilligt hat
ten, die feierlichsten Versicherungen über die ungeschmälerte 
Aufrechterhaltung ihrer Verfassungen und Gerechtsaure, mit) 
überall wo sich die landständischen Vereine in voller Wirk- 
samkcit erhielten, was mit wenigen Ausnahmen überall 
noch für diesen ganzen Zeitraum der Fall gewesen, nah
men die Städte dabei eine eben so bedeutende Stelle -eis# 
wie die anderen Stände. Bei Verabschiedung der Landtage 
erhielten sie sehr häufig einen "besonderen Receß, ja selbst 
auf die individuellen Gravamina und DesiderieN der einzel
nen Städte erfolgten besondere Bescheide 2).

1) Mylitis Corp. Coristit. Marell. VT îlbtb. T. S. 91 u.216.
2) So z. B. am Schluß des vorhin erwähnten neumärki, 

scden Landtages vom I. 1611. S. Mylius a. a. £)• S. 245 f.

So zeigt sich in manchen charakteristischen Zügen die 
'Conservation des städtischen Wesens der früheren Zeit. Al
lein in derselben Zeit (des sechszehnten und besonders der 
ersten Hälfte des sicbenzchnten Jahrhunderts) ist auch schon 
wesentlich vorbereitet worden der Verfall der Selbständig
keit und des ganzen politischen Lebens her 'Städte, der in 
den folgenden Zeiträumen, mit seltenen Ausnahmen, her- 
eingebrochen ist, und diese Seite ihrer GcsÄstchte muß nun 
noch -besonders ins Auge gefaßt werden.
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§. 12.

Vorbereitung des späteren Verfalls der Städte, im 
Zusammenhänge mit allgemeineren politischen 

Veränderungen.
Zufördcrst kann man schwer verkennen, daß im Gan» 

zcn die Städte für ihre individuelle Existenz keine neuen, 
erhöhten Lebenskräfte gewonnen haben, vielmehr ist in ih- 
ren Fortschritten ein Stillstand cingetreten, sie haben das 
Meiste bewahrt, was sie erlangt hatten, aber wenig Neues 
producirt und erworben, sie haben gezehrt gewissermaßen 
von dem früher theils mühfam errungenen, theils sonst zu 
Theil gewordenen Capitalvermögen an politischen Kräften 
und Güterp.

Es ließe sich vielleicht behaupten, daß in politischer 
Beziehung überhaupt die neuere Zeit (das neunzehnte Jahr» 
hundert nicht ausgeschlossen) hauptsächlich von den Kräften 
und Gütern zehrt, welche frühere Jahrhunderte producirt 
haben. Die eigenthümlichen neuen Kräfte und Mittel ver
letzten Jahrhunderte, zum Theil überaus mächtig und groß, 
— wie die größere Zugänglichkeit reinerer christlicher Lehre 
und Gottseligkeit durch die Reformation, die Anbahnung 
zu vollkommener Gewissensfreiheit, die überschwengliche Er
weiterung des menschlichen Wissens in Geschichte, Natur
kunde und überall in den.verschiedensten Gebieten, die er- 
siaunenswürdige Erscheinung eines Welthandels, die Fort
schritte der gesammten Industrie in ihren mechanischen und 
materiellen Elementen, — alle diese Kräfte und Mittel der 
neueren und neuesten Zeit sind noch nicht zu festen, bleiben
den Formen und Zuständen verarbeitet worden, erscheinen 
gewissermaßen noch in einer gährenden Bewegung, und kein 
sterblicher Geist vermag wol die künftigen Resultate jetzt 
schon jit erkennen. Vor allen anderen Ländern hat wol 
England auf die solideste und gesundeste Weife diefe neuen 
Elemente in sich entwickelt und verarbeitet. Dort erscheint 
auch ihre Wirksamkeit im Ganzen in einer friedlichen Bezie

hung, 
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hung, ja in lebendiger Verbindung mit den aus früheren 
Jahrhunderten herstammenden Instituten und Verhältnissen. 
Co vereinigt England auf eine wunderbare, oft verkannte 
Weife das lebendig gebliebene, ja lebendig fortgeschrittene 
Mittelalter, und in höchster Potenz die eigenthümlichen Kräfte 
und Gestalten der neueren Zeit, während in andern Ländern 
Altes und Neues meist in feindlicher Opposition erscheinen, 
und das Neue bis jetzt überwiegend zerstörend und auflösend, 
und verhältnißmäßig nur wenig aufbauend und fördernd 
gewirkt hat *). Auch in der Verfassung und dem Gestimmt- 
zustande der Städte!

Ein Stillstand in dem frischen kräftigen Gedeihen der 
Städte zeigt sich im Ganzen, wie gesagt, schon im sechs- 
zehnten Jahrhundert. Selbst die so häufige selbstthätige 
Theilnahme an der Reformation — eine der kräftigsten 
und merkwürdigsten Regungen des eignen Lebens mancher 
Städte — hat wol eher auflösend als fördernd auf die 
politische Verfassung gewirkt, sehr häufig schon wegen des 
inneren Zwiespalts, wo die Reformation Rath und Bür
gerschaft nicht gleichmäßig oder doch nicht gleichzeitig er
griffen hat. Kaum möchte sich ein zweites Beispiel finden, 
wie es die Geschichte Hamburgs darbietet, wo die Re-

1) In jener Verbindung ist eS möglich geworden, daß der 
größte Handelsstaat der Weltgeschichte, nicht allein unbescha, 
der, sondern zum entschiedenen Vortheil seines Wohlstandes 
und seiner Entwickelung, im Wesentlichen von Grundeigenthü« 
mern und von einem mächtigen Adel regiert wird; daß dieser 
Staat, ungeachtet aller Beweglichkeit nach außen, in seinem 
inneren Leben so wenig durch die modernen Lehren und burd) 
die französische Revolution afficirt worden ist; und wenn sich 
auch dort eine gewiß au« materiellen Ursachen nirgend mächti, 
gere revolutionäre oder auflosende Parchei gebildet hat, so ist 
ihr, selbst während de« Kampfes mit der französischen Révolu, 
lion, durch eine für die Bewahrung des alten Rechts trefflich 
vrganisirte Gegenparthei auf das kräftigste und wirksamste wi, 
verstanden worden.

F 
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formation gerade eine Confolidirung der Verfassung zur 
Folgo gehabt har *).

Die Ursachen, welche in diesen! Zeitraume hemmend 
und störend auf Verfassung 'und Bedeutung der Städte 
eingewirkt, und theils schon damals sichtbare Wirkungen 
der Art hervorgcbracht, theils den Verfall der "folgenden 
Zeit vorbereitet haben, sind zuförderst in Erscheinungen zu 
suchen, die sich nicht blos auf die Städte bescl>ränkcn, son
dern der allgemeinen Geschichte des politischen und uber- 
haupt des gesellschaftlichen und des geistigen Lebens ange
hören ; daneben treten aber auch einige die Städte allein 
oder vorzugsweise betreffende Umstande hervor. Zuerst von 
jenen, so weit hier eine Andeutung derselben angemessen 
erscheint.

Vor Allem gehört dahin der Anfang der Herrschaft, 
welche Literatur und Wissenschaft (von ihren streng
sten Formen und ihren höchsten Resultaten herab bis zu 
ihren einfachsten Elementen, dem Lefen und Schreiben) in 
dem neueren Europa, wie sonst nirgend im ganzen Verlauf 
der Geschichte, erlangt haben. Von allen Hauptbestand- 
theilen der neueren Zeit, die im Mittelalter und selbst im 
Alterthum nur eine untergeordnete Stelle einnchmen, ist 
dies (nächst der Reformation) der bedeutendste und mäch
tigste und die Quelle vieles Guten und Vortrefflichen, so 
wie vieles Verkehrten und Verderblichen geworden. Nur 
in der directe» Einwirkung auf Politik und Staatsrecht, 
mit besonderem Hinblick auf die Schicksale, der Städte, 
kann hier davon die Rede seyn. Die allgemeinen politi
schen Ansichten des Mittelalters, — die in der Vorstellung

1) S. besonders das Programm zur dritten Eecularfc.er 
der bürgerschaftlichcn Verfassung Hamburgs am 29. Sept. 1828 
v. Dr. Lappenberg. Hamb. 1828. Fol. Besonders lehrreich 
ist auch die Geschichte der Reformation in Magdeburg mit 
ihren Folgen. S. die ausführliche Darstellung in Rath, 
mann's Gesch. der Stadt Magdeburg. Bd. HL
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vom Wesen der Kirche und des Reichs oder des Papst- 
rhums und Kaiserthums ihren Mittelpunkt fanden, und (in 
seltsames Gemisch darbieten von christlicher Wahrheit, Der, 
allgemeinerung geschichtlicher Erscheinungen und Gebilden 
der Phantasie, — diese Ansichten, schon in den letzten Zei
ten des Mittelalters selbst einigermaßen gehemmt und ge
stört, haben durch die Reformation ihre Kraft und ihre 
Bedeutung wesentlich verloren, und nur im Schooße der 
katholischen Kirche eiue sehr geschmälerte Wirlsamkeit be
hauptet. Was durch die Reformation zunächst in deren 
Stelle treten mußte, eine rein christliche Lehre über Ur
sprung, Wesen und Bestimmung der Staaten, als eines 
Theiles der göttlichen Weltordnung, das hat zwar vielfäl
tig Eingang gefunden und großen Segen gestiftet *). Al
lein es ist dies nicht das allgemein hcrrfchende geworden, es 
hat nicht Theorie und Praxis in politischen Dingen völlig 
durchdrungen, und die menschliche Wissenschaft hat sich 
nicht damit begnügt Dienerin zu seyn der göttlichen Wahr
heit, sondern sie hat sich in der Ueberschätzung ihres eignen, 
allerdings unermeßlich gesteigerten Reichthums, ihr selbstän
dig an die Seite gestellt oder gar zu ihrer Meisterin und 
Gebieterin aufwerfcn wollen.

Für Politik und Etaatsrecht in Deutschland haben 
unmittelbar hauptsächlich zwei Richtungen des literarischen 
Treibens und Thuns im sechszehnten Jahrhundert, die fol
genreichste Wirksamkeit gehabt: das Studium des classi
schen Alterthums und das des römischen Rechts.

1) Mai, denke an die Reihe clchtchrifllicher Fürsten und 
Staatsmänner, die Deutschland im sechzehnten und sieben# 
zehnken Jahrhundert aufzuweisen Hai! S. dafür besonders das 
hn Verhältniß zu seinem inneren Gebalt, wie es scheint, viel 
zu wenig besannt« und beachtete patriotische Archiv von 
Carl Friedr. v.Moser, z B. über Herz. Christoph von Wir# 
temberg, Herz. Ernst den Frommen von Sachsen#Gotha, 
die Fürsten Wolfgang und Georg von Anhalt, König Chri# 
stian III. von Dänemark ic.

F 2
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Mit begeisterter (bei sehr vielen wahrhaft abgöttischer) 
Liebe wurde das Studium des elassischen Alter* 
thu ms ergriffen. Ueber die so höchst anziehende Literatur 
der Griechen und Römer und über die glänzenden Erschei
nungen ihrer politischen Geschichte trat die eigne Vorzeit fast 
gänzlich in den Hintergrund. Verfassung und Gesanuntzu- 
stand des Mittelalters wurde von den durch die classische 
Literatur gebildeten meist mit wegwerfender Geringschätzung 
betrachtet; es wurde eine völlige Nichtachtung des Mittel- 
alters herrschend, der folgte bald entschiedene Abneigung 
und Verachtung, und später eigentlicher Abscheu und Haß, 
alles dies regelmäßig bei einer überaus dürftigen Kenntniß. 
Dies war eine natürliche Folge der einseitigen Herrschaft 
der philologischen Studien. Diese mußte aber auch die 
richtige Auffassung und Behandlung der damals gegenwär
tigen Verhältnisse sehr erschweren. Um nur Eins hier an
zudeuten: bei der Alteignung der in dem Alterthum durch
gehend herrschenden republikanischen Darstellungs- und Aus
drucksweise/ und deren Uebcrrragung auf die Verhältnisse 
der neueren Zeiten/ wurde eine gesunde unbefangene Ein
sicht in das Wesen der letzteren und eine verständige prak
tische Handhabung derselben nothwendig sehr erschwert/ ja 
mannichfacher Verwirrung der Begriffe Thür und Thor 
geöffnet/ besonders da keine gründliche Geschichtskunde dem 
entgegen trat. Aehnlich wirkten die tu den Schriften der 
Alte«/ gelegentlich und in selbständiger Abhandlung vor- 
kommendcn Theorien über Politik und Sittcnlehre.

Hand in Hand/ mit dem Einfluß der classischen 
Literatur und noch in direkterer Beziehung auf den Rechts
zustand/ steigerte sich im sechszehntcn Jahrhundert das An
sehen und die Einwirkung des römischen Rechts/ für 
Staatsverhältnisse wie für das Privatrecht/ und äußerte 
eine ähnliche Wirksamkeit wie jene.

So ergaben sich mannigfache neue Elemente zu theore
tischen Ansichten und praktischen Grundsätzen in politischen 
Dingen. Auch Versuche/ zusammenhängende Wissenschaft- 
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liche Systeme daraus zu bilden, wurden unternommen, jedoch 
war dies, im Vergleich mit späteren Zeiten, kein so gar hau- 
figes und eifriges Bestreben. Jene Elemente haben damals 
mehr in ihrer Vereinzelung, als in der Concentrimng und 
Verarbeitung zu Systemen des Naturrechts, der Politik rc. 
Einfluß geübt.

Fragen wir nach der praktischen Tendenz der Juristen, 
Politiker und Staatsmänner, wie dieselbe auf so mannig
fache Weise mrgeregt und bestimmt wurde, und überhaupt 
auf die wirklichen Aenderungen im Rechtszustande, so ist 
im Ganzen hauptsächlich befördert worden die Steigerung 
der landesherrlichen Macht. Dem Landesherrn wurde aus- 
schließend das Waffenrecht zugeschneben, ferner Gesetzgebrurg 
und Besteuerung, auch wol der Anspruch auf Dienste der 
Unterthanen im Allgemeinen, ohne fpeciel begründetes Diensi- 
Verhältniß; von seiner Genehmigung wurde die Rechtmäßig
keit jeder korporativen Vereinigung abhängig gemacht, vie
les, was seiner wahrer: Geschichte nach ganz unabhängig 
von landesherrlicher Anordnung und Bewilligung sich gebil
det hatte, und einer rechtlichen Existenz genoß, wurde auf 
vermeintliche Privilegien und Begnadigungen, die widerru
fen werden könnten, znrückgeführt u. f. f. Die Hauptquelle 
aus der man im Einzelnen schöpfte, und besonder-s auch 
wo es zum Kampf kam gegen das bisherige einheimisch- 
deutsche Recht, war das römische Recht. Theoretiker und 
Staatsmänner beriefen sich auf dasselbe mit einer ähnlichen, 
kecken und, man möchte sagen, mitunter fanatischen Sicher
heit, selbst gegen den klaren Sinn der feierlichsten Urkun- 
den und des unzweideutigsten Herkommens, wie in spätern 
Zeiten oft auf vermeintliche Axiomen der Politik und des 
allgemeinen Staatsrechts, auf die Forderungen dieses oder 
jenes Staatszweckes k. Die Erweiterung der landesherr
lichen Macht, die wirklich eintrat (wenn gleich noch nir
gend in dem ganzen Umfange, wie die oben angedeuteten 
Ansichten es postulirten), kam zum Theil schon damals 
mehr den landesherrlichen Beamten, als dem Landesherr»
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ft .'b ft zu Gute, wenigstens wurde der Bildung und der 
Macht der neueren Bcamtcnhierarchie schon bedeutend die 
Dahn bereitet; schon durch die einer gelehrten Arbeit sich 
nähernde künstlichere Behandlung der Geschäfte, durch die 
Vervielfältigung des Schreibens und des Lefens, die frem
den latcinifchen Terminologien rc., was dem Landesherr» 
die persönliche Theilnahme an der Landesregierung erschwe
ren und verleiden mußte.

Alle Stände der Unterthanen, die in der älteren Ver
fassung als Hauptsiände, als Grundbestandtheile des Lan
des gegeben waren, haben in ihrer Bedeutung und ihrer 
Selbständigkeit verloren, sowohl wenn sie einzeln, in ihrer 
individuellen Stellung betrachtet werden, als in ihrer Ver
einigung zur Landschaft. Dies hat keineswegs blos den 
Adel und die Geistlichkeit betroffen (letztere noch auf fpe- 
ciclle Weife durch die Reformation), sondern eben so die 
Städte. Viele Neueren achten nur auf den Verfall der 
beiden ersten Stände, und überfehcn den gleichen oder wol 
noch tieferen Fall der Städte, ja, meinen wol eben durch 
die Beschränkung und Verkleinerung jener Stände, sey der 
sogenannte dritte Stand oder der Bürgerstand erst recht 
gewachsen und emporgcstiegen. Allein darin liegt eine Ver
wechslung zweier sehr wesentlich verschiedener Dinge. Der 
Dürgersiand oder der dritte Stand, welcher in Wahrheit 
ein besonderer, abgeschlossener Stand genannt werden darf, 
welcher durch eine Reihe von Jahrhunderten (und noch 
jetzt in einzelnen Ländern) eine bestimmte, wichtige Stelle 
in der Landesverfassung eingenommen hat, und namentlich 
neben der begüterten Geistlichkeit, dem Herrcnstande, der 
Ritterschaft, auch in manchen Ländern dem Bauernstande, 
ein wesentlicher Bestandtheil der landständischen Vereine ge
worden ist, — dieser Dürgersiand hängt wesentlich mit der 
factischen und politischen Existenz der Städte zusammen, ja 
seine politische Existenz ist mit der der Städte identisch, und 
daran hatten nicht alle und jede Ctädteeinwohncr Theil, 
sondern nur, in verschiedenen Abstufungen, die eigentlichen
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Bürger. Die meisten Neueren meinen aber eigentlich etwas 
viel Unbestimmteres, wenn fie von dem Emporkommen des 
Bürgerstandes oder dritten Standes reden, welches durch den 
Verfall des Adels und der bxistlichkcit sey befördert wor
den, nämlich von dem sogenannten Mittelstände, der gro
ßen, sehr, unbestimmt bcgränztcn Masse der sogenannten Ge
bildeten, die nicht gerade zum Adel gehören und zu der 
(allein einen abgeschlossenen Stand bildenden katholischen) 
Geistlichkeit; Bürgerstand in diesem Sinn ist ein ähnlich 
unbestimmter,, zerflossener Begriff, wie der der Civität des 
späteren, römischen Rechts. Mit den Städten hat der Bür
gerstand in diesem Sinn nur den losen Zusammenhang, daß 
er hauptsächlich aus Einwohnern der Städte hervorgeht. 
Dieser Bürgcrsiand ist vornämlich die Pflanzschule der Os- 
ficianten; er ist, durch das überschwengliche Ansehen wirk
licher und vermeintlicher Wissenschaft rmd wissenschaftlicher 
Bfldung, und durch, das Gewicht der Beamtenhicrarchie, 
bedeutend geworden, und gewissermaßen mächtig (sofern 
man dies von einer so unbestimmt begränzten und in sich 
so rmverbundenen Masse sagen kann)> auf Kosten aller an
dern oder eigentlichen Stände,, des Adels, der Geistlichkeit, 
des Bauernstandes, ja der regierenden Herrn (die einmal 
ja selbst zum Adel gehören, und nicht unberührt bleiben 
können von dem was den Adel betrifft, und die in vielfäl
tiger, nicht abzuwehrender Abhängigkeit stehen von ihren 
ei-..'nen Officiantcn, welche allernächst mit jenem Bürger
stande Zusammenhängen), und endlich, nicht zu vergessen, 
auf Kosten des Bürgerstandes selbst, in dem ursprünglichen 
Sinn des Namens l).

1) Es müßte interessant seyn zu ermitteln, wann der Name 
und Gedanke: „ein Bürgerlicher^ aufgekommen ist.

Sicht man auf die oben dargelcgten Elemente der all
gemeinen Ansichten, welche Theorie und Praxis der Politi
ker zu leiten begannen, so sollte man meinen, gerade dem 
Fortbestehen und selbst der weiteren Entwickelung der Ver- 
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hältnissc der Städte wären sie weniger ungünstig gewesen, 
wie der Stellung des Adels und der Geistlichkeit, wegen 
des republicanisirenden Characters jener Ansichten, der be
sonders aus dem Einfluß des classischen Alterthums und 
des römischen Rechts hervorging. Allein nicht auf die 
einzelnen Bestandtheile eines Landes, also auch nicht aus 
die einzelnen Communen wurden jene Ansichten angewandt, 
sondern auf das Ganze der Staaten, und bei der seltfamen 
Mischung republicanisirender Begriffe und Ausdrücke mit 
dem strengsten monarchischen Regiment, die das römische 
Recht darbietet, konnte auch bei den Neueren, die mit oder 
ohne Bewußtseyn ihre Politik großenthcils aus dem römi
schen Recht entnommen haben, eine in manchem Betracht 
republikanische Denk- und Ausdrucksweise Hand in Hand 
gehen mit Ansichten und Bestrebungen, welche die Stei
gerung der monarchischen Gewalt und ihrer Dienerschaft, 
auf Kosten der Selbständigkeit des im Communalvcrbande 
lebenden Bürgersiandcs so gut wie andre Stände bezweckten.

Außer den allgemeinen, vorzüglich aus den veränder
ten Ansichten der Machthaber hervorgehenden Ursachen des 
Verfalls, die für andre Stände so gut wie für die Städte 
gewirkt haben, sind für diefe noch eigenthümliche Verhält
nisse eingctretcn, welche ihnen das Festhalten ihrer früheren 
selbständigen Stellung erschwert haben. Dahin gehört in
sonderheit der Verfall des deutschen Handels und Gewer
bes durch die veränderte Gestaltung des Welthandels frit 
den Entdeckungen und Colonisationen in Asien und Ame
rika, desgleichen (zunächst für das nördliche Deutfchland) 
durch die schnelle Entwickelung eines eignen industriellen 
und commerciellen Lebens in England, und, in gcringerenr 
Maaße, in den scandinavischen Ländern, verbunden zum 
Theil init gewaltsamer Beschränkung, ja Zerstörung der 
hanseatischen Vorrechte, Ereignisse, die an dem Fall der 
Hanse sehr großen Theil gehabt. Dahin gehört ferner der 
Character der Kriege, die im Innern Deutschlands geführt 
worden sind. Kriege, wie der schmalkaldifche, wie der drei
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ßigjährige, wurden mit so großen Heeren geführt, daß das 
Kriegswesen der einzelnen Städte dabei meist in keinen Be- 
tracht kommen konnte, ihnen keinen ehrenvollen, selbstthä
tigen Antheil am Kriege mehr zu gewähren vermochte, und 
auch meistentheils nicht einmal die Möglichkeit zu einer 
wirksamen Sclbstverthcidigung; denn die Mittel, welche die 
zahlreichen Heere und der erleichterte vervollkommte Ge
brauch des Schießpulvers zum Angriff der Städte an die 
Hand gaben, überflügelten die nicht in gleichem Verhält
nisse sich steigernden Mittel der Vertheidigung, da nur we
nigen Städten die Kräfte zu Gebote standen, um bei Zeiten 
sich durch neue, entsprechende Festungswerke zu schützen, 
und den Landstädten überdies bei dem Verlust des selbstän
digen Waffenrechts in Folge des ewigen allgemeinen Land
friedens, der freie Gebrauch ihrer Kräfte zur Selbsibefcsti- 
gung und Sclbstvertheidigung meistentheils nicht vergönnt 
blieb. Der dreißigjährige Krieg insbesondre hat den deut
schen Städten, vorzüglich im nördlichen Deutschland, un
heilbare Wunden geschlagen, und das kann nicht befrem
den, wenn man recht lebhaft sich vergegenwärtiget eine bei
nahe ein Menschenalter hindurch fortwährende gänzliche Un
sicherheit des Verkehrs, eine fortdauernde oder sich in kur
zen Zeiträumen oft wiederholende Störung der Gewerbs- 
thätigkcit im Innern der Städte, durch Belagerung, durch 
Aufenthalt oder Durchzug feindlicher, oder auch befreunde
ter, aber zuchtloser Kricgsvölker, dazu alle übrigen Drang
sale, welche das ganze Land und (direct oder indirect) auch 
die Städte in einem so langwierigen, verheerenden Kriege 
treffen mußten!

Werden alle diese mannichfachen, hier theils nur 
angcdcuteten, theils näher dargclegtenj Ursachen des Ver
falls der Städte nach ihrem ganzen Gewicht ins Auge 
gefaßt, so möchte man diesen Verfall im sechszehn- 
tcn Jahrhundert und in der ersten Hälfte des sicbenzehnten 
schon allgemeiner und größer annehmen, als er sich wirk

lich darstcllt. Wenn auch die sich bildenden politischen 
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Ansichten und Maximen die Landesherrn und ihre gelehr» 
ten Rathgeber schon mannigfach anregen mußten, die Lan
deshoheit durch Beschränkung bisheriger Freiheiten und 
Gerechtsame der verschiedenen Classen der Unterthanen zu 
erweitern, so lag ihnen doch während dieser Periode mei- 
stcntheils näher, ihr Bestreben nach außen zu kehren, um. 
theils in offenem Kampfe sich gegen äußere Feinde zu be
haupten (so besonders in der Zeit Karls V. und im drei
ßigjährigen Kriege), theils auch durch friedliche Opposition 
besonders gegen den Kaiser, die erlangte Selbständigkeit zu 
bewahren und zu steigern; dagegen gebrach es ihnen dane
ben an Kraft und Zeit, auch im Innern ihrer Territorien 
erhöhte und neu behauptete Gerechtsame mit besonderer 
Energie geltend zu machen. Fnilich mit Ausnahmen, der
gleichen insbesondre Oestreich und Baiern darbieten, wo 
schon vor dem Ende des dreißigjährigen Krieges die Stände 
insgesammt an ihrer vollen Kraft und Bedeutung wesent
lich verloren hatten. Uebrigens nöthigte schon der Kampf 
nach außen oft zu sehr durchgreifenden Maaßregeln, zur 
Ausübung auch wol eines Nothrechts, um die crforderli- 
chek Mittel herbeizuschaffen.

Fünftes Kapitel.

Die zweite Hälfte des fiebenz ehnten 

Jahrhunderts u n b das achtzehnte b i s 

zur französifchen Revolution. Die Zeit 

der Bildung und der beginnenden Herr

schaft des politischen Materialismus.

§. 13.
Gestaltung der Politik im Allgemeinen.

Aie Beschäftigung mit der Auffindung und Verbreitung 

allgemeiner Ansichten über Ursprung, Wesen und Besinn- 
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mung des Rechtszuständig und überhaupt der menschlichen 
Gesellschaft, so wie über die praktische Politik, hat sich in 
den letzten Zeiten des siebenzehnten/ vornämlich aber im 
Laufe des achtzehnten Jahrhunderts ins Unermeßliche bcr, 
mehrt. Die solchen Versuchen gewidmeten Schriften sind 
unzählig geworden/ und sie bilden seitdem ein überaus gro
ßes Gebiet in der Dücherwclt. Mehr als früherhin ist man 
bei diesen Bestrebungen, besonders in Deutschland/ auf die 
Bildung vollständiger/ abgeschloßner Systeme ausgegangen. 
Dabei hat die menschliche Wissenschaft (wie in fo vielen 
andern Gebieten) sich mehr und mehr losgesagt vorr aller 
direkten oder auch selbst indirekten Gründung und Bezie
hung auf eine religiöse Welt - und Lebensansicht und na
mentlich auf die Lehren und Gebote der christlichen Reli
gion, und diefe Entfremdung der menschlichen Erkenntniß 
von dem Worte Gottes ist vielfältig Hand in Hand gegan
gen mit der Entfremdung von demselben im wirklichen Le
ben und Treiben der Menschen T). Zu so verschiedenen 
Resultaten die Versuche blos menschlicher Weisheit über die 
höchsten Fragen und Räthsel des irdischen Lebens an und 
für sich auch führen können, fo ist doch (aus Gründen die 
hier nicht entwickelt werden können) fast jederzeit eine be
stimmte Gestalt der Ctaatswissenschaft in der Ansicht und 
in der Handlungsweise der Menschen vorzugsweise herr
schend geworden. Im Einklang mit dem im geistigen Le
ben dieses Zeitraums überhaupt vorherrschenden Charakter, 
einem einseitigen, gemüthlosen Verstandeswesen, hat sich eine 
recht eigentlich mechanische, materialistische Ansicht vom We
sen und von der Behandlung des Staats geltend gemacht. 
Die Totalität aller Rechtsverhältnisse, oder noch umfassen-

1) Es hat indeß aucb nicht ganz gefehlt an Gelehrten und 
namentlich an Juristen die sich van Herzen und ohne Scheu zu 
dem Evangelium bekannt haben, wenn gleich diese Gesinnung 
auf ihre Wissenschaft nicht durchgreifend eingewirkt hat. Man 
denke z. B. an die ehrwürdigen Namen der beiden Moser, 
Iah. Jacob und Karl zrndlich!
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ber, der menschNchm Gesellschaft, sey eine künstlich zusam
mengesetzte Maschine, gebildet aus unzähligen Rädern, Kur
beln, Gewichten rc. rc. Die höchste Obrigkeit sey der Urhe
ber dieser Maschine und habe den Beruf sie unausgesetzt 
theils im Gang zu erhalten, theils zu einer immer größeren 
Vollkommenheit zu bringen; der Regent mit seinen Dienern 
sey zugleich der Künstler, bin* dies wunderbare Uhrwerk 
Staat genannt geschaffen, und selbst wiederum ein Haupt- 
stück dann, gewissermaßen die Hauptfedcr oder das Haupt
gewicht J). Möglichst mechanische Entrichtung und Hand
habung aller Verhältnisse sey das Ideal, welches erstrebt 
werden müsse. Gesetzgebung d. h. ausdrückliches Gebot ei
ner menschlichen Autorität, könne allein der venrünftige Weg 
seyn der Bildung des Rechts, Alles Andre (alle Art der 
Gewohnheit und der Autonomie) sey theils widersimtiger 
Mißbrauch, dm man abschneiden könne und müsse, theils 
ein Stück der leidigen Unvollkommenheit aller irdischen Dinge. 
Wie bei einer Maschine, die eine bestimmte begränzte Auf
gabe lösen soll, müsse das Princip der Zweckmäßigkeit 
oder Nützlichkeit das unbedingt höchste, das allwaltende 
seyn für das Verhalten einer Regierung. Diese habe ihren 
Beruf burd) einen Auftrag ber Gesammtheit aller Staatsan
gehörigen erhalten 1 2). Man hatte nun den Enbzweck bicser 
ganzen Maschinerie auf alle benkbarcn Richtungen bes mensch
lichen Lebens unb ber menschlichen Thätigkeit erstrecken kön
nen, meistemheils begnügte man siä) aber bamit Sicher
heit als ben Zweck bes Staats anzugeben, boch ließ 

1) Dcr leibhaftige, persönliche Landesherr wird verfluch, 
tiger zu einem abstrakten Staatsoberhaupt, von dcm Marquis 
Posa sag, :

Die Menschheit zweifle ob er ist. Belohnt
Durch eignen Beifall, berge sich der Künstler
Dcr angenehm betrogenen Maschine'.!

2) Es machte keinen wesentlichen Unterschied, wenn man, 
diesen Beruf, ohne weitere Eonsequenzen, aus einer göttlichen 
Anordnung herleirete.
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sich freilich auch daraus ein unendlich weites Feld für den 
Wirkungskreis des Staatsoberhaupts und der Staatsbcam- 
tcn hcrleitm x). Möglichst zahlreiche stehende Heere er'chei- 
uett als Hauptmittel $um Behuf äußerer und innerer Sicher
heit; diese setzen zweierlei voraus: Geld und Menschen, Da
her zwei Haupktendcnzen, in Theorie und Praxis, das Geld 
im Lande und namentlich das der Regierung zur Disposition 
stehende zu vermehren, und die Population. Marr traute 
mm menschlichen Anstalten in diesen Beziehungen eine un
trügliche, der göttlichen Allmacht wenig nachgebcnde oder 
diese selbst entbehrlich machende Wirksamkeit zu. Mau 
glaubte Ansiedlung der Menschen, Handel und Gewerbe nach 
Wlllkühr regeln zu können. Man hielt sich befugt, ohne 
Rücksicht auf Verträge, auf Herkommen, auf wohlerworbene 
Gerechtsame anderer (minder mächtiger) Staaten und eigner 
Unterthanen zu schalten und zu walten. Communen und an-^ 
drc Corporationen wurden dabei nicht mehr geschont als In
dividuen, ja die eigne rechtliche persönliche Existenz wurde 
jenen abgesprochen (was nicht so leicht sich machte mit Indi
viduen und Familien) 1 2), und man ließ sie nur gelten wie 
Staats an statt en, wie einzelne Stücke aus jener großen 
Maschine, die der Künstler, nach seiner Einsicht und seinem 
Belieben, verändern, umgesialten oder ganz verwerfen könne, 
in ähnlicher Art wie bloße Behörden. Demgemäß konnte 
man die Communen einer eben so speciellen Oberaufsicht und 
Leitung in allen ihren Angelegenheiten unterwerfen, wie eine 
bloße Behörde, namentlich in der Verwaltung ihres Vermö
gens, ihnen Etats vorschrciben der Einnahme und Ausgabe,

1) Sicherheit, sagte Jemand, ist der Zweck de« Staats, also 
müssen überall Chausseen gebaut werden, man könnte noch hinzu 
fügen, alle Wege und Stege müßten nicht bloß chaussir» sondern 
auch Nachis erleuchtet werden rc. rc in infinitum!

2) Auch darin kann man es freilich weit bringen, wenn man 
z.D- Ehe und väterliche Gewalt für Polizeianstalten des Staats 
erklär»! Wenn man au» dem Gutsherrn da« abstracte Domi, 
Ilium (neutr. generis) macht! JC.
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Ucbcrschüffe der Einnahme andern Staatsanstaltcn überweis 
fcn, ja ihr ganzes Vermögen als sogenanntes Skaatsvcr» 
mögen (allenfalls mit einem Zusatz „mittelbares Etaatsvcr- 
mögen") betrachten und dein gemäß behandeln. Vieles in 
den politischen Ansichten uud Lehren jener Zeit war (wie in 
denen der Gegenwart) wesentlich im Wege der Abstraction 
von dem in dem reellen Zustande der Dinge positiv Gegcbe- 
nen entstanden, konnte aber darum nicht minder als an» 
ders woher entlehnte oder durch reine Spéculation erzeugte 
Sätze zum Werkzeug der Willkühr im Bauen wie im Zersiö» 
ren werden. Es wiederholt sich unzähligemal in der Ge» 
schichte des menschlichen Geistes, daß ein Satz der durch die 
bloße Verallgemeinerung des in der Wirklichkeit bestehenden 
entstanden ist, wenn er rückwärts auf dieselbe Realität bezo» 
gen und angewandt wird von der er ausgegangen ist, mit 
derselben keineswegs in Einklang erscheint, vielmehr in Wider» 
spruch und Kampf mit ihr geräth, wo er dann nicht selten 
den Sieg davon trägt und Aenderung, Umwandlung, auch 
wol Zerstörung des Bestehenden erzwingt. So nimmt das 
Daseyn einer bedeutenden bewaffneten Macht eine wichtige 
Stelle ein in jenem System welches die Sicher» 
h eit zum Endzweck des Staats erhebt, nicht aber von 
dem System aus sind die stehenden Heere entstanden, son» 
dem durch sehr bestimmte positive Antriebe und Veranlag 
sungcn J).

1) Sehr »reffend heißt es in der gehaltvollen Schrift von 
Sommer von deutscher Derfaffung im germanischen Preußen 
und im Herzogthum Westphalen (Münster 1819), bei Gelegen, 
heit der gegen die Derfaffung des Herzogthum Westphalen an, 
gehenden sogenannten Organisation desselben durch die Hessen, 
Darmstädtische Regierung nach der Occupation im Jahre 1802 
„Die Stände trugen ans Abschließung eines neuen Grundver, 
,rages an; die Regierung erwiederte, daß sie dessen nicht be, 
dürfe, weil ihreRechtein denReichsgesehen und demBegriffe 
der Landeshoheit von selbst begründet seyen. — Ueber, 
Haupt schoben die hessischen Staatsmänner, wo sie gegen ur. 
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Der praktische Einfluß jenes politischen Materialismus, 
der in der Masse des Geldes und der Population die un
trüglichen Elemente t>cr Macht und der Wohlfahrt eines 
Staats erkennt, hat den Wirkungskreis der Landeshoheit, 
besonders in den größer» Tereitvricn, in sehr hohem Grade 
gesteigert. Dies ist aber im Ganzen dem Landesherrn per- 
sönlich (wie schon früher ähnliches) nur sehr unvollstän
dig zu Gute gekommen, denn das Selbsiregieren im vollen 
Sinne des Worts wird dadurch beinahe unmöglich, und so 
weit es für ganz besonders begabte Naturen ausführbar 
bleibt, wird es zur schwersten Bürde für einen sterblichen 
Menschen, solche vielseitige, umfassende Einsicht, solche uner
müdliche Kraft und Thätigkeit, erfordert es, und solche un
endliche Verantwortlichkeit führt es mit sich. Durch ange- 
borne Neigung und Fähigkeit haben in Deutschland die 
Landesherren sehr natürlich, und gewiß im Allgemeinen zum 
Heil der Völker, das Kriegswesen am meisten in ihrer eig
nen Hand behalten. Indem aber in diesem Zweige des 
Staatswesens, besonders nach seiner Gestaltung in der 
neueren Zeit, ein hoher Grad von mechanisch -strenger und 
fester Ordnung, von energisch durchgreifender Centralgewalt, 
von maschinenmäßigem Gehorsam nicht nur zulässig sondern 
durchaus nothwendig ist, so kann sehr wohl die vorzugs
weise Beschäftigung mit militärischen Dingen geneigt ma
chen auch andre Angelegenheiten und Verhältnisse, deren

rundliches Recht angingen, den Begriff der Landeshoheit 
vor. Dieser Begriff war aber weiter nicht»-als eine Ab
straktion der Staatsrecht»,Compendien au» den einzelnen Lan
desverfassungen. — Nirgend war der Inbegriff der Landesho- 
beit vom Reiche bestimm«; der Art. VIII. §.1. des Osnabrücker 
FriedenvinstrumentS fchüyt vielmehr die Reichsstände nur in den 
Rechten die sie wirklich besitzen, er giebt ihnen keine 
neue; daraus hat man den Begriff der Landeshoheit 
gebildet. — Die Hessische Regierung hatte daher Unrecht, als 
sie den todten Eoinpendtenbegriff dem urkundlichen und her
kömmlichen Rechte entgegensetzte.^
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Natur es nicht so mit sich bringt oder wohl gar dem wi- 
dersirebt, eben so zu behandeln und zu ordnen.

§. 14.
Schicksal der Städte.

Die in der bisher geschilderten Art sich bildende Den- 
kungsart und Handlungsweise der Staatsbeamten und zum 
Theil der regierenden Herren selbst, konnte den Städten 
nicht zum Vortheil gereichen. Doch ist der praktische Er« 
folg in den verschiedenen Territorien durchaus nicht derselbe 
gewesen. Im Ganzen sind die Städte von durchgreifenden 
Regierungsmaaßregeln mehr in den weltlichen Territorien 
betroffen worden als in den geistlichen (wo überall, im gu
ten und schlimmen Sinn, weniger regiert wurde). Indeß 
auch in diesen haben einzelne Städte eine ziemlich tief ein
greifende Behandlung erfahren, besonders Residenzstädtex). 
Diese haben auch in den Gebieten weltlicher Herrn am 
vielseitigsten das schärfer angezogene landesherrliche Regi
ment empfunden. Dies zeigt sich z. B. in Absicht auf die 
Ortspolizei, eines der ursprünglichsten Attributionen des 
Raths, die in Residenzen öfters an landesherrliche Behör
den übertragen worden ist, eben so in Absicht auf die Rechts
pflege, auf das Armenwescn, auf eine sonst unbekannte 
Theilnahme des Landesherrn an Besetzung des Raths 1 2 ).

__  Die

1) E- 8- B. über Bamberg, die histor. topograph. Be, 
schreibung des Hochstifts Bamberg, von Stoppelt. (Nürnberg 
1801) S. 101. f.

2) In Berlin ». B- wurde die Polizei im I. 1735 neben 
dem Magistrat, dem Gouvernement zur gemeinschaftlichen Hand, 
habung aufgetragen, 1742 aber blos dem königlichen Polizeidi, 
rectvrium; im I. 1728 wurde das Stadtgericht neu organiflrt, 
jedoch nach Anhörung des Magistrats über die Art und Weife, 
nachdem bereits im 1.1709 aus dem Magistrat ein besonderes 
Stadtgericht war gebildet worden. Der Ursprung des könig, 
lichen Armendirectoriums reicht in die Zeit des Churfürsten 
Friedrich HI. hinauf.
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Die Städte sind ferner nicht so ausschtießend wie in 
früherer Zeit der Mittelpunkt der Gewerbe geblieben, theils 
wegen Duldung und Begünstigung einzelner Zweige der 
Industrie auf dem platten Lande, theils in Folge der Ent
wickelung das von vorn herein nicht gerade an die Städte 
gebundenen Fabrikwesens: das eine und das andere mag 
besonders den kleinen Städten sehr fühlbar geworben seyn, 
in denen vielfältig die eigentlich städtische Nahrung zu etwas 
ganz secondärem herabgefunken ist, und die alsdann im eigent
lichen Sinn fast nur Ackerstädtchen geblieben sind.

Aber nicht blos die Ungunst der äußeren Umstände 
hemmte das politische Leben der Städte so wie den Flor 
ihres Handels und Gewerbes. Auch davon abgesehen, ist 
der wahre gemeinnützige Bürgersinn verschwunden, der, wo 
er recht lebendig gewesen wäre, manche Widerwärtigkeit 
hätte abwenden oder verwinden können. Das Interesse an 
dem städtischen Gemeinwesen verlor sich; die vielseitigere 
geistige Bildung, die unter dem höheren Bürgerstande sich 
verbreitete, und deren Hauptsitze die Städte geworden sind, kam 
den Städten selbst wenig zu Gute, ja sie konnte, nach ihrem 
ganzen in vielen Beziehungen wol überaus zweideutigen und 
bedenklichen Charakter, die persönliche Theilnahme an dem 
einzelnen Ort, dem man angehörte, noch vermindern, indem 
sie dieselbe auf entferntere und (scheinbar wenigstens) des 
höher Gebildeten würdigere, größere Gegenstände, und für 
das praktische Leben auf einen größeren Wirkungskreis ab
leitete. Einen solchen größeren Wirkungskreis bot vor allen 
der landesherrliche oder, wie man lieber sagt, der Staats
dienst dar, welcher, bei der ungeheuren Vervielfältigung der 
landesherrlichen Bedienungen und den, im Vergleich zu den 
Communal-Obrigkeiten und Communal-Beamten, so sehr 
gesteigerten Vortheilen und Ehrenvorzügen, einer sehr großen 
Zahl von Individuen als der wünschenswerthesie Lebcnsbc- 
ruf erscheinen mußte. So hat das Trachten nach hohen 
Dingen (nicht nach den höchsten, die nicht von der Erde 
sind) und, damit Hand in Hand, der überhand nehmende

G
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Egoismus dem Gcmcinwesen der Städte die edelsten Kräfte 
entzogen, die in ihrem eignen Schooße sich für ihre Erhal
tung und ihr ferneres Gedeihen entwickeln konnten. Dies 
mußte um so empfindlicher werden, je mehr durch die Ge
stalt, die alles moderne Geschäftsweftn annahm, auch für 
die Verwaltung städtischer Angelegenheiten die Arbeit sich 
häufte und namentlich Umfang und Gewicht der eine beson
dere Art von Officiantcnbildu^g erfordernden Arbeit gestei

gert wurde, und dazu haben auch manche directen landes
herrlichen Anordnungen in vorzüglichem Maaße beigetragen.

Alle hier in Beziehung auf das Städtcwesen dargeleg
ten Elemente der neueren Zeit haben besonders früh und in 
hohem Grade ihre Entwickelung gefunden in den branden
burgisch-preußischen Staaten. Eine sehr energische, 
concentrirte Herrschergewalt, mit allen ihren Attributen, in
sonderheit einer sehr formirten zahlreichen Staatsdienerschaft 
ist zuerst von König Friedrich Wilhelm I. mit großer 
Kraft und Consequenz geltend gemacht worden. Doch war 
dafür schon langst durch mannigfaltige äußere Umstände und 
die Persönlichkeit und Regierungsweise mehrerer Regenten, 
besonders des Churfürsten Friedrich Wilhelm die Bahn 
bereitet. Durch diesen Churfürsten sind zuförderst in 
mehreren einzelnen Städten bedeutende Veränderungen der 
Verfassung vorgenommen worden. So in Frankfurt, 
Halle, NeustadtrEberswalde Zum Theil waren 
diese Anordnungen sichtlich motivirt durch die oben (§. 12.) 
im allgemeinen angedeutettn Folgen des dreißigjährigen 
Krieges, welche gerade die Mark Brandenburg in dem höch
sten Maaße betroffen hatten * 2). Außer solchen localen An

il S. Hausen, Gesch. dcr Universität und Stadt Frank, 
furt an der Ober. Frankfurt a. d. O. 1800. S. 217. ff. v. Dre y, 
Haupt Beschreibung des SaalkreiscS. H. Thl. (Halle 1750) S. 
325 ff., für Halle. Fischbach, Städte,Beschreibungen der 
Mark Brandenburg. I. Lhl. 1. Bd. S. 135. ff. ff. für Neustadt, 
Eberswalde.

2) Neustadt,Eberswalde z.B. zahlte im I. 1624 21t/



99

Ordnungen und auf viel wirksamere Weise ist das Städte- 
wesen durch manche allgemeinere Landesgesetze und Anstal
ten, die von dem Churfürsten Friedrich Wilhelm ausgegan- 
gen sind, afficir-t worden. Dahin gehört die Einführung 
der Accise und, ganz vorzüglich, die Aufstellung der Steuer- 
commissarien, wodurch in finanzieller und polizeilicher Hin
sicht, so wie für die Berührungen mit denv Militärwesen 
der selbstständige Wirkungskreis der Stadträthe wesemüch 
vermindert werden mußte, und worin der Anfang liegt der 
Stellung des später sogenannten commissaiius loci oder 
des Steuerraths J).

Viel bedeutender aber hat die Regierung des Königs 
Friedrich Wilhelm L auf Zustand und Verfassung der 
Städte eingewirkt. Auch ihm war, im Geist der politischen 
Lehren und Maximen jener Zeit, Menge des Geldes und 
der Menschen der Zielpunkt seines Strebens, beides zunächst 
aber als Mittel zur Aufstellung eines sehr zahlreichen ste
henden Heeres. Dabei war in seiner Persönlichkeit die 
entschiedenste Tendenz begründet alle Verhältnisse nach dem 
Zuschnitt des Soldatenwesens/ und zwar des von ihm in 
den strengsten Formen ausgebildeten und mit eisernem Re
giment gehandhabten Cvldatenwesens zu modeln und zu 
behandeln. Die Städte, deren hergebrachte Gerechtsame bei 
jedem Regierungsantritte nicht blos m den generellen Lan
desreversalien, sondern auch für jede einzeln durch besondere 
Urkunden waren anerkannt worden, haben unter ihm sehr 
bedeutende Aenderungen ihrer Verfassung erfahren, welche 
auf lange Zeit hinaus, bis vor wenigen Jahrzehnten, ihren

Bürger, und im 1.1G6O nur 60! Das allein schon machte eine 
Vereinfachung der Verfassung dringend nothwendig.

1) Eine directe Nachricht daß die wichtige Institution der 
Steuercommiffarien, von dem großen Churfürsten herrühre, ge» 
schweige etwa eine Verordnung darüber, kenne ich in der That 
nicht, allein es stellt sich au» mehreren Gründen als höchst wahr
scheinlich dar.

G 2 
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inneren Zustand und ihre äußere Stellung wesentlich be> 
stimmt haben. Abgesehen von dem Einfluß welchen allge- 
meine Landesgesetze und Einrichtungen im Finanz-, Kriegs
und Polizeiwesen auch auf die Städte ausüben mußten, 
sind in der städtischen Verfassung selbst directe Aenderungen 
vorgenommen worden. Diese haben zum Zweck gehabt: 
zunächst die königlichen Revenuen aus den Städten mög
lichst zu steigern, (zu welchem Ende die oben J) angedeuteten 
finanziellen Beschränkungen in der strengsten Art eingeführt 
und gehandhabt wurden), dann aber auch überhaupt in allen 
Beziehungen die aller detaillirtesteOberaufsicht undLeitung durch 
landesherrliche Behörden eintreten zu lassen. Für die innere 
Einrichtung der einzelnen Städte ist das wichtigste die ver
änderte Zusammensetzung des Magistrats. Dieser erschien 
überall zu zahlreich für die Geschäfte die man ihm gelassen 
hatte oder die für den königlichen Dienst ihm auferlegt 
waren, und für das Ziel einer möglichst wohlfeilen Admi
nistration. In sehr vielen Städten — so regelmäßig in 
der Mark, im Magdeburgischen — gab es doppelte oder 
gar dreifache Stadträthe, mit (gewöhnlich jährlich) abwech
selnder Amtsführung 2). König Friedrich Wilhelm I. hat 
diesen mehrfachen wechselnden Magistrat auf ein einfaches, 
wenig zahlreiches Raths-Collegium reducirt, dabei auch die 
Geschäftsvertheilung und den Geschäftsgang sehr speciel vor
geschrieben. Nach außen hin wurden die Stadträthe m- die 
strengste Untcrordung gestellt gegen die je einer Anzahl von 
Städten vorgesetzten Steuerräthe oder comini552l-ii locorum 
und gegen die Kriegs - und Domainen-Kammern; die Or
ganisation dieser Provincial- Finanz- und Polizeibehörden 
hat vorzüglich das äußere, allem eignen localen Leben aller
dings höchst ungünstige, überaus gebundene Verhältniß der 
Städte bestimmt, wie es im Wesentlichen bis in die neueste 
Zeit fortgedauert hat. Wenn man in unsern Tagen das 
Engherzige und selbst das Gewaltsame und Ungerechte sol- 1 

1) S793 u. 94. 2) Vergl. oben S. 62.
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cher Maaßregeln ziemlich allgemein einsieht und richtig 
würdigt !)z so könnten dagegen manche Politiker und 
Staatsmänner aus der Art der Ausführung reichliche Be
lehrung entnehmen und durch dieselbe nicht wenig beschämt 
werden. Bei allem streng soldatischen Geist des Königs 
und seiner ganzen Regierungsweise, bei aller Gewalt me
chanischer, materialistischer Ansichten und Maximen in je
nem ganzen Zeitalter, ist man bei jenen Maaßregeln mit 
mannigfaltiger, höchst achtungswerther Schonung zu Werke 
gegangen. Es wurde weder die städtische Verfassung im 
Ganzen noch auch die Organisation des Raths einer völli
gen Aufhebung und Umwandlung unterworfen. Die Art 
der Besetzung des Raths (sowohl in Betreff der Qualifica
tion als der Ernennung der Glieder) blieb wesentlich die
selbe: in der Regel daher ergänzte der Rath sich selber, 
wie zuvor; wo für-alle oder für einzelne Stellen ein Wahl
recht der Bürgerschaft oder bürgerfchaftlicher Corporationen 
bestand, wurde auch dies confervirt; nur wurde in einer 
gewissen Ausdehnung eine Confirmation von Seiten der 
Landesbehörde, so wie für einzelne Stellen ein landesherrli
ches Ernennungsrecht, unbedingt oder aus mehreren von 
der Stadt selbst präsentirten Candidate», Vorbehalten. Es 
behielten die Städte ihre eigne Gerichtsbarkeit und Polizei, 
ihre Patronatsrechte über Kirchen und Schulen, und so 
konnte der Stadtrath, ungeachtet der Abhängigkeit von hö« 
Heren Autoritäten, in vielen Beziehungen eine wirksame, ge
ehrte Localobrigkeit bleiben. Was endlich noch ganz vor
züglich zu beachten und zu achten ist: die Aenderung in der 
Rathsverfassung erfolgte nicht durch ein allgemei
nes und einförmiges Gesetz, wonach, mit 
Hintansetzung und Abolition aller Verschiedenheit in den 
verschiedenen Provinzen und Districten und in den ein
zelnen Orten selbst, sämmtliche Städte auf eine und 
dieselbe Weise wären behandelt worden. Vielmehr er» 

1) Wenigsten- in finanzieller Hinsicht.
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gingen auf Grund specieller Dcrichtsersiattungen und örtli- 
cher Untersuchungen an Ort und Stelle durch königliche 
Coinnttssarien besondere Verordnungen, „rathhäusliche Regle
ments" wie sie genannt wurden, für die einzelnen Städte, 
und so ist damals denn keineswegs der Zusammenhang mit 
der ganzen Geschichte durch einen Schlag menschlicher 
Willkühr (so weit es Menschen überall zu Stande bringen 
können) zerhauen worden, sondern die Fortdauer eines, 
wenn gleich verminderten, individuellen Lebens ist gesichert, 
und dadurch für eine glücklichere Zukunft ein verein- 
siiges vollständigeres Wiedererwachen wahrhafter Commu« 
nalverfassungcn möglich geblieben *). Seit König Frie
drich Wilhelm 1. ist bis in das neunzehnte Jahrhundert 

1) S. über die Anordnungen Friedrich Wilhelms in Betreff 
der städtischen Verfassung: Beckmanns Beschreibung der 
Mark Brandenburg Thl. II. (für die Altmark und Priegniy), 
Fischbachs Städtebeschreibungen, Seckt beschichte von 
Prenzlau, von Drey Haupt Beschreibung des Saal,Kreises, 
Behrendt« Neuhaldenslrbische Kreis chronik, gesammelte Nach« 
richten zur Geschichte der Stadl nnd Herrschaft Cottbus 2res 
Stück re. rc. In einigen Orten wo es mehrere juristisch verschie, 
dcnc Städte gab, wurden diese durch König Friedrich Wilhelm I. 
vereinigt. So in Berlin, Salzwedel, Brandenburg, 
Königsberg; auch dies geschah mit mannigfacher Schonung 
der localen Gerechtsame und Verhältnisse. Eine interessante No, 
tiz über die Art und Weise wie die Gedanken des Königs auf eine 
seinen Finanzen vortheilhafte Veränderung in der Verfassung der 
Städte seyen geführt worden, findet sich in den Memoiren von 
Pöllni tz (mémoires pour servir à l’histoire des quatre derniers sou
verains de la maison de Brandebourg. T. II. p.341.) Eö wird von 
dem bekannten Emporkömmling Eckert daselbst erzählt,er habe 
bei der Bereisung der Mark zum Behuf der Verbesserung der lau, 
deeherrlichen Brauereien, überall über den Stand der Einkünfte 
der Städte und die Art ihrer Verwaltung Erkundigung eingezo, 
gen, und dabei befunden die Städte seyen meist reicher als nö, 
thig; darauf sey von ihm dem Könige vorgcschlagen worden, 
den Stadien ihren Ueberschuß zu entziehen und seinen Kassen zu, 
zuwenden, und ihnen nur das Nolhdürflige zu belassen, ein Vor, 
schlag worauf der König eingcgangcn sey.
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keine Aenderung in der Verfassung und dem äußeren Ver
hältniß der Städte des preußischen Staats eingetreten die 
mit der eben dargeleglen in Vergleich käme x). Auch in 
neu erworbenen Landestheilen wurden im Ganzen die Städte 
nach denselben Grundsätzen wie in den altpreußischen Staa
ten behandelt1 2), also auch da mit mannigfacher Berück
sichtigung der gegebenen localen Einrichtungen und Bedürf
nisse, dies selbst in den durch die Theilung Polens acqui- 
ritten Provinzen, so wie noch 1803 (nur fünf Jahr vor 
der allgemeinen Städteoerordnung) in den sogenannten Ent
schädigungslanden. So bietet denn bis zu Anfang des 
neunzehnten Jahrhunderts die preußische Monarchie noch 
eine große Fülle mannigfaltiger eigenthümlicher Stadtver
fassungen dar, als ein Denkmal preiswürdiger Schonung 
und Mäßigung, bei der Anwendung von Principien, die, 
conséquent durchgeführt, zu dem Versuch verleiten mußten, 
alle individuellen Verhältnisse und Formen zu ertödten 3).

1) Das erheblichste möchte seyn, daß unter König Friedrichu, 
angrordnet wurde bie IHiterati in de» Magisträten sollten ferner, 
hin in Justizsachen kein Votum haben und litterati nur wenn sie 
speciel durch eine Prüfung von königlichen Behörden zur Justiz 
qualificir« befunden wären. Mylius, Nov.Corp.Gonstis.March. 
T. II. p. 411. und T. III. p. 131. Auch ist das Band der Abha'n, 
gigkcit in finanzieller Hinsicht zunächst gegen den Sieuerralh, 
wohl noch fester angezogen worden.

2) Nach Der Erwerbung Ostfrieslands wurde jedoch die sehr 
eigenthümliche und selbstständige Verfassung der Stadt Emden 
bedeutend geändert. S. Wtarda ostsriesische Geschichte Bd. 
VIII. S. 296. ff.

3) Eine einigermaaßen vollständige Uebersicht der preußi, 
schen Stadtverfaffungen vor den neuesten Aenderungen läßt sich 
aus den gedruckten Hülfsmitteln nicht entnehmen. Die meisten 
statistischen Schriften geben darüber gar keine oder sehr ungenü, 
gende Auskunft. Unsre Statistiker möchten in der Regel eher die 
Ziegel auf den Dächern zählen und die Hühner im Stall, als daß 
sie berichteten wie die Menschen in einer Stadl regiert werden. 
Eine rühmliche Ausnahme machen Brüggemann'S Beschreib 
bung von Pommern/ Beckmann's Beschreibung der Mark
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Sechstes Capitel.

Die letzten Jahrzehnten des achtzehnten 
und die ersten des neunzehnten Jahrhun

derts. Das Zeitalter der Revolution.

§. 15.
Allgemeine Characteristik der politischen Theorie 

und Praxis.
(y
,Jn den letzten Decennien des achtzehnten Jahrhunderts 

, beginnt für den größten Theil von Europa und auch für
Deutschland das Zeitalter, welches den Character des revo
lutionären vor allen andern Abschnitten der Geschichte be
hauptet. Die Wissenschaften im Allgemeinen und die poli
tischen Theorien insbesondre hatten sich je länger je mehr 
von allem Zusammenhänge mit der in der heiligen Schrift 
gegebenen Offenbarung losgesagt. Sie verschafften sich eine 
unabhängige Existenz, bei welcher die von dem Christenthum 
entlehnten, aber aus ihrem eigentlichen geistlichen und über- 
irrdischen Gebiet in das Jrrdische und Sinnliche herabgezo
genen Ideen von Aufklärung, Humanität, Freiheit und 
Gleichheit deshalb zu so höchst gefährlichen Werkzeugen der 

Brandenburg, v. Dreyhaupt Beschreibung des Saalkreise- 
Won Schriften über einzelne Städte sind auszuzeichnen: von 
Baczko Geschichte und Beschreibung der Stadt Königsberg; 
Königsberg 1804. Berghauer, Magdeburg und die umliegende 
Gegend. 2Thle. Magdeburg 1800.1801. Fuchs, Beschreibung 
der Stadl Elbing. Elbing 1818 f. 3 Bde. Ge et, Beschreibung 
der Stadt Soest. Soest 1825. Behrends, Neuhaldenslebische 
Ärerschronik. lr Thl. Neuhald. 1824. Wolf, Geschichte und 
Beschreibung von Heiligenstadt. Göttingen 1800. Nicolai, 
Beschreibung von Berlin und Potsdam. Berlin 1786. 3 Bde.
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Umwälzung und der Zerstörung verarbeitet wurden, w-il das 
Verderben und die Verwirrung der Begriffe die Hüter des 
alten Rechts, ja die Könige selbst mit ergriffen hatte x). 
Dazu kam die Nothwendigkeit einer Reaction gegen den 
durch den Jesuitismus beabsichtigten geistlichen Druck, die 
aber, weil sie nicht von dem Geist wahrer Gerechtigkeit und 
Gottesfurcht beseelt war, in Pombals Ministerium, in der 
französischen Philosophie, im süddeutschen Jlluminatismus, 
und in andern Erscheinungen der Zeit einen entschieden 
revolutionären Character annahm. Das Grundprinzip der 
neuen politischen Theorien stand der Lehre der heiligen 
Schrift von der Obrigkeit gerade entgegen; denn statt daß 
diese sagt: alle Obrigkeit ist von Gott, lehrten die Neueren, 
es sey gegen die Menschenwürde einer andern als einer 

1) Theoretisch war ja selbst ein F ri e d ri ch H. der ant'tchrist, 
lichen Philosophie und Politik des achtzehnten Jahrhunderts er, 
geben, wenn er auch praktisch, wenigstens in der inneren Regie, 
rung seiner Staaten, sich weit davon entfernte. Wie sehr er das 
Verkehrte der politischen Lehre der französischen Schöngeister 
und Aufklärer, mit denen er geselligen und literarischen Umgang 
pflog, durchschaute, spricht sich vielleicht am deutlichsten aus in 
einem Schreiben an d'Aleurben vom 27. Octob. 1772, nach der er, 
sten Theilung Polens: Que vous dirai-je d’ici, heißt es daselbst, 
sinon qu’on m’a donné un bout d’anarchie à morigéner ? J’en suis 
si embarrassé, que je voudrois recourir à quelque législateur ency
clopédiste, pour établir dans ce pays des loix, qui rendraient tous 
les citoyens égaux, qui donneraient de l’esprit aux imbecilles, qui 
déracineroicnt l’intérêt et l’ambition du coeur de tous les cito
yens et qui ne pçésenteroient qu’un fantôme de souverain, qu’on 
mettroit dehors au premier ordre, où personne ne coimoitrait de 
taxes ni d’impôts, et qui se soutiendrait de lui même. Voila les 
hautes pensées, qui m’occupent maintenant. Quelque beau que soit 
ce gouvernement, je désespère de mon peu de capacité pour le 
monter sur le pied, que vos sa va ns législateurs, qui n’ont jamais 
gouverné, prescrivent. Enlin il en arrivera ce qu’il pourra, et 
l’on me tiendra compte de ma bonne volonté, à peu près comme a 
un écolier, qui veut donner des leçons dans l’abs jnce de ses maî
tres, et qui ne les avant pas assez bien comprises, les rend de tra
vers. Oeuvres posthumes de Frédéric 11. (Berl. 1788) T. Ä1, p. 160.
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selbsigesetzten Obrigkeit zu gehorchen. Theoretisch setzten sie 
schon damals alle auf eignes Recht gegründeten Herrschaft 
ten ab und erniedrigten sie zu Beamten ihrer Unterthanen. 
Höchst bedeutende Aenderungen in dem wirklichen Zustande 
mancher deutscher Territorien und andrer europäischer Staa
ten, waren schon im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts 
von den neueren politischen Lehren ausgegangen. Diefe wur
den aber seit den letzten Jahrzehnten theoretisch und prac- 
tisch mit einer sehr gesteigerten Cousequenz durchgeführt. 
Mit logischer Strenge verfolgt mußten sie nicht blos eine 
Anhebung oder Umwandlung vieler einzelner Einrichtungen 
und Verhältnisse erheischen, nicht blos eine Erweiterung der 
landesherrlichen Macht durch Beschränkung oder gar An- 
nullirung der selbstständigen Existenz der Communen, der 
Grund- und Gerichtsherrschaften, der ständischen und an
drer Corporationen im Lande, sondern mit gleichem Schein 
der Wahrheit und Gerechtigkeit, das Daseyn und die Ge
rechtsame der höchsten Landesobrigkeiten selbst anfechten 
und, wie überall, fo auch in Beziehung sogar auf die höchste 
Obrigkeit eine gänzliche und völlige Umgestaltung des ge» 
sa mm ten Staatsgebäudes postuliren. Obgleich der gelun
gene Aufstand der englischen Colonien in America, — wel
cher zwar noch von der Vertheidigung eines einzelnen, reel
len, durch die Maaßregeln der königlichen Regierung ge
kränkten Rechts und nicht von einer den Gefammtzustand 
ergreifenden revolutionären Theorie ausging, aber doch eine 
natürliche Allianz der Nordamerikaner und ihrer Freunde 
mit der Revolutionsparthei erzeugte, — dieser letztere» die 
Hoffnung des Erfolges in einem Kampf gegen die fest- 
begründeten alten Monarchien Europa's erregen konnte, 
so ist doch practisch das furchtbare Experiment der Umkeh
rung des gesummten Rechtszustandes eines Landes, und der 
Begründung der Obrigkeit durch den Willen der Menge nur 
einmal unternommen worden, in der französischen Re
volution. Sonst hat man, abgeschreckt durch die entsetzli
chen Folgen und das eigentliche Mißlingen jenes Experi- 
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ments/ so wie durch die trübseligen eignen Erfahrungen, die 
besonders Deutschland von seinen Wirkungen gemacht hat, 
sich damit begnügt die geschichtlich gegebene höchste Obrig
keit auch theoretisch bestehen zu lassen, und ihr nur die 
Aufgabe gestellt selbst ihrer rechtlichen Existenz eine völlig 
neue Grundlage unterzubauen und dieselbe in Einklang zu 
bringen mit den Lehren des Tages (vermittelst einer soge
nannten Constitution) und zugleich das ganze ihr unter
gebne Gebiet (auch allenfalls durch Mediatisirung, Sécula
risation und dergleichen Operationen damit zu verbindende 
Nachbarländer) den herrschenden politischen Theorien gemäß 
umzugestaltcn. Der Inhalt dieser Theorien blieb aber im 
Wesen gleichartig mit denen, welche die französische Revo
lution bewirkt und geleitet hatten, nur die Art sie zu dedu- 
ciren und sie für praktische Zwecke zuzubereiten zeigt etwas 
andre Wendungen und Farben. Dahin gehört der bis zum 
Monströsen gesteigerte Begriff der Souverainetät in politi
schen und staatsrechtlichen Schriften aus der Zeit des Rhein
bundes, wodurch den Fürsten in der ihnen zugeschriebenen 
Machtvollkommenheit über ihre alten und neuen Untertha
nen gewissermaaßen eine Entschädigung dargeboten wurde 
für die schimpfliche Abhängigkeit in die sie nach außen, ge
gen den französischen Machthaber getreten waren, eine An
sicht die auch in der Praxis mehrerer süddeutscher Staaten 
begierig ergriffen wurde. Nach der Befreiung Deutschlands, 
als durch die Herstellung des königlichen Hauses von Frank
reich und mehrerer vertriebener deutscher Fürstenhäuser eine 
Masse unterdrückter und für gänzlich zerstört gehaltener 
Rechte sich wieder geltend gemacht hatte, ergab sich eine 
neue Nöthigung für die Verehrer und Verkündiger des so
genannten Zeitgeistes ihren Doctrinen eine veränderte Farbe 
und Richtung zu geben. Man bediente sich gern einer Vor- 
stellungs- und Ausdrucksweise die das mechanische und ma
terialistische des Inhalts weniger zur Schau trägt; man 
gab demselben vielmehr, besonders in Deutschland, einen 
mehr idealen oder auch gemüthlichen Anstrich, man sprach 
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und schrieb viel von Leben, organischem Leben, Ei« 
genthümlichkeit der Länder und Völker, Bedeu
tung und Würde des Individuellen überhaupt in Men
schennaturen und Menschenverhältnisscn, beschränkte auch 
den Zweck oder die Bedeutung des Staats gemeiniglich 
nicht mehr auf bloße Sicherheit, wie sonst, sondern wies 
ihm ein umfassenderes Gebiet (in mannigfacher Art bezeich
net) oder auch das Gefammtlcben, die Gesammtwohlfahrt 
des Volks als Wirkungskreis an. Allein die im einzelnen 
für das wirkliche Thun und Treiben der Menschen hinge- 
siellten Grundsätze und Rathschläge blieben regelmäßig um 
nichts weniger mechanisch und materialistisch, als die der 
nächst vorher vergangenen Zeit. Gar viele wurden wol 
von einem Ekel an dem todten und ertödtenden Formen» 
und Formeln-Kram, an dem dürren, langweiligen, geistlo
sen Wesen des achtzehnten Jahrhunderts in der Politik wie 
in andern Gebieten des Denkens und Lebens ergriffen, von 
einem Verlangen auch nach etwas besserem, lebendigerem, 
geistigerem. Man wandte sich auch mit frischem Eifer und 
erhöhter Liebe der Geschichte zu, insbesondere der vaterlän
dischen. Wo aber nicht die Quelle alles Uebels — die 
Sünde — lebendig erkannt wird, in dem eignen Herzen 
und Leben, wie in der Geschichte der Völker und Reiche, 
wo man nicht die evangelische Freiheit über die irdische, 
fleischliche setzt, und um Gottes Willen bereit ist auch der 
wunderlichen Herrschaft Unterthan zu seyn, als wäre es 
dem Herrn, da hilft alles unbcsiinnnte Streben nach dem 
Höheren, Edleren, alles bloße Sehnen nach Licht und Recht 
zu nichts. Das eine Heilmittel — die Erneuerung des 
Menschen und der Menschheit ldurch den Geist Gottes — 
wird da nicht erkannt und ergriffen. Man möchte wol Al
les neu sehen, aber meist nicht im Sinne des Evange
liums; nicht von innen heraus soll eine bessere Ordnung 
der Dinge hervorwachsen um zu dienen dein ewigen Beruf 
des Menschen, sondern man will es selbst machen, und 
durch allerlei äußerliches Flicke und Stückwerk einen ruhi- 
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gen, friedlichen Zustand neu begründen ober, wo er bestehen 
mag, sicher stellen, oder gar eine nie erhörte irrdische Wohl« 
fahrt herbeiführen, und — unversehens kehren dieselben al
ten Geschichten wieder, von denen man los möchte, wenn 
auch vielleicht unter andern Namen und Gestalten. So im 
Leben des Einzelnen, so auch in der Geschichte der Staaten.

Nicht alle deutschen Länder haben den praktischen Ein
fluß der politischen Theorien des revolutionären Zeitalters 
in gleichem Maaße erfahren. Zuerst recht im Großen die 
östreichischen Staaten, in den sogenannten Reformen 
Josephs IL; demnächst in der rohsten, gewaltthätigsten 
Weise die Theile des deutschen Reichs, welche das Unheil 
betroffen hat, auf kürzere oder längere Zeit unter das Re
giment französischer, revolutionärer Gewalthaber zu gera
then: das linke Rheinufer, die hanseatischen Departements, 
das Königreich Westphalen, das Großherzogthum Berg. 
Ferner sind die süddeutschen Rheinbundstaaten in hohem 
Grade davon berührt worden, desgleichen die preußische 
Monarchie in der Unglückszeit nach dem Tilsiter Frieden. 
Am wenigsten haben von größeren Staaten wol M eklen - 
bürg, Sachsen, Hannover (seit der Vertreibung der 
Franzosen) dergleichen erfahren. Praktisches Resultat ist 
dabei hauptsächlich etwas Negatives: vielfältige Zerstö
rung des Bestehenden, auch manches unstreitig Schlech
ten, Mißbräuchlichen; der positive Erfolg zeigt sich vor
nämlich in der (Steigerung der Dcamtenmacht und Beam- 
tenehre (ähnlich wie int späteren römischen und wie im 
byzantinischen Reich), und in der Aufstellung neuer politi
scher Formen und Einrichtungen, die theils schnell wieder 
untergcgangen sind, theils erst eine zu kurze Zeit bestehen, 
um ihre Zweckmäßigkeit, ihre Festigkeit, und überall eine 
wahre Lebenskraft bethätigen zu können.

§. 16.

Behandlung der Städte.
Was ist nun in der neuesten Gestaltung der politischen 
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Theorie und Praxis mit den Städten geworden? — Diese 
sind hauptsächlich auf zwiefache Art angesehen und behan» 
delt worden.

I. Entweder man hat gemeint, es müsse die fingirte 
große Gemeinde sämmtlicher sogenannter Staatsbürger oder 
die fingirte juristische Person des Volks durchaus eine 
gleichartige Masse bilden, in der keine ein selbständiges 
individuelles Leben geltend machende Körperschaft geduldet 
werden könne, ohne das wahre, gesunde Leben des Staats 
zu trüben und zu hemmen; dergleichen seyen Staaten im 
Staat, und dergleichen dürfe der Staat nicht dulden, wenn 
nicht mit seiner Einheit seine Existenz gefährdet werden folle. 
Nur als vereinzelte bloße Zahlen müssen die Einzelnen in 
Betracht kommen, Abtheilungen des Staatsgebiets seyen 
nur zulässig zum Behuf der Administration, die bis in die 
kleinsten Kreife hinein von der Centralstaatsgewalt ausge« 
hen müsse, und zum Behuf des Wählens der sogenannten 
Repräsentanten oder Deputirten der Nation, ohne daß die, 
welche einer und derselben Localadministration untergeben 
seyen, oderr welche gemeinsam eine Wahloperation vorzu» 
nehmen haben, in einer corporativen Verbindung unterein» 
ander stehen dürfen. Alles individuelle juristische Leben 
müsse absorbirt werden von dem Gesammklebcn des Staats.

Wo man von solchen Ansichten ausgegangen ist, da 
hat man die Städte in ihrer juristischen Existenz eigentlich 
vernichtet, und es bleiben dann blos Orte, wo zufällig die 
Menschen am dichtesten beisammen wohnen und daher die 
mannigfaltigsten Berufsarten und Beschäftigungen auf einen 
kleinen Raum zusammengedrängt, anzutreffen sind. Co ist 
es in Frankreich seit der Revolution, da giebt es in der 
That keine Communen mehr; unter dem Panier der söge» 
nannten Freiheit und Gleichheit sind für die Genossen des 
souveraine» Volks keine Vereine und Genossenschaften tole» 
rirt, geschweige gebildet worden, wie sie die Unfreien in 
der sogenannten Barbarei des Mittelalters regelmäßig ge» 
habt haben!
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Nach mannigfachem Wechsel in der revolutionären fran
zösischen Gesetzgebung/ seit dem erstell Beginnen der Revo
lution, sind die Ortsverfassungen, welche im Wesentlichen 
noch jetzt in Frankreich fortdauern, hauptsächlich durch drei 
Gesetze aus den Jahren Vils, IX und X. der Republik 
bestimmt worden Darnach ist ein von der Regierung 
(ulld zwar in den Orten unter 5000 Seelen von dem Prä
fekten) ernannter Maire die eigentliche Ortsobrigkeit, der 
die Verwaltung allein in Händen hat, und auf 5 Jahre 
bestellt wird. Ihm sind einige Adjuncten bcigegebcn (in 
kleineren Orten nur einer), deren er sich, nach seinem Be
lieben, als Rathgeber und Gehülfen bedienen kann, und 
die, wo er durch Abwesenheit, Krankheit oder andere Um
stände verhindert ist, seine Stelle vertreten. In jeder Com
mune besteht ein Municipalrath von 10, 20 oder 30 
Mitgliedern (nach verschiedenen Abstufungen der Bevölke- 
ruilg), welche der Präfekt ernennt, wobei indeß zu jeder 
Stelle die Cantonalversammlung zlvei aus den hundert höchst 
besteuerten Cantonalbürgem zu wählende Candidaten zu prä- 
sentiren hat, und welcher alle 10 Jahre zur Hälfte erneuert 
wird. Der Municipalrath verfamrnelt sich regelmäßig nur 
einmal im Jahre, und dann längstens auf vierzehn Tage. 
Der Maire ist Präsident desselben. Der Municipalrath hat 
zu rathschlagen über die Localbedürfnisse, über die Octrois 
und über die sogenannten centimes addhionels zu deren 
Deckung, über zu eröffnende Anleihen, über die Verwal
tung des Communalvermögens, über die Arbeiten und Lei
stungen der Einwohner zur Conservation desselben, über

1) Loi sur la division du territoire de la république et l'admi
nistration du 28. pluviôse auVIII., im bulletin des loix de la 
république française , trois, série. T. I. INo. 17. p. 1. Arrêté qui 
détermine les fonctions des maires relativement aux conseils muni
cipaux du 2. pluviose an IX. im bulletin etc. trois, série. T. II. 
p. 251. Senatus consulte organique de la constitution, du 16. ther
midor an X. (tit. II. ait. 10 — 13) im bulletin etc. trois, série 
T. VI. p. 535 f.
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Anstellung von Processen zur Aufrechterhaltung der Communal* 
gerechtsame. In seiner Gegenwart legt der Maire dem Unter* 
präftcten Rechnung über die Municipal-Einnahmen und Aus* 
gaben, und er darf die Rechnung seiner Discussion unterwerfen. 
Er bestimmt die Vertheilung der Gemeinde-Holzschläge, der 
Weiden, und der auf Communalgründen gewonnenen Früch
te. Zur Veräußerung von Gemeinde-Grundstücken wird seine 
Zustimmung erfordert. Außer der alljährlich regelmäßigen 
Sitzung, darf er nur auf die Berufung des Präfekten sich 
versammeln. Und das ist Alles!

Von wahren Communen kann bei einer solchen Gesetz
gebung gar nicht die Rede seyn. In Frankreich selbst sind 
Staatsmänner und Politiker der verschiedensten Partheien 
darüber einig, daß es dort in der That keine Communen 
mehr gebe, und daß dies ein sehr beklagenswerther Zustand 
sey. Seit einer Reihe von Jahren ist auch bekanntlich da
von die Rede, eine Reorganisation der Communen zu unter
nehmen; allein zerstören ist leichter als aufbauen, wo man 
nicht mit und auf bloßem Papier bauen will. Die Her
stellung der vor der Revolution geführten Namen und Wap
pen, die König Ludwig XVIII. verfügt hat, war freilich 
nicht schwer J).

/ ..
1) Das Illusorische politischer Freiheit und die Nichtigkeit 

aller Eommunalverfassung nach den neufianzvsischen Gesetzen ist 
sehr treffend eharacterisirt worden in den Schriften der Herren 
von Raumer und St r e ckfu ß über die Städieordnung. Von 
französischen Schriften sind besonders die Fic vćefd>cn bedeu
tend (correspondance politique et administrative, lettres sur le 
projet d'organisation municipale 1821). Eine Sammlung der die 
Communen betreffenden Gesetze hat Dupin herausgegcben, Pa
ris 1823. 2Thle. «Line gute Uebersicht der wechselnden révolu, 
tionären Gesetzgebung, namentlich in Absicht auf das Vermögen 
der Communen, welches nicht minder willkürlich und räuberisch 
behandelt worden ist, wie das der Kirche und des Adels, ge, 
währt Guichard, jurisprudence communale et municipale ou 
exposition raisonnée des loix et de la jurisprudence concernant, les 
biens les dettes et les procès des communes. Paris, 1820. 8.
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Die Früchte der französischen Revolution haben auch 
die von den Franzosen eroberten und der Republik oder 
dem Kaiserthum einverleibten Lander zu genießen bekom
men. So hat denn auch diese Vernichtigung der Commu
nen viele deutsche Gebiete auf dem linken und rechten 
Rheinufer betroffen, desgleichen die auf den Fuß des revo- 
lutionirten Frankreichs organisirten oder vielmehr desorga- 
nisirtenBestandtheile des Großherzogthums Berg und des 
Königreichs Westphalens.

Auch in einigen rein deutschen Staaten hat man den 
französischen Ansichten und Einrichtungen gehuldigt, und 
darnach die Städte umzuschaffen oder richtiger abzuschaffen 
gestrebt2). So im Königreich Baiern im I. 1808, wo

1) Für die auf dem rechten Rheinufer feit dem December 
1810 durch den letzten Napoleonischen Gewaltstrcich der Art mit 
Frankreich vereinigten Provinzen S. das décret impérial concer
nant l’organisation générale des départemens a asiatiques, vom 
4. Juli 1811 ttn bulletin des lois de l’empire français 4e sé
rie T. XV. p. 25. Für da« Großherzogthum Berg gehört hie, 
her die Müratsche Verordnung über Organisation der Munizi, 
palverwaltung der Städte und Gemeinen vom 13. Ocibr. 1807 
in Winn kopp rheinischer Bund. Bd. IV. S. 526 f. und die 
Napoleonische Verwaltuugs , Ordnung des Großh. Berg vom 
18. Decbr. 1808, bei Winnkopp Bd. XI. S. 263; für das Kö, 
nigreich Westphalen das königl. Decret über die Verwaltung«, 
Ordnung vom 11. Jan. 1808, bei W innkopp Bd. V. S. 383.

2) Den Namen einer Stadt hat man dabei den Orten ge, 
laffen, die eine Stadtverfaffung gehabt hatten. Consequenter 
ist man in Rußland verfahren, wo mit der Verfassung einer 
Stadt vielen Orten auch der Name entzogen worden ist. Im 
Decbr. des I. 1796 wurden für 34 Gouvernements neue Etats 
aufgestellt, und für jedes behielt man eine Anzahl etat-mäßiger 
Städte bei. Für die übrigen wurde ausdrücklich befohlen, durch 
Ukas des dirigirenden Senats vom 9. Marz 1797, die Kauf, 
leute und Bürger in ihren Wohnungen, Handel 
und Gewerbe ungestört zu lassen (also nicht, wie viel, 
leicht einzelne Gouvernementschefs verstanden hatten, au« ihren 
Häusern herauszuwerfen und in die etatsmäßig fortbestehenden

H 
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eine solche Ordnung der Dinge bis zum I. ISIS gedauert 
bat, in dem Großherzogthum Frankfurt feit dem I, IS 10, 
desgleichen in dem Herzogthum Anhalt-Köthen im I. 
1811r bei dem abentheuerlichen Unternehmen (dem schon 
im I. 1812 wieder gesteuert worden) dies Ländchen auf 
den Fuß des französischen Kaiserreiches und des König
reichs Westphalen zu organisiren. Auch die neuesten Ge
setze über das Gemeindewesen im Herzogthum Nassau, 
vom I. 1816, und im Großherzogthum Hessen-Darm
stadt, vom I. 1821, haben wesentlich einen solchen Cha
rakter.

Es dürfte nicht überflüssig seyn, diese von deutschen 
Negierungen ausgegangenen Anordnungen etwas naher ins 
Auge zu fassen.

Das baiersche Edikt über das Gemeindewesen vom 
I. 1808 legt die städtische Verwaltung durchaus in die 
Hände landesherrlicher Beamten, mit Einschluß insbeson
dre aller finanziellen und polizeilichen Verhältnisse. Ein 
Municipalrath wird zwar augcordnet, von 4 oder 5 Mit
gliedern , die aus dek Bürgerschaft gewählt werden; aber 
in den Städten über 5000 Seelen werden die Wahlmän- 
ner, die die Wahl vornehmen, von dem König!. General -

Städte zu übersiedeln). Es wurde demnächst bei dem Senat be
rathen, ob man zur Handhabung von Recht und Gercchngkeit 
in den ,,aufgehobenen" Städten eigne Orrsbehvrden einrichtcn, 
oder die Kaufleute und Bürger den Magisträtcn der ihnen zu, 
nächst gelegenen Städte unrerordiicn sollte. Das erstere wurde 
beliebt, zugleich aber die ,,Umbenennung^ der abgeschafften 
Städte in Marktflecken «„befohlen! S. Verordnungen 
Paul des Ersten, Kaisers aller Reußen. Ueber setzt auf aller, 
höchsten Befehl (Petersburg 4to.) Bd. II. S. 225 vcrgl. mit Bd. 
I. S. 68 f. — Uebrigens ist auch in Frankreich der Name einer 
Stadt (ville) während der Revolution (zugleich mit dem Namen 
bourg und village) durch ein Decret des Convent» vom 2. Bru, 
maire des I. IL förmlich verboten worden; man substiruirte die 
Benennungen communes, urbaines et rurales, doch har jene» 
Verbot keinen rechten Effekt gehabt.
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Kreis-Commissariat ernannt, und überall hat der Munizi- 
palrath nicht mehr zu besagen, oder wo möglich noch we
niger, als in der neuesten französischen Gesetzgebung. Er 
darf nur auf Berufung und unter der Leitung der Polizei- 
stelle zusammen treten, und ohne Wigen und Genehmi
gung derselben nichts beschließen. Höchst beschränkt sind 
dabei die Gegenstände, welche bei dem Munizipalrath ge
setzlich „zur Berathung kommen können" J).

Im Großherzogthum Frankfurt wurde, ohne irgend 
erhebliche Abweichung, die französische Einrichtung einge- 
führt 2); im Herzogthum Anhalt-Köthen wurden, ohne 
alle eigenthümliche Bestimmungen, die französisch-wesiphä- 
lischen Formen recipirt 3).

Die herzoglich Nassauische Verordnung vom 5ten 
Juni 1816 schließt sich unter den betreffenden Gesetzen 
deutscher Landesherrn, die seit der Vertreibung der Fran
zosen erlassen worden sind, am engsten an den Geist der 
französischen Verfassung an. Die Gemeinden werden darin 
durchaus nur bezeichnet und behandelt als von der Staats
gewalt ausgehende Landeseintheilungcn. Die Hauptperson 
in jedem sogenannten Gemeindcbczirk ist der von der Re
gierung ernannte Schultheiß, der „die verwaltende und 
vollziehende Behörde" bildet, unter der Leitung und Auf
sicht zunächst der Aemter, mit sehr ausgedehnten Attribu
tionen, vorzüglich in polizeilicher und finanzieller Beziehung. 
Nur in äußerst wenigen Fällen ist er an die Zustimmung

1) S. den Auszug au» dem betreffenden Gesetz im Anhänge 
N. 1.

2) S. die Verwaltungs-Ordnung für das Großhcr, 
zoqrhum Frankfurt v. 27. Ocr. 1810 in Winn kopp rheinischer 
Bund Bd. XVII. S. 317 f.

3) S. da« Organisationscdikt de« Herzoge von Anhalt, 
Kothen vom 19. Febr. 1811 (in Winnkopp's rhein. Bund. 
Thl. 18. S 379) und die Verwaltungsordnung v. 22. Fcbr. 1811 
(Winn kopp a. a. O. tz. 386;.

H2
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der Gemeinde gebunden; in andern, etwas minder seltenen, 
muß er das Gutachten der Ortsvorsieher vernehmen, die, 
2 bis 12 an der Zahl und von der Gemeinde gewählt, die 
„berathende und controllirende Behörde" bilden *).

Die Hessendarmstädtische Gemeinde-Ordnung end
lich vom Jahr 1821 gewährt den Gemeinden wenig oder 
nichts mehr von einem selbstständigen Communalwesen, alS 
die neueste Nassauische Gesetzgebung. Auch hier hat wesent
lich ein einzeln stehender Officiant unter dem Namen Bür
germeister die Verwaltung in seiner Hand. Es ernennt 
ihn die Regierung unter drei Candidate», die von den 
sämmtlichen wahlberechtigten Bürgern erwählt werden. 
Demselben wird „als berathende und mitaufsehende (con* 
trollirende) Behörde" ein Gemeinderath beigeordnet oder 
vielmehr untergeordnet von 9 bis 30 durch die Ortöbür- 
ger gewählten Mitgliedern, der sich aber regelmäßig mir 
einmal im Jahr auf höchstens 14 Tage versammelt, und 
alsdann die Rechnungen für das vergangene Jahr und 
das Gemeinde-Budget für das nächste zu prüfen, und 
über Verbesserungen in der Verwaltung des Gemeindcver» 
mögens überhaupt zu berathen hat 1 2).

1) S. im Anhänge den Auszug aus der Nassauischen 
Verordnung vom 5. Juni 1816.

2) S den Anhang Nr. 5.

II. Eine zweite Ansicht und Vcrfahrungsart in Be
treff der Städte ist die, daß man allerdings ein örtliches 
Communalwesen, und ein lebendiges, wirksames, als etwas 
in vieler Hinsicht heilsames und gutes erkennt und begehrt. 
Man meint aber, alles bisherige sey verwerflich, entweder 
überall, in seinen wesentlichen Grundlagen, oder wenn es 
auch allenfalls für eine frühere, längst verschollene Zeit ge
taugt hätte, so sey es doch gänzlich und unwiederbringlich 
erstorben. Es sey aber ein leichtes, neue, den behaupteten 
Fortschritten des Staatslebens entsprechende Communen zu 
produciren; dazu bedürfe es nur der ungesäumten Hinweg
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räumung aller bisherigen Verfassungen und der Anordnung 
einer neuen, durch das ganze Land so viel möglich völ- 
lig gleichen Form, die, ohne Rücksicht auf das in der 
Vorzeit und Gegenwart des Landes und der einzelnen Orte 
positiv gegebene, wesentlich nach rationellen Principien zu 
construire» sey. Als Material zu solchem Neubau mußten 
vornämlich Zahlenverhältnisse dienen, und die Norm für 
deren Combination gab das sogenannte Repräsentativsysiem; 
im Sinne desselben beabsichtigte man, den Communen einen 
demokratischen Charakter zu geben, d. h. die Communal - 
Obrigkeit möglichst zu einem bloßen Organ, zur Dienerin 
der möglichst erweiterten Bürgerschaft, oder eigentlicher der 
aus dieser durch Wahl hervorgehenden Repräsentanten, zu 
machen, und durch Wahl von unten herauf, nicht wie sonst 
in der Regel durch Selbsiergänzung, jene Obrigkeit zu er
neuern. Die Frage, ob auch die Städte auf Fortdauer 
ihrer bisherigen Verfassung einen rechtlichen Anspruch hät» 
ten, und nur im Wege freien Vertrages zu Aenderungen 
vermocht werden dürften, wurde dabei gar nicht aufgewor
fen, weil die Befugniß der höchsten Obrigkeit zu dcrglei 
chen Operationen als unzweifelhaft vorausgesetzt wurde. 
Manche Politiker betrachteten ein solches Einreißen der städ
tischen Communen nach ihrer mannigfaltigen Construction, 
und ein solches Wiederaufbauen nach einem und demselben 
Schema nur als einen ersten Schritt, um vermittelst einer 
ähnlichen Unschmelzung der Landgemeinden (mit der Neben
absicht hie in ihnen noch bestehenden Hcrrschastsrechte zu 
zerstören), das ganze Land in dergleichen neu consiituirte 
Communen aufzulösen, und darauf in verschiedenen Stock
werken eine sogenannte Repräsentativ-Verfassung des gan
zen Landes, eine sogenannte konstitutionelle Monarchie zu 
gründen.

Bei einem solchen Verfahren gegen die Städte und 
bei den Vorschlägen dazu ist man gewiß häufig von der 
guten Absicht ausgegangcn, das Wohl derselben zu beför
dern, auch zum Theil die künstlichen Bande zu lösen, in 
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welche in mehreren Ländern frühere Maaßregeln der Regie
rung, namentlich in finanzieller Hinsicht, sie eingezwängt 
hatten, und wodurch allerdings ein regeres, durch warme, 
thätige Theilnahme und Liebe der Bürger getragenes und 
genährtes Communalleben mannigfach gehemmt seyn mochte. 
Ob indessen solchen löblichen Absichten (die besonders im 
Gegensatz zu jener vorher dargestcllten französischen Behand
lungsweise sehr anzuerkennen sind) die gewählten Mittel 
vollkommen entsprochen haben, das läßt sich wohl in mehr 
als einer Beziehung in Frage stellen. Bei der Eilfertigkeit, 
mit der man nach dem Geiste unserer Zeit gern zu Werke 
geht, und auch vielfältig in den folgenreichsten politischen 
Operationen zu Werke gegangen ist, sieht zu bezweifeln, ob 
es möglich gewesen sey, bei Maaßregeln der Art, mehr als 
einen bloßen Totaleindruck zu haben von dem verfallenen 
Zustande der Gemeinen überhaupt, etwa verstärkt durch ein
zelne Züge und Anekdoten in Betreff dieser oder jener Stadt; 
denn eine gründliche specielle Information, mit Berücksich
tigung auch der Geschichte, hat man sich schwerlich verschaf
fen können oder mögen, und daher auch nicht wohl die 
Frage einer reiflichen, besonnenen Erörterung unterwerfen 
können, in wiefern unbedingt eine und dieselbe Form durch 
ein ganzes Land hindurch heilbringend sey, oder aber wohl
erworbene Gerechtsame bestimmter Corporationcn oder auch 
Einzelner (;. B. der Ortshcrrschaften über viele Mediat- 
städtc), so wie überall die so unendlich verschiedenen loca- 
Iv’ii Bedürfnisse und Interessen theils Beibehaltung des Be
stehenden, sey es auch mit Modifikationen, theils eine In, 
dividualisirung des neu Einzuführenden erheiscken möchten. 
Wo aber eine solche Vorbereitung und eine solche Berück
sichtigung fehlt, und man nur nach einer allgemeinen über
sichtlichen Kenntniß des Bestehenden, und einem bloßen 
Tolaleindruck von dessen Mängeln und Gebrechen, mit 
Hülfe allgemeiner Theorien durchgreifende Aenderungen 
vornimmt, und irgend ein wichtiges Stück der Landesver
fassung durchweg gleichförmig gestalten will, — so lauft 
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man unstreitig die größte Gefahr, die erwarteten Erfolge 
gar nicht oder sehr unvollständig zu erreichen, und zum 
Theil ganz andre, außer aller Berechnung liegende Resul- 
rate zu erleben. Da zeigt sich dann balo das Illusorische 
einer „Gleichheit vor dem Gesetz", die darauf hinausläuft, 
daß man verschiedene, ungleichartige Dinge und Verhält
nisse nach demselben Maaße messen, auf gleichartige Weise 
behandeln will, wodurch dann die vorherige Verschieden
heit und Ungleichheit nicht gehoben, sondern nur vermehr 
wird, oder doch einen viel weniger natürlichen und unver
fänglichen Character annimmt.

Im Gegensatz zu der oben dargclegten französischen 
Vcrnichtigung der Communen ist Ccnfcrvation eines selbst
ständigen städtischen Communalwesens, aber in einer ver
änderten, für das ganze Land möglichst gleichförmigen Ge
stalt, das Augenmerk gewesen mehrerer deutscher Regierun
gen. So erscheint die Tendenz der Josephinischen Refor
men in Oestreich, in Beziehung auf die Städte,-so ins
besondre das Bestreben der preußischen Regierung bei 
der Errichtung der allgemeinen Etädtcordnung vom 18tcn 
November 1808. Das Gleiche hat man später auch in 
andern Staaten zu erreichen gesucht, so in Baiern (181s) 
und in Wirtcmberg (1818 und 1822); auch die bisher 
bekannt gewordenen Entwürfe zu einer neuen Gesetzgebung 
über die Communen im Großherzogthum Baden haben 
überwiegend diese Richtung.

So wie es oben versucht worden ist, den Geist und 
die Hauptformen der französischen Einrichtungen und eini
ger sich daran anschließender Verordnungen deutscher Re
gierungen näher zu bezeichnen, mögen nun ähnliche Andeu
tungen über einige deutsche Gesetzgebungen dieser zweiten 
Hauptart eine Stelle finden.

Ueber die Gesetzgebung Josephs rr. etwas Genaue
res aus eigner Kenntniß der Quellen zu sagen, ist mir 
leider bei der Dürftiglcit der für die neuere und neueste
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deutsche Gesctzkunde mir zu Gebote siebenden Hülfsmittel 
nicht möglich T).

Die allgemeine Städteordnung für die preußifchen 
Staaten vom Jahre 1808 hat vor allen andern in der 
neuesien Zeit über die Verfassung der Städte in Deutsch
land erlassenen Verordnungen die äußere Selbsiständigkeit 
derselben, wenigstens in finanzieller Hinsicht, am meisten 
begünstigt, und dieselbe wol so weit ausgedehnt, als cs 
irgend in unsern Tagen ausführbar erscheint, ohne die 
größte Gefahr für die Städte selbst. Diese Tendenz ver
dient die höchste Anerkennung, besonders in damaliger Zeit, 
wo die französische, alle Existenz der Communen eigentlich 
annullirende revolutionäre Gesetzgebung, in Deutschland 
selbst zahlreiche Lobredner fand, und praktisch durch die

1) Einiges, die allgemeine Tendenz ergebende, findet sich' 
in Kropatschek Oestreich« Slaaieverfassung, vereinbart mit 
den zusammengezogenen bestehenden Gesetzen. Bd. I. S. 408 f. 
463 f. 486 f. Die von Joseph II. intendirte Umwandlung der 
Etadtverfaffungen, oder wie co genannt wurde, die „Reguli, 
rung der Magistrate" nahm ihren Anfang im Jahr 1783 mit 
Wien, und erfolgte darauf nach denselben Grundsätzen, nur 
mit einigen Modiflcalionen nach dem Populationeftande und 
sonstigen besonderen Umständen der einzelnen Städte, zunächst 
in den Hauptstädten, dann aber auch in andern Provinzialstäd, 
«en. Ein Ausschuß der Bürgerschaft hat darnach die Wahl des 
Magistrat« (jedoch mit einem Antheil auch der Magistratsglie, 
der selbst), ist dabei aber für alle Stellen, welche eine beson
dere Qualification erfordern, an solche Personen gebunden, die 
von der kompetenten landesherrlichen Stelle ein Eligibilitäts, 
decret erhalten haben. Verordnungen der Nachfolger Josephs II. 
haben noch manche« geändert. Sv ist namentlich durch ein kai, 
ferlichcs Hofkanzleidekret vom 3. März 1808 das Wahlrecht in 
Betreff der Rathsglieder aufgehoben worden, welche zur Aus, 
Übung de« Richteramts bestimmt sind, und statt dessen eine Er, 
nennung durch landesherrliche Behörden angeordnet. S. da,6 
gedachte Decret in der Sarnni lung der Ge setze, welche nm 
ter der glorreichen Regierung deö Kaisers Franz des Zweiten 
in den sämmtlichen f. k. Erblanden erschienen sind, von Jos. 
Kropatschek. Bd. 24. Nr. 7919. (S. 259 f.)
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westfälische und bergische Verfassung immer weiter um 
stch griff, wo, wenige Monate zuvor, in dem bedeutend» 
sien aller Staaten des Rheinbundes eine völlig dem Geist 
der französischen Einrichtungen entsprechende Behandlung 
der Communen eingetreten war. Für die innere Organisa» 
tion der einzelnen Städte ist durch die Stadteordnung, mit 
Aufhebung aller bisherigen provinciellen und localen Eigen
thümlichkeiten von Bedeutung, eine für das ganze Land 
gleichförmige Einrichtung angeordnet worden, nur mit we
nig erheblicher Verschiedenheit in dem Personal der städti
schen Autoritäten (in Betreff der Zahl, der Qualification 
und der Erncnnungsart ihrer Mitglieder) nach der verschie
denen Einwohnerzahl. Kraft dieser neuen Einrichtung tritt 
in die Stelle der bisherigen obrigkeitlichen Gewalt des Ma» 
gistrats, desgleichen aller bisherigen Gerechtsame der Bür
gerschaft (sowohl in ihrer Gesammtheit als in einzelnen 
Korporationen), in Absicht auf das Stadtregiment, so wie 
in den Mediatsiädten größtentheils an die Stelle der Ge
rechtsame der Ortsherrschaft, die Gewalt eines neu tnftU 
kuirten Ausschusses der Gemeinde, der Versammlung der 
Stadtverordneten, von 24 bis 102 Mitgliedern, wel
che von der Bürgerschaft, unter sehr leicht erfüllbaren Be
dingungen der Stimmfähigkeit und Wählbarkeit, auf drei 
Jahre erwählt werden (worauf einzig und allein der der 
Bürgerschaft in ihrer Gesammtheit zustehende Antheil am 
Stadtregiment sich beschränkt) und welche im Sinn des 
sogenannten Repräsentativsystems die Gemeinderechte wesent
lich allein, ohne einer Instruction zu bedürfen und ohne 
den Repräsentieren eine Rechenschaft zu leisten, auszuüben 
haben. Die Stellung dieser Stadtverordneten läßt sich nicht 
vergleichen mit der des größeren oder weiteren Raths, wie 
er in deutschen Stadtverfassungen, von älteren Zeiten her, 
(: häufig bestanden hat, oder mit irgend einem andern 
Institut im älteren deutschen Communalwesen. Denn der 
Magistrat sicht, wenn nicht auf bloßen Rang und bloße 
Repräsentation gesehen wird, wo nicht in einem Verhält- 
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niß der Abhängigkeit, so doch höchstens in einem Verhält
niß der Coordination gegen die Stadtverordneten, wie dies 
niemals gegen einen größeren oder weiteren Rath/ oder 
auch gegen die Bürgerschaft der Fall gewesen ist. Die in 
den meisten Städten dem Magistrat verbliebene Ausübung 
der Polizei bildet dazu nur ein unbedeutendes Gegengewicht, 
da er dieselbe nicht in eignem Namen oder als eine ver
fassungsmäßig von ihm zu exereirende Communalbereehti- 
gung, sondern, nach der ausdrücklichsten Festsetzung der 
betreffenden Verordnung, nur auftragsweise und in der Ei
genschaft einer landesherrlichen Behörde zu handhaben hat. 
Auch ist, zwar nicht durch die Städteordnung selbst, aber 
durch bald darauf erfolgte Verfügungen die den allermei
sten Städten zustehcnde eigne Gerichtsbarkeit aufgehoben 
worden, deren Ausübung unstreitig ein fehr wesentliches 
Element der Autorität des Magistrats gewesen ist, zugleich 
finanziell die städtische Verwaltung erleichterte, und wo
durch jederzeit, — was besonders hoch anzuschlagen seyn 
dürfte, — die eigenthümlichen Vorzüge streng juristischer 
Kenntnisse und Erfahrungen, die einzelnen oder mehreren 
Mitgliedern des Raths nicht fehlen durften, der Behand
lung der städtischen Angelegenheiten zu Gute kamen ł).

Das baierische Edikt über das Gemeindewesen vom 
Jahr ISIS hat ausdrücklich die Bestimmung gehabt, eine 
Wiederherstellung der seit dem I. 1808 eigentlich so gut 
wie ganz aufgelösten Magistrate und der durch das Da- 
feyn des Magistrats bedingten Communalverfassungen zu 
bewirken. In sehr künstlich complicirten Wahlformen (mit 
mehreren Wahlstufen) wird aus der Bürgerschaft ein Ge 
meindeausfchuß von Gemeindebevollmächtigten gewählt, IS 
bis 36 an der Zahl. Bedeutend strenger sind dabei die

1) Für mchtpreußische Leser, die diese Schrift finden könn« 
te, und denen etwa die preußische Städteordnung nicht zur 
Hand wäre, ist auch aus dieser im Anhang (Nr.2) ein Auszug 
mitgcthcilt.
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Bedingungen zur Wahlberechtigung und zur Wählbarkeit 
als nach der preußischen Städteordnung, auch abgesehen 
von dem enger gezogenen Kreis der Bürgerschaft, da in 
der Regel zu derselben nur diejenigen Einwohner des Ge- 
mcindebezirks gehören, welche darin entweder bcsieucrtc 
Gründe besitzen oder besteuerte Gewerbe ausüben. Der 
Gcmeindeausschuß wählt den Magistrat. Der Magistrat 
ist verpflichtet, in allen wichtigen Gemeindeangelegenheiten 
die Gemcindebevollmächtigten zu Rathe zu ziehen, behält 
aber die laufende Verwaltung wesentlich in Händen. Eine 
größere Stabilität des Raths, als die preußische Städte
ordnung demselben gewährt, kann dadurch sehr befördert 
werden, daß die Bürgermeister und die rechtskundigen Rä
the zwar zunächst nur auf drei Jahre gewählt werden, wo 
aber nach Ablauf derselben die Wahl sie von neuem trifft, 
ihre Würde alsdann auf Lebcuszcit erhalten. Der Magi
strat erhält in allen Städten (mit Ausnahme der Haupt
stadt) die Localpolizei, jedoch in der Eigenschaft einer Re
gierungsbehörde. Die Abhängigkeit der Gemeinden von 
landesherrlichen Behörden ist vielseitiger und namentlich in 
finanzieller Hinsicht sehr viel bindender, als die in Preu
ßen seit der Ctädteordnung annoch fortdauernde *).

Das Wirtembergifche Edier über die Verwaltung 
der Gemeinden vom I. 1822 hat, meines Erachtens, be
deutende eigenthümliche Vorzüge. Die Verwaltung liegt 
wesentlich in den Händen eines Stadtraths von 7 bis 21 
Mitgliedern, den die Bürgerschaft aus ihrer Mitte erwählt, 
dessen Glieder, wenn sie nach zwei Jahren wiedergewählt 
werden, dann auf Lebenszeit Rathsglieder bleiben. Der 
Vorsteher des Stadlraths, Stadtschultheiß genannt, hat 
ziemlich ausgedehnte Directorial- oder Präsidialrechte, na
mentlich in Absicht auf die Polizei. Die Localpolizei 
wird dabei als den Kommunen eigenthümlich zuständig an
erkannt. Nur in genau bestimmten Fällen ist der Rath

1) S. den Anhang Ar. 4, 
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au die Zustimmung eines Bürgerausschusses gebunden, oder 
auch verpflichtet dessen Gutachten zu vernehmen. Es findet 
alsdann eine gemeinsame Berathung beider Collegia statt, aber 
ohne der Mehrheit der Stimmen in der combinirten Ver- 
sammlung die Entscheidung anheim zu geben, was ûbrû 
gens weniger bedenklich seyn würde als wenn z. B. in tv 
ner nach der preußischen Städteordnung organisirten Stadt 
der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung coim 
binirt werden sollten, da der Gemeindeausschuß nach der 
wirtembergischen Gesetzgebung nicht mehr Glieder zählt als 
der Rath. Die äußere Stellung ist auch hier weniger selbst- 
ständig als nach der neuesten preußischen Gesetzgebung *)• 

Einen Mittelweg hat man im Königreich Hanno
ver cingeschlagen. Dort sind nach Vertreibung der Fran
zosen die älteren Stadtverfassungen wieder hergestellt wor
den; später hat man indeß angefangen einzelnen Orten 
neue Verfassungsurkunden zu geben, aber nicht durchweg 
gleichförmige, sondern mit vielfältiger Beachtung der Loca- 
lität und der bisherigen Organisation, wenn auch einige 
allgemeine Principien hindurchgehen (wie z. B. über Tren
nung der Justiz von der Administration). Auch ist dabei 
den Städten ihre Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt verblie
ben. Auf sehr viele Städte ist dies Verfahren bereits an
gewandt worden, auch auf die Hauptstadt des Landes 1 2). 
Im Herzogthum Oldenburg ist man in ähnlicher Art zu 
Werke gegangen 3 4). Im Großherzogthum Sachfen-Wei
ln ar sind für mehrere Städte ebenfalls neue Stadtord- 
nungen erlassen worden, die in der Hauptsache gleichlautend).

1) S. den Auszug aus dem Äönigl. wirtembergischen 
Edikt vom 11. März 1822 im Anhänge Nr. 6.

2) S. d. Derfassungsurkunde für die Stadt Hannover 
vom 12. März 1824, in der Sammlung der Gesetze rc. für daü 
Königreich Hannover vom I. 1824. Abth. III. S. 57.

3) S. Runde, kurzgefaßte Oldenburgische Chronik (Olden, 
bürg 1823) S. 179 f.

4) S. Sachse, Großherzogl. Sächsische« Privatrechl $.547 
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Will man nun aber die wichtigsten Aenderungen/ die 
in der neuesten Zeit die deutschen Städte in vielen Ländern 
betroffen haben, vollständig übersehen, so darf man noch 
weniger vielleicht als in früherer Zeit blos auf diejenigen 
neuen Gesetze und Anordnungen achten, welche direct die 
Städte zum Gegenstände haben. Auf die innere und äußere 
Lage der Städte haben mannigfaltige allgemeinere Aende- 
mngen und Neuerungen sehr bedeutend eingewirkt, und dies 
sowohl in solchen Ländern, wo man eine juristische Existenz 
der Städte hat fvrtbestehen lassen, als wo man dieselbe 
gänzlich beseitigt hak. Dahin gehören: Einführung einer 
sogenannten Gewerbefreiheit, Vermehrung und Veränderung 
der Steuern, Veränderung der Gerichtsverfassung, nament- 
lich Beschränkung oder Aufhebung der Patrimonaljurisdicrion 
(überhaupt oder auch besonders der den Städten zustehen« 
den), Aufhebung oder Beschränkung der alten landständischen 
Verfassungen und Errichtung sogenannter Constitutionen, 
Umwandlung und theilwcise Auflösung der bäuerlichen Ver
hältnisse, Gesetze über Gemeinheitsthcilungen, Veränderung 
des Rechtszustandes der Juden u. s. w. An solchen neuen 
durchgreifenden Gesetzen sind die ersten Decennien dieses 
Jahrhunderts für eine Anzahl deutscher Staaten über die 
Maaßen fruchtbar gcwefen, und so ist auf gar vielseitige 
Weise, direct und indirect, die Verfassung der Städte in 
mannigfache bald störende und zerstörende, bald anregende 
und fördernde Bewegung versetzt worden.

f. Schweitzer, öffentliche« Recht de« Großherz. Sachsen,Wei» 
mar-Eisenach. 1- T')l. (Weimar 1825) §. 46.
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Siebentes Kapitel.

B ettachtung über die gegenwärtige Ver
fassung der deutschen Städte.

Gegenwärtig findet sich nebeneinander in Deutschland ein 

dreifacher Zustand der Städte in Betreff ihrer inneren Ver
fassung und ihrer äußeren politischen Stellung. Es giebt l. 
Städte mit einer im Ganzen conservirten oder rcsiaurirten 
Communalverfassung. 11 Städte mit einer neu formirten 
und 111. Städte mit zerstörter Communalverfassung.

§• 17.

Städte mit einer confervirten oder restaurirten 
Communal - Verfassung.

Sehr viele Städte sind in der Hauptsache gar nicht 
oder nur vorübergehend von den gewaltigen Umwandlun
gen und Zerstörungen ergriffen worden/ welche das revolu
tionäre Zeitalter auch für Verfassung und Stellung der 
Communen mit sich geführt hat. Dahin gehören die Han
sestädte/ die Städte im Königreich Sachsen, in Meck
lenburg/ in den sächsischenHerzogthümern großen- 
theils/ in Hannover, Holstein, im Oldenburgischen, 
Anhaltischcn, Reußischen rc., auch in einem erhebli
chen Theil der preußischen Monarchie, namentlich im Her- 
zogthum Sachsen und in Neuvorpommern. Die Er
haltung der älteren Verfassungen und Gerechtsame kann 
hierbei sehr verschiedene Grade haben, schon nach der ver
schiedenen Behandlung, welche vor der Revolutionszeit die 
Städte erfahren haben. Wo die Landesregierung nut be
sonderer Milde und Mäßigung die sogenannte Vormund
schaft über die Communen geführt hat, wie in Sachsen, 
in Meklenburg, in Schwedisch-Pommern, da hat 
sich am meisten städtische Freiheit und städtisches Leben 
erhalten können: Rostock und Leipzig möchten wol, in 
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ihrer inneren Organisation und in ihren äußeren Verhält» 
Nissen, unter allen bedeutenderen Landstädten die confervir- 
teste Verfassung und die höchste Selbstständigkeit bewahrt 
haben, nächst ihnen vielleicht die neuvorpommerschen Städte, 
vor allen Stralsund T).

Die praktische Behandlung solcher Städte wird für 
unbefangene, von einfachem Gerechtigkeitsgefühl beseelte 
Staatsmänner verhältnißmäßig die wenigsten Schwierigkei- 
ten darbieten. Wirklich bestehende juristische Personen ha
ben auf die Fortdauer ihrer rechtlichen Cristen; und ihrer 
Gerechtsame den gleichen Anspruch wie einzelne Indivi
duen, und der in unsern Tagen aufgestellte Grundsatz der 
Legimität kann ftd) nur dann in seiner Wahrheit behaup- 
ten, wenn er nicht blos auf das ifolirte Verhältniß der 
höchsten Obrigkeit oder gar auf die Attributionen ihrer Die
nerschaft, sondern eben so auf alle wohlenvorbenen Gerecht
same der Unterthanen angewendet wird. Ja es dürfte hohe 
Zeit seyn den Angriffen, welchen das bestehende Recht durch 
die wandelbaren Forderungen des Zeitgeistes und der Con- 
vcnienz landesherrlicher Behörden immer noch ausgesetzt er
scheint, ein Ende zu machen, und durch die Sicherstellung 
des noch Vorhandenen das revolutionäre Zeitalter auf eine 
ruhigere und gründlichere Art zu fchließen, als dies durch 
ein contrerevolutionäres Wiederherstcllen des nicht mehr 
Epistirenden gefchehen würde. Es darf daher weder von 
einer willkührlichen Umwandlung noch gar von einer Auf
hebung der fortdauernden Communen die Rede seyn. Dies 
tritt noch klarer hervor wo ausdrückliche feierliche Anerken
nung neuerlich ausgefprochen worden ist. So bei vielen 
Städten, sey es einschließlich in allgemeinen Landesreversa- 
lien (dergleichen in Deutschland bis auf die neueste Zeit

I) Es wäre sehr wünschenrwcrth, daß Kundige eine recht 
ins Specielle eingehende Darstellung der Verfassung solcher 
Städte lieferten; für Geschichte und für praktische Politik 
könnte das lehrreicher seyn alö hundert Systeme der Staats, 
Wissenschaft und hundert allgemeine Weltgeschichten.
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regelmäßig bei jedem Regierungsantritt ausgestellt worden) 
oder in besonderen speciellen Urkunden, oder auch bei einem 
Wechsel der Landcsberrschaft durch Friedensschlüsse oder an- 
dere Staatsverträge, in der allgemeinen Zusicherung der un
gekränkten Fortdauer aller Privatrechte und der Landesverfas
sung von Seiten des neuen Regenten. Was besonders die
sen letzteren in Deutschland seit dem Unglücksjahre 1801 so 
häufigen Fall betrifft, so versteht sich von selbst daß die 
neue Landesherrschaft keine andere Gerechtsame anzuspre
chen habe als die bisherige, und überhaupt in deren Stelle, 
also in deren Rechte und Verpflichtungen trete und somit 
auch insonderheit an vertragsmäßig oder in anderer Art 
ausgesprochene Zusicherung und Anerkennung von Rechten 
dritter Personen, also auch eigner Unterthanen gebunden sey. 
In der Behandlung solcher Städte, die wirklich noch als 
juristische Personen bestehen mit einer in der Hauptsache 
conservirten selbstständigen Verfassung, wird man alfo vor- 
nämlich auf die Regeln der Gerechtigkeit gewiesen seyn, wie 
sic das religiöse und sittliche Gesetz im Allgemeinen hinstellt 
und das besondere positive Recht im Einzelnen ausgeprägt 
hat. Die ihrer Natur nach bei weitern weniger sichre Un
tersuchung der bloßen Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit einer 
bestehenden oder einer beabsichtigten Einrichtung, — wobei 
viel häufiger als bei der Frage was ist Rechtens? mchrer- 
lei abweichende, ja einander widersprechende Antworten sich 
ergeben, — hat dabei eine untergeordnete Wichtigkeit und 
fournit seltener in Betracht, und das wird eine gewissenhafte 
Obrigkeit, die von ihrem wefentlichen Beruf Recht und Ge
rechtigkeit zu handhaben lebendig überzeugt ist, für eine 
Wohlthat anerkennen, für eine wesentliche Hülfe in der Er
füllung ihrer Pflicht. Wo ein Staat im Ganzen von den 
jersiörenden Bewegungen der neuesten Zeit, in seinem inne
ren Organismus und in seiner äußeren Lage, mit besonders 
heftiger, seine ganze Existenz gefährdender Gewalt ergriffen 
worden ist, da kann es selbst, für alle Zweige des Staats- 
wefens, nach hergestellter Ruhe besonders wohlthätig wer

den, 
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den, wenn einzelne Landestheile eine festere Ordnung be
wahrt haben. Es kann das, wo es weise benutzt wird, 
bei dem nothwendigen Bestreben viel Zerstörtes herzustellen 
oder wieder zu beleben, viel wankend gewordenes neu zu befe
stigen, zu einem sehr ersprießlichen Stützpunkte werden. Dies 
kann auch der Fall seyn mit der Verfassung und Stellung 
der Städte.

Alle diese Bemerkungen dürften mehr oder weniger 
auch auf die preußische Monarchie ihre Anwendung finden, 
in Betreff der oben bezeichneten Landestheile. Im Wesent
lichen sind daselbst die vorgefundenen städtischen Verhält
nisse aufrecht erhalten worden. Nur in zwei Beziehungen 
sind für das Herzogthum Sachsen erhebliche Modificatio- 
nen eingetreten; einmal durch die angeordnete Art der Re
präsentation der Städte auf dem Provinciallandtage (nicht 
durch den Rath, wie sonst in der Regel, sondern durch ei
gens dazu erwählte Personen) und durch die Entziehung 
der eignen Gerichtsbarkeit. Das letztere ist aber neuerlichst 
wesentlich beschränkt worden x) und das erstere dadurch 
von geringerer Bedeutung, als es von vorn herein erscheint, 
daß auf den Kreistagen der Rath, wie sonst immer, die 
Stadt repräsentirt. Bei einer solchen Lage der Dinge kön
nen Veränderungen, die wünschenswerth erscheinen; unstrei
tig nur mit großer Vorsicht und Mäßigung bewerkstelliget 
werden: eine sehr specielle Information wird vorangehen 
müssen, mit Berücksichtigung jeder einzelnen Stadt, und

1) In dem Äönigl.Landtagsabschiede für die Provinz Sach, 
sen vom 17. Mai 1827 heißt es: „Was die Entschädigung der 
Städte für die titulo oneroso erworbene Gerichtsbarkeit anlangt, 
so haben Wir angeordnet, daß denjenigen Städten, welche sol, 
che verlangen, die Verwaltung der Gerichtsbarkeit 
selbst wieder angeboren werden soll, unter der Be, 
dingung jedoch, alle diejenigen Einrichtungen zu treffen, welche 
in Beziehung auf Civil, und Criminal-GerichtsiDerwalrung bei 
Unsern Gerichten zum Besten der GerichtS'Eingeseßnen für nö, 
lhig erachtet worden fini.'#

Ä
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besonders in sofern für eine ganze Provinz oder selbst für 
die ganze Monarchie eine und dieselbe gesetzliche Anordnung 
beabsichtiget werden sollte, wird dieselbe den individuellen 
localen Verhältnissen und Gerechtsamen einen weiten Spiele 
raum gewahren müssen und überall mit großer Schonung 
und Weisheit zu handhaben seyn, wo entschiedene Unge
rechtigkeit, oder selbst nur der, immer schon höchst nachthei
lige, Schein derselben vermieden werden soll, wo auch das 
wahrhaft Zweckmäßige, durch lange Erfahrung erprobte, 
nicht sott verdrängt werden durch das nur scheinbar bessere 
und zweckmäßigere.

§. 18.

Städte mit einer neu formirten Communal- 
Verfassung.

In einem großen Theile von Deutschland bestehen 
städtische Communen, welche, auf die oben dargelegte Weife, 
in der neuesten Zeit eine sehr veränderte Gestalt erhalten, 
und mehr oder weniger vollständig ihre alte Verfassung 
verloren haben, an deren Stelle eine neue auf politische 
Theorien des Zeitalters gebaute Constitution getreten ist.

In solchen Städten hat die höchste Obrigkeit unstrei
tig viel freiere Hand, Aenderungen vorzunehmen oder zu 
veranlassen, als in den vorhin gedachten. Die unlängst 
statt gefundene Einführung einer neuen Verfassung — je
denfalls ein sehr schwieriges, bedenkliches Unternehmen — 
muß von vorn herein oder, wo man sich Anfangs darüber 
täuschen mag, gar bald nur wie ein großer Versuch, wie 
ein kühnes Experiment angesehen werden, dessen Wirkungen 
und Erfolge zum Theil außer aller Berechnung liegen und 
erst durch die Erfahrung stch ergeben. Daher spätere Nach
hülfe, mag sie in Modification des Neuangeordneten beste
hen, oder in theilwciser Restauration des Alten oder worin 
fönst, unumgänglich nöthig seyn wird. Mehr als bei jenen 
Städten mit einer ungestörten oder mit einer resianrirtcn 
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alten Verfassung ist dabei der Gesichtspunkt der Zweckmä
ßigkeit in Betracht zu ziehen. Je durchgreifender die vor# 
genommene Veränderung gewesen ist, desio langfamer wird 
in der Regel das Neuformirte festen Bestand und eignes 
Leben gewinnen, desto länger wird der Charakter der neuen 
Verfassung zwischen der selbstständigen juristischen Existenz 
einer wahren Gemeinde und der Wirksamkeit einer bloßen 
Behörde schwanken. Und so kann noch nach geraumer Zeit 
sehr zweifelhaft seyn, ob die Regierung mit ihrer Einwir
kung und ihren Absichten wohlerworbenen Rechten einer be. 
reits consolidirten Körperschaft (in einem unverfänglichen 
guten Sinn: einem Staat im Staat) begegnet, oder ob sie 
es blos mit den Attributionen eines von ihr ausgegange
nen und in feiner ganzen Fortdauer und Wirksamkeit von 
ihrem Willen abhängigen Instituts zu thun hat.

Gehen wir von dieser allgemeinen Betrachtung zu ei
nem einzelnen uns vor allen naheliegenden Beispiel über. 
Die preußische Städtcordnung vom I. 1808, für den dama
ligen durch den Tilsiter Frieden bestimmten Umfang der Mo
narchie gegeben, ist noch jetzt geltendes Gesetz in jenen Lan
destheilen. Durch dieselbe ist die besonders strenge und man 
darf wol sagen peinliche Unterordnung der Städte gegen 
landesherrliche Behörden, welche nach der vorigen Verfas
sung bestanden hatte, in ein freieres Verhältniß umgeän- 
dcrt worden, eigne Verwaltung und Benutzung des Ver
mögens zurückgegeben, dabei aber die innere Verfassung in 
ihren Hauptelementen der durchgreifendsten, aller Orten 
gleichförmigsten Umwandlung unterworfen worden. Zwan
zig Jahre sind seitdem verflossen; eine Revision der Städte
ordnung ist von Seiten der Regierung wie der Landstände 
für nöthig erachtet, um fühlbar gewordene Mängel und Un
vollkommenheiten zu beseitigen. Zwanzig Jahre können 
darüber bereits mannigfaltige belehrende Erfahrungen dar- 
bicten. Die Aufsuchung und Sammlung derselben, in Verbin
dung mit den mehr politischen rationellen Erörterungen ver
schiedener Schriftsteller über Zweckmäßigkeit und Rathsam-

I 2 
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feit dieser und jener Formen und Einrichtungen , gewährt 
unstreitig mannigfaltiges sehr bedeutendes Material für die 
unmittelbar zur Theilnahme an diefer wichtigen Arbeit Bc- 
rufenen. Nur einige, weniger allgemein beachtete, nach 
meiner Einsicht aber besonders erhebliche Fragen und Ge
sichtspunkte mögen hier angedeutet werden; sie betreffen 
vornämlich die Organisation der Bürgerschaft und die des 
Raths.

Die Folgen und Wirkungen der Städteordnung müsi 
sen in ihrem Zusammenhänge mit denen andrer Gesetze der 
neuesten Zeit aufgefaßt und beurtheilt werden, welche auf 
die Lage und Bedeutung der Städte von Einfluß gewesen 
sind. So insbesondere mit den Wirkungen der eingeführ
ten Gewerbefreiheit x). Diese vermehrt in hohem Grade 
die Zahl der Personen, welche das Bürgerrecht zu gewin
nen genöthigt sind. Bei den, offenkundigen Leichtsinne mit 
dem gar viele Gewerbtreibcnde ein eignes Geschäft unter
nehmen (fehr häufig Hälrd in Hand mit leichtsinniger Der- 
heirathung) treten dadurch unstreitig sehr viele unzuverläs
sige, in ihrer Gesinnung noch unreife und völlig unbemit
telte Individuen in die Bürgerschaft ein, die sonst bloße 
Schutzverwandte geblieben wären, und ein solcher Bestand- 
theil ist schwerlich geeignet das simple Bürg er recht, den 
Stand eines Stadtbürgers an und für sich, in Ehren zu 
erhalten, oder vielmehr wieder zu seinen alten Ehren und 
Würden zu bringen. Durch diese Vermehrung der Zahl 
der Bürger (ohne verhältnißmäßigen Zuwachs an sittlichem 
Gehalt, an Wohlstand und Bildung) ist gewiß die Bestim
mung der Erfordernisse zur Erlangung des Bürgerrechts 
besonders wichtig, oder auch die Frage in wiefern nach dem 
Beispiele vieler deutscher Stadtverfassungen ein zwiefaches 
Bürgerrecht zu unterscheiden wäre, ein Groß - und Klein-

1) Zu denselben gehört ganz hauptsächlich die Verwischung 
de» Unterschiede» zwischen Stadt und Land, wobei freilich auch 
andre Ursachen mitgewirkt haben.



133

bürgerrecht, oder wie man es nennen mag, das eine mit 
Einschluß der sogenannten politischen oder Ehrenrechte, das 
andre ohne dieselben. Auch unabhängig von den Folgen der 
Gewerbcfrciheit ist die Frage, wer das Bürgerrecht gewin
nen kann oder muß, desto wichtiger, jemehr der Bürger
schaft im Ganzen, ohne eine Gliederung in Zünfte oder- 
andere Korporationen, allenfalls mir mit Abtheilungen nach 
der Kopfzahl und nach der Lage der Wohnungen, ein be
deutender Antheil an dem Regiment zugeschricben wird. 
Zwar eine eigentliche wirkliche Eelbstregierung hat man 
durch die Städteordnung nicht in die Hand der Bürger
schaft gelegt, zu einer solchen möchte auch die Mehrzahl 
der Bürger weder fähig noch eigentlich ernsthaft geneigt 
seyn 1 ). Indeß auch bei dem bloßen Wählen, der eigent
lich die Rechte der Commune selbstständig ausübenden 
Stadtverordneten, und bei den geringen Erfordernissen zur 
Wählbarkeit, ist die Zusammensetzung der Bürgerschaft fehr- 
folgenreich, und eine gesetzliche Bestimmung dafür kann un
streitig nur nach der forgfältigsten Prüfung und Erwägung 
gegeben werden. Die Regel der Städteordnung, daß kei
nem in einer Stadt domiciliirten unbescholtenen Mann das

1) Es verhält sich mit derSrlbstregierung, zu welcher viele 
Politiker den Völkern eine besondere Neigung und Tüchtigkeit 
andichten, die sich aus der vermeinlich erlangten Reife oder 
,,Mündigkeit" ergeben soll, wie mit der Selbstvertheidiguug. 
Auch von dieser, von einer Nationalbcwaffnung weiß man viel 
zu sagen, aber dabei ist es notorisch, wie die Einwohner der 
Städte, (zu denen allermeist die Schriftsteller gehören, die der
gleichen politische Gemeinplätze im Munde führen) den Augen
blick nicht erwarten können, wo die Festungswerke, welche ihre 
Vorfahren mit treuem Fleiß und großer Aufopferung erbauet 
und oft mit heldenmüthiger Ausdauer und Selbstverleugnung 
vertheidigt haben, in Spaziergänge für die verweichlichten 
Nachkommen verwaiidclt werden. Wie die Einzelnen so haben 
auch die Städte, nach dem treffenden Ausdruck eine» Tages« 
schriftsteller«, den eisernen Panzer nut einem cattunen Schlaf
rock vertauscht. —
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Bürgerrecht verweigert werden darf, scheint einen bedenklich 
weiten Kreis zu ziehen/ auch der Selbstständigkeit der Com
munen in Beziehung auf die Aufnahme neuer Mitglieder zu 
wenig einzuräumen/ besonders da/ wo durch die bereits er
folgte Auflösung der bäuerlichen Verhältnisse der Ueber- 
gang aus dem Bauernstande in den Bürgerstand so sehr 
leicht gemacht ist. Die Modificationen / welche der seither 
bestandenen Gcwerbefreiheit bevorstehen/ können vielleicht 
obige Bedenken wenigstens zum Theil beseitigen.

Neben diesen Bemerkungen/ die zunächst auf die Zu
sammensetzung der Bürgerschaft sich beziehen/ mögen noch 
einige ihre Stelle finden in Betreff der Organisation und 
der ganzen Stellung des Magistrats. Gar viel hört man 
darüber klagen/ daß diese eigentliche städtische Obrigkeit im 
Allgemeinen/ und vornämlich in den kleinen Städten / bei 
weitem nicht mehr die Ehrerbietung und Achtung/ überhaupt 
die Autorität genieße wie sonst. Es kann dies damit Zu
sammenhängen/ daß überhaupt wahrhaftige Pietät gegen 
die Obrigkeit/ wahrhafter Gehorsam/ der um Gorees Wil
len und also von Herzen geleistet würde/ nicht mehr in dem 
Maaße in den Gemüthern der Menschen herrscht wie zur 
Zeit unsrer Väter. Aber auch specielle Ursachen/ und zum 
Theil wenigstens solche die in der Städteordnung und an
dern Gesetzen der neuesten Zeit liegen mögen, haben wol 
daran ihr Theil. Der landesherrliche Staatsdienst hat 
durch die Macht/ die Ehre/ und die in der Regel lebens
längliche Versorgung, die damit verknüpft sind/ in immer 
steigendem Maaße seine Anziehungskraft geltend gemacht. 
Dagegen vereinigt sich gar Vieles/ was die Neigung sich 
um städtische Aemter zu bewerben vermindert und die ei- 
gcnthümliche Würde und Bedeutung derselben nicht wenig 
schwächt. Die selbstständige Thätigkeit des Magistrats ist 
durch die Stellung zu den Stadtverordneten wesentlich ge
schmälert, ja auf geringe Ueberreste ihrer früheren Ausdeh
nung und Bedeutung rcducirt worden/ eben so ist seine Au
torität sehr gesunken/ sein Wirkungskreis sehr vermindert 
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durch die Aufhebung der eignen Jurisdiction, durch die 
Beschränkung aller Polizeigewalt auf eine bloße commissa- 
rifche Handhabung derselben, durch das Wegfallen der Ver
tretung auf dem Landtage; dazu kommt die beschränkte 
Dauer der sonst lebenslänglichen Amtsführung. So mag 
es sich denn wohl erklären, wie nicht selten ein Mangel 
sich gezeigt hat an qualificirten und nicht abgeneigten Sub
jecten zur Besetzung der Magistraturen, wie nicht selten 
Fremdlinge von sehr geringer Bildung und wenig empfeh
lender Persönlichkeit, oder auch Einheimische von gleicher 
Qualität sich vorzugsweise und mit Erfolg um die Raths
und besonders um die Bürgermeister-Stellen beworben ha
ben, ja wie selbst die Uebernahme solcher Würden in öffent
lichen Blättern ausgeboten und auf der andern Seite ge
sucht worden ist. Diesem großen Uebelstande zu steuern, 
den Stadträthcn wieder ein Ansehn, eine Autorität zuzu
wenden, wie sie sonst gehabt haben, und wie noch jetzt re
gelmäßig in Städten mit einer conservirten alten Verfas
sung gefunden wird, das ist eine .wichtige aber schwierige 
Aufgabe. Ob theilweise Ergänzung des Raths durch Coop
tation (in Verbindung vielleicht mit theilweiser Selbsier- 
gänzung der Stadtverordneten), verlängerte Dauer der 
Amtsführung, Herstellung der eignen städtischen Gerichts
barkeit, erhöhte Selbstständigkeit der Polizeigewalt, Vertre
tung auf dem Landtage durch Abgeordnete des Raths, vor
züglich aber Beschränkung der den Stadtverordneten zuge
schriebenen Befugnisse, und Gestaltung der Geschäftsführung 
auf eine die höhere Würde des Magistrats sichernde WeiseT), 
nicht vielleicht dazu geeignete und auch sonst mancherlei 
Vortheile versprechende Maaßregeln seyn dürften, möchte ei
ner genaueren Erwägung werth seyn, und es könnte dabei 
(wie auch in andern Beziehungen) die Verfassung bedeutcn-

1) Etwa nach Art der oben qnqebèutctcn und im Anhänge 
ausgezognen Bestimmungen der neuesten wirrembergischen Ge
setzgebung.
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der Landstädte mit einer mehr erhaltenen Verfassung (wie 
Leipzig, Rostock, Stralsund), desgleichen die der Han
sestädte (vielleicht selbst schweizerischer und englischer Städ- 
te?) manche lehrreiche Vergleichung und Analogie darbieten. 
Eine durchaus gleichförmige Behandlung aller und jeder 
Städte, in welchen die Städteordnung seither bestanden 
hat, dürfte bei dergleichen Modificatione» und Aenderun
gen dieser Institution nicht nothwendig oder nur zweckmä
ßig erscheinen. Es ist in dieser Beziehung schon von an
dern Schriftstellern sehr richtig ausgeführt worden wie die 
geringere oder größere Bevölkerung (das einzige was die 
Etädteordnung berücksichtigt) nur auf sehr untergeordnete 
Weise eine Verschiedenheit in der Localverfassung motiviren 
könne, wohl aber die so abweichende Gestaltung der we
sentlichsten Verhältnisse in Ackerstädten, in Fabrik- und Ge
werbs-Städten und in Handelsstädten. Es dürften aber 
auch manche Städte wegen der Eigenthümlichkeit ihrer Ge- 
sammtverhältnisse und ihrer ganzen früheren Geschichte am 
ersprießlichsten auf eine ganz individuelle Weise behandelt 
werden, auch mit Rücksicht auf ihre vormalige Organisa
tion, Städte wie Berlin, Danzig, Königsberg, 
Stettin, Breslau, Elbing k.

§. 19.

Städte mit zerstörter Communalverfaffung.
Auch solcher giebt cs noch sehr viele in Deutschland, 

in verschiedenen Staaten. Da indeß, so viel bekannt, nur 
in der preußischen Monarchie gegenwärtig eine Herstellung 
der zerstörten Communen im Werk ist, so glaube ich mich 
hier auf einige Bemerkungen über die preußischen Städte 
dieser Categorie beschränken zu dürfen. Es gehören dahin 
die Städte des linken Rheinufers, so wie der zum Groß- 
herzogthum Berg, zum Königreich Westphalen und zu den 
hanseatischen Departements gehörig gewesenen Landestheile, 
desgleichen die des Herzogthums Westphalen.

In diesen durch die revolutionäre französische Gesetz
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gebung in vielen Beziehungen desorganisirten Provinzen einen 
festen, geordneten, und wahrhaft deutschen Rechts^siand 
herzustellen, dabei den revolutionären Principien auf das 
strengste entgegen zu treten, und doch den durch ihre Wirk- 
samkeit herbeigeführten Veränderungen ihr Recht widerfah
ren zu lassen, das ist eine der größten, würdigsten, aber 
auch schwierigsten Aufgaben für die weise Fürsorge und 
Verwaltung einer Regierung, die sich nur erdenken lassen, 
vorzüglich auf dem linken Rheinufer, wo die ' Fremdherr
schaft am längsten bestanden hat, und daher auch am mei
sten hat zerstören und, auf ihre Weise, Neues aufrichten 
können. In Uebereinstimmung mit den Wünschen und An
trägen der Landsiände jener Provinzen, ist die allerhöchste 
Willensmeinung ausgesprochen worden, die selbstständige 
Existenz der Städte als Communen wieder herzusiellen. 
Da es dort keine Gemeinden giebt, die im wirklichen reel
len Besitzstände wären einer Communalverfassung — denn 
das Schattenspiel französischer Municipalitäten kann dafür 
nicht gelten — so hat die freie Anordnung des Gesetzge
bers, nach bestem Wissen und Gewissen, dort einen sehr 
weiten Spielraum. Das möchte aber die Sache eher er
schweren, als erleichtern, denn damit sind auch der An
knüpfungspunkte weniger gegeben. Eine Hauptftage hiebei 
ist: wiefern der frühere Zustand zu berücksichtigen und theil- 
weise herzusiellen seyn möchte. Um im Einzelnen bei der 
ganzen Aufgabe eine wohlbegründete Meinung darüber zu 
haben, was gerecht sey und was rathsam, isi die unent
behrliche Vorarbeit, sowohl den gegenwärtigen Zustand ge
nau und speziell, bis zu den einzelnen Orten herab, als 
auch die vor der cingetretenen Zerstörung und Umwälzung 
bestandene Ordnung der Dinge, eben so speciell und örtlich 
kennen zu lernen, eine Arbeit, die blos mit den zu Gebote 
stehenden literarischen Hülfsmitteln gar nicht versucht wer
den kann, auf amtlichem Wege aber, bei der Masse von 
schreibenden und lesenden Personen, über die man gebieten 
kann, sehr wohl ausführbar erscheint. Auf die Zusammen
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setzung der Bürgerschaft,- des Raths und der etwa zwischen 
beiden stehenden bürgerschaftlichen Collégien, auf die wech
selseitigen Verhältnisse dieser Körperschaften Ware die Unter
suchung des früheren Zustandes hauptsächlich zu richten, 
ohne jedoch andre bcmerkenswerthe Einrichtungen unbeach
tet zu lassen, auch mit Rücksicht auf die äußere Stellung 
in der Verfassung und Verwaltung des Territoriums, zu 
dem die einzelnen Städte gehört haben. In der Erkundi
gung des gegenwärtigen Zustandes würde besonders zu mer
ken seyn auf die etwa noch vorhandenen Ueberreste aus jener 
ftüheren Zeit. Was diese Arbeit für Resultate geben möch
te, läßt sich mit Sicherheit nicht vorhersehen, schwerlich 
aber dürfte sie, wo sie auf unbefangene, gründliche Weise 
unternommen, und ihr Ergebniß eben so geprüft wird, die 
Ueberzeugung gewähren, daß jene Lande auch in dieser Be
ziehung durch die Revolution gewissermaßen eine tabula 
rasa geworden seyen, wo die Geschichte gleichsam von vorn 
anfienge und daher nun nach Belieben, aus irgend einer 
Theorie oder von irgend einem fremden Muster entlehnte 
Communalverfassungen, sey es in einer und derselben, fel
es in mannigfaltiger Form und Farbe constituirt werden 
können T). Leichter ist es freilich wol die durch fremde 
Gewalt geschmälerten und unterbrochenen Rechte einer ein
zelnen Familie wieder herzustellen, selbst ein verdrängtes 
Fürstenhaus wieder einzusetzen, als das gestörte, unter
drückte Leben einer Commune wieder hervorzurufen. Denn 
bei der künstlicheren, zusammengesetzteren Natur der Ver
hältnisse juristischer Personen überhaupt sind dieselben auch

1) Daß die Sache höchsten und allerhöchsten Orrs nicht so 
angesehen wird, beweist schon die mannigfache Berücksichtigung 
der früheren Verhältnisse in der Organisation der landständi, 
schen Verfassung; eben so die Anerkennung der Rechte des 
Adels, die man wol keineswegs als eine blos politische Maaß
regel zur künstlichen Herstellung eines aristokratischen Elements, 
sondern wesentlich als einen Act der Gerechtigkeit zu belrach, 
»en ha».
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um so gebrechlicher, und Störungen von außen und innen 
verletzen sie um so tiefer. Aber auf der andern Seite darf 
man das Bestehen einer juristischen Person nicht nach Iah« 
ren, sondern nach Jahrzehnten, ja nach Menschenaltern er
messen, wo sie irgend eine feste, tiefe Grundlage hat, und 
das wird, bei den deutschen Städten, niemand in Abrede 
stellen, der auch nur eine dürftige Gcschichtskenntniß besitzt. 
Je eigenthümlicher die Verfassung einer Stadt sich entwik- 
kelt hatte, je älter und inhaltreicher ihre Geschichte, je be
deutender die Stellung, die sie im Lande, dem sie ange
hört, oder gar im Reiche eingenommen hat, desto weniger 
ist denkbar, daß wenige Jahrzehnte der zerstörenden Fremd
herrschaft alle Elemente ihrer vorigen Verfassung gänzlich 
sollten vernichtet haben, und die Möglichkeit ausschließen 
für den Neubau, zu dem man schreiten muß, auf eine er
sprießliche Weise mehr oder weniger die alten Fundamente 
und das alte Material zu benutzen, und so die Verbindung 

' herzustellen mit dem ganzen Verlauf der älteren Gefchichte, 
die Möglichkeit wieder zu eröffnen aus den Thaten und Lei
den und Zuständen auch des einzelnen Orts in verflossenen 
Jahrhunderten, mannigfache Belehrung für Gegenwart und 
Zukunft zu gewinnen. Daß nach mehrjähriger Unterbre
chung der Wirkfamkeit einer Verfassung durch absichtliche 
Aufhebung und Aufstellung anderer Formen und Einrich
tungen eine Herstellung möglich sey, und sich als etwas 
natürliches und ersprießliches bewähre, davon giebt in un
sern Tagen die Geschichte anderer deutscher Länder (unter 
ganz gleichartigen Verhältnissen, wie die jener Provinzen 
der preußischen Monarchie) die merkwürdigsten Beispiele. 
Es hat sich dies gezeigt bei der im Ganzen erfolgten Re
stauration der von den Franzosen gestörten Verfassung der 
hannöverschen Lande, eben so in Braunschweig, in 
Oldenburg, in den Hansestädten. Einige Jahre mehr 
oder weniger, während welcher die alte Verfassung gehemmt 
gewesen, können darin keinen wesentlichen Unterschied ma
chen. Vielleicht könnte auch dabei sich die Möglichkeit er
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geben / den ehemaligen Reichsstädten einen billigen, für sie 
und das Land ersprießlichen Ersatz ihrer durch bloße Ge
walt eingebüßren Unabhängigkeit zuzuwenden, durch beson
dere eigenthümliche Verhältnisse und Vorzüge, z. B. eine 
größere Selbstständigkeit gegen die Provincialbehörden, Bei
legung einer ausgedehnteren Gerichtsbarkeit, höhere Berech
tigung in dem landsiändischcn Verbände. Auch könnte sich 
eine theilweise Herstellung der älteren Verfassung oder die 
Bildung einer ihr analogen vielleicht nur für eine kleine 
Anzahl der bedeutenderen oder auch der durch besondre in
dividuelle Schicksale und Einrichtungen sich auszeichnenden 
Städte als thunlich und ersprießlich darstcllen, für Städte 
wie Magdeburg, Münster, Erfurth, Cölln, Dort
mund und andere Reichsstädte, Soest, Coblenz rc. rc. 
und für die Mehrzahl dagegen das allerdings bequemere 
Verfahren eintreten, ihnen eine im Wesentlichen gleichför
mige Gestalt zu geben.

§. 20.

Schlußbetrachtung.
So zeigt sich, vom Standpunkt der Geschichte und der 

auf die Geschichte sich stützenden Gerechtigkeit und Staats
klugheit, der dreifache Zustand der Städte in Deutschland 
und das Bedürfniß darnach eine verschiedene Behandlung 
delsselben eintreten zu lassen. Es ist versucht worden, einige 
besonders wichtige Rücksichten und Verhältnisse zu charak- 
terisiren, welche bei der Behandlung einer jeden dieser drei 
Arten von Städten zu beachten seyn dürften, mit besonde
rer Beziehung auf die preußische Monarchie; schließlich mö
gen noch einige allgemeine Bemerkungen darüber hier eine 
Stelle finden.

Wo in einem deutschen Staate neue Anordnungen für 
die Verfassung der Städte beabsichtiget werden, wie gegen
wärtig in der preußischen Monarchie, so ist dabei ein mehr
fach verschiedenes Verfahren denkbar. Es könnten specielle 
Statuten für alle einzelnen Städte errichtet werden, oder
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Verordnungen für die einzelnen Landestheile, sei) es nach 
den Verwaltungsbezirken, oder, wol zweckmäßiger, nach 
den Gränzen der ständischen Vereine, oder etwa nach jenem 
dreifachen bisherigen Zustand der Städte, oder endlich nach 
den vormaligen Territorialverhältnissen/ — oder auch Be
stimmungen für das ganze Staatsgebiet. Es könnten viel
leicht diese verschiedenen Wege mit einander verbunden wer
den, in Preußen namentlich nach dem Vorgänge der auf 
die landständische Verfassung bezüglichen Anordnungen der 
neuesten Zeit, wobei, in der Organisation einiger Provin- 
cialverbande sowohl, als vorzüglich der Communal- und 
der Kreisverbände, den ursprünglichen und noch vor weni
gen Jahrzehnten allseitig wirksamen Territorialverhältnisscn 
ihr Recht widerfahren ist, unbeschadet der davon abwei
chenden Landeseinthcilungen, die zum Behuf der Geschäfts
führung landesherrlicher Behörden angeordnet worden sind. 
Je umfassender das Gebiet wäre, für tvelches eine und die- 

- selbe Verordnung bestimmt werden möchte, desto mehr könnte 
sie nur allgemeine leitende Grundsätze aufstellen, und theils 
für Ausnahmen, theils für genauere Bestimnmng, den spe
ciellen Normen für kleinere Bezirke oder auch selbst für die 
einzelnen Städte einen angemessenen Spielraum gewähren. 
Zu einer ganz gleichförmigen Bestimmung für alle Städte 
oder für die Mehrzahl (mit Ausnahme etwa der Haupt- 
städte und der ehemaligen Reichsstädte, so wie, in entge
gengesetzter Richtung, der Mediatstädte) dürften vorzugs
weise nur äußere Verhältnisse geeignet erscheinen, also na
mentlich die Beziehungen zu den landesherrlichen Behörden. 
Die Festsetzung dieser äußeren Verhältnisse hat aber freilich 
die Schwierigkeit nicht, wie die der inneren. Bei jenen 
ist cs nicht fo wesentlich Alles einmal für immer oder für 
eine unbestimmte Zeitdauer unverrücklich festzustellen. Wo 
dabei dieses oder )enes sich nicht bewähren sollte, in Zu
kunft zweckmäßiger anders gestellt und bestimmt werden 
möchte, bleibt es eher möglich nachzuhelfen, ohne eine höchst 
nachtheilige, ja Gefahr bringende Unsicherheit des Rechts 
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und der Verfassung herbeizuführen. Dagegen ist für die 
inneren Verhältnisse in der Hauptfache Stetigkeit wol drin
gend zu wünschen, damit das neu anzuordnende sich con- 
solidiren und wahres Leben gewinnen könne, und das von 
Alters her bestehende sein Leben bewahre und stärke. Da
her wo es gilt Neues zu bilden, gewiß mit der größten 
Besonnenheit und Umsicht zu verfahren ist, damit keine leere, 
eines wahren Lebensprincips ermangelnde Form hingestellt 
werde, die nur das vielfältige todte Maschinenwerk, die un
zähligen Schreib- und Leseanstalten des modernen Staats- 
thums noch vermehre, und in kurzem gänzlich verfalle, oder 
durch neue künstliche Operationen auf die Seite geschasst 
werden müsse. Um dies zu verhüten, muß so viel möglich 
der Weg offen gelassen werden für das Eintreten neuer Or
gane, die aus alten oder neuen Elementen hervorwachsen 
möchten, in das Ganze der neuformirten oder hergesiellten 
Communalverfassung.

Gelingt es wirklich der Weisheit und Gerechtigkeit deut
scher Regierungen lebendige Stadtgemeinden hervorzurufen, 
durch neue Anregung der noch fortdauernden und durch zweck
mäßige Herstellung und Verjüngung der gänzlich verdräng
ten Eommunalverfassungen, so liegt darin gewiß für die 
Wohlfahrt der Einzelnen und des ganzen Landes, wie für 
das wohlverstandene landesherrliche Interesse ein sehr gro
ßer, segensreicher Gewinn. Vielleicht daß sie wiederum, 
wie in alter Zeit, neben den Guts- und Gerichtsherrn, und 
den ländlichen Gemeinen, und mit ihnen vereint in der 
Landschaft, ein wahrhaft lebendiges Glied in einer wirklich 
organischen Landesverfassung werden könnten! Wohlorgani- 
sirte, von treuer Liebe zur Landesherrschaft und überall von 
einem guten Geist beseelte Communen dürften wol im All
gemeinen gleiches Vertrauen einflößen mit den Collégien be
soldeter Officianten, und nach vielen Seiten hin die voll
ständigste Tüchtigkeit entwickeln, ihre eignen Angelegenheiten 
u verwalten. Wo ihnen darin eine freiere, vielseitigere 

Wirksamkeit eingcräumt würde, als sie meisientheils in neue- 
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rcr Zeit gehabt haben (Soest hatte sie noch in ziemlich 
neuer Zeit, Stralsund hat sie selbst bis auf den heutigen 
Tag), so könnte unstreitig die schwere Sorge für die lan
desherrliche Regierung und die schwere Last für die landes
herrlichen Finanzen , welche die gewaltig gesteigerte Zahl und 
Arbeit der landesherrlichen Dienerschaft mit sich bringt/ sehr 
bedeutend vermindert werden: in der Polizei/ der Justiz, 
dem Finanzwesen, den Kirchen- und Schulangelegenheiren 
möchte eine solche Erleichterung auf mannigfache Weise ein- 
trcten können. Die Verfassung und der Zustand der freien 
Städte/ ja selbst einzelner Landstädte, kann diejenigen eines 
Besseren belehren/ welche meinen/ nur Offici anten und 
zwar sogenannte Staatsdiener seyen dazu angethan. Ad
ministrations- und Regierungs-Geschäfte in Händen zu 
haben. Daß die freien Städte zugleich Staaten sind, d. h. 
eben freie, unabhängige Städte, qualificirt an und für sich 
ihre Bürger nicht mehr als die Bürger bloßer Landstädte 
dazu sich selbst zu regieren. Aber freilich kann der Umstand 
nicht ohne Einfluß auf die Geschäftsfähigkeit seyn, wenn 
von jeher, mit einer kurzen Unterbrechung, eine Stadt in 
der Uebung geblieben ist, ihre Angelegenheiten selbst zu ver
walten, und wenn, eben weil sie selbst einen Staat bildet, 
kein höher gestellter und mannigfach begünstigter Staats
dienst dem Stadtdienst die besten Kräfte in dem Maaße 
entzieht, wie dies in der neueren Zeit für Landstädte so gar 
sehr der Fall ist. Aber niemand wird auch für die Land
städte, selbst für die bedeutendsten, heut zu Tage eine aller 
Controlle und Leitung von Seiten landesherrlicher Behörden 
enthobene Autokratie in Anspruch nehmen, oder für räthlich 
halten mögen. Nur eine Annäherung an die früher genos
sene Selbstständigkeit kann wünschenswerth und ersprießlich 
seyn; und so viel auch das Princip der Städteordnung in 
Hinsicht auf Verwaltung und Benutzung des eignen Vermö
gens dafür gewähren mag, fo betrifft dies doch nur eine 
Seite des städtischen Wesens, und nur eine vielseitigere 
Herstellung einer freien eignen Bewegung möchte die oben 
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bezeichneten Vortheile gewähren können. Die landesherr- 
liche Autorität kann darunter nicht leiden, im Gegentheil, 
es kann die Macht und die Würde eines regierenden Herrn 
nur gewinnen, wenn derselbe freie, selbstständige, ja mäch
tige Communen und Herrschaften zu Unterthanen hat, und 
zu ihnen kann derselbe sich der Treue und des Gehorsams 
mindestens mit gleichem Vertrauen versehen, wie zu denen, 
die an ihn und sein Haus durch das Band des Staats
dienstes geknüpft sind.

Anhang.
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A n h a n g.

Auszüge aus einigen der neuesten Verordnun
gen deutscher Landesherrn über die Verfassung 

der Städte.

1« Königs. baierischeS Edikt über das Gemein
dewesen v. 24. Sept. 1808 (im Königs, baier- 
schen Regierungsblatt MDCCCV1I1. Bd. II. S. 
2405 — 2431).

/,^tebe Stadt, Markt — jedes große Dorf, mit den nahe 
daran gelegenen Meierhöfen, — oder mehrere nahe gelegene 
Dörfer und einzelne Aöfe bilden eine Gemeinde *)" (§. i.) 
„Die vorzüglichste Rücksicht bei der Bildung der Gemeinden 
soll darauf genommen werden, daß ihre Grenzen mit der na, 
tätlichen Lage Übereinkommen und alle Theile der Verwaltung 
so in sich einschließen, daß ihr Umkreis auch zugleich die Grenze 
des Steuerdistrictes, des Schulbesuches, des Pfarrsprengels 
u. s. f. so viel möglich auf gleiche Weise bestimmt" (§. 2.). 
Mitglieder einer Gemeinde sind alle Einwohner, welche in der 
Markung besteuerte Gründe besitzen oder besteuerte Gewerbe 
aueüben (§. 3.). „Alle Gemeindeglieder haben Anspruch 
auf die Gemeittdegründe; — die Benutzung wird nach dem zu
fälligen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen bemessen" (§. 27.). 
Die Kuratel der Gemeinden ist ein Theil der Staatspolizei, 
und wird von den General-Kreis, Kommissariaten 
durch die Un ter geeichte als Polizeibehörden und in den 
größeren Städten durch besondere Beamte auegeübt (§. 55.). 
Zn den wenigen Fällen, wo die Kuratel ohne Vernehmung 
der Gemeinden keine Verfügungen treffen darf, kann die Bei-

1) Die Gedankenstriche in diesem Auszuge bezeichnen (wie 
auch nachher in Nr. 4.) keine Auslastungen, sondern gehören 
zur vollständigen officiellen Fassung.

K
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stimmung derselben durch die Autorisation des General, Kreis, 
Kommissariats, mit welchem die Ober, Kurare! verbunden ist, 
ergänzt werden (§. 58.). Zn den Städten und in den den, 
selben gleichgeachteten größeren Märkten, wird die Gemeinde 
durch einen aus ihrem Mittel gewählten Municipalrarh 
vertreten, welcher wenigstens aus 4 und höchstens aus 5 Ge« 
meindegliedcrn besteht ') (§. 60.). „Dieser Munieipalrath 
wird in den Städten unter 5000 Seelen, unter der Leitung 
der Kuratel, Beamten, von den Gemrindegliedern selbst gè, 
wählt; — in den Städten über 5000 Seelen geschieht die 
Wahl durch eigene Wahlmänner, welche von dem Gene, 
ral,Kreis,Kommissariate, auf den Vorschlag des Po, 
lizei, Direktors und nach Vernehmung des MunizipalratheS 
für jede besondere Wahl benannt werden. Die Zahl der 
Wahlmänner ist noch einmal so groß, als die Zahl der Mu, 
nicipalräthe" ( §. 61.) „Der Munizipalrarh wird alle drei 
Jahre zur Hälfte erneuert." (§ 62.) „Sowohl die Gemein, 
den, als der Munizipalitärsrarh, können nur auf Beru, 
fung, und unter der Leitung der Polizei stelle zu, 
fammen treten; — sie können ohne Wissen und G en eh, 
mtgung derselben nichts beschließen." (§. 6z.) „Die Ge, 
gem stände, welche bei den Gemeinden, oder bei dem Mu, 
nizipalitätsrathe zur Berathung kommen können, sind: 1) die 
Erhaltung der Gemeindegüter; 2) die Erfüllung der Gemein, 
deverbindlichkeiten; 3) die Regulirung der Abgaben und Froh, 
nen, und des Konkurrentfußes; 4) die Bevollmächtigung der 
Gemeindcglieder; ,5) die jährliche Einsicht der Gemeindèrech, 
nungen." (§. 65.) „Weder die Gemeinden, noch der 
Munizipalitärsrath, können eine Akt von Ge, 
richte barkeit au Süden." (§. 66.) „Sie können auch 
nichts in den Kreis ihrer Berathungen ziehen, was zur 
ausübenden Polizei gehört, und den Gemeinde,Vorstehern 
zur Vollziehung aufgetragen ist." ( tz. 67.) In den Städten 
und Märkten unter 5000 Seelen soll neben dem Munizipal» 
rathe, ein Gemeinde, Vorsteher unter dem Namen Bürger, 
meister, aus der Gemeinde gewählt, und dem Untergerichte 
untergeordnet werden." (§. 102.) Nach §. 103 hat der Mu, 
nicipalrath den Bürgermeister vorzuschlagen. Zn den größe, 
ren Städten über 5000 Seelen werden besondere Polizei, 
Directoren oder Kommissäre angestellt. (§. 105.) Nach 
§. 106. ernennt dieselben das Ministerium der innern An, 
gelegenheiten. „Zn den Städten und Märkten unter 5000 
Seelen wird für die Vermögens, Verwaltung nur dorr ein 
eigener Beamte angestellt, wo die Gefälle so beträchtlich sind,

1) So lauten die Zahlen in dem baierschen Regierungsblatt; 
ob vielleicht durch einen Druckfehlers
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daß die Verwaltung derselben ein besonderes Individuum hin, 
reichend beschäftigt und belohnt." (§. 116.) „Zn den größe, 
rcn Städten über 5000 Seelen wird die Verwaltung des Ge, 
meinde,Vermögens immer besonderen Beamten überrra, 
gen, welche, auf den Antrag der General,Kreis,Kommis, 
sariate, durch das Ministerium der innern Angele, 
g en beiten benannt werden." (§. 121. ) —

Um diese Gesetzgebung richtig zu würdigen, muß man 
nicht vergessen, daß sie unter andern für einige der bedeutend, 
sten und eigenthümlichsten unter den ehemaligen Reichs stad, 
teil bestimmt war, wie Augsburg, Ulm, Nürnberg! 
Auch ist der Einfluß zu beachten, den mannigfache anderwei« 
tige Gesetze auf die Städte ausüben mußten. So z. B. die 
Verordnung v. 30. Dee. 1807 (Regterungebl. MDCGCVlll 
Bd. I. S. 209 f.) über Centralisirung des Stiftung^, 
vermögens der zum Behuf des Kultus, der Erziehung und 
des Unterrichts, und der Wohlthätigkeit bestehenden Snftu..- 
gen im ganzen Königreich Baiern, ungeordnet, um den 
„obervormundschaftlichen Regierungspflichtcn zu genügen, wei, 
chen die Nation die ganze Masse jener Mittel anvcrkraut 
hat" wie es im Eingänge des Gesetzes heißt.

2. Ordnung für sämmtliche Städte der preußischen 
Monarchie, v. 19. Nov. 1808.

Im Eingang ist ausgesprochen, daß diese Ordnung mit 
Aufhebung der derselben zuwiderlaufenden, jetzt über die Ge, 
genstände ihres Inhalts bestehenden Gesetze und Vorschriften 
festgesetzt wird. „Privilegien und Konzessionen, welche der 
Stadtgerneinde vorn Staate ertheilt sind, so wie auch die nn, 
ter Genehmigung des Staats früher bereits abgefaßten Ve, 
schiüsse derselben und sonstige Verfassungen, dürfen den Be, 
stimmungcn dieser Ordnung nicht entgegen stehen imb sollen 
nur in soweit, als dies nicht der Fall ist, gültig seyn, zu dem 
Ende aber bei jeder Stadt in ein besonderes Statut zusam, 
mengetragen werden." (§. 49.) „Das Stadrrechr, so wie 
überhaupt der Umfang der Städte, erstreckt sich and) anf die 
Vorstädte." (§. I.) „Zum städtischen Polizei, und Gerne ne, 
Bezirk gehören daher alle Einwohner und sämmtliche Grund, 
stücke der Stadt und der Vorstädte." (§. 4.) „Der Unter, 
schied, welcher bisher zwischen mittelbaren und unmit, 
t elb a ren Städter, statt fand, soll in allen Beziehungen 
auf städtische Angelegenheiten künftig aufhören." (§. 7.) ,Deu 
Gutsherren wird nicht gestattet, über mittelbare Städte die, 
ser Ordnung zuwiderlaufende Rechte und Befugnisse auszu, 
üben." (§. 8-) Sämmtliche Städte werden enigctheilt in 
große, die 10,000 Seelen zählen oder darüber, mittlere,

K 2
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von 3500 bis zu 9999 Einwohntrn, und kleine, bis zu 
3499 Einwohnern, das Militait überall ungerechnet. ( §. 9. 
10. ) Jede Stadt von mehr als ßoo Seelen wird in mehrere 
Bezirke getheilt. ( §. 11. 12.) „Der ganzen Stadt ist ein 
Magistrat und jedem Bezirk ein B « z i r k s v 0 r st e h e r vor/ 
gesetzt." (§. 13. ) „Dae Bürgerrecht besteht in der Be, 
fugniß städtische Gewerbe zu treiben und Grundstücke im städ, 
tischen Polizeibezirk der Stadt zu besitzen. Wenn der Bürger 
stimmfähig lst, erhält er zugleich das Recht an der Wahl der 
Stadtverordneten Theil zu nehmen, zu öffentlichen Stadtäm, 
teilt wahlfähig zu seyn, und in deren Besitze die damit ver/ 
bundene Theilnahme an der öffentlichen Verwaltung nebst Eh, 
renrechten zu genießen." (§. 15.) „Zn jeder Stadt giebt es 
künftig nur ein Bürgerrecht. Der Unterschied zwischen 
Groß, und Kleinbürgern und jede ähnliche Abtheilung der 
Bürger in mehrere Ordnungen, wird daher hier völlig aus, 
gehoben." (§. 16.) „Das Bürgerrecht darf Niemanden ver, 
zagt werden, welcher in der Stadt, worin er solches zu er, 
langen wünscht, sich häuslich niedergelassen hat und von um 
beschossenem Wandel ist." (§. 17.) Der Magistrat ertheilt 
das Bürgerrecht nach eingeholtem Gutachten der Sradtver, 
ordneten. ( §. 24. ) Die Bürgerschaft in ihrer Gesammt, 
heil hat kein anderes Recht auezuüben, als das, die Stadt, 
verordneten zu wählen. (§. 67.) „Alle übrige innere so, 
wohl als äußere Angelegenheiten der Sradtgemeine werden 
durch Derachschlagungen und Schlüsse ihrer Stadtverordneten 
angeordnet, es mögen diese Angelegenheiten die Stadrqemeine 
als eine moralische Person betrachtet, oder die Mitglieder der, 
selben als solche betreffen." (§. 68.) Die kleinste Zahl der 
Stadtverordneten ist 24, die höchste 102 '). (§. 70.) Dazu 
kommt ein Drittel Stellvertreter (§. 71.) Die Wahl 
geschieht nach Bezirken, nicht nach Ordnungen, Zünften und 
Korporationen in den Bürgerschaften. (§. 72. 73.) Zur 
Stimmfähigkeit und Wahlfähigkeit wird bei unan, 
gesessenen Bürgern in großen Städten ein reines Einkommen 
von wenigstens 200 Rthlr., in mittleren und kleinen Städten 
von 150 erfordert. (§. 74 und 84.) Zwei Drittel der Stadt, 
verordneten und der Stellvertreter müssen mit Häusern in 
der Stadt angesessen seyn. (§. 85.) Die Stadtverordneten 
und die Stellvertreter werden auf 3 Zahre gewählt; jährlich 
scheidet 1/3 aus. (§. 86. ) Die Stadtverordneten sind Reprä, 
scntanten mit völlig unbeschränkter Vollmacht ( namentlich auch 
Stenern, Leistungen und Lasten für die öffentlichen Bedürfnisse 
der Stadt aufzulegen), und ohne Verpflichtung, der Bürger,

1) Durch eine königliche Cabineisordre vom 10. Juli 1809 
ist die kleinste Zahl auf 9 herabgesetzr.
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schäft Rechenschaft zu geben. „Das Gesetz und ihre Wahl 
sind ihre Vollmacht, ihre Ueberzeugung und ihre Ansicht vom 
gemeinen Besten -der Stadt ihre Instruction, ihr Gewissen 
aber die Behörde, der sie deshalb Rechenschaft zu geben ha, 
den." (§. ioO—no.) „Doch kann die Stadtverordneten, 
Versammlung keine gefaßten Beschiüsse mit öffentlicher Auto, 
rirär selbst zur Ausführung bringen.' Der Magistrat des Orrs 
ist allein dazu befugt und Hafter dafür, daß nichrs gegen den 
Staat und gegen die Gesetze ausgeführt werde." (§. 127.) 
Der Magistrat besteht in kleinen Städten aus 1 besoldeten 
Bürgermeister, 1 besoldeten Rathemann und 4 bis 6 unbe, 
solderen Rathsmännern; in mittleren Städten aus 1 besolde, 
ten Bürgermeister, 2 besoldeten Rathsherren, und 7 bis 12 
unbesoldeten Rathsherren; in großen Städten aus 1 besolde, 
ten Oberbürgermeister, 4 bis 5 besoldeten Stadträthen (von 
denen einer Bürgermeister heißt), 12 bis 15 unbesoldeten 
Stadträthen. (§. 142 —144.) Die Aemter dauern theils 12, 
theils 6 Jahre; die auf 12 Jahr angestellten (die Syndici, 
die „gelehrten Stadträthe", deren es 1 oder 2 geben soll in 
den größer» Städten, und die Stadtbauräthe) unterliegen 
Prüfungen (K. 146.149.) Alle Mitglieder wählen die Stadt, 
verordneten, außer dem Oberbürgermeister, den der Landes, 
Herr aus 3 von den Sr. V. präfentirten Candidate» ernennt. 
Die Wahlen werden von der Provinzial, Polizeibehörde bestä, 
tiget. (§. 152. 1,53.) Die Unterbedienten ernennt der 
Magistrat auf Lebenszeit. (§. 157. ) Die Besoldung der be, 
soldeten Magistrats-Mitglieder und Officiante» bestimme» die 
Stadtverordnete». ( §. 158. ; Die auf 12 Jahre gewählten 
Magistratsglieder habe» »ach Ablauf derselbe» Pensione, An, 
spräche. ( K. 159. ) Wo nicht eigne Polizeibehörden angeord, 
net werden, wird die Ausübung der Polizei dem Ma, 
gistrat überwiesen, „der sie sodann vermöge Auftrags aus, 
übt." — „Die Magisträre werden in dieser Hinsicht als 
Staatsbehörden betrachtet." (§. 166.) Die Kosten der Orts, 
polizet muß die Stadt tragen. (§. 167.) Für alle Gemeinde, 
fachen (zu denen die Polizet nicht mehr gerechnet wird) con, 
centrirt sich die Verwaltung in dem Magistrat, „der Bürger, 
schäft wird indessen — die kräftigste Mitwirkung dabei zuge, 
standen." ( §. 169.) „Der Magistrat ist die ansfüh, 
rende Behörde. Er hat aber ohne unmittelbare Theil, 
nähme von Bürgern, nur die allgemeine Leitung der ganzen 
Verwaltung des Gemeinwesens und diejenigen speziellen Ge, 
schäftözweige abzumachen, wobei es nicht auf eigene Admini, 
stratton oder fortwährende Localaufsicht, sondern hauptsächlich 
auf Gesetzes, und Verfassungskunde ankommt." (K. 174.) 
„Alle Angelegenheiten, womit Administration 
verbunden, oder die wenigstens anhaltende Auf, 
sicht und Kontrolle oder Mitwirkung an Ort und 
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Stelle bedürfen, werden hingegen durch Deputationen 
besorgt, welche aus einzelnen eder wenigen Magistratsglie, 
dem, dagegen größtentheils aus Stadtverordneten und Bür- 
gern bestehen, die von der Stadtverordneten,Ver, 
stimm lu ti 9 gewählt und vom Magistrat bestätigt werden.^ 
(§. 175.) Die Geschäfte, welche der Magistrat allein zu rrei, 
beii har, und die, welche stch regelmäßig zur Verwaltung durch 
Deputationen und Commissionen eignen, sind besonders auf, 
gezählt. (§. 178. 179.) Die Dez irkevorst eher bilden Un, 
terbehörden des Magistrats. (§. iß2. ) Die Stadtverordneten 
in der Gesammtheit controlliren die ganze Verwaltung des 
städtischen Gemeinwesens tu allen Zweigen: a) Alle Käm, 
rnerei, und städtische Kassen, auch Nuhuugs, und Verbesse, 
rungs,Etats, nebst Etats-Überschreitungen, werden der Sr. 
V. Versammlung zum Gutachten vorgelegt, und der Magi, 
strat darf deren Erinnerungen — nicht unbeachtet lassen, 
b) Neue Gehälter dürfen — aus keinem städtischen Fonds, 
ohne Einwilligung'der Stadtverordneten, zugestanden werden, 
c) Ueber auzusteUcnde Prozesse, abzuschließende Vergleiche, 
Aufnahme und Kündigung von Kapitalien, Veräußerung und 
Verpfändung der Kämmereigüter, Belegung derselben mit 
Dienstbarkeiten, Pläne zur Bewirthschaftung von Grund, 
stückm, Nutzungen und Administrations-Gegenstände des Ge, 
mciuewesens, außerordentliche Holzschläge, Bedingungen bei 
Vererbpachtung oder Verzeitpachtung von Grundstücken und 
Zlutzungen, die Gebote bei den deshalb gehaltenen Licitatio, 
neu, jeden Neubau, jeden Lieferungskonlrakt, sede Remis, 
stonsauwetsung, und überhaupt über alle Gememegegcnstànde 
von Wichtigkeit, sollen künftig jederzeit die Stadtverordneten 
stch zuvor erklären und deren Erinnerungen genau berücksich, 
tigt werden, d) Sie nehmen die Rechnungen ab von allen 
Deputationen, Kommissionen und Bezirksvorstehern, mit Ein, 
schluß der Rechnungen vom Armenwesen, ingleichen die Haupt, 
Kämmerei, Rechnungen, und zwar durch einen Ausschuß, in 
einem Termin, wo jeder Bürger Zutritt hat. e) Zeder Neu
bau wird von ihnen durch eine Deputation abgenommen, 
f ) Sie sind befugt, selbst die Geschäftsführung der Deputa, 
tionen und Kommissionen des Magistrats durch Deputationen 
aus ihrer Mitte zu untersuchen. (§. i83«) Die sonst nöthig 
gewesene Einholung der Genehmigung der Provinzial, Poll, 
zeibehörden in einzelnen Administranonöfällen ist nicht weiter 
erforderlich. (§. 189.)
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3. Herzoglich Nassauische Verordnung 
über die OrtS- und Gemeinde-Ver
waltung vorn 5ten Juni 1810 (Samm
lung der landesherrlichen Edikte im Herz Nas
sau. Bd. IL Wiesb 1818. 4to. S. 72—80).

Es soll „ein jedes Amt — ht örtliche Verwaltungsbe, 
zirke abgetheilt werden, welche den Namen Gemein debe, 
zirk führen, aber in aller Beziehung künftig nur nach dieser 
Staats , Eint Heilung erscheinen." Zn der Regel soll 
jedes Dorf, Flecken oder Stadt einen eigenen Gemeindebezirk 
bilden. (§. i.) „Nach dieser geographischen Bildung der Ge, 
metndebezirke sind zugleich sämmtliche Staatsbürger Unseres 
Herzogthums in Gemeinden abzuchcilen, dergestalt, daß ein 
jeder, sobald er sich häuslich niederläßt, oder ein bürgerliches 
Gewerbe für eigne Rechnung treibt , auch Ortsbütget in der
jenigen besonderen Gemeinde ist, in bereit Bezirk er feinen 
festen Wo hü sitz hat." — Doch brauchen mehrere Classen von 
Personen nicht Ortsbürger zu werden, so Standes, und Grund, 
Herren, Adlige, Beamte, Capitalisten und R Miere rc. (§. 3.) 
„Für jeden Gemeindebezirk sollen besondere Verwaltungsb hör, 
den angeordn t werden, nämlich eine verwaltende und 
vollziehende, eine verrechnende, eine berathende 
und eontrollirende Behörde, und ein Feldgericht." 
(,§. 4. ) Der von der Regierung ernannte Schultheiß, in 
größeren Städten Stad-tsch u ltheiß in andern größeren Ge, 
meinden Ober schult heiß genannt, bildet die „verwaltende 
und vollziehende", ein ebenfalls von der Regierung bestellter 
Gemeinderechner oder Rathscassirer die „verrechnen, 
de" Behörde; die „berathende und eontrollirende" formiren 2 
bis 12 aus der Gemeinde auf 2 oder 3 Jahre gewählte Vor, 
sicher; das Feldgericht (in den Städten und größeren 
Ortschaften Stadt, oder Gemeinderath genannt) bilden 
der Schultheiß und 2 biß 8 lebenslänglich ernannte Feldge, 
richtsschöffen oder Rathsherren. — „Dem Schult
heißen ist — die ganze örtliche Verwaltung über, 
tragen — er verkündigt die Gesetze und die Beschlüsse der 
ihm vorgesetzten Behörden sowohl, 'roie die im eignen Amtö, 
kreis von ihm selbst gefaßten, — und er vollzieht sie; durch ihn 
fordern die höheren Stellen die Nachrichten und Beglaubigun- 
gen aus dem Gememdebezirk, welche sie bedürfen; er verwaltet 
die ganze örtliche Polizei, unter der Aufsicht des Amts, in so, 
fern wir nicht in den Städten eigene Ortspolizeibeamten beste!, 
len; er verfügt in eilenden Fällen Personal, oder Neal,Arrest; 
— in Nothfällen kann er mit Zuziehung von 4 Feldgerichts, 
schössen, Rathsherren oder auch 4 andern Testamentezeugen, 



152

gültige Testamente aufnehmen; er kann nach vorgängiger De, 
rarhung mit den Gemeindevorstehern, Gebote und Verbote, 
welche den höheren Orts erlassenen Vorschriften nicht wider, 
sprechen, in geringen ortspolizeilichen Gegenständen — erlassen. 
Er kann jedesmal diejenigen, welche dagegen handeln, bis zu 
I st. um Geld strafen; — diejenigen, welche sich widerspenstig 
gegen ihn betragen, kann er bis "zum Abend des nämlichen Ta, 
ges in den Bürgergehorsam bringen lassen; er verwaltet unter 
beständiger Aufsicht des Amts das Gemeindevermögen, er schließt 
die Accorde ab und ertheilt die Assignatione« an den RechnungS, 
führet; er sorgt dafür, daß dieser die Einnahmen zur bestimm, 
tcti Zeit eintreibt, und hält ihn zur Rechnungslage in der geietz, 
lichen Frist an; die Erhaltung und vortheilhafte Benutzung des 
Gemeinde,Vermögens ist ihm vorzüglich aufgetragen; er er, 
nennt, unter Benehmung mit den Vorstehern die 
Gemeindediener, Tag, und Nachtwächter rc. bestätigt die 
von den Viehbesitzern gewählten Hirten, in sofern sie in der 
Gemeinde schon ansässig sind; die Aufnahme eines auswärti, 
gen Hirten muß bei Amt angezeigt werden; er leitet alle Ge, 
schäfte des Feldgerichts; er sorgt für die Eintreibung der Staats, 
abgaben, domanial,, standes,, grundherrlichen und 
Stiftungsgefälle; er führt die Dienstregister, stellt die Hebre, 
gister der Steuern auf; sieht auf Beobachtung guter 
Sitten unter den Gemeindebürgern, auf die öffentliche Sicher, 
heit, auf die Wege und Drücken, auf Handhabung der Feuer, 
ordnung ; — zeigt die Fälle an, wo Vormundschaften und Curate, 
kn anzuordnen sind; hat die Gemeinde, Papiere und Urkunden 
in seiner Verwahrung; alles nach Maaßgabe der von Unserer 
Landesregierung besonders zu verkündenden ausführlichen Schult, 
heißen,Instruction. In den Städten können einzelne Verwal, 
tungszweige unter der Leitung des Stadtschultheißen besondern 
Commissionen übertragen werden. Das Wohl und den 
Vortheil eines jeden seiner Gemeindeglieder mög, 
liebst zu befördern, ist seine Pflicht und seine Bestimmung, in 
sofern eö mit dem Wohl anderer Gemeindeglieder und der Ge, 
meinde im Ganzen, und mit der höheren Ordnung des Staats 
vereinbar ist."

„Die Vorsteher sind überhaupt zur Berathung für den 
Schultheiß, und zur Controlle angeordnet; durch sie gelangen 
daher die Anträge und Gesuche der Gemeinde an die Staate, 
behörden, sie unterschreiben die Bittschriften derselben entweder 
allein, oder gemeinschaftlich mit dem Schultheißen; sie können 
jedoch die Gemeinde nicht selbst zusammen berufen, sondern 
dies hängt lediglich vom Schultheißen ab, auch haben sie bei 
demselben keine entscheidende, sondern blos berathende 
Stimme, und wenn sie sich mit demselben nicht vereinigen kön, 
neu, so bringen sie ihre Angelegenheit an das Amt oder an 
die Landesregierung. In besonders wichtigen Fällen der Ge, 

meinde, 
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meinde,Verwaltung z. B. Ankauf oder Veräußerung von Ge- 
meindegütern, Umänderung der Cultur eines großen Districts 
:c., soll zwar die ganze Gemeinde gefragt werden, sie 
hat aber alsdann, wie überhaupt, nicht zu berath
schlagen, sondern die Gemeindebürger sollen blos auf die 
ihnen vom Schultheiß und Vorstand vorgelegten Fragen mit 
Za! oder Nein! antworten; in Sachen von minderer Bedeu- 
tung z. B. Abschließung von Aeeordeu über Arbeiten an Ge
meindegebäuden, die über 5 Fl. betragen, Benutz ungsart 
der Alm en den rc. genügt die Berathung des Schultheißen 
mit den Vorstehern, so wie derselbe in geringfügigen Sachen 
ohne diese verfährt, und Alles, was sich auf die Handhabung 
der Polizei und den Vollzug der Gesetze oder von höhern 
Staatsbehörden erfolgten Beschlüsse bezieht für sich allein, 
ohne Zuziehung der Vorsteher, besorgt. Sie begutachten — 
den vom Schultheißen jährlich aufzustellenden Gemeinde-Rech- 
nungS-Ueberschlaq; die Einsicht der Gemeinde-Rechnung und 
NechnnngS-Belege soll ihnen jederzeit offen stehen; überhaupt 
coutrolliren sie die ganze Gemeinde-Verwaltung des Schulthei
ßen und des Rechners und zeigen die Mängel derselben dem 
Beamten an."

4. König!. Baiersches Edikt über die Verfassung 
und Verwaltung der Gemeinden vom 17. Mai 
1818. (Gesetzblatt deö Königr. Baiern vom I. 
1818 S. 49 ff.)
Im Eingang ist die Absicht ausgesprochen „in den Städ

ten und Märkten die Magisträte mit einem freieren und 
erweiterten Wirkungskreise wieder Herzustelten" zu wel
chem Ende mit Aufhebung aller über die Verfassung und Ver
waltung der Gemeinden erlassenen früheren organischen Ge, 
sehe, insbesondere des Edikts vom 24. Sept. ißo8, das neue 
Edikt erlassen wird. „Die Gemeinden theilen sich a) in 
Städte und größere Märkte, b) in Rnra(gemeinden, 
welche theils aus kleineren Märkten, theils aus Dörfern, Wei
lern und Einöden bestehen (§. 6.)" *). Die Städte und grö, 
ßeren Märkte theilen sich in 3 Classen, I die mit einer Be
völkerung von 2000 Familien und darüber, II. die von 500 
bis 1999 Familien, HI. die unter 500 Familien (§.9.). Wirk
liche Mitglieder einer Gemeinde sind in der Regel nur dieje-

1) Der gegenwärtige Auszug beschränkt sich auf das was 
die Städte und Märkte oder die sogenannten Municipal,Ge
meinden betrifft.



154

niqen, tveldie in dem Bezirk derselben domicilirt sind und dar 
bei darin entweder besteuerte Gründe blitzen oder besteuerte 
Gewerbe ausüben (§. ii.) Die Gemeinde,Verwaitunq wird 
besorgt und vollzogen i » durch einen bürgerlichen Magi, 
st rar 2) durch einen Gemeinde, Ausschuß 3) durch D ir 
sirictS/Vorsteher welche in größeren Städten dem Magi, 
strat beigegeben sind (§. 45.). Der Magistrat besteht in den 
Städten erster Classe aus 2 Bürgermeistern (worunter ein 
Rechtskundiger), 2 bis 4 Rechtskundigen Räthen, 1 techni
schen Baurarhe, und 10 bis 12 Bürgern, vorzüglich von der 
gewerbtreibenden Classe; in der 21111 und zten Classe zählt der 
Magistrat eine kleinere Zahl von Mitgliedern. (§. 47.) Der 
Magistrat wird von dem Gemeinde, Ausschuß gewählt, die 
Bürgermeister |unb die rechtskundigen Räthe auf 3 Zahre, 
demnächst aber wenn sie wieder gewählt werden, auf Lebens, 
zeit, die übrigen Magistratsglieder auf 6 Zahre, der Baurath 
gleich auf Lebenszeit. (§. 50. und 52.) Die sämmtlichen Ge, 
meindeqlieder wählen aus ihrer Mitte Wahlmänner, deren 
Zahl bei mehr als 4000 Gemeindegliedern den Kosten, bei 
Städten der ersten Classe unter 4000 Gemeindegliedern den 
Soften, bei Städten der zweiten Classe den 2osten, bei denen 
der dritten Classe den roten Theil der wahlfähigen Gemein, 
deglieder beträgt. (§. 74.) Diese Wahlmänner wählen die 
Gemeinde,Bevollmächtigten, die den Gemeinde »Aus, 
schuß bilden. ( §. 75. ) Dazu sind nur die wählbar, die a) in 
den Städten der ersten Classe im höchstbesteuerten Drittheile, 
b) in den Städten bet zweiten Classe in der höchstbesteuerten 
Hälfte, c) in denen der dritten Classe in den höchstbcsteuerren 
2 Drittheilen sich bestnden. ( §. 76. ) „Die Zahl der G. B. 
soll immer das Dreifache der bei dem Magistrate aus der Bür, 
ger-Classe Angestellten Räthe betragen. Sie werden auf yZahre 
gewählt." ( K. 79. ) „Der Magistrat übt als Vorsteher der 
Gemeinde alle der bürgerlichen Corporation zustehenden Rechte 
ans." ( §. 55. ) „Der Magistrat ist verpflichtet die Gemeinde- 
Bevollmächtigten in allen wichtigen Gemeinde,Ange, 
(egens)eiten zu Rathe zu ziehen, insbesondere 
a) bei Veräußerungen oder Verpfändungen nnbeweglicher Ge, 
meinbe, oder Stiftungs,Güter oder nutzbarer Rechte; b) bet 
Erwerb von Realitäten oder Rechten; c) bei Neubauten; 
d) bei allen Verpachtungen oder Geld,Vorleihen an Magi, 
stratö-Glieder und an ihre Verwandte und Verschwägerte im 
ersten Grade; e) bei Capitals, Aufnahmen für die Gemeinde; 
D bei Lieferungs,Contraeten; g) bei Regulirung unständiger 
Gemeinde,Dienste und Gemeinde,Umlagen; h) über die ent, 
worfenen Schulden, Tilgung«, Pläne; i) Über die Gemeinde, 
und Stiftung«,Rechnungen." ( §. 82.) „Der Magistrat ist 
schuldig die Bemerkungen und Abstimmungen der Gemeinde,
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Bevollmächtigten möglichst zu berücksichtigen; — glaubt er, 
davon abwetchen zu müssen, so Hal er, insofern nicht Gefahr 
auf dem Verzüge haftet, die Genehmigung der Kreis, Regie, 
rung, resp, des einschlägigen Land, oder Gutöherrlicheu Ge« 
richrs, darüber einzuholen." (§. 83*)* — Die Unterordnung 
der Gemeinden unter die Staatsbehörden ist §. irr. ff. theils 
in allgemeinen Prinzipien, theils in speciellen Regeln über eine 
Reihe einzelner Fälle (namentlich in finanzieller Hinsicht) 
fesigestellt. — Die gesammte Locat,Polizei ist dem Ma, 
qistrate übertragen (mit Ausnahme der Hauptstadt), aber 
nicht in eignem Namen, oder Namens der Communen, son, 
dern „als Regiernngsbeamt en " ( §. 67. ).

Die Verwaltung des Communal,Vermögens war den 
Communen übrigens schon durch eine Verordnung vom 6. 
März 1817 zurückgegebcn und zugleich die Centralisirung des 
Stiftungövermögens (kraft des Edikts vom 30. Dez. 1807) 
wieder aufgehoben worden.

5. Großherzogl. Hessen Darmstadtische Gemeindeord
nung vom 30. Juni 1821. (im H. D. Regie
rungsblatt vom I. 1821 Nr. 29.)

Das Land wird in Bürgermeistereien einaetheilt, 
bei deren Begränzung im Allgemeinen die bisher bestehenden 
Gemeinden zum Gründe liegen sotten und deren jede mit ei, 
nem Minimum von 40a bis300 Seelen) auch mehrere Gemein, 
den begreifen kann, mit einem gemeinsamen Ortsvorstand. — 
Der Bürgermeister ist der erst Ortsvorgesetzte, auch für 
die Polizei, wenn nicht ein besonderer Polizeibeamter bestellt 
wird. Derselbe wird auf 6 Jahre von der Regternng ernannt, 
unter drei von allen wahlberechtigten Ortsbürgern erwählten 
Candidate». Sein Amt soll ein Ehrenamt seyn, welches ohne 
Gehalt geführt wird, nur mit einer Entschädigung für Schrei, 
berei, und Kanzleikosten, und mit Anwelsung von „Reprä, 
sentationskosten," in Städten über 5000 Einwohner oder da, 
wo ganz besonders verwickelte Verhältnisse des Gemeindever, 
mögens eine unausgesetzte Thätigkeit in Anspruch nehmen. 
Der Bürgermeister ernennt den Rarhödiener selbstständig, den 
Nachtwächter und andre Gemeindediener auf Vorschlag des 
Gemeinderathö; stimmt er demselben nicht bei, so gebührt die 
Ernennung der Regierung. 2(le> Stellvertreter werden dem 
Bürgermeister Beigeordnete (einer oder mehrere) zuge, 
feilt. Ein Gemeinderath von 9 bis 30 Mitgliedern i nach 
der Bevölkerung), auf 3 Jahre gewählt von den Ortsbür
gern, unter specieller Leitung und Bestätigung der Regierung, 
und zwar zum dritten Theil aus der höchstbesteuerten Hälfte 
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aller Wählbaren, mit jährlicher Ausscheidung eines Drittheils, 
wird ungeordnet. Derselbe versammelt sich in der Regel nur 
einmal im Jahre auf höchstens 14 Tage (sonst nur in 
einigen außerordentlichen gesetzlich vorgesehenen Fällen, z. B. 
um einen Nachtwächter vorzuschlaqen, oder auf ausdrückliche 
Ermächtigung der vorgesetzten Regierungsbehörde). Dem 
Gemeinderath kommt alsdann zu: die Prüfung der Rech- 
nungen für das verfloßne Zahr, die Prüfung des Bud- 
jets für das künftige Jahr, und eine Berathung über 
Verbesserungen in der Verwaltung des Gemeindevermögene 
überhaupt. Das Ortebürgerrecht wird sehr allgemein zu
gänglich gemacht, und namentlich durch das Gesetz selbst allen 
zur Zeit der Verkündigung desselben in irgend einer Gemeinde 
der Provinzen Starkenburg und Oberhessen bereits aufgenom
menen Beisassen ertheilt, so daß das Einträgen ihres Na
mens in das Verzeichniß der Ortebürger ihnen „aus keinem 
Grunde verweigert werden" darf. — Eine merkwürdige An
erkennung vor, Privatgerechtsamen enthält die Bestimmung 
daß die bisherigen vollen Bürger zeitlebens den bisherigen 
Antheil am Gemeindevermögen behalten.

6. Königl. WürtembergifcheS VerwaltungSedict für 
die Gemeinden, Oberämter und Stiftungen vom 
11. März 1822 (im Königl. Würtembergifchen 
Staats - und Regierungsblatt vom I. 1822 Nr. 
17 S. 131 f.) Erstes Kapitel. Von der Ver
waltung der Gemeinden.
Die Gemeinden theilen sich nach ihrer Größe in 5 Klas

sen : 1) Städte von mehr als ,5000 Einwohnern, 2) Ge- 
meinden von mehr als 1000 Einw., 5) alle übrigen Gemein
den (§. 2.). Die Verwaltung der Gemeinde führt ein Ge, 
meinderath, in den Städten Stadt rath genannt, von 
7 bis 21 Mitgliedern, gewählt durch die Bürgerschaft aus 
ihrer Mitte (§. 4. 5.). Die Wahl ist gültig auf 2 Zahre; 
zum zweitenmal gewählte Mitglieder bleiben es aber lebens
länglich ( §. 7. ). Aus drei von der Gemeinde vorgeschlage
nen Candidate» ernennt die Regierung einen Ortevorsteher, 
Stadt-Schultheiß oder Schultheiß genannt, der den 
Vorsitz im Gemeinde-Rathe führt und in der gesetzlichen Zahl 
der Mitglieder begriffen ist (§. 10 —12.) „Dem Ortevor, 
steher liegt es ob, die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicher
heit zu erhalten, die Ortspolizei im Namen der Ge
meinde, die Landeöpolizei im Namen und aus beständigem 
Auftrage der Regierung zu handhaben, die Gesetze und die in 
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Gemäßheit derselben von den Staatsbehörden getroffenen An« 
ordnungen zu verkünden, zu vollziehen, und durch andere voll, 
ziehen zu lassen, für Aufrechthaltung der Gesetze, 
der Religion und guter Sitten zu sorgen, der Ar, 
men nnd Nothleid enden sich anzunehmen, Hülfsbedürftige zu 
berathe», gegen Unrecht und Gewalt zu schützen, das Wohl 
der Gemeinde und ihrer einzelnen Glieder nach 
bestem Wissen und Gewissen zu fördern, die Ver, 
waltung des Gemeinde, Vermögens zu leiten, die Rechner 
und übrigen Officiante» zur Erfüllung ihrer Pflichten anzu, 
halten, Mißbräuche und Unordnungen aller Art zu verhüten, 
zu entdecken und zur Rüge zu bringen" (§. 14. ). Der 
Ortevorsteher har eine Strafgewalt, um den Ungehorsam sei« 
ner Untergebenen oder andre Polizei-Vergehungen zu ahnden, 
höchstens aber nur ( in den Gemeinden erster Classe ) bis zu 
4 Thalern Geldstrafe oder /Mündiger Einrhurmung ( §. 15.). 
Der Gemeinderath kann aber auf das Doppelte des dem Vor, 
steher gestatteten Strafmaaßes erkennen ( §. 16.). Der G e, 
m ein de rath verwaltet das Vermögen der Ge, 
mctnde (§. 2i—24.) Er hat auch bas etwanige Deficit 
( den „Commun-Schaden" ) nach dem Orts-Steuer-Fuße um, 
zulcgen ( §. 25.). Der Oberamtmann ist ermächtigt jeder 
Verhandlung in Gemeindesachen, auch unaufgefordert anzu, 
wohnen (§. 38. )♦ Die Vollziehung der Beschlüsse des Ge, 
meinderathes ist dem Orts-Vorsteher überlassen (§. /,2.) Die 
Bürgerschaft wird dem Gemeinderathe gegenüber durch einen 
beständigen Bürger, Au öschuß vertreten, der von der 
Bürgerschaft aus ihrer Mitte gewählt wird, eben so zahlreich 
wie der Gemeinderath, und auf 2 Zahre gewählt, so daß 
jährlich die Hälfte der Glieder ausscheidet ( §. 47 — 49.). 
„Der Gemeinderath ist verbunden, die Zustimmung des Bür, 
ger-Ausschnsses einzuholen: 1 ) bei Regulirung des Gemeinde, 
Etats und der darauf gegründeten Umlage ( Commun-Scha, 
dens-Project); 2 ) bei unvorhergesehenen Ausgaben, welche 
die Summe des Etats in der Art überschreiten, daß eine neue 
oder erhöhte Umlage nothwendig wird; 3) bei solchen Ver, 
leihungen oder sonstigen Verträgen über Gemeinde,Einkünfte, 
welche nicht im Wege des Aufstreiches geschehen; 4) bei al, 
len Verträgen mit einzelnen Gliedern des Gemeinde-Rathes 
ohne vorgängigen Auf, oder Abstreich; 5) bei außerordenrli, 
eben Belehnungen, Verehrungen oder.sonstigen Begünstigung 
gen für einzelne Mitglieder des Gemeinde-Raths: 6) bei al, 
le» und jeden Nachlässen liquider und exigibles Forderungen 
der Gemeinde; 7 ) bet alle» und jeden Beschlüssen, wodurch 
der Gemeinde-Etat bleibend verändert, der Vermögens, Fonds 
der Gemeinde und dessen Ertrag für die Zukunft vermehrt 
oder vermindert wird" (§. 52.) „Unter den Beschlüssen 
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letzterer Art sind alle diejenigen begriffen, welche eine Enver, 
billig oder Veräußerung von Gebäuden, Grundstücken, Ge, 
fällen und anderem nutzbaren Eigenthum, eine Kapital, Aus, 
nähme oder Ablösung von Activ, Capitalien zur Deckung der 
lausenden Ausgaben, einen außerordentlichen Vorempfang auf 
die Einkünfte der folgenden Jahre (namentlich außerordenkli, 
che Holzschläge re. ) eine Bewilligung neuer Besoldungen oder 
Vesoldungszulagen und Pensionen, eine Belastung der Ge, 
meinde durch Passiv,Uebernahme von Renten, Zinsen, Gülten 
und lästigem Eigenthum betreffen; desgleichen diejenigen Fälle, 
wo von Erhöhung, Schmälerung oder Aufhebung bürgerlicher 
Nutzungen (namentlich der Allmand,, Holz,, AZeid,, Pferch, 
und andern Gerechtigkeiten der einzelnen Bürger) oder um, 
gekehrt von Erhöhung, Verminderung oder Aufhebung bür, 
gerlicher Leistungen an die Gemeinde ( namentlich der Bürger, 
steuer, des Bürger,Annahm-Geldes, des Beisch,Geldes, Wach, 
Geldes, Frohn, Geldes, der Allmand, Zinse, Hotztheil-Zinse, 
Weid,Gelder und ähnlicher Einzüge) die Rede ist" (K. 53. ). 
„Zn allen unter den Bestimmungen der §§. 52. und 53. be, 
griffen«! Fällen hat der Gemeinde,Rath den Bürger, 
Ausschuß jedesmal vor Abfassung des Beschlusses zur Be, 
rathung beizuzichen, und über seine Ansicht und Mei, 
uung mündlich zu hören." — „Trägt der Ausschuß Be, 
denken, der Ansicht des Gemeinde,Rathes beizutrcten, so ist 
ihm das Abtreten, angemessene Bedenkzeit und abgesonderte 
Berathung gestattet. Nach Beendigung derselben erscheint der 
Bürger,Ausschuß abermals in Gesammtheit vor dem Gemein, 
de-Narhe, und läßt diesem seinen Beschluß nebst den Gründen 
desselben durch den Obmann *) mündlich vertragen, worauf 
die Sache nochmals besprochen, bei fortdauernder Verschie, 
denheit der Meinungen aber der Ausschuß entlassen, die 
Becathnng im Gemeinde, Rathe fortgesetzt, abgestimmt und 
beschlossen wird" (§. 54.). „Steht dieser Beschluß 
des Gemeinde, Raths mit der Ansicht des Aus, 
schusses im Widersprüche, so hat die Sache, 
worüber eine Meinungs, Verschieden heil ent, 
standen ist, in ihrem vorigen Zustande zu blei, 
den; eS wäre denn, daß eine Verbindlichkeit der Gemeinde, 
oder der Gemeinde, Vorsteher gegen die Gemeinde unerfüllt 
bleiben müßte, wo alsdann das Oberamr verfügend etnzu, 
schreiten hat, — oder daß die Frage, über welche verschie, 
dene Ansichten herrschen, die Abweichung von einer gesetzli, 
chen Verwaltungs,Norm beträfe, in welchem Falle immer 
das Gesetz in Anwendung zu bringen ist" (K. 55.). „Ue,

1) So heißt der Vorsteher deS BürgerauSschusseS. 
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ber die Bestellung des Gemeinde Pflegers ') und des Steuer- 
Einbringers, über die Annahme neuer Bürger und Bei, 
ft feer, über das Beginnen oder Verlassen wichtigerer Rechts, 
Streite, und über diejenigen Fälle, worüber der Deputirte 
zur Amrsversammlung besonders zu instrutren ist, hat der 
Gemeinde, Rath jederzeit den Bürgeraueschuß — um fein 
Gutachten zu hörend ohne daran gebunden zu seyn (§.56). 
Der Bürger,Ausschuß ist berechtigt die Jahres, Rech, 
n ungen der Gemeinde-Pfleger nebst ihren Beilagen einzu, 
sehen, zu prüfen, und feine Bemerkungen über dieselbe dem 
Gemeinde-Rathe mitzutheilen (§. /$.). Der Obmann darf 
den Ausschuß zu jeder Zeit zusammen rufen, muß jedoch 
von diesem Vorhaben, so wie von dem Gegenstände der 
Verhandlung den Orts,Vorsteher immer vorgängig in Kennt, 
niß sehen (§. 60.). „Zu Handhabung des Uns zuste« 
henden.Rechts der Oberaufsicht über das Gemeinde,Wesen 
sind zunächst die Oberämter, in der Unterordnung unter die 
betretenden Kreis, Regierungen und das Ministerium des 
Innern, ausgestellt." Insbesondere haben die Oberämter 
die Etats und Rechnungen der Gemeinden zu prüfen (§. 64.). 
Das Princip für diese Oberaufsicht ist im folgenden ö- also 
aufgestellt. „Die Beschlüsse des Gemeinde-Raths bedürfen 
der Genehmigung einer Regierungs-Behörde in allen denje, 
nigen Fällen, in welchen entweder das Interesse der Ge, 
meinde und ihrer Vermalter, oder das Interesse der gegen, 
wärrigen Bürgerschaft und der künftigen Glieder der Ge, 
meinde, oder das Interesse der einzelnen Gemeinden und 
der übrigen Sraatsgenossen getheilt ist" worauf dann eine 
Reihe einzelner Anwendungen fpeciel bestimmt ist (§. 65.66,).

Um bas Verhältniß der Bürgerschaft nach den neuesten 
würrembergischen Gesetzen richtig aufzufassen, muß noch be
merkt werden, daß nach der würtembergischen Versas- 
sungeurkunde vom 25, Sept. 1819 §. 137. ff. die Abge, 
ordneten von den Städten und von den Oberamtsbezirkcn 
nicht durch die Gemeinde-Räthe, sondern durch die besteuert 
len Bürger gewählt werden.

Das im Auszüge hier mitgetheilte Edict vom 1. März 
»822 (dem durchweg das Edict über die Gemeindeverwal
tung vom 31. Dezember »8'8 zum Grunde liegt) hat eine 
bedeutende Ergänzung erhalten durch das Gesetz über 
das G em ei n de, B ürger , und Beifttz,Recht vom 
24. April 1828 (Regierungsblatt vom Z. 1328. Nr. 25, S. 
197 f), dessen Bestimmungen indeß für den Zweck gegen, 
wärtiger Schrift hier nicht aufzunehmen nöthig scheint.

1) Des von dem Gemeinde-Rath au- seiner Mitte zu wckh, 
lenden Eaffen, und Rechnung- - Führer-
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Merkwürdig, wegen einer heut zu Tage nicht überall mehr 
vorkemmenden Beachtung privat'herrschaftlicher Gerechtsame 
und Interessen ist im Art. üz. daß der Gemei.iderarh, vor 
Ausnahme eines neuen Bürgers oder Beisitzers (Schutzven 
wandten), „in standeeherriichen so wie in denjenigen ritten 
schaftlichen Orten, wo solches hergebracht oder als Surro, 
gat der Orts>Polizei besonders zugestanden ist, die Erktä, 
rung der Gutsherrschaft einzuholen" hat. — Als Erfordere 
niß zur Aufnahme ist ein Minimum des Vermögens be, 
stimmt, von resp. 4o°/ 600 und ßoo Gulden, nach den drei 
Klassen von Gemeinden (Art. 20.).

Berlin, gedruckt bei den Gebrüdern Gadicke.



Empfehlungswerthe Bücher,
welche in der

Nicolaifchen Buchhandlung in Berlin
und Stettin

erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands 

zu haben sind.

' B. R. Abcken

Beiträge
für das

Studium der göttlichen Comödie

Dan te A li ghi eri ' S
gr. 8. Preis 1 Thlr. 25 Sgr.

Inhalt: Dante's Zeitalter und sein Leben — Abhandlungen 
über einzelne die göttliche Comödie betreffende Punkte — die Al« 
legorie der göttlichen Comödie — Beatrice — Dante's Origina
lität — Dante und die Schriftsteller des Alterthums — Fran« 
ceSco — Urtheil eines französischen Kritikers über die göttliche 
Comödie — Dante's Eintreten in die Stadt des Dis — Buch 
von der Monarchie, im Auszug — Mannigfaltigkeiten des in 
Dante's Hölle Dargestellten — Schauplatz der göttlichen Comödie 
und Bedeutung derselben — Ausmessung der Hölle und des Fe« 
Hcfcuers — Dauer der Reise Dante's — Allgemeine Uebersicht 
über den Schauplatz der göttlichen Comödie.

Bethmann-Hollweg, Prof. Dr. A., Grundriß zu 
Vorlesungen über den gemeinen Civilprozeß, mit einer 
Vorrede über die wissenschaftliche Behandlungsart des
selben. 2te Aufl. gr. 8. 1825. 10 Sgr.

------- de Causae Probatione Dissertatio. 8. maj. 
1820. 15 Sgr.

--------- Versuche über einzelne Theile der Theorie des 
Civilprozcsses. gr. 8. 1827. 1 Thlr. 25 Sgr.
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Einleitung 

in

Nom's alte Geschichte 
von

Dr. K. L. Blum.
8. Preis 1 Thlr.

Oie Erscheinung dieses Werks wird jedem Freunde der rö
mischen Geschichte willkommen sein. Oer Verfasser zeigt in einer 
Neide lichtvoller Untersuchungen, die auch für die Geschichte der 
römischen Literatur wichtig sind, wie bei den Römern die Ge
schichtschreibung, besonders die derselben eigenthümliche Darstel
lung der früheren Zeiten, sich gebildet hat, und giebt alsdann 
seine auf sorgfältige Quellenforschungen gegründete Ansicht der 
ältesten römischen Zustände, wobei er besonders auf die Bedeu
tung der religiösen Elemente Rücksicht nimmt. Unstreitig behaup
tet dieseS Buch unter den Schriften, deren Entstchmig durch 
Nicbuhr's geistvolle Geschichte veranlaßt worden ist, einen 
ehrenvollen Platz. — Auch für ein angemessenes Aeußcre, für 
correcte» Druck und gutes Papier, hat die Verlagshandlung ihrer
seits gesorgt.

Chr. Goßlcr

Handbuch gemeinnühlicher Rechtswahrheiten 

für Geschäftsmänner.
Nach Anleitung des allgemeinen Landrechts für die Preuß. 

Staaten. Mit Rücksicht auf die später ergangenen 
Gesetze; durchgesehen, geordnet, vermehrt durch H. 
von Strampff, Jusiizrath in Berlin. Dritte Auf- 
läge. gr. 8. 1 Thlr. 25 Sgr.

Eine wohlzuachtende öffentliche Stimme in von Kamptz 
Jahrb. sagt: „dieses Buch gehört zu den gediegensten allgemei
nen Werken über das Gesetzbuch; eS erhob sich schon in seinen 
frühern Auflagen durch den Geist, Scharfblick und seltene Kennt
nisse des Verf. über die populäre Jurisprudenz so, daß es ei
gentlich eine Darstellung deS Geistes des allgem. Landrechts und 
eine Metaphysik des letzter» genannt werden muß, Herr von 
Strampff hat mit Glück dieses Werk auf die nachfolgende Le
gislation fortgesetzt und nicht blos von neuem, sondern auch er
neuert herausgegeben. "
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Leben 
des standhaften Prinzen.

Nach
der Chronica seines Geheimschreibers F. Jo am 

Alvares u. a. Nachrichten.
gr. 8. Preis : 25 Sgr.

Der Verfasser dieser Bearbeitung lebte längere Zeit in 
Portugal, und batte Gelegenheit, an Ort und Stelle sich Quel
len zu verschallen, die bei dem geringen literarischen Verkehr, 
in welchem wir mit der Halbinsel stehen, von der uns die 
Pyrenäen, Gesundheits- und Glaubens-Cordons trennen, hier 
zu Lande, nicht aufzulinden gewesen sein würden. Er ist be
müht gewesen, seiner geschichtlichen Darstellung die 
höchste Einfachheit zu geben ; wohl in der Ueberzeugung, dass 
die Reinheit und Schönheit, das Edle und Rührende, wodurch 
das Leben seines Helden ausgezeichnet ist, auch ohne allen 
rednerischen Schmuck, ja woły nur desto mehr das Gemüth 
des Lesers zu ergreifen vermöge. Und dem ist wirklich also! 
— s Ausführliche, sehr günstige Recensionen dieser Schrift 
liefern ausserdem das Berliner Conversationsblatt 1827. No. 
163. und das Tübinger Literaturblatt 1828. No. 84.)

Ed. Henke (Prof, zu Bern)

Handbuch des Criminalrechts und der 
Criminalpolitik.

gr. 8. Preis Ir Bd. 3 Rthlr. Ilr Dd. 2; Rthlr-

AuSzug aus der Halleschen Litteraturzeitung 1823. 
No. 151.: „unstreitig gehört dieses Werk zu den geistreichsten 
und wichtigsten, welche je auf dem Gebiete der Criminalwiffen« 
schäft erschienen sind. Es ist vorzüglich denen zu empfehlen, 
welche an der Gesetzgebung selbst thätigen Antheil zu nehmen be
rufen sind, aber auch für die zahlreiche und ehrcnwerthe Klasse 
derjenigen, welche sich mit der peinlichen Rechtspflege beschäftigen, 
ist es von hoher, nicht zu berechnender Wichtigkeit."

„ Man wird in dem Werke große Ausführlichkeit und Vie
les finden, waS man bis jetzt in den bändercichsten Handbü
chern der Staatswiffenschaft vergeblich gesucht hat. Durch gründ? 
liches Studunn wird man überraschende Wahrheiten gewinnen. 
Dieser erste Band enthalt die allgemeinen Wahrheiten des Cri
minalrechts , der zweite und dritte wird die besondern Lehren, der 
vierte den Criminalproceß und Sachregister enthalten."
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Staatswirthschaftliche Anzeigen.
M i t 

besonderem Bezug auf den preußischen Staat. 

Herausgegeben 
von

Dr. Leopold Krug,
König!. Preuß. Geb. Regierungsrath und Mitglied deS stati

stischen BürcauS in Berlin.
1s Hcft. gr. 8. (1 Thlr.)

Inhalt: Die Sparkasse in Berlin — Briefe über Ur
sachen und Folgen der seit einigen Jahren gesunkenen Getrei- 
depreise — Miethwerkh der Wohnhäuser in Berlin — der 
Weinbau und dessen Ertrag in den preuß. Staaten — die 
Kurmärkssche Gcneral-Land-Fcuer-Societät — Gemeinheits« 
theilungcn in Westphalen — die preuß. Staatsschuldscheine 
— KurS derselben von der Entstehung dieser Papiere an mit 
begleitenden Bemerkungen.

2s Heft. (1 Thlr.)
Inhalt: Ueber die Zahl der im preuß. Staate vorhande

nen öffentlichen Beamten,'nach ihrer verschiedenen Bestim
mung und über ihren jährlichen.Abgang und Ersatz — über Ur
sachen und Folgen der gesunkenen Getreidepreise 2ter Brief 
— Beschluß be$ Kurses der Staats sch uldschcine bis Ende 
1825 mit Bemerkungen — Brandversscherung im Großher;og- 
thum Posen — Schuldwescn der Stadt EiSlebcn — Summa
rische Nachweisung aller im Jahre 1805 in den Provinzen des 
Preuß. Staats herausgegebenen Schriften — die Zerstückelung 
deS Bodens am Rhein; nebst einer Vergleichung der wirthschaft- 
lichen Verhältnisse zweier Kreise im Preuß. Staate.

Dissertatio medica de dignitate medicaminibus non
nullis restituenda quam ad professionem e. o. 
in Universitate litoraria Berolinensi auspicandam 
scripsit et publice defendet Fr. Guil. Georgus 
Kranichfeld Dr. et Prof, medic. et chir. adsum to 
certaminis socio Dr. C. A. Hildebrand. 4.maj. 
1827. Preis geb. 1 Thlr.

Diese sehr gehaltvolle Abhandlung verdient wegen genauer 
Würdigung, und zugleich Beschränkung bei der Anwendung 
einiger neuen Arzneien, als des Chinins, des Jodins und der 
Blausäure gewiss besonders angehenden Aerzten empfohlen zu
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werden ; wobei manches Wort zu seiner Zeit gesagt ist,' was 

, nicht oft genug wiederholt werden kann. Für den Pharma
ceuten muss diese Schrift desshalb besonders Interesse haben, 
weil sie die Bereitungsart eines neuen Médicaments enthält, 
welches einen ausgebreiteten Gebrauch erhalten dürfte.

I K. Kretzschmer, 
Iustizratl) und erster Justiziarius der Pommerschcn General- 

Commission, 
Anleitung 

zum
Geschäftsbetriebe der Oekonomie - Commi starten

b e i
Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhält
nisse bei Gemcinheitstheilungen, Ablösungen der Grund- 
gerechtigkeiten, der Dienste und Abgaben, im Gefolge 
der neuern agrarischen Gesetzgebung des Preuß. Staats.
Mit 4 Kupfert, u. Tabell. gr.8. Preis 3 Lhlr. 25 Sgr.

Das Werk dehnt sich weniger über technische Grundsätze, 
welche indessen nicht völlig unbeachtet bleiben konnten, ans, als 
cs über daS eigentliche Geschäfts- Verfahren deutliche -Belehrn», 
gen giebt, und daher nicht allein den Oeconomie- Commissarien 
und Feldmessern, sondern auch den Grundbesitzern, welche mit 
diesen in Geschäfts » Verbindung kommen, empfohlen wird. Die 
allgemeine Stimme spricht sich über die erbebenden Resultate vor» 
tbeilhaft aus, welche die neuere agrarische Gesetzgebung des Preuß. 
Staats herbeigeführt hat; man klagt nur über die Kosten und 
Verzögerungen, welche die Ausführung derselben leidet. Oer 
Verfasser hat durch diese Anleitung einen Beitrag zup Abhülfe 
dieser Beschwerden geben wollen, indem er zeigt, wie das Ge
schäft, mit möglichster Ersparung von Zeit und Kosten, ordnungs
mäßig, und unter Beobachtung der Form und des Wesentlichen 
desselben, zu einem glücklichen Ziel geführt werden kann»

Summa observationum medicarum cx praxi clinica 
triginta annorum depromptarum. Auctore Lu- 
dov. Jos. Schmidtmann, Medico apud Mellen- 
ses in principatu Osnabrugcnsi. Vol. 1. 2. 3. 
1819—26. 8. maj. 5 Thlr. 7| Sgr.

Alle Literaturzeitungen haben ihr. Urtheil nur lobend über 
dieses Werk ausgesprochen. Hier ein paar Zeilen aus dem Er
gänzungsblatte der allgem. Literaturzcitung 1826 Nr. 131., wo 
eS heißt: Wir können nicht unterlassen, auch spat noch in diesen
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Blättern eines Merkes zu gedenken, welches der deutschen medi- 
cinischen Literatur Ehre macht. ES zeichnet sich durch treue Na. 
turbeobachtung, unsern gegenwärtigen Kenntnissen angemessene 
ärztliche Handlungsweise und die Wissenschaft fördernde Forschun
gen über mehrere noch zweifelhafte Lehren der Patholo
gie und Therapie bei wichtigen Krankheiten rühmlich aus. 
Durch die zur Erläuterung beigcfügten, in gutem Latein und 
zweckmäßiger Gedrängtheit geschriebenen KrankheitSgeschichten ist 
dieses Werk vorzüglich jüngern Aerzte»! zum Studium und zur 
Nachahmung zu empfehlen.

Just. Möser's

'Osnabrückische Geschichte.
Mit Urkunden. Drei Bände. Dritte Auflage gr. 8. 

Preis 3 Thlr. 20 Sgr.

Es ist eine erfreuliche und ziemlich seltene Erscheinung, wenn 
man Bücher ein halbes Jahrhundert hindurch fortleben und im
mer gleich werth gehalten sieht; und so lange ist es, daß vor
liegendes Werk zuerst, freilich in minder vollständiger Form, er
schien. Es giebt schwerlich ein besseres Zeugniß für ein Buch. 
— Wir haben also hier keiner Anpreisung nöthig, und bemer
ken nur, daß durch den Wiederabdruck die sämmtlichen Werke 
JustuS Möser's wieder vervollständigt sind, und geben davon bei 
dieser Gelegenheit eine Uebersicht deS Inhalts:

Irbis IVr Band enthält: patriotische Phantasien. 4Bde. 
mit Möser'S Bild. 4te Aust. 3 Thlr. 20 Sgr.

Vr u, Vir die Osnabrückische Geschichte. lr 2r Bd. 2 Thlr.
Vllr u. Vllk vermischte S chriften, nebst Möser's Le

ben und General-Register. 2 Bde. 2 Tblr. 10 Sgr.
IXr die OSnabrückische Geschichte 3r Band.

1 Thlr. 20 Sgr.
Alle IX Bände 9 Nthlr. 20 Sgr.

Einige Motte über die im Preuß. (Allgemeinen Land
recht ausgesprochenen staatsrechtlichen Grundsätze von 
W. v. K. 8. geh. 74 Egr.

Das April-Heft der Halleschen Literaturzeitung, vom Jahr 
1828, liefert in Nro. 88. eine ausführliche, äußerst günstige Re
cension dieser kleinen gehaltvollen Schrift. Es heißt unter an
dern darin:

„Nach Ree. Urtheil ist die Schrift des Herrn v. K. eine 
durchdachte, geistreiche gelungene Schrift, die Gründlichkeit mit 
Scharfsinn und Kenntniß der Preuß. Gesetzgebung verbin
det und in jeder.Beziehung Aufmerksamkeit und Beachtung 
verdient."
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Geschichte 

s der

Bildung des preußischen Staats
von

Dr. C. W. v. Lancizolle, 
ord. Prof, der Rechte an der Universität zu Berlin. 

lr Tbl. in 2 Abtheil. gr. 8. 3 Thlr. 10 Sgr.

Oer Verfasser des oben genannten Werkes beabsichtiget in 
der Bildungsgeschichte dcS preußischen Staats so aiisfübrlich und 
sorgfältig,, al» es die vorhandenen Quellen und Hülfsmittel ge
statten, eine Grundlage für das vollständige Studium der preu
ßischen Geschichte, mit besonderer Rücksicht auf preuß. Staats, 
recht, zu liefern.

Oer vorliegende erste Theil verfolgt die Geschichte deö Län- 
dcrbesitzeS des preußischen Königshauses von der frühesten Zeit 
an, wo dasselbe in der Geschichte mit urkundlicher Gewißheit er
scheint, bis zum Regierungsantritt des Kurfürsten Johann Si
gismund, und umfaßt hauptsächlich, nächst der Vildungsgeschichre 
des ältesten, fränkischen Besitzthums, die Aeguisition der Mark 
Brandenburg, einige Theile der Lausitz und Schlesiens, dcS Her- 
zogthumS Preußen, imgleichen die Geschichte der Hausvcrfassung 
in ihren Beziehungen zur Bildung der Monarchie, endlich die 
Vorbereitung späterer Erwerbungen in Pommern, Schlesien u. s. w. 
durch Erbverträge, Lehnsverhältniss« u. s. nx

Oer zweite Theil wird bis zum Regierungsantritt deS Kö
nigs Friedrich II., rind der dritte biS auf die neueste Zeit hcrab- 
reichen. Die Fortsetzung und Vollendung des Werkes wird von 
dem Verfasser und der VerlagShandlung möglichst beschleunigt 
werden.

C. F. von Rumohr 

italienische Forschungen, 
zur

nähern Kenntniß der Geschichte neuerer Kunst» 
bcstrebungen.

lr u. 2r Bd. gr.8. 1826 u. 27. 4 Thlr.

Ein Werk wie dieses bedarf keiner weitern Anpreisimg. Kunst
kenner haben eS bereits öffentlich in den Literatur -ZeUungcn in 
seinem ganzen Werthe gewürdiget; wir verweisen auf diese.
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Zeitschrift

für
wissenschaftliche Bearbeitung

des

preußischen Rechtes,
herausgegeben

A. H. Simon,
geheimen Ober-Justiz- und Révisions-Rathe, 

und
H. L. v. S t r a m p f f, 

Justiz-Rath.
lr Bd. 16 Heft. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Inhalt:
I. Von der Ausstellung neuer zinstragender Schuldscheine über 

zweijährige, oder noch ältere Zinsenrückstände. Von Herrn 
Obcr-Landesger.-Rath von und zur Mühlen in Berlin.

II . Ueber daS Recht eines Gläubigers, sich wegen der vorbedun
genen, uneingetragenen Zinsen seines hypothekarisch versicherten 
Capitals, an die Hypothek zu halten. Von Herrn Ober- 
Landesgerichts-Astessor Krause in Paderborn.

in. Ueber die gesetzliche Bestimmung, daß das Kaufgeld für ge
borgt anzusehen ist, wenn der Verkäufer wegen der im Con
tracte vorbedungenen, und bei der Uebergabe nicht geleisteten, 
baaren Zahlung des KaufgeldeS, die gerichtliche Klage in
nerhalb acht Tagen nach der Uebergabe, nicht anmeldet. 
Von Herrn Obcr-LandesgerichtS-Rath von und zur Müh
len in Berlin.

IV. Historische Skizze der brandenburgischen und preuß. Gesetz
gebung, in Betreff des mündlichen Prozeßverfahrens vor 
versammeltem Gericht. Von Herrn Sethe, Chef-Präsi
denten des Révisions- und CaffationshofeS zu Berlin.

V. Ueber mündlichen Erlaß einer mehr als fünfzig Thaler be
tragenden Schuld, und Zurückgabe des Schuldscheines. Von 
Herrn Ober-Landesgerichts-Vice-Präsidentcn Fülleborn 
in Magdeburg.

VI. Vom Widerrufe einer Vollmacht. Von Herrn Ober-Lan, 
desgerichts-Rathe von und zur Mühlen in Berlin.

VH. Ueber die donatio inofficiosa. Von Herrn Geh. Ober- 
Justiz-Rathe Müller in Berlin.

VHI. Noch einige Betrachtungen über die donatio inofficiosa, 
und die damit verwandten Lehren des Widerrufs einer Schen
kung wegen Ucbermaaßes, und eines Leibrenten - Contractes 
wegen Verletzung im Pflichttheil. Von den Herausgebern.



IX. Ueber das Verhältniß der Lehnsfolge-Berechtigten znm Va
sallen, in Bezug auf Verfügungen über das Lehn inter tî- 
vqs. Aon Herrn Ober - Landesgerichts - Rathe Ouesberg 
in Berlin.

X. Ueber die rechtlichen Folgen der bet Lehnstheilungen von 
Seiten der abgefundenen Agnaten ausdrücklich erklärten Ent
sagungen künftiger Anfälle. Von Herrn Ober-Landeöge- 
richts-Rathe Duesberg in Berlin.

XL Ueber die Wechselfähigkeit der Gutsbesitzer. Von Herrn 
Ober-Landesgerichts-Rathe Kraus nick in Berlin.

XII. Stiftung des Kammergerichts von K.
XIII. Ueber Diebstähle, welche unter Verwandten, ober von 

Pflegebefohlenen und Zöglingen an deren Vormündern, Pfle
gevätern und andern Erziehern, oder an bereit Hausgenossen 
begangen werden. Von den Herausgebern.

XIV. Ueber die Ausgaben und^Auflagen des allgemeinen Land
rechts für die preußischen Staaten. Von von Strampff.

Zeitschrift 
für 

geschichtliche . .

Rechtswissenschaft,
herausgegeben

F. C. v. Savigny, C. F. Eichhorn 
und

J. F. L. Göschen.
Ir — Vir Band. gr. 8. geh. Preis 12£ Thlr., jeder Band be

steht aus drei Heften, welche auch einzeln zu haben sind.

Inhalt des ersten Bandes: ,
I. Ueber den Zweck dieser Zeitschrift. Von Savigny.
II. Giebt es nach dem Sachsenspiegel ein Eigenthum an beweg

lichen Sachen, und wird dieses aufgegeben durch die bloße 
freywillige Entfernung aus der Wehre? Eine vorläuffge Er
örterung. Von Herrn Prof. Hasse in Königsberg.

HI. Berichtigung ber Begriffe von infans und infantiae proxi
mus, Von Herrn Prof. Unterhdlzner in Breslau.

IV. Ueber die Res quotidianae des Gajus. Von Göschen.
V. Beitrag zur Geschichte der Römischen Testamente. 'Sott' 

Savigny,
VI. Ueber L. 10. (11.) pr. de rebus dubiis. Von Göschen.
VII. Ueber bas geschichtliche Studium des Deutschen Rechts. 

Von Eichhorn.



VIII. Ueber den Ursprung der städtischen Verfassung in Deusch- 
land. Von Eichhorn.

IX. Ueber die Rede des Cicero für den Schauspieler D- Roscius, 
' und über die litterarum obligatio insbesondere. Von Herrn 

Prof. Unterholzn er in Breslau.
X. Ueber I). 44. D. de donationibus inter virum et uxorem 

(XXIV. I ). Von S avig N y. Vcrgl. Nr. XVIII.
XL Schreiben des Herrn Professors Buttmann in Berlin, 

eine Stelle des Paulus betreffend.
XII. Kleine kritische Bemerkungen. Von Herrn Porf. Cramer 

in Kiel.
XIII. Ueber Ouarens Handschrift des Ulpian. Von Savigny.
XIV. Ueber eine eigene altgermanische Weise der Mordsühne. 

Von Herrn Jacob Grimm.
XV. O. UbertuS ans Lampannano und O. Peter mit dem Bei

namen in der Stadt Andlau im Elsaß. Bon Herrn Hofrath 
Hugo in Göttingen. Vergl. Nr. XVIII.

XVI. Anzeige von fünf Handschriften der Institutionen zu Kö
nigsberg.' Von Herrn Professor Oirksen in Königsberg.

XVII. Recensionen. — N. Th. v. Gönner, über Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft in unserer Zeit. Erlangen, bei Palm 
1815. 8. Von Savignn.

XVIII. Nachträge. Zu Nr. X. u. Nr. XV.

Inhalt des zweiten Bandes.
I. Ueber die Anzahl der Bücher, in welche die Institutionen des 

Gajus abgetheilt waren. Von Göschen.
II. Aon der Poesie im Recht. Von Jacob Grimm.
III. Beitrag zur Geschichte deS lateinischen Novellentextes, nebst 

einigen ungedruckten Novellen. Von Savigny.
IV. Zusatz zu Band I. Heft 3. Nr. XIV. (Grimm über eine 

eigene altgermanische Weise der Mordsühne) S. 332. Von 
Herrn Doctor Hudtwalcker in Hamburgs

V. Von den Formen der manumissio per vindictam und der 
emancipatio. Von Herrn Prof, u nter holzn er in Breslau.

VI. Ueber den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutsch- 
- land. Von Eichhorn. (Beschluß deS 23.1. H. 2. S. 217.

abgebrochenen Aufsatzes. )
VII. Einige Nachrichten über den Nechtsgelehrten Ubertus von 

Lampuqnano. Von Herrn Prof. Tb. Oolliner in Wien. 
(Vergl Bd. I. Nr. XV. und Nr. XVIII.) .

VIII. Ueber eine Stelle im Svetonius. Von Herrn Etatsrath 
Cramer in Kiel.

IX. Correspondenznachrichten aus Italien.
X. Ein paar Worte über eine Recension in den Heidelberger 

Jahrbüchern. Von Göschen.
XI. Anfrage.
XII. Ueber die Sprache des Codex und dessen Herausgeber, ein 

Beitrag zur Hermeneutik und Litterärgeschichte. Von Herrn 
Etatsrath Cramer in Kiel.
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XIII. Ueber L 5. C. ad SCtupi Trebell. Von Herrn Etats

rath Cramer in Kret.
XIV. Beiträge zur Geschichte der ehelichen Gütergemeinschaft, 

des Erbrechts und der Freiheit zu testiren im Mittelalter. 
Von Herrn Prof. Mittermaier in Landshut.

XV. Ueber die juristische Behandlung der sacra privata bei den 
Römern, und über einige damit verwandle Gegenstände. 
Von Savigny.

XVI. Ueber die gesetzlichen Beschränkungen des Eigenthums nach 
Römischem Recht, und über die arborum sublucatio insbe
sondere. Don Herrn Prof. Dirksen in Königsberg.

XVII Ueber die Stelle der zwölf Tafeln, Si in jus vocat. Von 
Herrn Prof. Unterholzner in BrcSlau.

Inhalt des dritten Bandes.

I. Stimmen für und wider neue Gesetzbücher. Von Savigny.
II. Sollte der L. 14. pr. D. de aqua et aquae pluviae arcen

dae nicht ohne Abänderung des Textes zu helfen seyn? Von 
Herrn Prof. Hasse in Königsberg.

III. Litteratur der altnordischen Gesetze. Von Herrn Jacob 
Grimm, Bibliothekar zu Cassel.

IV. Neu entdeckte Quellen des Röm. Rechts. Don Savigny.
V. Neuer Versuch, daS Bergen und Dachdings Aufträgen des 

Lübschen Rechts zu erklären. Von Herrn Oberappellations
rath Hagemeister in Greifswald.

VI. Betrachtungen über einige Stadtrechte der westlichen Schweiz 
aus dem zwölften und dreyzehnten Jahrhundert. Von Herrn 
Professor Henke in Bern.

VII. Einige Bemerkungen in Beziehung auf das ältere Recht 
der Freylassungen bei den Römern. Von Göschen.

VIII. Beiträge zur Erläuterung der Veronesischen Handschriften. 
A. Schreiben des Hrn. Ho fr. Hugo in Göttingen an Savigny. 
B. Schreiben des Hrn. Ho fr. Heise in Göttingen an Savigny. 
C. Nachträgliche Bemerkungen. Don Savigny.

IX. Versuch, eine Stelle des Cicero, Topicor. cap. 4. zu erklä
ren. Von Hrn. Doctor F. L. Hoffmann in Düsseldorf.

X. Beitrag zur Geschichte der Geschlechtstutel. Veranlaßt durch 
den vorstehenden Aufsatz Don Savigny.

XI. Etwas über den Ucberfall der Früchte und das Verhauen, 
überragender A este. Don Herrn Jacob Grimm, Biblio
thekar zu Cassel. (Vergl. Bd. II. Nr. XVI.)

XII. Ueber die Stelle von den Jnterdicten in den Veronesischen 
Handschriften. Don Herrn Oberhofgerichtsrath H aubold 
in Leipzig.

XIII. Nachricht von einem Breviarium des Justinianeischen Codex. 
Von B. G. Niebuh r. (AuS einem Schreiben an Savigny.)

XIV. Domenico Brichieri Colombi. Don Herrn Prof. För- 
ster in Breslau.

XV. Nachtrag zu dem vorstehenden Aufsatz. Von Savigny.
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XVI. Notizen über Handschriften in der Vaticana. An Sa- 

vigny, von Niebuhr. Erster Brief.
X\ II. Ueber die lis vindiciarum und über das Verhältniß der

selben zu den Jnterdieten.

- Inhalt .des vierten Bandes.
I. Ueber die lex Cincia de donis et muneribus und deren spä

tere Umbildungen. Aon Saviguy.
II. Skizze des Güterrechts der Ehegatten, nach einigen der älte

sten Teutschen Rechtsquellcn. Von Hrn. Prof. Hasse.
III Ueber die Vatikanische Handschrift des Ulpian. Von Göschen.
IV. Beitrag zur Litterar-Geschichte dcS Novellen-Auszugs von 

Julian. Von Herrn Oberhofgerichtsrath Dr. Haubold zu 
Leipzig. .

V. Recension. — Essai sur la prestation de fautes, ou l’on 
examine combien les lois romaines en distinguent d’espè
ces; par Le Brun, avocat au Parlement de Paris, avec 
une Dissertation du célèbre Pothier sur cet Essai etc. à 
Paris 1813. 8. — Von Herrn Prof. Hasse.

VI. Die Ordnung der Fragmente in den Pandcctentitcln. Ein 
Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten. Aon Hrn. 
Dr. Bluhme auS Hamburg.

VII. Ueber das Alter der Veronestschen Handschrift dcS GajuS. 
Von Hry. Geb. Cabinetsratb Kopp in Manheim.

VIII. Anzeige. Thémis, ou bibliothèque du Jurisconsulte. 
Tome 1. (Livraison 1—5.) Tome 2. (Live. 6.) Paris, au 
bureau de'la Thémis, ruę git-le-coeur, Nr. 4. 1819. 1820.
8. Von Savigny,

IX. Berichtigungen und Zusätze zu dem in Band IV. Heft II. 
S. 133—186. enthaltenen Aufsatze: „Beitrag zur Litterarqe- 
schichte deS Novellen,Auszugs von Julian." Dom Verfasser 
(Hrn, Oberhofgerichtsrath Dr. Haubold zu Leipzig.)

Inhalt, des fünften Bandes.
I. Ueber das Interdikt Quorum bonorum. Von Savigny.
II. Ueber das patronatische Erbrecht. Von Herrn Professor 

Unterholzn er in Breslau.
III. Ueber Cicero pro Tullio und die Actio vi bonorum rap

torum. Aon Savigny.
IV. Kurze Nachricht von einigen in Englischen Bibliotheken auf- 

bewahrten Handschriften, welche Theile des Corpus juris ci
vilis enthalten. Aon Hrn. Dr. H. W. S?aA) jun. in Lübeck.

V. Ueber die Entstehung und Fortbildimg der Latinitât als eines 
eignen Standes im römischen Staate. Aon Saviguy.

VI. Ueber das Jus Italicum. Aon Savigny.
VII. Ueber die erste Ehescheidung in Rom. Aon Savigny.
VIII. Ueber die Wolfenbüttler Handschrift des Breviarii. Aon 

Herrn Oberappellations - Rathe Spangenberg in Celle.
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IX. Versuch einer genauern Auslegung der L. 73. §. 1. D. de 

jure dotium und der L. 20. 1). soluto matrimonio. Von 
Herrn Prof. Hasse in Bonn.

X. Nachricht über einige ungedruckte 'Stücke in der Wiener 
Handschrift von Julians Novellen-Auszug. Von Herrn Pro
fessor Diener in Berlin.

XL Ueber die Competen; des Centumviralgerichts. Von Herrn 
Professor Bethmann-Hollrveg in Berlin.

XII. Ueber die von Tilius herauSgegebcne Sammlung germani
scher Nechtsbücher. Von Hrn. Prof. Diener in Berlin.

Inhalt des sechsten Bandes 13 u. 2s Heft.
I. Die Cognaten und Afssnen nach Römischem Rechte in Ver

gleichung mit andern verwandten Rechten. Von K len je.
IL Ueber den juristischen Unterricht in Italien. Von Savignn. 
III. Ueber das Jnterdict Quorum bonorum. (Nachtrag zu Bd. V.

Nr. 1.) /
Das 3te Heft des 6ten VandeS erscheint im Anfang d. I. 1829.

I. E. Vode
Anleitung zur Kenntniß des gestirnten 

Himmels,
mit ganz neu gestochenen Karten, Kupfern, 

Vignetten und Transparent.

gr. 8. 9te Aussage. Preis 4 Thlr. 16 Gr. (4Thlr. 20 Sgr.)

Dieses in einer edlen einfachen Sprache geschriebene Buch 
hat seit einer langen Reihe von Jahren, zahlreiche Freunde und 
eifrige Leser gefunden. Die neunte Auflage ist in jeder Rücksicht 
eine verbesserte und vermehrte zu nennen. Der Druck ist vor
züglich, und die Kupfer haben alle in ihrem neuen Stiche sehr 
gewonnen. Den Preis hat die Vcrlagshandlung, bei allen den 
Vorzügen, gegen den früheren, noch verrringert.

Dr. Friedr. Blume,
Iter italicum.

Erster Band. 1
Archive, Bibliotheken und Inschriften in den Sar

dinischen und Oesterreichischen Provinzen.
8. 1 Thlr. 12 Ggr. oder 1 Thlr. 15 Sgr. geh.



14

Die specielle Therapie
des verstorbenen

Dr. A. , G. Richter, 
herausgegeben von'

Dr. G o t t 1. Aug. Richter,
Prof, in Königsberg.

10r Band oder erster Supplementband.
Enthaltend die neuesten Systeme der praktischen 

Heilkunde. Allgemeine Bemerkungen über den 
kindlichen Organismus und über Kinderkrank
heiten. Die vorzüglichsten neuen Arzneimittel. 
2le sehr vermehrte und verbesserte Auflage.

Auch unter dein Titel:
Die neuesten

Entdeckungen, Erfahrungen und 
Ansichten

in der praktischen Heilkunde.
lr Band. gr. 8. 1828. Preis 3 Thlr.

Die specielle Therapie
nach

den hinterlassenen Papieren des verstorbenen
Dr. A. G. Rechter,

herausgegeben von
Dr: G. A. Richte r,

Prof, in Königsberg.

Auszug aus dem grossen Werke.
4 Bde. gr.8. 1822—1824. Preis 10 Thlr.

lr Band die acuten Krankheiten.
2r, 3r u. 4r. Band die chronischen Krankheiten.

Der Recensent des Isten Theiles, in den geachteten all
emeinen medic inischen Annalen, sagt: „Indem der 
Herausgeber der Therapie es übernommen hat, durch einen
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Auszug* desselben, der das Gany auf die Hälfte der Bände zu- 
ruckbringen wird, den Ankauf zu erleichtern, so hat nunmehr 
jeder, der das Bedürfniss eines bewährten inedicinischen Hand
buchs für die Heilung der gewöhnlich vorkommenden innern 
Krankheiten fühlt, die Wahl zwischen dem grossen und dem 
kleinen Werke. Nach vorliegendem Bande zu schliessen, wel
cher die Fieberkrankheiten vollständig besasst, wird für das 
unmittelbare practische Bedürfniss, dem Besitzer des Auszuges 
wesentlich nichts vorenthalten.“

Das Familienrecht 

der

Cognaten und Affinen
nach

Römischem und verwandten Rechten.

Ein Versuch rein historischer Vergleichung im Rechte

Clemens Aug. C. Klcnze,
ord. Prof, der Rechte.

Besonders abgedruckt aus der Zeitschrift für geschichtl. Rechts
wissenschaft von F. C. v. Savigny, C. F. Eichborn und 
I. F. L. Göschen. Vir Bd. 15 u. 23 Heft. gr.8. 11828. 
Preis 1 Thlr.

I. I. Eschenburg, Handbuch der alten Litera
tur, oder kurzer Entwurf der Kenntniß der klassischen 
Schriftsteller, der Mythologie, Archäologie und übri
gen Alterthumskunde der Griechen und Römer. 7te 
völlig umgearbcitete und besonders in der Literatur- 
Nachweisung reich vermehrte Aust. gr. 8. Preis 2 Thlr.

Ein Buch wie dieses muß, in den immer wieder nöthig 
werdenden neuen Auflagen, um ihm die anerkannte Brauchbar
keit zu erhalten, durch Hinzufügung der Resultate der neuen und 
neuesten Forschungen und durch Vervollständigung der Literatur- 
Notizen bereichert werden. Auch die flüchtigste Vergleichung die
ser neuen Ausgabe mit der frühern wird zeigen, daß die Ueber- 
arbeitung mit treuestem Fleiße und tüchtiger Aachkenntnisi geschah, 
und so wird sie gewiß für Gymnasien, Schulen und zum Pri
vatstudium auch ferner, das brauchbarste Handbuch abgcben.

------------- ' i
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Herabgesetzter Preis 

des 
Calderon von Gries.

Oie neuesten Preisermäßigungen der Nebersetzungen des Dante 
von Kannegießer und Streckfuß, so wie des Ario st und Tasso 
von Gries, haben zu mehrfachen Anfragen in Betreff eines wohl
feilem Preises der in unserm Verlage erschienenen

Schauspiele 
von

Don Pedro Calderon de la 
Barca, 

übersetzt von J. D. Gries,
Veranlassung gegeben. Diesen zu begegnen beehren wir uns 
hiermit ergebend anzuzeigen, daß wir gewilligt sind, die fertigen 
6 Bände dieser Ausgabe bis Ende December 1829 auf nachste
hende Preise hcrabzusetzen, und zwar:

Ä. die Ausgabe Nr. I. auf weißem Druck« 
papier von 15 Thlr. auf................ 9 Thlr.

B. die Ausgabe Nr. II. auf geringerem 
Druckpapier von 12 Thlr. auf ... 6 Thlr.

C. jeden einzelnen Band der Ausgabe Nr. I. 
von 2z Thlr. auf............................. 1z Thlr.

D. jeden einzelnen Band der Ausg. Nr. II. 
von 2 Tblr. auf *.............................. 1 Thlr.

Wir hegen die Hoffnung, daß die resp. Besitzer der ersten Tbeile 
dieser gediegenen Uebersctzung, welche cs bisher unterließen sich die 
Fortsetzung anzuschaffen, nun nicht länger säumen werden, unter 
so vorteilhaftem Anerbieten ihre Exemplare zu komplettiren. 
Den zur Oster-Messe k. I. erscheinenden 7ten Band werden wir 
ebenfalls um einen verhältnißmäßig billigen Preis liefern.

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns, nachstehend eine 
Uebersicht des Inhalts sämmtlicher 6 Bände zu geben:

Band I. Die grosse Zenobia. — Das Leben ein Traum.
— II. Das laute Geheinmiss. — Der wundertätige Magus.
— III. Die Verwickelungen des Zufalls. — Eifersucht das 

grösste Scheusal.
l— IV. Die Tochter der Lull, in 2 Theilen.
— V. Die Dame Kobold. — Der Richter von Zalamea.
— VI. Drei Vergeltungen in Einer. — Hüte dich vor 

Wasser.
Berlin, im
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